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Vorwort 

Ralf Zeppernick hat mit seinen früheren Untersuchungen über die personelle 
Einkommensverteilung in der Bundesrepublik wichtige, teilweise bis dahin 
übersehene oder vernachlässigte Aspekte des Transfersystems zur Diskus­
sion gestellt. Diese Arbeiten haben eine breite Beachtung gefunden. Das 
Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung will als Heraus­
geber der neuen Arbeit von Zeppernick dazu beitragen, das Verständnis 
über die komplexen Wirkungen der Transfers auf die Einkommensverteilung 
zu fördern. Wichtig vor allem sind die ungelösten Widersprüche und Effi­
zienzmängel des aus verschiedenen Wurzeln gewachsenen Transfersystems 
in der Bundesrepublik. Die öffentliche Diskussion greift entschieden zu 
kurz, wenn sie die Finanzierungsprobleme so stark in den Vordergrund 
stellt. Soziale Sicherheit kann dauerhaft nur gewährleistet werden, wenn die 

Einzelbereiche in ihren Aufgaben und Regelungen besser aufeinander ab­
gestimmt und die sonstigen Effizienzmängel behoben oder zumindest ge­
mindert werden. Ebenso wichtig ist es, daß der Staat und die kollektiven 
Einrichtungen nicht im Übermaß mit Sicherungsaufgaben beauftragt werden. 

Essen, Dezember 1985 Rheinisch-Westfälisches Institut 
für Wirtschaftsforschung 

Prof. Dr. Hans-K. Schneider 
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Vorbemerkung 

Das Interesse an Fragen der Transfer-Einkommen hat im 
zurückliegenden Jahrzehnt eine stürmische Entwicklung er­
fahren. Noch in der Regierungserklärung des Jahres 1976 
wurden Transfer-Einkommen als ein nur 11Fachleuten11 be­
kannter Begriff bezeichnet. Dabei wäre es vermutlich auch 
geblieben, zumal die im Jahre 1981 gemachte Aussage im 
Schlußkapitel des Berichts der von der Bundesregierung be­
rufenen Transfer-Enquete-Kommission: "Insgesamt erfüllt 
das (Transfer-) System seinen Zweck11 ,  keinen politischen 
Handlungsbedarf zu signalisieren schien. Die vielfältigen 
Warnungen und Anregungen der Transfer-Enquete-Korn mis­
sion wurden demgegenüber von den Politikern und der Of­
fentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen; dies gilt insbe­
sondere hinsichtlich 

- des schon damals absehbaren Erfordernisses, das Lei­
stungsrecht auf Einsparmöglichkeiten hin zu überprüfen; 

- der mangelnden Transparenz der Leistungen, die inzwi­
schen selbst für den Fachmann schwer überschaubar ge­
worden sind; 

- der Gefahr, daß Höhe und Berechtigung der Soziallei­
stungen für die Staatsbürger nicht mehr einsehbar sind 
und daher Unbehagen und Unzufriedenheit entstehen 
könnten; 

- des unkoordinierten Nebeneinanders verschiedener Einzel­
bereiche, der punktuellen Maßnahmen und Reformen, der 
Überschneidungen bei bestimmten sozialen Tatbeständen 
und der mitunter problematischen Kumulation einzelner 
Transfers; 

1 
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- der unerwünschten Belastungsverläufe, insbesondere bei 
nicht koordinierten Einkorn mensgrenzen; 

- der dringlichen Angleichung der Anspruchsvoraussetzun­
gen für Transfers, die sich aus unterschiedlichen Ein­
korn mensbegriffen, Einkommensermittlungsmethoden und 
Einkorn mensperioden ergeben; 

- der Frage, ob es noch vertretbar ist, das Sicherungsbe­
dürfnis in fast allen Gruppen der Gesellschaft überwie­
gend durch staatlich-kollektive Sicherungseinrichtungen 
zu befriedigen. 

Um so dramatischer war die Entwicklung Anfang der acht­
ziger Jahre, als die plötzlich in ganz Europa diskutierte 
"Krise des Wohfahrtsstaats11 - sprich: die Nichtfinanzierbar­
keit der Transferausgaben in bisheriger Höhe - mit weit­
reichenden und für die Betroffenen schmerzlichen Eingrif­
fen bekämpft werden mußte. Das Transfersystem als Gan­
zes, seine Höhe und Struktur hatten damit plötzlich auch 
für den einzelnen Bürger nachhaltige Bedeutung gewonnen. 

Allein im Hinblick auf die gravierenden demographischen 
Veränderungen ist absehbar, daß das Transfersystem noch 
vor äußerst schwierigen Bewährungsproben steht. Doch auch 
unter dem Gesichtspunkt, die Arbeitslosigkeit wirksam ab­
zubauen und mehr rentable Arbeitsplätze entstehen zu la� 
sen, wird erneut über das Spannungsverhältnis zwischen 
U mv erteilung und Stärkung der Wachstum� und Leistung� 
anreize diskutiert werden müssen. Nicht zuletzt wegen der 
eher noch gestiegenen Koordinierungs- und Abstimmungs­
probleme wird die Bedeutung der Transfer-Einkorn men für 
die Einkorn mensverteilung und damit auch auf für Wirt­
schaftssystem insgesamt noch zunehmen. Auch aus der 
Sicht der Finanzierbarkeit des Transfersystems sind neue 
Probleme absehbar. Die seit 1983 beschlossenen 11dauerhaf­
te(n) Mehrausgaben in Höhe von vielen Milliarden Mark für 
Transferleistungen11 haben den Sachverständigenrat in seinem 

2 
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Sondergutachten vom 23. Juni 1985 sogar veranlaBt, davor 
zu warnen, 11die Haushaltsdisziplin droh(e) verlorenzugehen111. 

Der Werdegang dieses Themas ist gekennzeichnet durch ei­
ne gegenseitige Befruchtung von Wissenschaft und ange­
wandter Wirtschafts politik, insofern, als die im wissen­
schaftlichen Bereich gemachten Anregungen von der Politik 
aufgegriffen wurden und in die Berufung der schon erwähn­
ten Transfer-Enquete-Korn mission eingemündet sind. Von 
daher ist auch für die vorliegende Arbeit zu hoffen, daJS 
sie sowohl für Wissenschaftler als auch für Politiker von 
Interesse sein wird. 

Bei der Abfassung dieser Arbeit habe ich vielfältige Ver­
besserungsvorschläge und Unterstützung erhalten, für die 
ich mich herzlich bedanken möchte. Vor allem Herrn Pro­
fessor Dr. Drs.h.c. F. Neumark, Herrn Professor Dr. 
K.-H. Hansmeyer und Herrn Professor Dr. H.K. Schneider 
bin ich für wertvolle Anregungen und Motivation, gerade 
auch in schwierigen Phasen der Arbeit, zu ganz besonderem 
Dank verpflichtet. Auch Herrn Professor D r. K. M ack­
scheidt, Herrn Professor Dr. Chr. W atrin und Herrn Pro­
fessor Dr. R. Zerehe möchte ich an dieser Stelle noch ein­
mal ausdrücklich dafür danken, daß sie das Manuskript der 
Arbeit intensiv und kritisch gelesen haben und keine Mühe 
und Zeit gescheut haben, Anregungen für Verbesserungen 
einzugeben. Die Arbeitssitzungen der Transfer-Enquete­
Kommission, an denen ich teilnehmen konnte, waren eine 
weitere wertvolle Bereicherung. 

Ausgelöst wurde diese Arbeit durch Diskussionen mit ame­
rikanischen Kollegen und Freunden. Mein Dank gilt hier 
vor allem Frau Professor F. van Loo, Berkley University, 
Frau N. Scott aus dem damaligen Health Education and 
Welfare Department und Herrn Professor J.A. Pechman von 
Brookings, die mir während meines Aufenthalts in Washing­
ton großzügigst jede denkbare Hilfe bei der Beschaffung 
der Literatur und beim Vermitteln von Gesprächen zukom­
men lieBen. 

1 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt­
schaftlichen Entwicklung, Wirtschaftspolitische Entschei­
dungen im Sommer 1985 - Sondergutachten vom 23. Juni 
1985. Bonn 1985, S. 1. 
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Die besondere Schwierigkeit eines Themas, das sich mit ei­
ner so aktuellen Fragestellung wie Transfer-Einkommen be­
faßt, ist durch folgende Paradoxie gekennzeichnet: Einer­
seits sind die jeweiligen Einkommenszahlen geradezu hoff­
nungslos veraltet - ein Schicksal, das wohl auf absehbare 
Zeit all diejenigen tragen müssen, die sich mit Verteilungs­
fragen befassen; andererseits aber gibt es am jeweiligen 
11aktuellen Rand11 permanente Gesetzesänderungen. Insbeson­
dere die Konsolidierungsgesetze Anfang der achtziger J ah­
re, die inzwischen zum Teil schon wieder rückgängig ge­
macht wurden, haben einschneidende Änderungen z.B. in 
der Rentenpolitik, dem Arbeitsförderungsgesetz, der Sozial­
hilfe und dem Kindergeld gebracht. Dabei sind neue Ein­
kommensgrenzen im Bereich des Familienlastenausgleichs 
eingefügt bzw. angekündigt worden (z.B. beim Kindergeld, 
Familiengeld, Erziehungsgeld, bei der Beihilfe). Weitere 
gravierende Eingriffe zeichnen sich mit der Steuerreform 
1986/88 und der großen Strukturreform der Rentenversiche­
rung ab. Die jeweils aktualisierten Fassungen des Transfer­
systems bzw. der technisch sehr aufwendigen Modellrech­
nungen sind damit zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichungen 
schon wieder veraltet. Vor diesem Dilemma stehend, ist in 
der Schlußphase der Arbeit, im Herbst 1984, noch einmal 
eine grundlegende Überarbeitung und Kürzung erfolgt, indem 
auf aktuelle Aussagen weitgehend verzichtet wurde und 
statt dessen eine Beschränkung auf die grundsätzlichen 
Probleme der Transfer-Einkorn men erfolgte. Für dieses 
Vorgehen spricht auch die 11Struktur11 der aufgezeigten Pro­
bleme, die von den aktuellen Änderungen vergleichsweise 
wenig betroffen ist, wie der Vergleich von Modellrechnun­
gen verschiedener Referenzjahre zeigt2. Für die tatkräftige 
und sehr engagierte Unterstützung in dieser letzten, ar­
beitsaufwendigen Phase danke ich besonders Herrn Dr. 
H.D. Freiherr von Loeffelholz. 

Ein letztes Wort des Dankes gilt all denjenigen - Freun­
den, Bekannten, Kollegen -, mit denen ich diese Fragen 
diskutieren konnte und so aus vielen einzelnen Gedanken-

2 Dies gilt auch für die 1984 erschienenen Berechnungen von 
H. Kock, Kumulative Wirkungen des Abgaben- und Trans­
fersystems. 11Kredit und Kapital11 , Berlin, Jg. 17 (1984), 
S. 297ff., die in der Arbeit nicht mehr berücksichtigt wer­
den konnten. 
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elementen den Versuch wagen konnte, ein Mosaikbild über 
die Wirkungen der Transfers auf die Einkommensverteilung 
zusammenzusetzen. 

Ralf Zeppernick 
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D. Ricardo: "To determine the laws 
which regulate this distribution, 
is the principal problern in Politi­
cal Economynl. 

W. Eucken: "Das Verteilungsproblem 
ist für die meisten Menschen das 
primäre wirtschaftliche Problem112. 

Erstes Kapitel 

Problemstellung3 

·während der Staat in der konjunktur- und ordnungspoliti­
schen Diskussion eine hervorragende Rolle einnimmt, wurde 
sein Einfluß auf die Verteilung der Einkommen und Vermö­
gen lange Zeit vergleichsweise wenig beachtet. Wenngleich 
das Interesse an verteilungspolitischen Fragestellungen und 

l 

2 

3 

6 

D. Ricardo, Principles of Political Economy. In: P. Sraffa 
(Ed.), W orks and Correspondence of David Ricardo. Garn­
bridge 19 51, vol. I, S. 5. 
W. Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Bann und 
Tübingen 1952, S. 12. 
Die vorliegende Arbeit basiert in ihrem gedanklichen An­
satz auf einer früheren Veröffentlichung des Verfassers; 
vgl. R. Zeppernick [ I ] , Staat und Einkommensverteilung. 
Tübingen 1976. Einzelne stark überarbeitete Teile dieser 
Veröffentlichung sind hier übernommen worden, soweit dies 
für die Herausarbeitung des analytischen Gedankenganges 
erforderlich erschien. 
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Analysen in den siebziger Jahren zugenommen hat, ist der 
Kenntnisstand über die gegebene Einkorn mensverteilung in 
der Bundesrepublik immer noch unbefriedigend. Dies be­
trifft insbesondere die Frage, inwieweit das ingesamt ver-
fügbare Einkorn men von Haushalten bzw. Individuen durch 
staatliche Maßnahmen beeinflußt wird. Einen entscheiden­
den Fortschritt in der Beantwortung dieser Frage erhoffte 
man sich von der Einsetzung der T ransfer-Enquete-Ko m­
mission (im folgenden abgekürzt: TEK) durch die Bundesre­
gierung. Sie sollte 11den Einfluß staatlicher Transfereinkom­
men - auch durch unkaardinierte Einkommensgrenzen in 
unterschiedlichen Gesetzen - auf die insgesamt verfügbaren 
Einkorn men verschiedener Haushalte ermitteln und Vor­
schläge zu einer besseren Abstimmung machen11 4. Denn mitent­
scheidend für die Einkommenslage der privaten Haushalte 
ist heute vielfach, welche staatlichen Geldleistungen sie 
insgesamt erhalten, also Wohngeld, Kindergeld, BAFöG 
usw., und welche Steuern und Abgaben sie bezahlen. Kriti­
sierte die Kommission aber schon in ihrem Zwischenbe­
richt, daß die 11Leistungen der sozialen Sicherung in der 
Bundesrepublik Deutschland nur eine geringe Transparenz 
aufweisen und teilweise auch schlecht aufeinander abge­
stimmt sin d11 5, heißt es im Schlußbericht noch deutlicher: 
11Das Leistungsrecht ist inzwischen selbst für den Fachmann 
schwer überschaubar geworden, der einzelne Bürger hat den 
Überblick ohnehin nicht mehr116. 

Das Gewicht dieser Aussage wird deutlich, wenn man sich 
die Größenordnung der vom Staat gewährten Einkommen 
vergegenwärtigt. Diese an private Haushalte übertragenen 
Sozialleistungen und Transfers beliefen sich 1982 insgesamt 
auf rund 280 Mrd. DM und erreichten damit kna pp 23 vH 

4 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.) 
[ I], Regierungserklärung des Bundeskanzlers vor dem Deut­
schen Bundestag. (Bulletin, Nr. 135.) Bonn 1976, S. 1293. 

5 Transfer-Enquete-Kommission [I], Zur Einkommenslage der 
Rentner. Zwischenbericht. Stuttgart u.a. 1979, S. 8. 

6 Transfer-Enquete-Kommission [II ], Das Transfersystem in 
der Bundesrepublik Deutschland, Bericht der Sachverständi­
genkornmission zur Ermittlung des Einflusses staatlicher 
Transfereinkorn men auf das verfügbare Einkorn men der pri­
vaten Haushalte. Stuttgart u.a. 1981, Ziffer 549. 
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des (laufenden) Volkseinkommens7. Zwischen 1970 und 1982 
sind sie um 230 vH gestiegen, w ährend das Volkseinkom­
men lediglich um 130 vH zunahm. Dies entspricht jahres­
durchschnittlichen Wachstumsraten von 10,5 vH bei den aus 
öffentlichen Kassen bezogenen Einkünften und von 7,2 vH 
bei den am Markt verdienten Ansprüchen an das Sozialpro­
dukt. Das Verhältnis zwischen Markteinkommen und ohne 
unmittelbare Gegenleistung bezogenen Transfer-Einkorn men 
ist damit nachhaltig verändert worden. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen der Transfers 
auf die personale Einkommensverteilung aufzuzeigen. Dabei 
darf nicht übersehen werden, daß Transfers sowohl direkt 
als auch indirekt in vielfacher Weise die Einkommensver­
teilung, die Einkommensverwendung, die Faktorallokation 
und damit die Produktion beeinflussen können. Gleiches gilt 
für die engen Verzahnungen zwischen Finanz- und Haus­
haltspolitik sowie Wirtschaftspolitik, die ebenfalls durch die 
Höhe und die Struktur der Transfers tangiert werden. Zwar 
soll hier in erster Linie ein Aufriß der verteilungspoliti­
schen Dimension der Transfer-Einkommen gegeben werden, 
dies schließt aber nicht aus, daß auch weitergefaßte wirt­
schaftspolitische Fragestellungen angeschnitten werden. Un­
ter Auswirkungen auf die Einkommensverteilung ist darüber 
hinaus nicht nur zu verstehen, wie die Einkorn mensvertei­
lung durch die Transfers de facto verändert werden kann, 
vielmehr müssen auch mögliche Rückwirkungen und durch 
Transfers ausgelöste Anpassungsprozesse, z.B. hinsichtlich 
der Leistungsbereitschaft und des Arbeitsangebots, berück­
sichtigt werden. Voraussetzung für die Beantwortung sol­
cher Fragestellungen ist zunächst einmal eine um fassende 
Analyse der Transfer-Einkorn men, auch solcher, die bisher 
weitgehend nicht als Übertragungen angesehen werden. Be­
sonderes Gewicht wird bei der Darstellung auf die Unter­
schiede gegenüber den am Markt verdienten Leistungsein­
korn men gelegt. Doch Unterschiede bestehen nicht nur im 
Verhältnis zwischen Transfer- und Leistungseinkorn men. 

7 V gl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) [I], Konten und Stan­
dardtabellen 1982. (Fachserie 18: Volkswirtschaftliche Ge­
samtrechnungen, Reihe 1.) Stuttgart und Mainz 1983, 
S. 283; unter den dort aufgeführten "geleisteten laufenden 
Übertragungen" wurde hier auf die "Sozialen Leistungen" 
zurückgegriffen. 
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Auch innerhalb der Gruppe der Transfer-Einkommen kom­
men unterschiedliche Ausgestaltungen hinsichtlich des Lei­
stungsniveaus und der Vergabebedingungen vor. Ein zentra­
ler Punkt der Analyse ist, zumindest an Beispielen zu ver­
deutlichen, wie die Leistungseinkorn men durch Eingriffe des 
Staates bei unterschiedlichen Haushalten verändert werden. 
Das Verhältnis zwischen dem Leistungseinkommen und den 
staatlichen Lasten und Leistungen ist dabei der Indikator, 
inwieweit Einkorn men in einem marktwirtschaftliehen Sy­
stem nicht nach marktorientierten Kriterien vergeben wer­
den. Von besonderer Bedeutung für die Transferpolitik sind 
die Zuwächse des insgesamt verfügbaren Einkommens nach 
Steuern und Transfers bei einem Anstieg des Markteinkom­
mens. In diesem Zusammenhang soll auf die Kumulations­
problematik einzelner Transfers, das Zusammenwirken von 
positiven und negativen Transfers sowie die Auswirkungen 
nicht aufeinander abgestimmter Einkorn mensgrenzen bei der 
Vergabe einzelner Transfers eingegangen werden. 

In dieser Arbeit werden nur ausgewählte Probleme disku­
tiert und nicht etwa eine umfassende Wirkungsanalyse an­
gestrebt. Dieses scheitert noch immer an der unbefriedi­
genden Datenbasis; so sind die Ergebnisse der Einkorn mens­
und Verbrauchsstichproben oder die Steuerstatistiken erst 
mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen verfügbar. Die 
TE K war z.B. weitgehend auf Einkommenszahlen angewie­
sen, die acht Jahre zurücklagen. Hinzu kommt, daß in der 
Regel keine zusammenfassenden Informationen darüber vor­
liegen, wie hoch die Summe der Rentenzahlungen ist, die 
einzelnen Personen zufließen, sofern mehrere Leistungen 
desselben oder verschiedener Träger gezahlt werden8. Infor­
mationen hierüber sind unabdingbar, um verläßliche Aussa­
gen über die Kumulation von Transfers in diesem Bereich 
treffen zu können. 

Da es bereits keine Bestandsstatistiken für Transfer-Ein­
kommen einzelner Jahre gibt, ist es nicht weiter verwun­
derlich, daß Längsschnittsstatistiken für Transfer-Einkom­
men völlig fehlen. Die TEK sagt in diesem Zusammenhang 
nicht ohne gewisse Ironie, daß die Bundesrepublik Deutsch-

8 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [II], Ziffer 133. 
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land hinsichtlich solcher Daten ein 11Entwicklungsland119 sei. 
Statistisch gesicherte Aussagen über Verhaltensweisen der 
Haushalte in Abhängigkeit von Transfers, die Längsschnitt­
daten voraussetzen, sind damit nicht möglich. 

Diese wenigen Beispiele dürften verdeutlicht haben, welche 
erheblichen statistischen Schwierigkeiten heute einer um­
fassenden Wirkungsanalyse der Transfer-Einkommen entge­
genstehen. Symptomatisch hierfür war die intensive Diskus­
sion innerhalb der TE K, ob nicht hilfsweise die Einkom­
mens- und Verbrauchsstichprobe des Jahres 1973 auf das 
Jahr 19 7 8 hochgeschätzt werden sollte, um wenigstens ak­
tuellere Daten zu erhalten. Nicht zuletzt aus methodischen 
Gründen hat man auf eine solche Fortschreibung verzich­
tet. Die einschneidenden Änderungen im Steuer- und Sozial­
recht innerhalb dieses Zeitraums, insbesondere die Umstel­
lung des Familienlastenausgleichs von steuerlichen Kinder­
freibeträgen auf einkam mensunabhängige Transferleistungen 
hätten für eine Schätzung erhebliche Risiken bedeutet. 

Ein erster Lichtblick in diesem Zusammenhang ist die auf 
Anregung der TEK aufgenommene 11Transferfrage11 im Rah­
men der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1978. Erste 
Ergebnisse dieser in ihrer Art richtungweisenden und erst­
maligen statistischen Untersuchung liegen inzwischen vor10. 
Es bleibt zu hoffen, daß ähnliche Transfer-Erhebungen in 
Zukunft wiederholt werden; denn viele der im folgenden 
aufgezeigten Probleme bedürfen dringend einer statistischen 
Überprüfung. 

Besondere Schwierigkeiten bereiten zusätzlich die perma­
nenten Änderungen der gesetzlichen Regelungen in einzel­
nen Transferbereichen. Gravierende Eingriffe und Umge­
staltungen des bestehenden Systems wurden in den letzten 
Jahren vorgenommen oder zur Diskussion gestellt. Beispiele 
dafür sind das Kindergeld, das Arbeitsförderungsgesetz, das 

9 Transfer-Enquete-Kornmission [II] , Ziffer 135; vgl. auch die 
dort gemachten Vorschläge für eine Verbesserung der Sta­
tistik. 

10 Vgl. M. Euler [I], Haushalte mit ausgewählten staatlichen 
Transferzahlungen 1978. Ergebnis der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe. 11 Wirtschaft und. Statistik11 , Stuttgart 
und Mainz, Jg. 1981, S. 563ff. 
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BAFöG und die Sozialhilfe bzw. die Lohnfortzahlung. Insbe­
sondere durch den starken Anstieg der Transferausgaben 
wurde immer deutlicher, da.B grundlegende Änderungen im 
gesamten Transferbereich, z.B. bei den Renten, beim Fa­
milienlastenausgleich und bei der Koordinierung der Trarur­

fers, mittelfristig nicht zu vermeiden sein werden. 

Noch wichtiger als diese Hemmnisse sind wahrscheinlich 
diejenigen Restriktionen, die daraus resultieren, daß der in 
Politik und Wissenschaft vorherrschende traditionelle Arr­
satz versucht, die verteilungsmäßigen Auswirkungen nur irr 
nerhalb einzelner Politikbereiche - z.B. der Wohnungspoli­
tik, der Bildungspolitik, der Vermögenspolitik, der Fami­
lienpolitik, der Steuerpolitik - zu ermitteln. Diese Art der 
Verteilungsanalyse einzelner staatlicher Bereiche wäre un­
problematisch, wenn die gewonnenen Erkenntnisse miteinan­
der verknüpft werden könnten. Dies ist aber gerade nicht 
der Fall, worauf z.B. Pechman und Okner zu Recht mit 
Nachdruck hinweisen: "Consequently, no inferences should 
be dra wn ab out the overall incidence of government acti­
vities on the basis of the results (im vorliegenden Fall 
Verteilungswirkungen der Steuern; R.Z.) reported in this 
book1111. Die Verteilungswirkungen einzelner staatlicher Akti­
vitäten lassen keinen unmittelbaren Rückschluß auf die 
Summe der Verteilungswirkungen aller staatlichen Aktivitä­
ten beim einzelnen Haushalt zu. Solange aber unbekannt 
ist, ob und inwieweit sich die kumulierten Transfer-Ein­
kommen bei einzelnen, sozial als förderungswürdig angese­
henen Gruppen (z.B. Familien mit Kindern, Empfängern 
niedriger Einkommen, alten Menschen, Behinderten, Kran­
ken) überschneiden oder kompensieren, ist eine effiziente 
interpersonale U mverteilungspolitik nicht möglich. 

In der vor liegenden Arbeit wird alternativ zu den bisher 
dominierenden vertikalen Verteilungsanalysen innerhalb ein­
zelner Transferbereiche ein Ansatz vorgelegt, der in einer 
Art "Querschnittsanalyse11 die Summe der einzelnen Trans­
fer-Einkorn men beim einzelnen Haushalt bzw. bei Gruppen 
von Haushalten erfaßt. Damit stehen die integrierten Ver­
teilungswirkungen, d.h. die Summe der einzelnen Transfers 
beim einzelnen Haushalt, im Mittelpunkt der Untersuchung. 

11 J.A. Pechman and B.A. Okner [I], Who Bears the Tax 
Burden? Washington, D.C., 1974, S. 3. 
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Angaben hierüber sind eine bisher weitgehend nicht berück­
sichtigte, notwendige Bedingung dafür, daß erfolgreich Ver­
teilungspolitik betrieben werden kann. Der in seiner Art 
grundlegend neue Auftrag an die Transfer-Enquete-Korn mis­
sion ist in der öffentlichen Berichterstattung fast völlig 
übersehen worden. Die TEK war keine Rentenkorn mission, 
ebensowenig eine Familien-, Sozialhilfe-, Wohnungs-, Bil­
dungs-, Arbeitsmarkt- oder Steuerkommission. Die TEK 
sollte vielmehr erstmalig feststellen. wie sich die Vielzahl 
der staatlichen Maßnahmen in den genannten Politikberei­
chen bei den einzelnen Haushalten insgesamt auswirkt. Er­
schwerend war dabei, daß es in Deutschland zwar eine 
Reihe von Experten für die relevanten Bereiche der Ren­
ten-, Vermögens-, Familien-, Arbeitsmarktpolitik usw. gibt, 
aber kaum Wissenschaftler, die sich mit dem Zusammen­
wirken der einzelnen Transfers insgesamt auf Haushaltsebe­
ne befaßt haben. 

Erstaunlicherweise scheinen sich auch die Politiker für die­
se zentrale verteilungspolitische Fragestellung, wie sich das 
Zusammenspiel einzelner Transfers bei typischen Haushalten 
auf die Einkommenslage insgesamt auswirkt, für die "Poli­
tik aus der Sicht des Konsumenten", bisher kaum interes­
siert zu haben. Ein Paradebeispiel hierfür ist die Konsoli­
dierungsdiskussion des Jahres 1981, als im Zeitpunkt der 
Beschlüsse durch das Kabinett fast völlig unbekannt war, 
wie sich die kumulierten Verteilungswirkungen der einzel­
nen Maßnahmen bei den privaten Haushalten auswirken 
würden. Dies ist um so verwunderlicher, als es gleichzeitig 
eine heftige Diskussion gab, inwieweit die Beschlüsse Per­
sonen mit niedrigen Einkorn men verteilungsmäßig relativ 
stärker treffen würden als andere Einkommensbezieher. 

Die für einen Querschnittsansatz der Transfer-Einkommen 
geschilderten Schwierigkeiten und Restriktionen finden 
zwangsläufig ihren unmittelbaren Niederschlag in der vor­
liegenden Arbeit. Schon von der Vielzahl der berührten 
Transfergebiete her ist es gar nicht möglich, eine umfas­
sende Schau des gesamten Transfersystems zu liefern oder 
eine mikroökonomische Analyse der Verhaltensweisen typi­
scher Transferhaushalte durchzuführen. In der vorliegenden 
Arbeit soll deshalb primär ein Überblick über die Vielzahl 
der Probleme gegeben werden, die sich aus dem erwähnten 
Querschnittsansatz ergeben können. Statt fertige Lösungen 
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zu präsentieren und einzelne Fragen im Detail auszudisku­
tieren, liegt das Schwergewicht der Arbeit darin aufzuzei­
gen, welche Fragen bei einem Einbeziehen der Transfer­
Einkorn men in die allgemeine Verteilungspolitik vertieft 
analysiert werden müßten12. 

Ausgehend von dem Ziel, die Verteilungswirkungen der 
Transfers nicht nur innerhalb der einzelnen Transfersyste­
me, sondern auch in einem Querschnittsansatz über die 
einzelnen Transferbereiche hinweg beim einzelnen Haushalt 
integriert zu erfassen, sollen folgende Fragen analysiert 
werden: 

Welches sind die Gründe dafür, daß eine integrierte 
Transferanalyse in der verteilungspolitischen Diskussion 
bisher eher vernachlässigt wurde (Zweites Kapitel)? 

Welche Verteilungsmaße bzw. -statistiken werden heute 
in der verteilungspolitischen Diskussion verwendet und 

12 Die hier geschilderten Probleme treten nicht nur in 
Deutschland auf. Vielmehr versuchen gegenwärtig fast alle 
Industrieländer, den gesamten Einfluß ihrer Wohlfahrts- und 
Transfersysteme auf das verfügbare Einkommen der Fami­
lien bzw. Individuen zu ermitteln. Dabei taucht automa­
tisch die Frage auf, ob und inwieweit die verteilungspoliti­
schen Ergebnisse mit anderen politischen Zielvorstellungen 
- z.B. dem Beschäftigungsziel - konsistent sind. Das starke 
Anwachsen des Transfersystems ist nicht nur verteilungspo­
litisch, sondern auch generell wirtschaftspolitisch von er­
heblicher Bedeutung. Die Transferleistungen, insbesondere 
Sozial- und Steuerausgaben, haben quantitativ und damit 
auch qualitativ eine bisher nicht gekannte Größenordnung 
erreicht. Damit stellt sich die Frage, inwieweit sie sy­
stemverändernden Charakter haben. Bemerkenswert ist der 
Titel einer vor wenigen Jahren erschienenen OECD-Studie, 
in dem die westlichen Wohlfahrtsstaaten in einer Krise ge­
sehen werden. Vgl. Organisation for Economic Co-operation 
and Development (Ed.) [1], The Tax/Benefit Position of 
Selected Income Groups. Paris 197 8, S. 17, und ders. (Ed.) 
[II ], The Welfare State in Crisis. Paris 1978. Vgl. auch 
o.V., Issues in Welfare Administration: Welfare - An Admi­
nistrative Nightmare. (Studies in Public Welfare, Paper 
No. 5, Part 1.) Washington, D.C., 1972. 
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inwieweit sind sie noch in der Lage, Antworten auf die 
relevanten Fragen zu liefern (Drittes Kapitel)? 

- Welches sind die Bestimmungsgründe für staatliche 
Transfer-Einkorn men, m.a. W. von welchen Variablen hän­
gen staatliche Einkommen ab und inwiefern unterschei­
den sich damit staatliche von über den Markt erwor­
benen Einkommen (Viertes Kapitel)? Dies soll ein erster 
Versuch sein, Bestimmungsgründe für Höhe, Anzahl und 
Häufigkeit staatlicher Einkorn men zu entwickeln. Zu­
gleich wird auf die - nicht unumstrittenen - Fragen ein­
gegangen, wie einzelne wirtschaftspolitische Ziele zu der 
11Transferpolitik11 stehen. Entscheidend hierfür ist die Be­
urteilung, ob es überhaupt eine eigenständige Transfer­
politik mit daraus abgeleiteten Zielen, gegebenenfalls 
sogar eine integrierte Transferfunktion gibt, oder aber 
ob Transfers ausschließlich als Mittel zur Erreichung an­
derer wirtschaftspolitischer Ziele angesehen werden. 

- Welche Unterschiede bestehen innerhalb der Gruppe der 
Transfer-Einkommen (Fünftes Kapitel)? 

- Wie wirkt sich die Berücksichtigung der Transfer-Ein­
korn men auf die Lebenseinkommen aus (Sechstes Kapi­
tel)? Und abschließend: 

- Welche möglichen Konsequenzen ergeben sich aus den 
gewonnenen Ergebnissen für eine Neuorientierung in der 
Verteilungspolitik (Siebtes Kapitel)? 
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Zweites Kapitel 

Die Berücksichtigung der Transfer-Einkorn men 
in der verteilungspolitischen Diskussion! 

Im folgenden Abschnitt wird versucht, mögliche Erklä­
rungshypothesen für die Tatsache zu finden, daß die 
Transfer-Einkorn men bisher nur selten integriert im Hin­
blick auf ihre verteilungsmäßigen Wirkungen diskutiert 
wurden. 

1. Unterschiedliche Bezeichnungen staatlicher Leistungen 

Lange Zeit wurden weder in der verteilungspolitischen noch 
in der verteilungstheoretischen Diskussion staatliche Lei­
stungen als 11Einkommen11 angesehen. Statt dessen gibt es 
eine unübersehbare Fülle von verschiedenen Termini: Kin­
dergeld, Ausbildungsförderung, Beihilfen, Renten oder die 
Bereitstellung von Schulen, Straßen und Krankenhäuser, um 
nur wenige Beispiele zu nennen. Bei diesen Leistungen han­
delt es sich jeweils um Einkorn men für die Nutznießer, sei 
es in monetärer Form oder als sogenannte Realtransfers2. 

1 Die folgenden Ausführungen basieren auf R. Zepper­
nick [I], S. 19ff. 

2 11Can we say that the purchase by a public agency of 
health care for a citizen is not only an allocation but also 
a 1transfer-in-kind1? Does it constitute an addition to 1in­
come1? My answer to these questions is yes11; R.J. Lamp­
man [I], Public and Private Transfers as Social Process. 
In: K.E. Boulding and M. Pfaff (Eds.), Redistribution to the 
Rich and the Poor. Belmont, Cal., 1972, S. 17. 
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Während aus verteilungsmäßiger Sicht eine alternative Er­
höhung des am Markt verdienten Einkom mens oder der 
monetären und realen Transfers des Staates gleich beur­
teilt werden kann, dürfte man zu einer anderen Einschät­
zung kommen, wenn auf die Verfügbarkeit und damit den 
Nutzen der Einkommen abgestellt wird. Soweit staatliche 
Transfers mit Bindungen versehen sind, ist keine Dispositi­
onsfreiheit gegeben. Dies trifft für alle Realtransfers zu 
(strenge Bindung), zum Teil aber auch für monetäre Trans­
fers (z.B. Subventionen, Sparprämien). Gemessen an Nut­
zenkriterien wären streng genommen deshalb nur diejenigen 
staatlichen Transfers mit Markteinkommen voll vergleich­
bar, die den gleichen Nutzen stiften wie diese - insbeson­
dere also die monetären staatlichen Transfers, soweit sie 
keinen Verwendungsauflagen unterliegen. 

Nicht zuletzt die Vielzahl und die unterschiedliche Ausge­
staltung der Transfers, die auch das Ergebnis einer zer­
splitterten Kompetenzverteilung zwischen den zuständigen 
Ressorts ist, dürften dazu beigetragen haben, daß die ver­
teilungspolitischen Diskussionen über die Steuerreform, die 
Subventionspolitik, die Vermögensbildung, den Familien­
lastenausgleich, die Rentenreform, die Wohnungspolitik und 
die Bildungspolitik weitgehend isoliert geführt werden. Die 
für die verteilungspolitische Problemstellung entscheidende 
Frage nach den Gesamtwirkungen für bestimmte Individu­
en, Haushalte oder Gruppen wurde bisher nur selten ge­
stellt3. 

2. Die Vielzahl unterschiedlicher Einkam menskonzepte 

Offentliehe Sozialleistungen orientieren sich an den unter­
schiedlichsten Einkorn menskonzepten, die als Bemessungs­
grundlage die Höhe der Transfereinkorn men bestimmen. In 
dem Bestreben, für möglichst jeden staatlichen Transfer 
eine 11gerechte11 Bemessungsgrundlage zu finden, ist eine 
Vielzahl verschiedener, nicht kompatibler Bemessungsgrund­
lagen entwickelt worden. Zwar liegt den einzelnen Konzep-

3 V gl. W. Albers [I], Einige Überlegungen für die Ausgestal­
tung von Transferzahlungen an Haushalte. 11 Weltwirtschaft­
liches Archiv", Tübingen, Bd. 105 (197 0), S. 233, der eine 
Trennung in "Belastete und Begünstigte" fordert. 
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ten durchaus ein genau definierter, im L aufe der Zeit 
allerdings häufig geänderter Einkorn mensbegriff zugrunde, 
aber es fehlt eine übergeordnete Lösung für die Gesamt­
heit der bestehenden Einkommenskonzepte. Damit ist die 
Wertung verbunden, daß die unterschiedlichen Einkorn mens­
konzepte nicht aufgrund unterschiedlicher politischer Ziel­
vorstellungen zu erklären sind, sondern - wie der Verfasser 
vermutet - weitgehend das Ergebnis nicht abgestimm ter 
Einzelregelungen sind. Hierbei sind die im Einkommensteu­
errecht festgelegten Einkommensbegriffe von besonderer 
Be deutung. Sie stellen wesentliche Anknüpfungspunkte für 
die Höhe vieler einkommensabhängiger Transfers dar. 

Der Einkorn mensbegriff des Steuerrechtes erweist sich 
indessen als wenig geeignete Be messungsgrundlage f ür 
sozialpolitisch motivierte Transfers, die ganz anderen Ziel­
setzungen Rechnung tragen wollen. Das liegt zum einen an 
der grundliegenden Schwierigkeit im Steuerrecht, Ge­
schäftsaufwand und Konsum auf der einen Seite und Kosten 
und Investitionen (Periodisierungsproblem) auf der anderen 
Seite befriedigend voneinander abzugrenzen. Darüber hinaus 
wird das Steuerre cht bewußt als Instrument d er Wirt­
schaftsförderung eingesetzt, indem Sonderbegünstigungen -
etwa durch die Zulassung erhöhter Abschreibungen - ge­
währt werden. Diese Unterschiede in den Zielrichtungen 
ma chen die Definition eines an dem Gesichtspunkt des Be­
darfs ausgerichteten Einkorn mens erforderlich. Prototyp ist 
der Einkorn mensbegriff des Bundessozialhilfegesetzes. Als 
Einkommen gelten hier sämtliche Einnahmen in Geld und 
Gel deswert. Der Einkommensbegriff des Wohngeldgesetzes 
war zunächst eng daran angelehnt, entfernte sich a ber 
später von dem der Sozialhilfe. So werden hier inzwischen 
insgesamt 32 Einkommens- und Einnahme arten vom Ein­
korn men abgesetzt. Im Widerspruch zu der sich darin awr 
drückenden Bemühung um höchste Präzision werden Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge nur mit relativ groben Ab­
schlägen im Einkommensbegriff des Wohngeldgesetzes be­
rücksichtigt. 

Bereits diese Beispiele sollen genügen, um die Vielzahl der 
zu berücksichtigenden positiven und negativen Transfers 
sowie deren unterschiedliche Anrechnungsbestimmungen bei 
der Ermittlung von Einkommensbegriffen anzudeuten. Die 
Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen, wie die Ein-

17 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45990-2 | Generated on 2025-12-17 07:22:30



kom mensbegriffe des Kindergeldes, der Wohnungsbauprä­
mien, des BAFöG, der Gebühren für Kindergärten usw. zei­
gen. Eine integrierte Analyse der einzelnen staatlichen 
Transfer-Einkorn men wird durch die unübersichtlichen, nicht 
unmittelbar vergleichbaren Einzelregelungen erheblich 
erschwert. Darunter leidet die Transparenz und die 
Konsistenz des Transfersystems, so daß die verteilungsmä­
ßigen Auswirkungen gerade bei Vergabe mehrerer Transfers 
je nach Einkorn menskonzept sehr unterschiedlich ausfallen 
können. 

3. Die Buchungs- und Bewertungskonventionen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung {VGR) 

Das zentrale Anliegen der VGR ist die Messung des Sozial­
produkts und des Einkommens in einer Volkswirtschaft4. Im 
Laufe der Zeit wurde eine Reihe von Buchungs- und Be­
wertungskonventionen - insbesondere auch für den Sektor 
Staat - in der VGR festgelegt5, die für Fragen der Einkom­
mensverteilung von weitreichender Bedeutung sind. lEerbei 
muß man berücksichtigen, daß der staatliche Sektor von 
jeher ein "Fremdkörper" in der Volkswirtschaftlichen Ge­
samtrechnung war. Offentliehe Güter werden nämlich nicht 
auf Märkten angeboten. Die hilfsweise Bewertung zu Ko­
sten liefert keine Angabe über den Nutzen der Realtrans­
ferse Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, daß die 
Kritik an der A ussagefähigkeit der V GR zeBe als Wohl­
standsindikator, als Maßstab für den (gestiegenen} Anteil 

4 

5 

lti 

V gle T e Ee Dernburg and DeMe McDougall, Macro Econo­
mics. 2nd ede, New York 1963, Se 63: "The underlying ra­
tionale (der VGR; Re Ze) derives from the attempt to 
measure the annual flows of income and final product in 
the economy oee 11• In der inzwischen vorliegenden 5e Aufla­
ge aus dem Jahre 1976 ist auf die Probleme der V GR 
ausführlich eingegangen worden. 
Vgle Ge Bombach, Die öffentliche Finanzwirtschaft im 
Wirtschaftskreislaufe In: F. Neumark (Hrsg.), Handbuch der 
Finanzwissenschaft. 3. Auflage, Tübingen 1977, Bde I, 
Se 53ffe, und Ae Stobbe, Volkswirtschaftslehre I, Volkswirt­
schaftliches Rechnungswesen. 5. Auflage, Berlin u.ae 1980, 
bei denen zusätzlich umfangreiche Literaturhinweise zu 
finden sind. 
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des öffentlichen Sektors am Sozialprodukt oder als Richt­
schnur für die Umweltbelastung der Sozialprodukterstellung 
eine lange Tradition aufweist. 

Es geht hier weder darum, diese Kritik aus verteilungs­
mäßiger Sicht zu ergänzen, noch sollen Vorschläge ge­
macht werden, wie das System der VGR in dieser Hinsicht 
modifiziert werden müßte. Vielmehr geht es in erster Li­
nie um die Erklärung dafür, daß die produktmäßige Orien­
tierung der V GR und die daraus abgeleiteten speziellen 
Buchungs- und Bewertungskonventionen mit eine Ursache 
für die bisher unzureichende Berücksichtigung der Trans­
fer-Einkorn men in der verteilungspolitischen Diskussion sein 
könnten. Vor allem unter diesem Aspekt sind die folgenden 
Ausführungen zu verstehen. 

Die V GR ist traditionell eine Produktrechnung, deren Aus­
gangspunkt die Entstehung der Leistungseinkorn men im Be­
reich der Produktion ist. Endpunkt ist demgegenüber die 
Verwendung des Sozialprodukts. Dies hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die Zusammenfassung von Gruppen ein­
zelner Wirtschaftssubjekte zu Arbeitnehmern und Unter­
nehmen. Es wird unterstellt, daß diese Gruppen im Hin­
blick auf ihre Rolle im Produktionsprozeß und hinsichtlich 
der Verwendung des Bruttosozialprodukts als homogen be­
trachtet werden können. Die Aggregation ist anders vor­
zunehmen, wenn im Vordergrund der Analyse verteilungs­
politische Fragestellungen stehen. Denkbar wäre eine Zu­
sammenfassung nach der Höhe der empfangenen Transfers 
und/oder nach der sozialen Stellung des Haushaltsvorstands 
und der Einkorn menshöhe, aber auch nach der Zahl der 
Einkommensbezieher, Erwerbstätigkeit der Frau usw. Hin­
zu kommt, daß die Buchung der Einkommensübertragungen 
vom Staat an die privaten Haushalte im Einkorn mensum­
verteilungskonto der V GR zu pauschal vorgenommen 
wird. 

Die für den Einzelhaushalt unterschiedliche Belastung durch 
indirekte Steuern ist im Einkorn mensumverteilungskonto 
nicht nachvollziehbar; denn bei der Berechnung des Volks­
einkommens sind die indirekten Steuern en bloc abgezogen 
worden - gerade so, als würden verteilungsmäßig alle In-
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dividuen durch diese Steuer in gleichem Ausmaß belastet6. 
Diese Konven tion hat zur Folge, daß jede Verschiebung 
zwischen direkten und indirekten Steuern bei insgesamt un­

verändertem Steueraufkommen den Anteil des Volkseinkom­
mens am So zialprodukt verschiebt7. Aufgrund dieser Bu­
chungstechnik sinkt c. p. das Volkseinkorn men, wenn staat­
liche Ausgaben verstärkt über indirekte Steuern finanziert 
werden, hingegen ist es konstant, we nn  statt dessen die 
Finanzierung derselben Ausgaben über direkte Steuern vor­
genommen wird. Verteilungsmäßig sind d iese entgegenge­
setzten Effekte nicht plausibel zu interpretieren8. Die auch 
im Einkommensumverteilungskonto der V GR ausgewiesene 
Position 11 Anteil der privaten Haushalte am Volkseinkom­
men11 erscheint aus den genannten Gründen für individuelle 
V erteilungsreclmungen nie ht geeignet 9. 

Im Einkorn mensumverteilungskonto der V GR überhaupt 
nicht erfaßt sind die aus Steuerverg ünstigungen resul­
tierenden Vorteile durch die Gewährung bestimmter Freibe­
trä ge und Abzugsmöglichkeiten. Dies beruht auf dem 
Grundprinzip der V GR, bei Steuern vom 11 kassenmäßigen 
Eingang beim Staat11 auszugehen10. Was aus haushaltsmäßiger 
Sicht aber durchaus sinnvoll ist, erscheint für verteilungs­
politische Fragestellungen als gravierender Mangel; denn 
soweit die verteilungspolitische Diskussion an Einkommens­
größen der VGR anknüpft, werden sämtliche aus Steuerver­
günstigungen resultierenden staa tlichen Einkorn men nicht 
berücksichtigt. Die Einkorn menslage des einzelnen ist aber 
auch davon abhängig, welche Absetzungsmöglichkeiten und 

6 

7 

Zur Frage, inwieweit indirekte Steuern Haushalte unter­
schiedlich belasten und ob und inwieweit sie regressiv wir­
ken, vgl. Viertes Kapitel, Abschnitt 8. 
Vgl. G. A. Bishop, Tax Burden by Income Class, 1958. 
11National Tax Journal11 , Columbus, Ohio, vol. 14 (1968 ), 
s. 43. 

8 V gl. G.A. Bishop, S. 45: 11The inconsistencies (steigendes 
versus sinkendes Einkorn men; R. Z.) arise out of a defini­
tion of national income as net of indirect taxes ••• 11• 

9 So lautet auch das Fazit bei W. Kitterer [I ], Einkom­
menskonzepte in empirischen Untersuchungen zur Steuer­
inz idenz. 11 Finanzarchiv11 ,  Tübingen, N.F. Bd. 39 (1981), 
s. 323ff. 

10 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg. ) [I] , S. 36ff. 
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Steuervergünstigungen bestehen. Nicht mehr sinnvoll inter­
pretierbar ist deshalb z.B. die heute angewandte Buchungs­
weise, nach der Spar- und Wohnungsbauprämien in das 
11ausgabefähige Einkorn men 11, z.B. der Einkorn mens- und 
Verbrauchsstichprobe, eingerechnet werden, Steuervergün­
stigungen bei der Vermögensbildung dagegen unberücksich­
tigt bleibenll; denn für die Einkorn menslage des einzelnen 
Haushalts ist es per Saldo gleichwertig, ob c.p. sein Ein­
kommen durch eine Prämie erhöht wird oder seine Steuer­
verpflichtungen um denselben Betrag verringert werden. 

Da im U mverteilungskonto der VGR und in sonstigen Ein­
kommensstatistiken ausschließlich die direkt erbrachten 
staatlichen Leistungen erfaßt sind, werden die aus indirek­
ten Verteilungsmechanismen resultierenden Einkorn men 
leicht übersehen. Allenfalls gibt es eine isoliert geführte 
Diskussion über die in den Subventions- und Sozialberichten 
enthaltenen Steuervergünstigungen, die aber nicht - wie 
erforderlich - in die allgemeine verteilungspolitisch e Dis­
kussion integriert werden. Vielmehr hat gerade die 11Steuer­
reform 1975 11 gezeigt, daß von gewerkschaftlicher Seite so­
gar eine ausdrückliche Herausnahme der Steuerreform aus 
der verteilungspolitischen Diskussion gefordert wurde12. Die 
quantitative Bedeutung dieses Phänomens wird daran deut­
lich, daß die Steuervergünstigungen im Jahr 1982 nach An­
gaben des 9. Subventionsberichts knapp 43 Mrd. DM betra­
gen habenl3, zu denen noch gut 9 Mrd. DM für Steuerer­
mäßigungen kamen, die lt. Sozialbericht 1983 aus sozial-

11 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) [II] , Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 1978, Heft 4: Einnahmen und Ausga­
ben privater Haushalte. (Fachserie 15: Wirtschaftsrechnun­
gen.) Stuttgart und Mainz 1982, S. 6f. 

12 V gl. z.B. Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.), Steuer­
senkung darf nicht durch Tarifpolitik illusorisch werden. 
(DGB-Nachrichten-Dienst, ND 203/74.) Düsseldorf, 23. Juli 
1974. 

13 Vgl. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsfor­
schung [I], Analyse der strukturellen Entwicklung der 
deutschen Wirtschaft - R WI-Strukturberichterstattung 
1983. Gutachten im Auftrag des Bundesministers für Wirt­
schaft. Essen 1983, Bd.2: Problembereiche des Struktur­
wandels - Einzeldarstellungen, S. 215. 
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politischen Gründen gewährt wurden14. Je nach Abgrenzung 
der Subventionen und der Steuervergünstigungen könnte, 
wie die Ergebnisse der Strukturberichterstattung insgesamt 
gezeigt haben, der Anteil der indirekten Verteilungsme­
chanismen noch wesentlich höher liegen. 

Im Zusammenhang mit der Definition der verschiedenen 
Arten der Transfer-Einkommen wird im Vierten Kapitel, 
Abschnitt 1.3. noch ausführlich auf die stark kontrovers 
diskutierten Abgrenzungsprobleme der Steuervergünstigungen 
eingegangen. Dies gilt insbesondere für die Fragen, welche 
steuerlichen l<.egelungen überhaupt als Steuervergünstigung 
angesehen werden können. Vorbehaltlich dieser Klärung soll 
schon hier darauf hingewiesen werden, daß diese Art von 
Transfer-Einkommen, die 1982 in amtlicher Abgrenzung 
immerhin rd. 13 v H  des Steueraufkommens und gut 4 vH 
des Volkseinkommens betrugen, nur zögernd in die ver­
teilungspolitische Diskussion aufgenommen wird. 

Die in der VGR vorgenommene Bewertung staatlicher 
Sachleistungen mit den Herstellungskosten erschwert die 
verteilungspolitische Diskussion, weil dieses inputorientierte 
Verfahren den Output der Realtransfers außer acht läßt; 
staatliche Leistungen nicht mit den Kosten, sondern mit 
(geschätzten) Marktpreisen zu bewerten15, erscheint in ver­
teilungsmäßiger Hinsicht jedoch notwendig, sofern nicht 
weiterhin über den Wert staatlicher Leistungen - z.B. im 
Bildungsbereich, im Verkehrsbereich, im Gesundheitsbe­
reich - falsche Vorstellungen bestehen bleiben sollen. 

14 V gl. Verhandlungen des Deutschen Bundestages, Sozialbe­
richt 1983. Deutscher Bundestag, Drucksache 10/842. Bann 
1983, s. 114. 

15 V gl. A. Peacock and R. Shannon, The Welfare State. 
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"Westminister Bank Review", ohne Erscheinungsort, August 
19 68, S. 40: "If we simple take, say, the cost of state 
education and allocate it according to some indicator of 
consumption by households of different composition and in­
come group, what we are doing is measuring the benefit 
of education by its cost. What we should be attempting to 
do is to find some 1surrogate1 measure of the value of 
output rather than taking it for granted that cost of in­
puts is an indicator of benefit". 
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Staatliche Leistungen werden aber wegen der Bewertung zu 
Herstellungskosten nicht nur unzureichend ausgewiesen, 
sondern sie werden, soweit ihre Inanspruchnahme "unent­
geltlich" erfolgt (z.B. Schulen, Sachleistungen der Kran­
kenversicherung), ausschließlich als Teil des Staatsver­
brauchs angesehen. Es gibt generell keine Gegenbuchung 
bei den durch diese Leistung begünstigten Sektoren; dies 
impliziert z.B. für das Einkorn mensverteilungskonto der 
Haushalte, daß es für diese staatlichen Leistungen über­
haupt kein Einkorn mensäquivalent gibt. 

Angesichts der volkswirtschaftlichen Bedeutung der durch 
den Staat bereitgestellten Realtransfers in Höhe von 45 vH 
aller laufenden Staatsausgaben (1982)16 ist es unzureichend, 
Umverteilungsvorgänge nur auf der Grundlage der V G R  
empirisch zu analysieren17. 

Die Ausführungen zur Volkswirtschaftlichen Gesam trech­
nung, die gezeigten Buchungskonventionen bis hin zur Be­
handlung der Steuervergünstigungen dürften verdeutlicht 
haben, daß das in der V GR ausgewiesene "produzierte" 
Nettosozialprodukt zu F aktorkosten, sprich: das V olksein­
kom men, nur sehr bedingt als Bezugsgröße für Verteilungs­
analysen verwendet werden kann. Insbesondere dürfte klar 
geworden sein, daß ein Instrumentarium, mit dem primär 
Fragen der Entstehung und Verwendung des Sozialprodukts 
beantwortet werden sollen, andere Anforderungen erfüllen 
muß als ein Instrumentarium zur Beantwortung verteilungs­
politischer Fragestellungen. Die primär produktionstheore-

16 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) [I ], S. 283. Bei diesem 
Anteil handelt es sich um den Staatsverbrauch in vH der 
laufenden Ausgaben des Staates. 

17 Vgl. R. J. Lampmann [II], Transfer Approaches to Distri­
bution Policy. 11American Economic Reviewn, Menasha, 
Wisc., vol. 60 (1970), S. 274: 11many of the greatest rises 
(increase in the national redistributional effort; R. Z.) have 
been in  such nonmoney items as schooling and health 
care." Im Social Welfare Expenditure Budget 1969 war ein 
Drittel der gesamten Ausgaben 11Non-Money"-Transferaus­
gaben für Bildung. Vgl. A. M. Sholnik and S.R. Dales, So­
cial Welfare-Expenditures 1968 and 1969. (Social Security 
Bulletin, No. 32.) Dec. 1969, Table 9, S. 16. 
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tische Orientierung der VGR dürfte mit bedingt haben, daß 
der Sektor Staat vergleichsweise wenig unter verteilungs­
mäßigen Aspekten analysiert worden ist. 
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Drittes Kapitel 

Zur Aussagefähigkeit der vorliegenden 
Verteilungsstatistiken 

Um Aussagen über die Verteilungssituation von Individuen 
bzw. Haushalten treffen zu können, muß bekannt sein, über 
welche Güter und Dienste die einzelne Person bzw. der 
einzelne Haushalt letztlich verfügen kann und welche Er­
sparnisse getätigt werdenl. Die Frage ist damit, welche 
Verteilungsstatistiken bzw. welche Einkorn mensgrößen ein 
umfassendes Bild der Verteilungslage liefern. In der heuti­
gen verteilungspolitischen Diskussion spielen folgende Ver­
teilungsmaße bzw. -statistiken eine herausragende Rolle: 

- die Lohnquote, 

- die Verteilung der Bezieher von Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit nach der Höhe der Arbeitseinkorn men, 

- die Zuwachsrate der Nettoeinkommen der Unselbständi­
gen und der Selbständigen sowie 

- die Verteilung der Nettoeinkommen der Haushalte. 

Die grundlegende Kritik an der Aussagefähigkeit dieser 
Kennziffern zielt in folgende Richtung: Während die ge­
nannten Maße in der Vergangenheit durchaus ein zutref­
fendes Bild der tatsächlichen Verteilungslage gegeben haben 

1 Vgl. zum folgenden R. Zeppernick [li], Die Bedeutung der 
Finanz- und Sozialpolitik für die Einkorn mensverteilung. 
11I:o,inanzarchiv11, N.F. Bd. 32 (1974), S. 427ff. 

25 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45990-2 | Generated on 2025-12-17 07:22:30



dürften, trifft dies heute nicht mehr zu. Die notwendige 
Anpassung der einzelnen Verteilungsstatistiken an die in­
zwischen eingetretenen Änderungen, insbesondere an die 
erhebliche Ausweitung des Staatssektors, hat nicht aus­
reichend stattgefunden. 

Die Bildung von Einkorn mensstatistiken, in denen jeweils 
Gruppen von Personen und unterschiedliche Einkommensar­
ten aggregiert werden, hängt entscheidend davon ab, wel­
che Antworten aus den jeweiligen Statistiken abgeleitet 
werden sollen. Theoretisch denkbar ist eine Vielzahl unter­
schiedlicher Verteilungsstatistiken, je nachdem ob Individu­
aleinkorn men, Haushaltseinkorn men, Arbeitseinkorn men, Ka­
pitaleinkommen, Einkommen vor und nach staatlicher Um­
verteilung usw. zusammengeiaßt werden. Je nach Frage­
stellung müssen unterschiedliche Maße der Einkommenver­
teilung herangezogen bzw. konstruiert werden. Für Fragen 
der Familienpolitik wird man z.B. auf einen Haushaltsein­
kommensbegriff, eventuell sogar auf einen noch enger defi­
nierten Familieneinkommensbegriff zurückgreifen. Arbeits­
markt- und beschäftigungspolitische Fragen werden sich 
demgegenüber an Lohneinkommen von Individuen orientie­
ren. Den verschiedenen wirtschaftspolitischen Fragestel­
lungen kann deshalb nicht mit nur einem Maß der Einkom­
mensverteilung Rechnung getragen werden. Für verteilungs­
politische Fragen insgesamt erscheint grundsätzlich eine 
Orientierung an einem möglichst weiten Einkommensbegriff 
sinnvoll (innerhalb der Verteilungspolitik selbst können da­
bei verschiedene Einkorn mensbegriffe notwendig sein, je 
nachdem welche Zielgruppen - nach Alter, nach Familien­
stand, nach sozialer Bedürftigkeit, nach dem Stand der Er­
werbstätigkeit - analysiert werden sollen); ein solch umfas­
sender Begriff sollte die individuellen (bzw. haushaltsm äßi­
gen) Markteinkommen aus den Faktoren Arbeit, Boden und 
Kapital und alle staatlichen Transfer-Einkorn men (inklusive 
der monetären und realen Transfer-Einkommen) umfassen2. 
Erst ein so globaler Einkorn mensbegriff erscheint geeignet, 

2 Auf die U mverteilung durch Organisationen ohne Erwerbs­
charakter sowie die Umverteilung zwischen Privaten in 
Form von Geschenken, die ebenfalls im Gesamteinkommen 
berücksichtigt werden müßten, wird i_m folgenden nicht 
weiter eingegangen; vgl. hierzu R.J. Lampman [II] , 
s. 270ff. 
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die Verteilungslage von Individuen und Haushalten zu cha­
rakterisieren und damit die Verfügung über die Güter und 
Dienste sowie die Spartätigkeit zu erfassen. Gemessen an 

diesem Einkommensbegriff wird auch deutlich werden, wa­
rum die heute die verteilungspolitische Diskussion noch 
weitgehend bestimmenden Verteilungsmaße bzw. Vertei­
lungsstatistiken nicht mehr als geeignet erscheinen. 

Zur Lohnquote 

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für 
Wirtschaft hatte bereits im Jahre 1960 empfohlen, die 
Lohnquote, d. h. den Anteil der Bruttoeinkommen aus un­

selbständiger Arbeit am Nettosozialprodukt zu Faktor­
kosten, wegen ihrer mangelnden Aussagefähigkeit aus der 
Verteilungsdiskussion herauszunehmen: 11Weder die Höhe der 
Lohnquote noch ihre Veränderungen sind für sich genommen 
ein geeigneter Maßstab zur Beurteilunf der wirtschaftlichen 
Lage der unselbständig Beschäftigten11 • Ebenso eindeutig ist 
die Auffassung des Sachverständigenrates: 11 Die Lohnquote 
und deren Veränderung sagt über die Entwicklung der per­
sonellen Einkorn mensverteilung nichts und über die der 
funktionellen Einkorn mensverteilung nur wenig aus114. Trotz­
dem nimmt sie in der verteilungspolitischen Diskussion -
besonders in Deutschland - nach wie vor eine hervorragen­
de Stellung einS. Im Grundsatzprogramm des Deutschen 

3 

4 

5 

Bundesministerium für Wirtschaft, (Hrsg.), Gegenwärtige 
Möglichkeiten und Grenzen einer konjunkturbewuBten Lohn­
politik in der Bundesrepublik. Gutachten des Wissenschaft­
lichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium vom 
21.2.1960. In: Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundes­
wirtschaftsministerium, 5 .  Band, Gutachten vom Januar 
195 7 bis März 1961. Göttingen 1961, S. 86; vgl. auch 
K.-D. Schmidt, U. Schwarz und G. Thiebach, Das Problem 
der Lohnquote. Gutachten erstattet im Auftrage des Bun­
desministers für Wirtschaft. Tübingen 1966, S. 153. 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt­
schaftlichen Entwicklung, Investitionen für mehr Beschäf­
tigung - Jahresgutachten 1981/82. Stuttgart 1981, 
Ziffer 164. 
Die Teilnehmer der Konzertierten Aktion diskutierten 
seinerzeit zwei Gutachten, in deren Mittelpunkt die Lohn-
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Gewerkschaftsbundes aus dem Jahre 1979 wird z.B. 11 ••• ein 
höherer Anteil der Arbeitnehmer am Volkseinkommen116 ge­
fordert. Aus der Kritik an der Aussagefähigkeit der Lohn­
quote für Verteilungsfragen kann allerdings nicht geschlos­
sen werden, inwieweit die Lohnquote zur Erklärung anderer 
Phänomene, z.B. der Arbeitslosigkeit oder einer nicht aus­
reichenden Investitionstätigkeit, mit herangezogen werden 
könnte. Aus der Vielzahl der Argumente, die gegen die 
Lohnquote als aussagefähiges Verteilungsmaß angeführt 
worden sind, werden im Hinblick auf die Problematik der 
hier behandelten Transfereinkorn men nur folgende genannt 1: 

- Die Größe im Zähler der Lohnquote beinhaltet die am 
Markt verdienten Einkorn men aus unselbständiger Arbeit. 
Die l<.esidualgröße, die Gewinnquote, wird pauschal den 
Selbständigen zugerechnet. In der Lohnquote überhaupt 
nicht erfaßt sind damit die Einkommen aus den Produk­
tionsfaktoren Kapital und Boden, soweit sie den Un­
selbständigen zufließen. Diese beziehen aber in zuneh­
mendem Maße neben dem Einkorn men aus Arbeit auch 
Einkorn men aus Zinsen, Mieten und Pachten. Betrug 

quote (bzw. die Lohnquoten) stand (standen); vgl. die Gut­
achten zum Thema: Möglichkeiten und Grenzen einer Ein­
korn menspolitik im Rahmen der allgemeinen �virtschaftspo­
litik im Lichte der mittelfristigen Projektionen der Bundes­
regierung, des DGB und des Gemeinschaftsausschusses der 
Deutschen Gewerblichen Wirtschaft. Erstellt vom Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung, bearbeitet von B. Görzig 
und W. Kirner. Berlin 1972, und dem Rheinisch-West­
fälischen Institut für Wirtschaftsforschung [ II], bearbeitet 
von K. Löbbe. Essen 1972. Die dort genannten Argumente 
gegen eine undifferenzierte Verwendung der Lohnquote 
haben nach wie vor Gültigkeit. 

6 Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg. ) ,  Grundsatzprogramm 
des DGB vom 20.10.1979. Ohne Erscheinungsort, Ziffer 6. 

7 Vgl. Jahresgutachten 1972 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 
Bundesratsdrucksache 612/72. Bonn 1972, Ziffer 4llff. , 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Jg. 25, (1973), 
Nr. 10, und Jahresgutachten 1973 des Sachverständigen­
rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent­
wicklung. Deutscher Bundestag, Drucksache 7 /1273. 
Bonn 1973, Ziffer 131 und 327. 
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deren Anteil am Haushaltsbruttoeinkorn men der Arbeit­
nehmer laut Einkorn me� und Verbrauchsstichprobe 1969 
noch 7, 1 vH, stieg er bis 1978 auf 7, 7 vH. Das Ein­
kommen der Unselbständigen ist durch die Nichtberück­
sichtigung dieser sogenannten Querverteilung zu niedrig 
ausgewiesen. 

- Ein nicht mind�r schwieriges Problem ist die heute an­
zutreffende Heterogenität der Gruppen der Unselbständi­
gen und der Selbständigen. Die in der Vergangenheit 
vorgenommene Zuordnung der Kategorien "Selbständiger 
= vergleichsweise hohes Einkorn men11, "Unselbständiger = 

vergleichsweise niedriges Einkommen" trifft zwar nach 
wie vor auf die Durchschnittseinkorn men zu; die Streu­
ung der Einkommen dieser beiden Gruppen weist aber 
starke Überlappungen auf. A priori ist damit die Zuord­
nung von durchschnittlichen Einkommenshöhen zu sozia­
len Gruppen heute nur noch bedingt aussagefähig. Ur­
sächlich hierfür ist, daß einerseits in der Gruppe der 
Unselbständigen auch Manager, leitende Angestellte und 
Beamte mit Spitzengehältern enthalten sind und anderer­
seits in der Gruppe der Selbständigen auch Landwirte 
mit Kleinbetrieben sowie viele Einzelhändler mit ver­
gleichsweise geringen Einkorn men8. So erscheint es zu­
mindest problematisch, Personen mit solch heterogener 
sozialer Stellung aggregieren zu wollen. Noch kritischer 
ist Recktenwald, der "dieses primitive Zwei-Klassenkon­
zept11 für "antiquiert und anachronistisch" ansieht, da es 
11 ••• ökonomische und soziale Untergrupen erfa.ßt, die • • •  

höchst verschieden sind: Ein Sammelsurium von Arm und 

8 Bei einem Einkommensvergleich zwischen Selbständigen und 
Unselbständigen wäre weiter zu beachten, daß die bloße 
Gegenüberstellung der Nettowerte nicht hinreichend aussa­
gefähig sein kann, sofern die Selbständigen aus ihren 
Nettoeinkommen ihre Alterssicherung finanzieren müssen, 
die Unselbständigen hingegen über die gesetzliche Alters­
sicherung abgesichert sind; vgl. H. Schlesinger, Das 
Geldvermögen der Unselbständigen ist seit 1960 stark 
gestiegen. "Blick durch die Wirtschaft", Frankfurt, Ausgabe 
vom 3.2.1971. 
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Reich11 9. Erschwerend kommt hierbei hinzu, daß die 
Lohnquote, soweit sie die einkommensmäßige Entlohnung 
des Produktionsfaktors Arbeit erfassen will, nur die 
Arbeitsleistungen der Unselbständigen, nicht hingegen die 
der Selbständigen enthält; die letztgenannten Einkorn men 
sind ein nicht näher ausgewiesener Bestandteil der Ge­
winnquote10. 

- In der Lohnquote sind ausschließlich Einkommen der pri­
mären Einkommensverteilung enthalten. 

Um Aussagen über die Verteilungslage und damit die Gü­
terversorgung von Individuen und Haushalten ableiten zu 
können, benötigt man aber ein Einkommensmaß, das das 
insgesamt verfügbare Einkommen - also nicht nur das am 
Markt verdiente Arbeits- (und Kapital-) Einkommen, son­
dern auch die staatlichen Transfer-Einkorn men - erfaßt. 
Wie wichtig diese Forderung ist, wird deutlich, wenn man 
bedenkt, daß es Haushalte gibt, bei denen der Anteil der 
Transfer-Einkommen am insgesamt verfügbaren Einkommen 
größer ist als der Anteil der marktmäßigen Einkommen. 

Zur Verteilung der Bezieher von Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit nach der Höhe der Arbeitseinkorn men 

Die Verteilung der Bezieher von Einkorn men aus unselb­
ständiger Arbeit nach der Höhe ihres Arbeitseinkommensll 

9 H. C. Recktenwald, Gerechtigkeit im Lichte der National­
ökonomie. (Schriften der Evangelischen Darlehensgenossen­
schaft eG, Nr. 24. )  Ohne Erscheinungsort, 1981. 

10 V gl. hierzu W. Krelle [I], V erteilungstheorie. Tübin­
gen 1962, S. 3: "Das Selbständigen-Einkorn men, das sich 
aus Lohn, Zins und Unternehmergewinn in irgendeiner 
Mischung zusammensetzt, ist überhaupt die Crux der 
funktionellen Einkorn mensverteilung". 

1 1  V gl. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, 
(Hrsg. ) [I), Die Einkommens- und Vermögensverteilung in 
der Bundesrepublik Deutschland. Ausgabe 1981. Bonn 1982, 
S. 1lff. Die Terminologie "Bruttoeinkommen aus unselb­
ständiger Arbeit" ist hierbei mißverständlich; in der VGR 
werden unter dieser Größe sämtliche Arbeitseinkommen der 
Unselbständigen (inklusive Arbeitgeberbeiträge zur sozialen 
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stellt ebenfalls nur auf die am Markt erzielten Bruttoein­
korn men ab. Damit taucht wiederum das Problem der iso­
lierten Erfassung von Einkünften aus selbständiger und 
nicht-selbständiger Arbeit auf. In diesem Zusammenhang 
sollte darauf hingewiesen werden, daß selbst das Brutto­
einkommen des Faktors Arbeit keine eindeutig quantifi­
zierbare Größe ist, da sich analog zum Wettbewerb auf 
den Gütermärkten auch auf den Faktormärkt en immer 
stärker eine 11non price competition11 durchsetzt. Die Fülle 
der quantitativ und qualitativ neben dem ausgewiesenen 
Einkorn men aus unselbständiger Arbeit gewährten Neben­
leistungen (z.B. Werkswohnungen, Wohnungsdarlehen des 
Arbeitgebers oder sogenannte Personalrabatte) kann dazu 
führen, daß sowohl innerhalb als auch zwischen einzelnen 
Unternehmen und Branchen erhebliche Einkommensunter­
schiede bestehen. Die Bruttoeinkommen aus unselbständiger 
Arbeit lassen darüber hinaus definitionsgemäß keinen 
Rückschluß über die Verteilung der Vermögenseinkünfte 
(über 61 Mrd. DM im Jahre 198212 ), und erst recht keinen 
- ebenso wie die Lohnquote - über die Verteilung der 
staatlichen Transfer-Einkommen zul 3 . Soweit Verteilungssta­
tistiken ein umfassendes Bild der Verteilungslage und Gü­
terversorgung einzelner Haushalte liefern sollen, erschei-

Sicherung und zusätzliche Sozialaufwendungen der Arbeit­
geber) verstanden, in der Öffentlichkeit vielfach eine Ein­
korn mensgröße, in der die Arbeitgeberbeiträge zur sozialen 
Sicherung und die sonstigen sozialen Aufwendungen nicht 
enthalten sind. 

12 Vgl. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
(Hrsg. ) [II] , Statistisches Taschenbuch 1983. Arbeits- und 
Sozialstatistik. Bonn 1983, Tabelle 1.8 und 1.9. Zur Er­
fassung der Vermögenseinkünfte vgl. M. Euler [li], Zu­
sammensetzung und Verteilung der Einkommen privater 
Haushalte 1969. 11Wirtschaft und Statistik11 , Jg. 1972, 
S. 709: 11Die Verzinsung von Guthaben bei Bausparkassen 
und Lebensversicherungsunternehmen läßt sich überhaupt 
nicht oder nur schwer ermitteln, weil die Zinsen meist dem 
Guthaben zugerechnet werden und erst bei Vertragsablauf 
ausgezahlt werden. Sie werden deshalb von den Haushalten 
meist nicht als Einnahmen (Einkorn men? R. Z.) verbucht11• 

13 Im Jahre 1982 erreichten monetäre und reale Transfers 
348 Mrd. DM bzw. 325 Mrd. DM. Vgl. Statistisches Bun­
desam t (Hrsg. ) (I ] , S. 283. 
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nen Verteilungsm aße, die nur die Einkorn men eines Pro­
duktionsfaktors ausweisen, für die Beantwortung solcher 
Fragen nicht geeignet. 

Zur Zuwachsrate der Nettoeinkommen der Unselbständigen 
und der Selbständigen 

Die im vorherigen Absatz vorgebrachte Kritik, insbesondere 
die Nichterfassung der Vermögenseinkünfte und die man­
gelnde Erfassung der staatlichen Einkommen, trifft für die 
Nettoeinkorn men aus unselbständiger Arbeit insofern nicht 
zu, als Verteilungseffekte von Arbeitnehmer- und Arbeitge­
berbeiträgen zur sozialen Sicherung und der Lohnsteuer er­
faßt werden. Verteilungseffekte durch andere staatliche 
Abgaben (insbesondere durch indirekte Steuern) sowie die 
noch wichtigeren Verteilungseffekte durch monetäre und 
reale staatliche Transfers fehlen demgegenüber allerdings 
völlig. 

Noch problematischer im Hinblick auf die Aussagefähigkeit 
des Nettoeinkommens der Unselbständigenl4 ist die metho­
disch umstrittene Frage, ob eine solche Einkorn mensgröße 
überhaupt sinnvoll erfaßt werden kann. Die Verrechnungs­
praxis überzahlter Lohnsteuer mit der Einkorn mensteuer 
führt zu einer Verzerrung der ausgewiesenen Lohnsteuerbe­
lastung. In § 46 ESt G ist geregelt, in welchen Fällen 
Lohnsteuerpflichtige, genauer: Empfänger von Einkünften 
aus nicht-selbständiger Arbeit, zur Einkorn mensteuerveran­
lagung herangezogen werden. Erstattungen aufgrund negati­
ver Einkünfte, z.B. aus Vermietung und Verpachtung, ver­
mindern nicht das Aufkommen der Lohnsteuer, sondern das 
der veranlagten Einkommensteuer. Damit weist das Lohn­
steueraufkam men, sofern es als Indikator der steuerlichen 
Belastung der Arbeitnehmer interpretiert wird, eine zu ho­
he Belastung aus. Das Statistische Bundesamt erwägt, die­
ses Problem durch ein neues Schätzverfahren zu mildern; 
denn insbesondere in den letzten Jahren hat dieses Phäno­
men durch den Anstieg der Zahl der einkam mensteuer-

14 Vgl. o.V., DGB-Zielprojektion. "Welt der Arbeit" (Extra­
Dienst), November 1972, und o.V., DGB legt mittelfristige 
Zielprojektion vor. (DGB-N achrichten-Dienst, ND 358/72.) 
Düsseldorf, 23. November 1972, S. 2. 
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pflichtigen Arbeitnehmer und der gestiegenen negativen 
Einkünfte an Bedeutung gewonnen. 

Zur Verteilung der Nettoeinkommen der Haushalte 

Während die bisherigen Verteilungsgrößen auf die 
(Markt-) Einkorn men und deren Abgabenbelastung abstell­
ten, wird bei der Verteilung der monatlichen Nettoein­
kommen der HaushalteiS von den gesamten Nettoeinkommen 
der Bezugseinheiten (Individuen, Haushalte, Familien) aus­
gegangen. Für sozialpolitische Fragen ist das insgesamt zur 
Verfügung stehende Haushalts- bz w. Familieneinkorn men 
sicherlich aussagefähiger als das erzielte Markteinkorn men. 
Trotzdem ist es fraglich, ob die Verteilung der N ettoein­
kommen für Verteilungsfragen ein ausreichendes Maß ist. 
Zwar erfaBt diese Verteilung alle Markteinkorn men aus 
Arbeit und Kapital (insofern ist sie wesentlich umfassender 
als die bisher genannten VerteilungsmaBe); die indirekten 
Steuern sind jedoch nicht berücksichtigt, die Transfers vom 
Staat oder von anderen Sektoren fehlen völligl6. Gemessen 
an der Verteilung aller Güter und Dienste sind also auch in 
dieser Verteilung wesentliche Einkorn mensbestandteile nicht 
erfaBt. Deshalb erscheint es problematisch, anhand einer 
solchen Einkorn mensstatistik zu behaupten: "Auch in den 
einzelnen Gruppen veränderte sich die personelle Ein­
korn mensverteilung im Verlauf der sechziger Jahre nicht 

15 Vgl. Jahresgutachten 1972 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklunb, 
Ziffer 445ff. 

16 Die möglicherweise hieraus resultierenden Probleme wurden 
zwar gesehen, aber nicht weiter berücksichtigt; vgl. 
M. Euler [II] , S. 712: "Die hier verwendete Abgrenzung 
des Haushaltsbrutto- und -nettoeinkom mens ist an die 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen angelehnt und 
schließt deshalb bestimmte Einnahmen aus, die gesamtwirt­
schaftlich nicht als Einkommen der privaten Haushalte an­
zusehen sind, obwohl sie für den Einzelhaushalt in be­
stimmten Fällen eine nicht unerhebliche VergröBerung der 
verfügbaren Mittel bedeuten könnten". 
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nennenswert11 17 , denn mit einer solchen Aussage werden 
leicht Assoziationen einer (nach wie vor) 11 ungerechten11 
Einkorn mensverteilung verbunden. 

17 Vgl. Jahresgutachten 1972 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
Ziffer 445. 
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Viertes Kapitel 

Unterschiede zwischen marktmäßigen Einkorn men 
und staatlichen Transfer-Einkorn men 

Bei der Behandlung der Transfereinkorn men stößt man auf 
eine Reihe von Fragen, die näher analysiert werden sollen, 
z.B.: 

- Welche Arten staatlicher Transfer-Einkommen gibt es 
und wie unterscheiden sie sich gegenüber marktmäßigen 
Einkommen? 

- Von welchen Variablen hängt die Höhe der staatlichen 
Transfer-Einkorn men ab? 

- Inwieweit können staatliche Transfer-Einkommen beim 
einzelnen Haushalt kumulieren? 

Um die beiden Einkorn menskategorien marktmäßiger und 
staatlicher Einkommen klar gegeneinander abzugrenzen, 
wird gezeigt, wie sich das Gesamteinkommen zusam­
mensetzt und - vor allem - von welchen Variablen wieder­
um die staatlichen Einkommen abhängen. Mit dieser Dar­
stellung werden die möglichen Wirkungen einzelner bzw. 
kumulierter Transfers auf die Einkommensverteilung bei 
einzelnen Haushalten bzw. Individuen verdeutlicht. Eng ver­
knüpft mit der kumulierten Wirkung einzelner Transfers ist 
die Diskussion über Transfersaldenl, bei denen jeweils Sum-

1 V gl. die zurückhaltende Einstellung gegenüber Transfersai­
den bei W. Schmähl, Effektivität und Effizienz staatlicher 
Transferpolitik - Theoretische und empirische Probleme des 
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men negativer und positiver Transfers je Haushalt bzw. In­
dividuum gebildet und anschließend saldiert werden. Beiden 
Ansätzen gemeinsam sind die im folgenden behandelten 
Probleme von der Summenbildung verschiedener Transfers 
bis hin zur grundsätzlichen Frage, ob überhaupt verschiede­
ne Transfers summiert werden können. 

Eine Summenbildung von Transfers setzt voraus, daß die 
einzelnen Transfers sowohl hinsichtlich ihrer Dimension als 
auch hinsichtlich ihrer qualitativen Ausprägung additions­
fähig und saldierungsfähig sind. Soweit Transfers die Di­
mension D-Mark/Zeiteinheit tragen, ist die erste Voraus­
setzung formal erfüllt. Schwierigkeiten ergeben sich bei all 
denjenigen Transfers, die erst über eine Bewertung oder 
Umrechnung in D-Mark-Größen ausgedrückt werden können, 
z.B. bei den Realtransfers im Bildungs-, Wohnungs- oder 
Verkehrsbereich. Die Bewertungsproblematik ist dabei 
außerordentlich vielschichtig. Beispielsweise ist umstritten, 
ob das reale Angebot des Sektors Gesundheit überhaupt in 
eine Einkorn menskategorie transformiert werden kann. Noch 
problematischer ist die genannte qualitative Voraussetzung. 
Das soziale Sicherungssystem als Teil des Transfersystems 
beruht in der Bundesrepublik Deutschland auf stark unter­
schiedlichen Prinzipien. Als Beispiele angeführt seien das 
vorwiegend der Sozialversicherung zugrundeliegende Ver­
sicherungsprinzip, das Entschädigungsprinzip, auf dem z.B. 
die Unfallversicherung basiert, das für die Beamtenversor­
gung im Grundgesetz festgelegte Alimentationsprinzip sowie 
das wiederum nach ganz anderen Kriterien gestaltete Sub­
sidiaritätsprinzip, wie es sich in der Sozialhilfe niederge­
schlagen hat. Die genannten Prinzipien sind Ausdruck un­
terschiedlicher Zielvorstellungen. Berücksichtigt man dar­
über hinaus die Vielfalt der Ziele, die mit einzelnen Trans-
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zielgerichteten Einsatzes von Transfers im Hinblick auf 
Gruppen der Bevölkerung. (Institut Finanzen, Steuern und 
Sozialpolitik, Fachrichtung Sozialpolitische Forschung, der 
Freien Universität Berlin, Arbeitspapier Nr. 7.) Berlin 
1980. Als Protagonist für die Verwendung von Transfersai­
den ist demgegenüber zu nennen: H.-J. Krupp, Das mone­
täre Transfersystem in der Bundesrepublik Deutschland -
Elemente eines Gesamtbildes. In: H.J. Krupp und 
W. Glatzer (Hrsg.), Umverteilung im Sozialstaat. Frankfurt 
und New York 1978, S. 37. 
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fers verfolgt werden - z.B. wohnungspolitischer, arbeits­
marktpolitischer, gesundheitspolitischer, familienpolitischer, 
steuerpolitischer und verteilungspolitischer Art -, so wird 
die Spannweite noch größer. Doch nicht nur auf der Lei­
stungsseite, auch auf der Finanzierungsseite der Transfers 
können erhebliche qualitative Unterschiede auftreten, je 
nachdem ob ein Transfer ohne oder mit eigenem Finanzie­
rungsbeitrag vorliegt. Im letztgenannten Fall, d.h. in Fällen 
von Versicherungsrenten, wäre weiterhin zu berücksichti­
gen, ob der Finanzierungsbeitrag über eine proportionale 
Abgabe auf das versicherungspflichtige Einkommen oder 
über eine allgemeine Steuerfinanzierung geleistet wird. Je 
nach Gewichtung dieser unterschiedlichen Prinzipien und 
Ziele kann man zu unterschiedlichen Auffassungen darüber 
gelangen, ob die einzelnen positiven Transfers addiert und 
gegebenenfalls anschließend mit der Summe der negativen 
Transfers saldiert werden dürfen. Sofern z.B. das Wohngeld 
mit steigendem Markteinkommen fällt, könnte man dies 
anders beurteilen, als wenn die nur subsidiär gewährte und 
an strenge Auflagen gebundene Sozialhilfe in solch einem 
Fall zurückgehen würde. Den Verteilungs- und wohnungspo­
litischen Zielvorstellungen könnte ein anderer Stellenwert 
hinsichtlich der Anrechnung auf das Markteinkorn men bei­
gemessen werden als der Sozialhilfe, die bewußt als letztes 
11 Auffangnetz 11 des sozialen Sicherungssystems konzipiert 
ist. Auch könnte es problematisch sein, die negativen 
Transfers Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zusam­
menzufassen, da durch Beiträge eine zurechenbare, be­
stimmte Ansprüche begründende Leistung erbracht wird 
bzw. werden soll, bei Steuern hingegen eine solche direkte 
Leistungszurechnung nicht möglich ist. 

Umgekehrt könnte es durchaus fraglich sein, ob Sozial­
leistungen, die aufgrund vorangegangener Beitragszahlungen 
in Anspruch genommen werden, mit Transfers gleichgesetzt 
werden dürfen, denen keine eigenen Finanzierungsleistungen 
gegenüberstehen und die ausschließlich aus U mverteilungs­
gründen gewährt werden. Liegen grundlegende Unterschiede 
hinsichtlich der Finanzierung vor, könnte eine Summierung 
solcher Transfers abgelehnt werden. An dieser Stelle müßte 
man allerdings berücksichtigen, daß die Unterscheidung in 
staatliche Übertragungen mit und ohne eigenen Finanzie­
rungsbeitrag des Begünstigten nicht so scharf ist, wie es 
zunächst den Anschein hat. Häufig enthalten beitragsfinan-
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zierte Sozialleistungen quantitativ erhebliche steuerliche 
Finanzierungselemente, z.B. den BundeszuschuB in der Ren­
tenversicherung und die aus dem allgemeinen Steuerauf­
kommen finanzierten Defizite der Bundesanstalt für Ar­
beit. Eine Unterscheidung in Transfers, für die vorher Ge­
genleistungen erbracht wurden, und solche, die ausschließ­
lich der U mverteilung dienen, ist weiterhin nicht aufrecht­
zuerhalten, wenn zusätzlich zu interpersonellen Überlegun­
gen auch intergenerative, intertemporale und gegebenen­
falls auch interfamiliäre Betrachtungen angestellt werden. 
Z .B. könnte das Kindergeld als Transfer klassifiziert wer­
den, der ausschließlich U mverteilungszwecken dient und für 
den von den Begünstigten kein Finanzierungsbeitrag er­
bracht wird. Würde diese üblicherweise auf Stichtags- oder 
Jahresbasis durchgeführte interpersonelle Betrachtung durch 
eine langfristige intergenerative Betrachtung ersetzt, dann 
dürfte man zu ganz anderen Aussagen gelangen, sofern 
beispielsweise das Kindergeld als 11Gegenleistung11 für das 
Aufziehen der Kinder im Zusammenhang mit späteren Ren­
tenleistungen interpretiert würde. Ebenso könnten ver­
gleichsweise hohe Transferleistungen aus der Krankenver­
sicherung anders bewertet werden, wenn in einer intertem­
poralen Analyse die individuellen Beiträge an die Kranken­
versicherung sowie die Leistungen aus ihr über einen län­
geren Zeitraum hinweg erfaßt würden. Vergleichsweise nie­
drige Leistungen in jungen Jahren würden vergleichsweise 
hohen Leistungen im Alter gegenüberstehen, da die Lei­
stungen aus der Krankenversicherung stark vom Lebensalter 
abhängig sind. Ähnliche Überlegungen könnten für BAFöG 
angestellt werden, sofern der zunächst gewährte positive 
Transfer mit in späteren Jahren zu zahlenden negativen 
Transfers (Progression der Einkorn mensteuer) in Zusammen­
hang gebracht würde. Mehrere Jahre umfassende Vertei­
lungsanalysen und die dafür erforderlichen personellen Zu­
rechmmgen sind um ein Vielfaches schwieriger durchzufüh­
ren als die üblichen Verteilungsanalysen auf Jahresbasis. An 
dieser Stelle geht es vor allem darum zu verdeutlichen, 
daß interpersonelle Analysen auf Jahresbasis durch mehrere 
Jahre u mfassende intergenerative und intertemporale Ana­
lysen relativiert werden können und die scheinbar eindeu­
tige Aufteilung in Transfers mit und ohne eigenen Finan­
zierungsbeitrag einer differenzierten Betrachtung bedarf. 
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Ein weiteres Problem für die Summenbildung der Transfers 
ist die Empfängereinheit der jeweiligen Transfers, d..h. vor­
wiegend der Haushalt bzw. das Individium. Eine Reihe von 
Transfers bzw. deren Berechnungsbestimmungen gehen vom 
Haushaltskonzept aus (z.B. Wohngeld, Sozialhilfe). Eine 
rechnerische Umlegung der Transfers auf Einzelpersonen 
kann zu Fehlinterpretationen führen, soweit unechte Durch­
schnitte ausgewiesen würden; z.B. wäre die Kindergeldlei­
stung je Haushalt wenig aussagefähig, wenn auch Kinderlo­
se mit einbezogen wären. Hinzu kommt, daß aussagefähige 
Transfersalden von Haushalten häufig eine mehrdimensiona­
le Aufgliederung nach sozialökonomischen Merkmalen erfor­
dern, etwa nach der Einkommenshöhe, nach dem Alter des 
Haushaltsvorstands und der Haushaltsmitglieder, nach dem 
Status der Erwerbstätigkeit der Haushaltsmitglieder. Im 
Einzelfall müßte geprüft werden, welche Faktoren den je­
weiligen Transfersaldo bestimmt haben bzw. ob sich bei al­
ten und jungen Mitgliedern innerhalb eines Haushalts die 
Transfers gegenseitig kompensieren. So ist z.B. in der Ein­
kommens- und Verbrauchsstichprobe 1973 der Anteil der 
positiven Transfersalden bei gleicher Höhe des Bruttoein­
kommens bei Selbständigenhaushalten größer als bei Arbei­
terhaushalten2, d.h. in diesen Fällen empfangen die Haus­
halte mehr positive Transfers als sie negative leisten. Die 
Erklärung dieses zunächst erstaunlichen Phänomens ist, daß 
Selbständigenhaushalte in der Regel keine Pflichtbeiträge 
an die Sozialversicherung zahlen und folglich deutlich ge­
ringer durch negative (öffentliche) Transfers belastet sind 
(wohl aber durch private Beiträge an Lebensversicherun­
gen). Ebenso muß bei Einkorn mensvergleichen zwischen 
Selbständigenhaushalten und Arbeitnehmerhaushalten beach­
tet werden, daß die durchschnittliche Zahl der Mitglieder 
je Haushalt bei Selbständigen deutlich höher ist, nämlich 
4,6, als bei Arbeitnehmerhaushalten, 2,9 ( 1980). Hinter 
gleich hohen Transfersalden (bzw. Transfersummen) können 
somit sowohl hinsichtlich der Struktur als auch hinsichtlich 
des Transfervolumens völlig unterschiedliche Sachverhalte 
stehen. Schon von daher erschiene es problematisch, aus­
schließlich den Transfersaldo als Entscheidungsindikator für 
verteilungsmäßige oder andere Fragestellungen - wie z. B. 
Effizienz und Transparenz des Transfersystems - zu ver­
wenden. 

2 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [II], Obersicht 7.1. 
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Der Summenbildung der Transfers stehen, wie gezeigt, eine 
Reihe von Schwierigkeiten gegenüber. Dies gilt insbesonde­
re für die bei der folgenden Darstellung der Arten der 
Transfers noch deutlicher werdende Problematik, überhaupt 
eine umfassende Summenbildung aller Transfers durchzufüh­
ren. Bisher können nur spezifisch aggregierte Teilsummen 
von Transfers und damit partielle Transfersalden gebildet 
werden, z.B. ausgewählte Gruppen positiver und/oder nega­
tiver monetärer Transfers, wiederum anders aggregierte 
Gruppen monetärer und realer Transfers. Ein negativer 
Transfersaldo einzelner Haushalte auf der Basis ausgewähl­
ter monetärer Transfers könnte eine grundlegend andere 
Verteilungslage ausweisen als ein Transfersaldo, der auch 
noch reale Transfers berücksichtigt. Gesicherte Aussagen 
über die gesamte Verteilungssituation können deshalb nicht 
gemacht werden. Diese Einschränkung des Aussagegehalts 
von Transfersummen bzw. Transfersalden muß stets gesehen 
werden. Hinzu kommt, daß die meisten Verteilungsanalysen 
indirekte Steuern und Arbeit�eberbeiträge zur Sozialversi­
cherung nicht berücksichtigen , die die gewonnenen Vertei­
lungsergebnisse relativieren oder sogar überkompensieren 
können. Dieses Risiko für den Aussagegehalt einzelner 
Transfersummen bzw. Transfersalden ist zur Zeit nicht 
vermeidbar. Die Alternative, auf partielle Transfersummen 
ganz zu verzichten, würde das Risiko verteilungspolitischer 
Fehlentscheidungen jedoch stark erhöhen. Möglicherweise 
mit Fehlern behaftete Informationen sind jedoch über­
haupt keinen Informationen bei Transferanalysen eindeutig 
vorzuziehen. 

Andererseits erschiene es, selbst wenn statistische In­
formationen über alle Transfers vorlägen, nicht sinnvoll, 
11 allumfassende11 Transfersummen zu bilden. Das Problem 
der Summenbildung Wld Aggregation hängt vielmehr ent­
scheidend davon ab, für welche Fragestellungen Aussagen 
abgeleitet werden sollen. Selbst bei besseren Statistiken 
würden deshalb nach wie vor partielle Transfersummen 
ermittelt werden, die allerdings umfassender sein dürften 
als die heute ausgewiesenen. Gegen einen Ansatz 11allum-

3 So z.B. auch H.-J. Krupp; vgl. dagegen H.D. von Loeffel­
holz [ I], Die personale Inzidenz des Sozialhaushalts. (Ab­
handlungen zu den Wirtschaftlichen Staatswissenschaften, 
Bd. 15.) Göttingen 1979. 
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fassender" Transfersummen spräche auch die Unterschied­
lichkeit der einzelnen Ziele, die mit einzelnen Transfers 
verfolgt werden und die nur bedingt eine Aggregation 
sinnvoll erscheinen lassen. 

Trotz der genannten Einschränkungen statistischer und in­
haltlicher Art sollte grundsätzlich eine möglichst umfas­
sende Summenbildung von Transfers angestrebt werden; 
denn dies ist die notwendige Voraussetzung, um weitrei­
chende verteilungspolitische Aussagen über die gesamte 
Einkommenssituation von Individuen bzw. Haushalten ab­
leiten zu können. Jedes Transfer-Einkommen - gleichgilltig, 
ob damit z.B. familienpolitische, wohnungspolitische, ver­
mögenspolitische oder gesundheitspolitische Ziele verfolgt 
werden - hat auch verteilungspolitische Konsequenzen, die 
zumindest in ihrer Gesamtheit sichtbar gemacht werden 
sollten. Streng hiervon getrennt werden müßten die Schluß­
folgerungen, die anhand der gewonnenen Transfersummen 
bzw. Transfersalden gezogen werden könnten. Dies wäre 
erst der zweite Schritt der Analyse. Hierbei würde man 
mit Sicherheit die Unterschiedlichkeit der genannten Ziele 
berücksichtigen müssen, die mit Transfers verfolgt werden, 
und es wäre durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, 
daß aus verschiedenen Transfersummen unterschiedliche po­
litische Schlußfolgerungen gezogen würden. Die Unter­
schiedlichkeit der Ziele rechtfertigt aber nicht, von vorn­
herein auf eine integrierte Betrachtungsweise der einzelnen 
Transfers zu verzichten. Ein umfassendes Bild der Vertei­
lungssituation erscheint vielmehr dringend erforderlich, um 
überhaupt eine gezielte Verteilungspolitik durchführen zu 
können. Die Sorge mancher Autoren, die Summenbildung 
von Transfers würde dazu führen, daß alle mit Transfers 
verfolgten Ziele dem Verteilungsziel untergeordnet bzw. ig­
noriert würden, ist unbegründet. 

Transfers werden in dieser Arbeit als Mittel zur Errei­
chung vorgegebener Ziele in den bereits mehrfach genann­
ten Politikbereichen, z.B. der Wohnungs-, Renten-, Ar­
beitsmarkt-, Gesundheits-, Bildungs-, Vermögens-, Steuer­
und Familienpolitik, gesehen. Offen gelassen wird die Fra­
ge, inwieweit die "Instrumente" Transfer-Einkommen als 
eigenständiger Zielbereich angesehen werden könnten und 
damit eine eigenständige 11Transferpolitik11 begründet wer­
den könnte. Auf die Grundsatzdisk.ussion, ob es überhaupt 
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sinnvoll ist, Zielbereiche nach Instrumenten zu klassifizie­
ren - vgl. z.B. die Steuerpolitik - soll deshalb bewußt 
nicht näher eingegangen werden4. Ebenso wird davon abge­
sehen, eigenständige Ziele der Transferpolitik zu definie­
ren bz w. sogar eine integrierte Transferfunktion aufzu­
stellen. Soweit hier dennoch von transferpolitischen " Zie­
len" gesprochen wird, handelt es sich um den grundsätzli­
chen Ansatz dieser Arbeit, die Summe der verteilungsm ä­
ßigen Wirkungen der einzelnen staatlichen Regelungen der 
genannten Politikbereiche zu erfassen - und damit sozusa­
gen in einem Querschnitt die Summe der Transfers beim 
Individuum bzw. einzelnen Haushalt zu ermitteln. An die 
Stelle der bisher dominierenden vertikalen Verteilungsana­
lysen innerhalb der einzelnen Systeme der Rentenpolitik, 
Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik usw. tritt damit ergän­
zend ein integrierter Querschnittsansatz der Verteilungs­
wirkungen für die interessierenden Bezugseinheiten (z.B. 
Haushalte). 

Nach diesen generellen Bemerkungen über Probleme der 
Summenbildung von Transfers und Transfersalden und über 
"Transferpolitik" soll nun im folgenden versucht werden, 
die Unterschiede zwischen marktmäßigen und staatlichen 
Einkorn men anhand der die staatlichen Einkommen erklä­
renden Variablen herauszuarbeiten. 

1. Unterschiede aufgrund. der Art des Einkommen 

Die TEK hat sich in ihrem Zwischenbericht ausführlich mit 
der Definition der Transfers und mit den unterschiedlichen, 
sich zum Teil überschneidenden Abgrenzungskonzepten für 
Transferleistungen bzw. staatliche Einkommen auseinander­
gesetzt: 

4 Schmäh! lehnt es ab, Ziele anhand von Instrumenten zu 
definieren und spricht sich gegen den Begriff "Transfer­
politik" aus; vgl. W. Schmäh!, Effektivität und Effizienz 
staatlicher "Transferpolitik"- Theoretische und empirische 
Probleme des zielgerichteten Einsatzes von Transfers im 
Hinblick auf Gruppen der Bevölkerung. In: M. Pfaff 
(Hrsg.), Effizienz und Effektivität staatlicher Transferpo­
litik in der Wirtschaftskrise. Berlin 1983, S. 6lff. 
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- monetäre/reale Transfers, 

- positive/negative Transfers, 

- direkte/indirekte Transfers, 

- explizite/implizite Transfers. 

Danach werden Transfers generell als Leistungsströme ver­
standen, 11denen keine spezielle Gegenleistung im P rodukti­
onsprozeß gegenübersteht und die kein Entgelt für die Nut­
zung von Produktionsfaktoren sind. Transfers lassen sich 
dann als Übertragung von Ansprüchen auf Güter und Dien­
ste außerhalb des marktmäßigen Verteilungsprozesses defi­
nieren115. Der so definierte Transferbegriff umfaßt die per­
sonell zurechenbaren Umverteilungseffekte des staatlichen 
Sektors. Außer Betracht bleiben dabei die Umverteilungsef­
fekte aufgrund staatlicher Eingriffe in die Marktordnung 
(z.B. Marktzutrittsbeschränkungen). 

Drei Gruppen von Transfers, die monetären, die realen und 
die impliziten Transfers sollen näher untersucht werden. 
Die TEK hat erstmals eine Gesamtschau dieser Transferbe­
reiche in der Abgrenzung des Sozialbudgets für das Jahr 
1978 geliefert6: 

- die monetären Transfers betrugen 306 Mrd. DM, 

- die entsprechenden Real-Transfers summierten slch auf 
97 Mrd. DM, 

- die impliziten Transfers wurden mit 37 Mrd. D M  
angesetzt. 

1.1. Monetäre Transfers 

Während am Markt erzielte Einkommen primär als monetä­
res Äquivalent für erbrachte Leistungen angesehen werden 
können, trifft der vorwiegend monetäre Charakter nur für 
einen Teil staatlicher Einkommen zu, wie z.B. Kindergeld, 

5 Vgl. Transfer-Enquete- Kommission [I], S. 36. 
6 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [Il], S. 23. 
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Ausbildungsförderung, Wohngeld, Arbeitslosengeld, Pensio­
nen, Renten, Sozialhilfe, Kurzarbeitergeld, Krankengeld. 
Zusammengenommen betrugen die Ausgaben für diese in 
der VGR als 11geleistete laufende Obertragungen11 bezeich­
neten monetären Transfers im Jahr 1982 348,1 Mrd. DM. 
Darin sind Ausgaben für Subventionen in Höhe von 
28,7 Mrd. DM enthalten. Letztere kommen auch privaten 
Haushalten zugute. Gemessen an den laufenden Gesam taus­
gaben des Staates des gleichen Jahres in Höhe von 
717 Mrd. D M7, waren damit in dieser Abgrenzung knapp die 
Hälfte Ausgaben für geldliche Transferleistungen. 

Die hier ausgewiesenen geldlichen Transferleistungen erfas­
sen nicht alle auf Interventionen des Staates beruhenden 
Transfers. Es gibt eine Reihe von Transfers, die nicht zu 
den staatlichen Einkommensübertragungen zählen, obwohl 
sie vom Gesetzgeber beschlossen worden sind. Als Beispiel 
hierfür sei die Lohnfortzahlung mit einem Aufwand von 
23,5 Mrd. D M  im Jahre 1982 genannt8. Da diese 11nicht­
staatlichen11 Transfers nach dem Willen des Gesetzgebers 
ausschließlich von den Unternehmen finanziert werden müs­
sen, fehlen sie definitionsgemäß in einer Aufstellung der 
staatlichen Transfers. Streng genommen müßte die Gruppe 
dieser monetären Transfers den ausgewiesenen (staatlichen) 
monetären Transfers zugerechnet werden. Grundsätzlich 
sind monetäre Transfers im Hinblick auf die Bewertung un­
problematisch, da sie bereits in Geldgrößen ausgedrückt 
sind. 

1.2. Reale Transfers 

Unter realen Transfers soll die Inanspruchnahme vom Staat 
entgeltlich oder zum Nulltarif angebotener Güter und 
Dienstleistungen verstanden werden. Während monetäre 
Transfers das verfügbare Einkorn men erhöhen, führen Real­
transfers zu einem Anstieg des Realeinkorn mens9. Die Klas-

1 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) [ I], S. 283. 
8 Vgl. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 

(Hrsg.) [III], Materialband zum Sozialbudget 1983. (Berichte 
und Dokumentationen.) Bonn 1983/1984, S. 44. 

9 So auch die Auffassung Transfer-Enquete-Kommission [I], 
S. 37. 11 Monetäre Transfers erhöhen bei demjenigen, dem 
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sifizierung der Realtransfers als 11Einkommen11 mag zu­
nächst ungewöhnlich erscheinen. Die oben angeführten Bei­
spiele im Zusammenhang mit der beruflichen Bildung bzw. 
dem Angebot an Gesundheitsleistungen haben aber eindeutig 
gezeigt, daß das Einkorn mensäquivalent realer Transfers 
ebenfalls als Einkommen berücksichtigt werden muß10 • 

Im Unterschied zu den monetären Transfers, die, jede für 
sich, durch mehr oder weniger ausgeprägte personale Ver­
teilungswirkungen gekennzeichnet sind, lassen sich die vom 
Staat bereitgestellten Güter und Dienste in Realtransfers 
mit einer gruppen- bzw. haushaltsspezifischen Verteilungs­
struktur und in solche Leistungen unterteilen, die zu keiner 
besonderen Begünstigung (oder Diskriminierung) führen. Zu 
den letzteren zählen die klassischen Staatsaufgabenll • 

Uberlegenswert erscheint es, die "gruppenspezifischen Real­
transfers" in den Kreis staatlicher Maßnahmen mit poten­
tieller Umverteilungswirkung einzubeziehen. So handelt es 
sich beispielsweise bei der Unterrichtung von Kindern, Ju­
gendlichen und Erwachsenen in Schulen und Hochschulen, 
der Bereitstellung von Krankenhaus- und Arztleistungen 
sowie von Arzneimitteln durch die gesetzliche Kranken­
kasse oder dem sozialen Wohnungsbau um Leistungen, die 
Einzelpersonen oder Haushalten unmittelbar zugute kom­
men. Die Inanspruchnahme derartiger Leistungen kann die 
Einkorn mensposition eines Haushalts wesentlich verändern. 

die Leistung zukommt, das nominale Einkorn men, reale 
Transfers hingegen unmittelbar das Realeinkommen". 

10 Vgl. auch M. Bronfenbrenner, Income Distribution Theory. 
Chicago 1971, S. 35 und 114; United Nations (Ed.), Distri­
bution Policies in Long Term Development Planning. 
New York 1973, S. 1. 

11 Die Theorie der öffentlichen Güter leitet das staatliche 
Angebot überwiegend aus der technischen Unteilbarkeit ab, 
d.h. diese Güter können weder dem AusschillEprinzip unter­
worfen werden, noch rivalisiert der Konsum einer Person 
mit den Nutzungsmöglichkeiten anderer Konsumenten. Vgl. 
G. Krause-Junk, Abriß der Theorie der öffentlichen Güter. 
In: F. Neumark (Hrsg.), Handbuch der Finanzwissenschaft. 
3. Auflage, Tübingen 1977, Bd. I, S. 687ff. 
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Ein Überblick über einzelne reale Transfers, z.B. in den 
Bereichen Gesundheit, Bildung, Kultur, Verkehr, Wohnen, 
läßt aber erahnen, welche Schwierigkeiten auftreten, für 
alle diese Bereiche übergreifende Abgrenzungs- und Ver­
gleichskriterien zu finden. Wie sollen z.B. so heterogene 
Güter wie Besuch eines Schwimmbades, eines Theaters 
bzw. einer Universität, kostenloser Impfschutz, Fahrt auf 
einer Autobahn, Wohnen in einer verbilligten Sozialwohnung 
oder Schutz des Eigentums in vergleichbare Einkommens­
kategorien umgerechnet werden, insbesondere soweit diese 
Güter allen Bürgern kostenlos angeboten werden. Insofern 
ist es nicht weiter verwunderlich, daß in der Literatur 
auch die Auffassung vertreten wird, die bei realen Trans­
fers auftretenden Daten-, Schätz-, Bewertungs- und Zu­
rechnungsprobleme seien so schwierig, daß eine differen­
zierte Zuordnung von Realtransfers auf einzelne Haushalte 
nicht möglich sei 12. 

Die TE K hatte ursprünglich die Hoffnung, die monetären 
und realen Transfers beim einzelnen Haushalt integriert 
ausweisen zu können. Die hierfür erforderlichen statisti­
schen und methodischen Grundlagen reichten für diese s 
Vorhaben jedoch nicht aus. Bei den meisten Realtransfers 
erschien nicht einmal die isolierte Summierung beim ein­
zelnen Haushalt vertretbar. Dies ist um so bedauerlicher, 
als die durch monetäre Transfers ausgewiesenen Vertei­
lungseffekte zu einem ganz anderen Gesamtergebnis bei 
einzelnen Haushalten führen könnten, je nachdem, ob diese 
einzelnen staatlichen Einkommen kumulieren oder sich 
kompensieren. Immerhin betrugen die gruppenspezifischen 
Realtransfers nach Berechnungen der TEK 1975 schätzungs­
weise 156 Mrd. DM, vom R WI  werden die Realtransfers 
allein in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Verkehr 
sogar auf knapp 180 Mrd. DM im Jahr 1978 beziffertl3. Die 

12 Vgl. H.-J. Krupp, S. 30; vgl. auch die 11radikale11 Haltung 
bei U. K. Hicks, Public Finance. New York 1947, S. 297, 
die eine Bewertung öffentlicher Güter und deren Zurech­
nung auf individuelle Haushaltsgruppen kategorisch ab­
lehnte. 

13 Vgl. dazu H. Hanusch, K.-D. Henke, K. Mackscheidt, 
M. Pfaff und Mitarbeiter, Verteilung öffentlicher Real­
transfers auf Empfängergruppen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Schriften zum Bericht der Transfer-Enquete-
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Berechnung des R WI, das für die Arbeinehmerhaushalte 
eine integrierte Verteilungsrechnung unter Einschluß der 
gruppenspezifischen Realtransfers anstellte, deuten auf er­
hebliche Redistributionseffekte realer Transferleistungen 
hin. Während der Staat die Einkommensverteilung bei Ar­
beitnehmern durch monetäre Lasten und Leistungen um 
7 vH nivelliert, vermindern allein die in Einkommensäqui­
valente umgerechneten Sachleistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung die Einkommensdisparität um knapp 
19 vH14 • Insofern bekommt man eine Vorstellung, welches 
erhebliche quantitative Verteilungsvolumen in der Vertei­
lungs- und transferpolitischen Diskussion fehlt, wenn aus­
schlieBlich auf monetäre Transfers abgestellt wird. An­
dererseits ist die TE K, wie schon angedeutet, trotz 
mehrerer von ihr vergebener Forschungsvorhaben zu diesem 
Thema zu der Auffassung gelangt, daB die wünschenswerte 
und notwendige Zusammenfassung dieses Transferbereichs 
mit dem monetären Transferbereich heute wissenschaftlich 
noch nicht genügend abgesichert ist15 • 

Der Verfasser teilt die Auffassung der TEK, die für die 
angewandte Verteilungspolitik eine erhebliche Einschränkung 
bedeutet; denn anhand monetärer Verteilungsanalysen ab­
geleitete Empfehlungen für die Politik können sich später 
wegen der realen Transfers als revisionsbedürftig erweisen. 
Im Rahmen dieser Arbeit sind Verteilungseffekte der realen 
Transfers, soweit nicht ausdrücklich angesprochen, aus den 
im folgenden dargelegten Gründen nicht berücksichtigt. Mit 
diesen grundsätzlichen Anmerkungen zu realen Transfers 
soll wenigstens verdeutlicht werden, welche Fragen in die-

Kommission 11 Das Transfersystem in der Bundesrepublik 
Deutschland11• Stuttgart u.a. 1983, Bd. 3, Teilband 1, S. 37. 
- A. Obersteller, U mverteilungswirkungen gruppenspe zi­
fischer Realtransfers bei Arbeitnehmern - Zur Bedeutung 
öffentlicher Leistungen im UmverteilungsprozeB. 11 Mit­
teilungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt­
schaftsforschung11, Berlin, J g. 34 (1983), S. 28. Die Summe 
der im Sozialbudget genannten Realtransfers für das Jahr 
1978 betrug demgegenüber nur 97 Mrd. DM; vgl. Transfer­
Enquete-Kommission II, Übersicht 1.1. 

14 Vgl. A. Obersteller, S. 44. 
15 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [Il ] , Kapitel 2, und die 

dort genannten Gründe. 
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sem Bereich einer weiteren Forschung und Klärung bedür­
fen. 

Generell können Realtransfers sowohl im privatwirtschaft­
liehen als auch im staatlichen Bereich vorkommen. Als· 
Beispiel genannt seien für marktmäßige Realeinkommen 
Deputatleistungen, kostenlose oder zu vergleichsweise nie­
drigeren Preisen abgegebene Güter aus eigener Produktion, 
Werks-, Urlaubsquartiere, Werkswohnungen. Das quantitative 
Gewicht der durch den Markt verteilten Realeinkommen 
macht aber nur einen geringen Bruchteil der staatlichen 
Realtransfers aus; deshalb brauchen sie hier nicht weiter 
berücksichtigt zu werden. 

Demgegenüber haben die staatlichen Realtransfers, die erst 
durch eine Bewertung in D-Mark.-Einheiten vergleichbar und 
additionsfähig gemacht werden können, ein erhebliches 
quantitatives Gewicht. Sowohl die Summenbildung als auch 
die Bewertung bereiten erhebliche Probleme. Soweit die 
öffentlichen Ausgaben z.B. für den sozialen Wohnungsbau 
und die Hochschulen ausgewiesen werden, sind sie aus den 
Haushaltsplänen von Bund und Ländern zu ersehen. Doch 
selbst bei diesen vergleichsweise einfach zu ermittelnden 
Werten treten Zurechnungsprobleme auf, sofern z.B. Lei­
stungen an dritte Personen erfolgen, die dann erst mittel­
bar den Begünstigten zugute kommen. Als Beispiel seien 
nochmals der Hochschulbau und der soziale Wohnungsbau 
angeführt. Um diese Realtransfers anbieten zu können, 
müssen sie vorher erstellt worden sein, in der Regel durch 
private Unternehmen oder gemeinnützige Gesellschaften. 
Üblicherweise werden dann die Ausgabenansätze für diese 
Realtransfers in voller Höhe den Begünstigten - im vor­
liegenden Fall den Studenten bzw. Mietern - zugerechnet. 
Soweit für die Verteilung realer Transfers vorher auch 
dritte Personen eingeschaltet wurden, muß man zumindest 
fragen, inwieweit sie Verteilungsprozesse zu ihren Gunsten 
beeinflußt haben. Sofern die Kostenexplosion im Baubereich 
und der damit zusammenhängende Anstieg der Kostenmie­
ten im Sozialen Wohnungsbau auch als Folge dieser Trans­

fers angesehen werden kann, hätten außer den Adressaten 
der Begünstigungen auch die Produzenten an diesen Real­
transfers verteilungsmäßig partizipiert. Aus der Ober­
wälzungsdiskussion ist hinlänglich bekannt, daß der tat­
sächlich Begünstigte und derjenige, dem die Leistung nach 
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Meinung des Gesetzgebers zugute kommen sollte, oft nicht 
identisch sind. Dies kann, wie gezeigt, auch bei Real­
transfers vorkommen16. Gleiches gilt für diejenigen Uber­
wälzungsvorgänge im Bereich der Realtransfers, bei denen 
andere Gruppen als die eigentlichen Zielgruppen die Real­
transfers und die damit verbundenen Einkorn mensäquivalen­
te nutzen. Als Beispiel seien die fehlbelegten Wohnungen im 
sozialen Wohnungsbau angeführt17. Je nachdem, inwieweit 
Kosten bzw. Ausgaben z.B. für den sozialen W ahnungsbau 
nicht nur die Mieter, sondern vorher auch die Unternehmer 
begünstigt haben, können stark divergierende Verteilungser­
gebnisse abgeleitet werden. Transfers im sozialen \Voh­
nungsbau würden damit verschiedenen Gruppen zugerechnet 
und unterschiedlich klassifiziert: Im ersten Fall als die 
Mieter begünstigende Realtransfers, im zweiten Fall als 
den Unternehmen zugute kommende Subventionen. Es ist 
unmittelbar einsichtig, daß die Höhe der realen Transfer­
leistungen stark von der jeweiligen Zurechnungshypothese 
abhängt. Insofern ist es auch nicht weiter verwunderlich, 
daß einzelne Autoren für die Summe der Realtransfers in 
einzelnen Bereichen von unterschiedlich hohen Beträgen 
ausgehen. Genannt seien etwa die Arbeiten von 
Mackscheidt und Mitarbeitern und Ulbrich für den Woh­
nungsbe reich. Während M ackscheidt fiir den Realtransfer 
Wohnen ein Volumen von über 18 Mrd. DM (1975) errech­
net hat, ging Ulbrich nur von gut 9 Mrd. DM (1972) aus. 
Die TEK hat die Ursachen der unterschiedlich hohen Ver­
teilungssummen ausführlich dargestellt18. 

Nur am Rande sei vermerkt, daß wegen zeitlicher Verla­
gerungen Ausgaben und Kosten eines Projektes nicht iden-

16 Vgl. H.D. von Loeffelholz [ I], S. 17lff., und K.-D. Henke 
[I), Offentliehe Ausgaben und Verteilungswirkungen. (Ham­
burger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 
J g. 20.) Tübingen 1975, S. 182f. 

17 Vgl. H. Siebert, Zur Frage der Distributionswirkungen öf­
fentlicher Infrastrukturinvestitionen. In: R. J ochimsen und 
U.E. Simonis (Hrsg.), Theorie und Praxis der Infrastruk­
turpolitik. (Schriften des Vereins für Socialpolitik, N .F. 
Bd. 54.) Berlin 1970, S. 55, der in diesem Zusammenhang 
von "Nutzenwegnahme" spricht. 

18 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [II) , Kapitel 2, Ziffer 
64ff. 
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tisch zu sein brauchen und daß der Ansatz über die Aus­
gaben auch noch schwierige Fragen der Zurechnung der 
"Gemeinkosten" unbeantwortet läßt. Insbesondere soweit 
z.B. bei einem Wohnungshauprogramm Verwaltungs-, Pla­
nungs-, Abwicklungs- und Evaluierungskosten anfallen, die 
nicht aus dem Ausgabenansatz für das Programm gedeckt 
werden, müßte eigentlich eine Umlegung analog zu den 
Gemeinkosten im betrieblichen Rechnungswesen vorgenom­
men werden. 

Die mit Abstand schwierigsten Probleme schließlich dürften 
aus der Periodisierung und der Bewertung der Realtransfers 
resultieren. Eine Vielzahl von Realtransfers insbesondere im 
Bildungs-, Wohnungs- und Gesundheitsbereich wird über eine 
Reihe von Jahren, häufig sogar über längere Lebensab­
schnitte hinweg bezogen. Eine Vergleichbarkeit ist in 
solchen Fällen nur gegeben, wenn die einzelnen Ausgaben 
über die Jahre hinweg aufsummiert und anschließend auf 
einen Bezugszeitpunkt diskontiert werden. Damit tauchen 
all die aus der Kosten-Nutzen-Diskussion bekannten Pro­
bleme des "richtigen" bzw. "adäquaten" Zinsfußes auch an 

dieser Stelle auf. Soweit das Gut "Bildung" im Sinne einer 
nach marktwirtschaftliehen Kriterien zu beurteilenden In­
vestition in "human capital" zu sehen ist, wäre gegen einen 
Vergleich mit Investitionsauswahlkriterien, die für den Pro­
duktionsfaktor Kapital angewandt werden, nichts einzu­
wenden. Sofern mit dem Gut Bildung aber auch andere 
Ziele verfolgt werden, z.B. Ausgleich der Bildungschancen, 
Grundlagen für ein besseres Demokratieverständnis, Stär­
kung des sozialen Konsens, wäre der langfristige Kapital­
rn arktzins wahrscheinlich kein geeigneter Umrechnungs­
faktor. Gleiches würde für das Angebot öffentlicher Real­
transfers in den Bereichen Gesundheit, Wohnen und Verkehr 
gelten, soweit mit diesen Gütern versucht wird, mehrere 
Ziele gleichzeitig zu erreichen: im Falle des Wohnens z.B. 
auch Städte- und Umweltpolitik, bei Verkehr neben dem 
reinen Verkehrsangebot auch R egionalpoli tik. 

Noch schwieriger sind die Probleme der Bewertung öffent­
licher Realtransfers. In der Literatur19 ist eine Vielzahl von 

19 V gl. H. Hanusch, Verteilung öffentlicher Leistungen. (Ab­
handlungen zu den wirtschaftlichen Staatswissenschaften, 
Bd. 12.) Göttingen 1976, S. 44ff, der zusätzlich zu den im 
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Bewertungsverfahren für Realtransfers diskutiert worden, 
von denen an dieser Stelle nur einige genannt sein so llen. 
Bei dem sog. Verfügungsmachtkonzept öffentlicher Lei­
stungen wird ausschließlich auf das bloße Bereitstellen 
öffentlicher Güter rekurriert. Entscheidend ist in diesem 
Fall lediglich die Möglichkeit des einzelnen Bürgers, Real­
transfers in Anspruch zu nehmen, z.B. eine Schule, ein 
Theater oder eine Universität zu besuchen. Die Tatsache, 
über ein Gut verfügen zu können, reicht aus, daß diesem 
Gut bereits ein Wert an sich zugesprochen wird. Ein zwei­
tes Bewertungsverfahren, das mengenmäßige Nutzungskon­
zept, stellt demgegenüber auf die tatsächliche Inanspruch­
nahme staatlicher Realtransfers ab. Anhand gruppenspezifi­
scher Nutzungen soll festgestellt werden, wie häufig und 
wie intensiv staatliche Realtransfers genutzt worden sind. 
Der sicherlich anspruchsvollste Ansatz wäre eine Bewertung 
der tatsächlich in Anspruch genommenen staatlichen Güter 
und Dienstleistungen mit den individuellen (Grenz-)Nutzen. 
Der 11 Wert11 des Realtransfers wird nicht nur durch das 
bloße Angebot bzw. durch von einzelnen Gruppen in An­
spruch genommene Nutzungen definiert, vielmehr müßten 
auch Vorstellungen über die Nachfrageseite und damit die 
individuellen Präferenzen entwickelt werden. So wünschens­
wert dieser Schritt von der bloßen mengenmäßigen Inan­
spruchnahme öffentlicher Güter hin zu einer bewerteten 
Inanspruchnahme wäre, muß er wegen der bekannten Pro­
bleme interpersoneller Nutzenvergleiche als sehr schwierig 
angesehen werden20 

• Gleiches dürfte für Opportunitätskosten­
ansätze gelten, bei denen der Wert öffentlicher Güter 

Text genannten Outputbewertungsverfahren der Realtrans­
fers auch noch eine Bewertung nach der Inputseite zur 
Diskussion stellt; K.-D. Henke [II], Die Verteilung von 
Gütern und Dienstleistungen auf die verschiedenen Bevölke­
rungsschichten. Göttingen 1975, S. 118ff.; ders. [I], 
S. 180ff; K. Mackscheidt, Offentliehe Güter und Ausgaben­
inzidenz. In: W. Dreißig (Hrsg.), Offentliehe Finanzwirt­
schaft und Verteilung IV. (Schriften des Vereins für Social­
politik, N.F., Bd. 75/IV.) Berlin 1976, S. 59ff., insbes. 
s. 62ff. 

20 Vgl. dazu R. Möller, Interpersonelle Nutzenvergleiche. 
(Abhandlungen zu den wirtschaftlichen Staatswissenschaf­
ten, Bd. 21.) Göttingen 1983. 
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durch den Verzicht auf andere öffentliche oder private Gü­
ter ermittelt werden soll. 

Die größten Chancen, die Verteilungseffekte realer Trans­
fers abzuschätzen, dürften diejenigen Ansätze haben, die 
die Realtransfers mit ihren Ausgaben bewerten und versu­
chen, gruppenspezifische Nutzungsprofile anhand der für 
diesen Zweck zu erweiternden Einkommens- und Ver­
brauchsstichprobe zu erstellen21. Allerdings müssen auch die 
Probleme dieses Ansatzes deutlich gesehen werden: 

- Die Ermittlung von Nutzungsprofilen stößt dort auf be­
sondere Schwierigkeiten, wo die merkmalsspezifische In­
anspruchnahme nicht festgestellt werden kann, also bei 
den sogenannten reinen öffentlichen Gütern, für die 
keine NutzungsausschluBmöglichkeit besteht22. 

- Der 11 Wert11 der empfangenen Leistung ist um so höher, 
je höher die staatlichen Ausgaben (auch bei staatlicher 
Verschwendung) sind. 

- Da jede staatliche Ausgabe ex definitione gleich ihrem 
Wert ist, können Konsumentenpräferenzen nicht berück­
sichtigt werden; selbst nicht nachgefragte oder sogar 
nicht gewünschte öffentliche Güter werden mit ihren 
11 Ausgabenwerten11 angesetzt. 

- Umgekehrt können, gerade bei Bildungsausgaben, die 
tatsächlichen Nutzen erheblich höher sein als die Aus­
gaben, z.B. soweit durch die Bildung zukünftige Einko m-

21 Vgl. in diesem Zusammenhang K. Mackscheidt, S. 60 und 
74, der eine Unterteilung in Inanspruchnahme und Verwert­
barkeit vorschlägt und spezifische Benutzerprofile und Aus­
gabenprofile entwickelt. V gl. auch Rheinisch- Westfälisches 
Institut für Wirtschaftsforschung [ III], Die U mverteilungs­
wirkungen der Staatstätigkeit bei den wichtigsten Haus­
haltstypen - Dritter Untersuchungsteil: Eine empirische 
Analyse gruppenspezifischer Realtransfers. Gutachten im 
Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft. Essen, 1982, 
s. 15ff. 

22 Insbesondere Albers verweist in einem Minderheitsvotum 
des TEK-Gutachtens auf diese Probleme; vgl. Transfer-En­
quete-Kommission [II], s. 81. 
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mensströme induziert werden. Die Berücksichtigung ex­

terner Effekte könnte bei Bildungsausgaben dazu füh­
ren, daß der Kreis der Begünstigten erheblich ausge­
weitet werden müßte. 

- Grundsätzlich ermöglicht der Ausgabenansatz die Addi­
tion der Ausgabenwerte. Insbesondere bei Bildungsausga­
ben sind diese Ausgabenwerte oft in Einkorn menswerte 
übertragen worden. Die Summe der Ausgabenwerte für 
öffentliche Realtransfers braucht aber keinesfalls mit 
der Summe der Einkommenswerte bei den einzelnen In­
dividuen übereinzustimmen. Mackscheidt hält dies für 
den Idealfall, der in der Regel nicht vorliegen dürfte23. 
Kritischer sind hierbei diejenigen Einwände, die eine 
Addition des verfügbaren Einkommens und des Einkom­
mensäquivalents realer öffentlicher Güter in Frage 
stellen2 4. Die Inanspruchnahme öffentlicher Güter kann 
zwar mengenmäßig ermittelt unä. über Ausgabenansätze 
auch in Werteinheiten transformiert werden; ob die so 
gewonnenen Werte aber mit dem verfügbaren Einkommen 
vergleichbar und additionsfähig sind, dürfte zumindest 
umstritten sein. 

- Welche Probleme bei der Bewertung mit der Höhe der 
Ausgaben auftreten können, verdeutlichen insbesondere 
diejenigen öffentlichen Güter, die man nicht in dem an­
gebotenen Ausmaß will. Beispiele hierfür sind die Über­
kapazitäten im Gesundheitsbereich ( Bettenberg), eine 
Zersiedelung der Landschaft durch zu viele Straßen oder 
eine zu aufwendige Verwaltung (Kritik an zu groBen 
Rathäusern, zum Teil auch an den in Gebietsreformen 
zusammengelegten Ämtern). Die tatsächliche Inanspruch­
nahme dieser Realtransfers würde überhöhte Wohl­
standseffekte bzw. Einkorn rnenswerte signalisieren. 

- Ein nicht minder schwieriges Bewertungsproblem ist die 
Zurechnung selten oder überhaupt nicht in Anspruch ge­
norn mener öffentlicher Realtransfers. Die mitunter kri­
tisierten, sehr kostenaufwendigen Intensivstationen der 
Krankenhäuser wirken sich in ihren Wohlstandseffekten 
völlig unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie allen po-

2 3 V gl. K. M ackscheidt, S. 7 6. 
24 Vgl. K. Mackscheidt, S. 65. 
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tentiell Berechtigten des Gesundheitssystems zugerechnet 
werden oder grundsätzlich allen Kranken, von denen ein­
zelne eine Intensivstation benötigen könnten, bzw. nur 
den tatsächlich Inanspruchnehmenden. Ob diese letzte 
Gruppe die Inanspruchnahme jedoch als Steigerung des 
individuellen Wohlstandsniveaus ansehen würde, ist zu­
mindest fraglich, wie die Diskussion über die nicht 
freiwillige Inanspruchnahme solcher Leistungen gezeigt 
hat. Ähnliche Probleme dürften bei der nicht gewollten 
"Inanspruchnahme" der Gerichte bei den Beklagten auf­
treten. 

- Mit der Zurechnung nach der tatsächlichen versus der 
potentiellen Inanspruchnahme wird andererseits deut­
lich, wie schwierig eine Zurechnung nur nach der tat­
sächlichen Inanspruchnahme ist, da sie den Nutzen po­
tentiell nutzbarer öffentlicher Realtransfers nicht er­
fassen kann. Allein die Tatsache, daß ein kulturelles 
Angebot besteht, Freizeitmöglichkeiten vorhanden sind 
bzw. Spezialisten konsultiert werden könnten, kann die 
Wohlfahrt der Bürger steigern. 

- Ebenso erlaubt die tatsächliche Inanspruchnahme der 
Realtransfers keine Aussagen über den Zukunftsnutzen 
aus diesen Gütern. 

- Eine besondere Schwierigkeit bei der Ermittlung des 
begünstigten Personenkreises ist, daß individuell empfan­
gene Leistungen nicht ohne weiteres in Leistungen für 
Haushalte umgerechnet werden können und vice versa 
dem Haushalt zu�te gekom mene Leic;tungen nicht in In­
dividualeistungenZ5 . Bei einer Vielzahl von realen Trans­
ferleistungen kann man durchaus unterschiedlicher Auf­
fassung sein, ob eine Zurechnung auf Haushaltsebene 
oder auf Individualebene erfolgen sollte. Insbesondere 
bei interpersonellen, intergenerativen und sozioökonomi­
schen Verteilungsfragen kann das Haushaltskonzept sinn­
voller sein als das Individualkonzept. 

25 Vgl. K. W. Roskamp, The Budget and Interpersonal Distri­
bution, Com ments. "Public Finance", The Hague, vol. 2 3 
(1968), S. 104, der in der Zurechnung auf die Begünstigten 
eines der schwierigsten Probleme der Ausgabeninzidenz 
sieht. 
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- Bereits bei den eigentlich nicht oder nicht in dem an­
gebotenen Ausmaß erwünschten öffentlichen Realtrans­
fers war auf das Problem hingewiesen worden, daß die 
tatsächliche Inanspruchnahme irreführende Bewertungs­
indikatoren liefern könnte. Dies dürfte noch stärkeres 
Gewicht bekommen, wenn die Finanzierungsseite mit 
einbezogen wird. Inwieweit es in Zukunft gelingen wird, 
gruppenspezifische Finanzierungsanteile bei einzelnen 
Realtransfers zu ermitteln, kann noch nicht übersehen 
werden. 

- Die Kenntnis der potentiellen oder tatsächlichen Steuer­
belastung könnte bewirken, daB die Bürger ihre Meinung 
über den Nutzen der öffentlichen Güter revidieren. Des­
halb wäre es denkbar, daß die "Begünstigten" ein ande­
res Niveau und eine andere Struktur der öffentlichen 
Realtransfers wünschten, sofern sie unmittelbar an der 
Finanzierung beteiligt würden und nicht nur auf dem 
\'Vege der Steuerfinanzierung. Eine Verstärkung des Äqui­
valenzprinzips könnte auch tendenziell die Ansprüche der 
einzelnen gegen die Gemeinschaft und damit das Niveau 
der Leistungen reduzieren. 

1.3. Implizite Transfers 

Eine dritte Kategorie staatlicher Einkorn men, für die es 
keine vergleichbare Form bei den marktmäßigen Einkom­
men gibt, sind die sogenannten impliziten staatlichen Lei­
stungen26. Das bekannteste Beispiel dieser staatlichen Ein­
korn men sind zweifellos die Steuervergünstigungen. Im 
Strukturbericht 1983 des Rheinisch-Westfälischen Instituts 

26 Auch innerhalb dieser Gruppe staatlicher Einkorn men dürfte 
die verwirrende Fülle von Namen - z.B. "tax subsidies, tax 
preferences, tax exclusions, tax reliefs, tax remissions, tax 
expenditures, tax aids, implicit transfers, imputed income, 
tax evasion" - eine Ursache für die bisher mangelhafte Be­
rücksichtigung dieser Einkorn men in der verteilungspoliti­
schen Diskussion sein; vgl. G.G. Rudney, Implicit Public 
Grants under the Tax System. In: K.E. Boulding and 
M. Pfaff, (Eds.), Redistribution to the Rich and the Poor. 
Belmont, Cal., 1972, S. 175. 
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für Wirtschaftsforschung27 werden sie für 1982 mit 
43 Mrd. DM angegeben, im Neunten Subventionsbericht der 
Bundesregierung mit knapp 30 Mrd. DM; nachrichtlich wer­
den dort noch etwa 15 Mrd. DM in Steuervergünstigungen 
genannt, die aufgrund einer neuen Begriffsbestimmung seit 
dem 6. Subventionsbericht entfallen sind. Die unterschied­
lichen Zahlenangaben verdeutlichen die herausragende Be­
deutung der Definition, welche gesetzlichen Regelungen 
überhaupt als Steuervergünstigungen klassifiziert werden. 
Ein eindeutiger Beurteilungsmaßstab würde eine verbind­
liche Norm für die Besteuerung voraussetzen. Im Vierten 
Subventionsbericht heißt es hierzu, daß nur diejenigen 
Steuervergünstigungen ausgewiesen sind, die 11spezielle Aus­
nahmeregelungen von der allgemeinen Steuernorm1128 darstel­
len. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Steuervergünsti­
gungen wurde damit nicht erfaßt (z.B. Steuerbefreiung ge­
meinnütziger Körperschaften, Steuerbefreiung der Kreditin­
stitute mit Sonderaufgaben). Eine solche Abgrenzung er­
scheint äußerst problematisch und kann auch nicht dadurch 
geheilt werden, daß 11 ••• Ausnahmeregelungen von der allge­
meinen Steuernorm auch dann als Steuervergünstigung aus­
gewiesen werden, wenn sie die weit überwiegende Mehr­
zahl der Steuerpflichtigen begünstigen1129 - so angeblich der 
Arbeitnehmerfreibetrag. Die Unterscheidung in einen 
11Steuernormbereich11 ,  der von jeder weiteren verteilungs­
politischen Analyse ausgeklammert würde, und einen stän­
dig zu überprüfenden 11 Nicht-Steuernormbereich11 erscheint 
methodisch nicht ausgewogen. Die Rechtfertigungsversuche 
zugunsten der Einbeziehung oder des Ausschlusses einzelner 
staatlicher Leistungen30, die zu offensichtlichen Inkonsisten­
zen in einzelnen Berichten (Sozialbericht, Finanzbericht, 

27 Vgl. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsfor­
schung [I], Bd. 1: Gesamtdarstellung, S. 80. 

28 Unterrichtung durch die Bundesregierung [ I], Bericht der 
Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des 
Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 1911 
bis 1974 - Vierter Subventionsbericht. Deutscher Bundes­
tag, Drucksache 7/1144. Bonn 1973. S. 4. 

29 Unterrichtung durch die Bundesregierung [ I ] , S. 5. 
30 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

(Hrsg.) [ Il] , Problematik der Begriffsbestimmung von Sub­
ventionen im Vierten Subventionsbericht. (Aktuelle Beiträge 
zur Wirtschafts- und Finanzpolitik, Nr. 113.) Bonn 1974. 
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Subventionsbericht) führen mußten, verdeutlichen die 
Schwäche des gewählten Ansatzes. Die "konsistente Dar­
stellung einer Transferbilanzn31 fehlt. Statt dessen ist es 
häufig dem Zufall bzw. politischen Interventionen über las­
sen, ob. z.B. das Ehegattensplitting, der Altersfreibetrag 
und die Bevorzugung der Landwirtschaft bei der Umsatzbe­
steuerung als Steuervergünstigung zählt oder nicht. Da es 
allgemein anerkannte Normen der Besteuerung nicht gibt, 
bedarf es häufig einer Konvention, welche Regelungen als 
Steuervergünstigungen angesehen werden sollen und welche 
nicht. Stark umstritten ist z.B., ob das Ehegattensplitting 
eine "Vergünstigung" ist32 oder ob diese Regelung als ein 
Bestandteil des Steuertarifs für Verheiratete angesehen 
werden muß, so die überwiegende Auffassung in der 
finanzwissenschaftliehen Literatur. Der Sachverständigenrat 
hat sich zwar nicht zu der kontroversen Frage der Klassi­
fizierung des Ehegattensplittings geäußert, aber im Zusam­
menhang mit der Konsolidierungsdiskussion im Jahre 1981 
auch das Splitting zur Diskussion gesteUt33. 

Sehr aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang die un­
terschiedlichen Ausführungen in den einzelnen Sozialbe­
richten zum Splitting. Im Sozialbericht 1970 wurde das 
Ehegattensplitting in der Gruppe der "sozialpolitisch moti­
vierten Steuervergünstigungen" erstmalig ausgewiesen34. In 
der Wertung heißt es hierzu: "Für die Verbesserung des 
Nettoeinkommens allein aufgrund der Familiengröße sind 

31 Transfer-Enquete-Kommission [I], S. 38. 
32 So z.B. die Auffassung von M. Pfaff and A. Pfaff, How 

Equitable are Implicit Public Grants? In: K.E. Boulding and 
M. Pfaff (Eds.) Redistribution to the Rich and the Poor. 
Belmont, Cal., 1972, S. 187. 

33 V gl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt­
schaftlichen Entwicklung, Vor Kurskorrekturen, Zur finanz­
politischen und währungspolitischen Situation im Sommer 
1981. - Sondergutachten vom 4. Juli 1981. Stuttgart und 
Mainz 1981, Ziffer 31. Auch die TEK hat zur Frage des 
Ehegatten-Splittings eine offene Haltung eingenommen, in­
dem sie die Frage stellt: "Aber gilt das gleiche (d.h. keine 
steuerliche Ermäßigung; R.Z.) auch für den Splittingtarif? 11; 

Transfer-Enquete-Kornmission [ II], S. 94. 
34 V gl. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 

(Hrsg.) [IV], Sozialbericht 1970. Bonn 1970, Ziffer 259f. 
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die Steuervergünstigungen von gröBerer Bedeutung als alle 
entsprechenden direkten Leistungen ••• Die steuerlichen 
Vergünstigungen führen für Steuerpflichtige mit unter­
schiedlich hohen Einkorn men zu unterschiedlich hohen Ver­
besserungen des N ettoeinkom mens11• Inzwischen ist das 
Ehegattensplitting aus dem Rechen werk des Sozialbudgets 
herausgenommen worden; es wird nur noch nachrichtlich 
ausgewiesen. In den Subventionsberichten ist das Ehegat­
tensplitting de mgegenüber überhaupt nicht als steuerliche 
Entlastung aufgeführt. Hintergrund hierfür ist das Argu­
ment, das Splitting sei Form einer Besteuerung aufgrund 
eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts und müsse des­
halb als 11 Normaltarif11 angesehen werden. Im ersten Fami­
lienbericht der Bundesregierung ist das Splitting, um noch 
einen weiteren Ansatz zu nennen, als Begünstigung der Fa­
milie dargestellt worden, das Ehepaare mit einem Ver­
diener - so die gewollte Konstruktion - besonders begün­
stige. Wie auch i mmer zum Splitting Stellung bezogen 
wird - aus steuersystematischer, familienpolitischer, so­
zialpolitischer oder verteilungspolitischer Sicht -, die Tat­
sache, daß ein Betrag von 25 Mrd. DM (1980) hinsichtlich 
seiner Beurteilung als potentielle Steuerbegünstigung von 
unterschiedlichen Definitionen abhängen soll, erscheint des 
N achdenkens wert35. 

Ein noch viel schwierigeres und in den Verteilungswirkun­
gen undurchsichtiges Problem besteht in den der Finanz­
verwaltung insgesamt zur Kenntnis gebrachten Einkommen. 
Im Jahre 197 4 waren dies schätzungsweise nur drei Viertel 

35 V gl. N. Andel, Einkorn mensteuer. In: F. Neumark (Hrsg.), 
Handbuch der Finanzwissenschaft. 3. Auflage, Tübingen 
1980, Bd. II, S. 384; das Ehegattensplitting bewirkt, daß 
11bei gleichem Globaleinkommen ••• die S�euer niedriger 
(ist) als beim Alleinstehenden, die Eheschließung wird nicht 
benachteiligt, sondern höchstens begünstigt.11 
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des Volkseinkommens36. Mit anderen Worten: ein Viertel des 
gesamten Volkseinkommens (178 Mrd. DM) fehlte völlig in 
der gesamtwirtschaftlichen Steuerrechnung. Dieser Anteil 
soll über mehrere Jahre hinweg vergleichsweise konstant 
geblieben sein. Ober die U mverteilungseffekte dieser 
steuerlich nicht erfaßten Einkorn men liegen zwangsläufig 
keine Erkenntnisse vor. Ihr Volumen ist deutlich höher als 
die Summe der offiziell ausgewiesenen Steuervergünstigun­
gen. Nachgewiesene Verteilungseffekte der Steuervergünsti­
gungen sind damit nur ein Bruchteil der redistributiven 
Wirkungen des Steuersystems. 

Nicht minder bedeutend - allerdings hinsichtlich ihres 
quantitativen Ausmaßes weitgehend unbekannt - sind staat­
liche Abnahmegarantien, öffentliche Leistungen, für die ein 
unter dem Marktpreis liegender Preis gefordert wird (z.B. 
staatliche Darlehen für den Wohnungsbau, Mietpreis älterer 
Sozialwohnungen) oder Wertgewinne irrfolge der Einstufung 
von Grund und Boden als Bauland37. Die impliziten staatli­
chen Leistungen werden in den üblichen Verteilungsana­
lysen, die von dem 11 usual type of tax burdens and public 
transfers1138 ausgehen, nicht erfaßt39. Die Höhe dieser staatli-

3 6  V gl. Transfer-Enquete-Kommission [ II], Übersicht 4.5, 
S. 100; vgl. hierzu die ausführliche Darstellung der unter­
schiedlichen Höhe dieses Anteils bei einzelnen steuerlichen 
Einkunftsarten sowie des internationalen Vergleichs dieses 
Anteils bei W. Albers [ II], Umverteilungswirkungen der 
Einkorn mensteuer. In: W. Albers (Hrsg.), Offentliehe Finanz­
wirtschaft und Verteilung II. (Schriften des Vereins für 
Socialpolitik, N.F. Bd. 75 II.) Berlin 1974, S. 69ff. 

37 11The most valuable ••• implicit grant by the public sector 
is based on the legal power of ••• government to approve a 
change of land use from less intensive to more intensive 
development11; T. Muller, Implicit Grants to Property 
Owners at the Local Level: A Gase Study. In: K.E. Boul­
ding and M. Pfaff (Eds.), Redistribution to the Rich and 
the Poor. Belmont, Cal., 1972, S. 227; o.V., Federal Subsi­
dy Programs. A Staff Study, prepared for the use of the 
Subcom mittee on Priorities and Economy in Government of 
the Joint Economy Committee, Congress of the United 
States. Washington, D.C., October 18, 1974, S. 1. 

38 G.G. Rudney, S. 177. 
39 "Tax expenditures are not included in any budget and 
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chen Einkommen kann nämlich nur ermittelt werden, indem 
diese in marktmäßigen Einkommen ausgedrückt werden. Im 
konkreten Fall müßte z.B. die Differenz zwischen dem 
verfügbaren Markteinkorn men ohne und mit der indirekten 
Leistung ermittelt werden. Dieser in marktmäßigen Ein­
korn men ausgedrückte Betrag wäre als Äquivalent des aus 
der indirekten Leistung resultierenden staatlichen Transfers 
anzusetzen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Höhe 
des insgesamt verfügbaren Einkommens entscheidend davon 
abhängt, welche Einkorn mensarten der einzelne Haushalt 
erhält und welcher Besteuerung er unterliegt. Denn für je­
de Einkorn mensart gibt es - wie aus der finanzwissen­
schaftliehen Literatur hinlänglich bekannt - unterschiedliche 
steuerliche Regelungen und Vergabebedingungen40 (Freibeträ­
ge, Steuersätze, Werbungskostenpauschalen, Freigrenzen, 
Einkommensgrenzen, Anrechnungsklauseln, Besteuerung nach 
Ist- bzw. Sollwerten). Höhe und Struktur der einzelnen Ein­
kommensarten haben damit einen unmittelbaren Einfluß auf 
die Höhe des Gesamteinkommens. 

1.4. Subventionen 

In einer Arbeit über Transfers sollte auf den Bereich der 
Subventionen zumindest hingewiesen werden41 

• üblicherweise 
werden Subventionen als Transferzahlungen an Unternehmen 

therefore they are not reviewed on a systematic and regu­
lar basis 11; Federal Subsidy Program, S. 4. So auch die 
schon früher vorgebrachte Kritik von St. S. Surrey, Path­
ways to Tax Reform, The Concept of Tax Expenditures. 
Cambridge, Mass., 1973. 

40 Vgl. hierzu ausführlich Subcommittee on .Fiscal Policy 
(Ed.), Income Transfer Programs: How They Tax the Poor. 
(Studies in Public Welfare, Paper No. 4.) Washington, D.C., 
1974, s. 12ff., 24ff., 29ff., 35ff., 43ff., 48ff. und 52f. Vgl. 
auch F. Neumark [I ], Grundsätze gerechter und ökono­
misch rationaler Steuerpolitik. Tübingen 1970, S. 157ff. 

41 Vgl. K.-H. Hansmeyer, Transferzahlungen an Unternehmen 
(Subventionen). In: F. Neumark (Hrsg.), Handbuch der Fi­
nanzwissenschaft. 3. Auflage, Tübingen 1980, Bd. I, 
s. 960ff. 
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bezeichnet. Allerdings ist die Trennung zwischen Unterneh­
mens- und Haushaltstransfers nicht so strikt möglich, wie 
es aufgrund der Definition vermutet werden könnte. Bei­
spielsweise können, wie bereits hervorgehoben, Transfers 
für W ahnen, die privaten Haushalten zugute kommen, und 
Subventionen für den Wohnungsbereich nur schwer zuge­
rechnet werden. Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
ist deshalb z.B. auch im Subventionsbericht ausgewiesen. 
Eine eindeutige Zuordnung scheint hier nicht möglich, viel­
mehr muß je nach Fragestellung eine problemadäquate 
Klassifizierung angestrebt werden. Wünschenswert wäre es 
allerdings, einheitliche Zuordnungen vorzunehmen, um Ver­
gleiche im Zeitablauf durchführen zu können. Bisher beste­
hen erhebliche Unterschiede bei der Abgrenzung der Trans­
fers. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, daß in den 
Subventionsberichten42 eine Reihe von Positionen aufgenom­
men worden sind, die normalerweise als Transfers an Haus­
halte klassifiziert werden, z.B. Wohngeld nach dem Wahn­
geldgesetz oder Prämien nach dem Sparprämien- und 
W ohnungsbauprämiengesetz. Die "klassische Trennung" zwi­
schen Subventionen und Transfers wurde damit in jüngster 
Zeit aufgegeben. Ob diese sprachliche und inhaltliche Ver­
mengung zwischen Unternehmens- und Haushaltssektor posi­
tiv zu beurteilen ist, erscheint allerdings fraglich - insbe­
sondere wenn in der politischen Diskussion über den erfor­
derlichen Subventionsabbau 11Subventionen11 wie das Wohn­
geld als Rechtfertigung dafür angeführt werden, daß die 
Subventionen generell nicht gekürzt werden dürfen. 

Viele der die Unternehmen begünstigenden Subventionen 
haben unmittelbare Verteilungswirkungen auf private Haus­
halte. Bei den Zuschüssen zur landwirtschaftlichen Unfall­
versicherung (Haushaltsansatz 1982: 340 Mill. DM) kann 
eine unmittelbare Zurechnung auf begünstigte Haushalte 
vorgenommen werden. Bei der einzelbetrieblichen Förderung 
der Land- und Forstwirtschaft (Haushaltsansatz 1982: 231 
Mill. DM ) gilt sogar ausdrücklich, daß einzelne Betriebe 
und damit einzelne Haushalte begünstigt werden. Schon die 

42 Vgl. zu den einzelnen Angaben Unterrichtung durch die 
Bundesregierung [ II], Bericht der Bundesregierung über die 
Entwicklung der Finanzhilfen und der Steuervergünstigungen 
für die Jahre 1981 bis 1984 - Neunter Subventionsbericht. 
Deutscher Bundestag, Drucksache 10/352. Bonn 1983. 
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genannten Subventionen verdeutlichen, daß es eine Reihe 
staatlicher Leistungen gibt, die in den bisherigen Transfer­
analysen überhaupt nicht erfaßt sind, obwohl es sich mate­
riell eindeutig um Begünstigungen von privaten Haushalten 
handelt. Von den gesamten staatlichen Hilfen an Unterneh­
men müBte sicherlich ein nicht unbeträchtlicher Teil in 
eine Verteilungsanalyse der privaten Haushalte einbezogen 
werden. Denn hinter jedem Unternehmen "stehen" Perso­
nen, Unternehmer oder sonstige Eigentümer. Grundsätzlich 
geht es darum, auch die verteilungsmäßigen Auswirkungen 
der Subventionen in eine generelle Transferanalyse mit ein­
zubeziehen. Dies bedarf weiterer Forschung der Wissen­
schaft. 

1.5. Beispiele für Abhängigkeiten von der 
Art des Einkommens 

Die Ausführungen zu den einzelnen Transferarten und die 
definitorischen Überschneidungen dürften deutlich gemacht 
haben, warum in dieser Arbeit nur ausgewählte Probleme 
des gesamten Transfersystems behandelt werden können; sie 
konzentriert sich auf Teilaspekte der monetären Transfers. 
Im folgenden soll untersucht werden, wie Höhe und Art 
der einzelnen staatlichen Einkorn men die Höhe des Ge­
samteinkommens beeinflussen können. Die Bedeutung der 
Art des empfangenen Einkommens für das Gesamteinkom­
men soll primär anhand einzelner amerikanischer Beispiele 
veranschaulicht werden, da vergleichbare deutsche Stati­
stiken oft fehlen. Vorher erscheint es aber sinnvoll, auf 
den begrenzten analytischen Aussagegehalt von Einzelbei­
spielen einzugehen. 

Einzelbeispiele sind immer der Gefahr ausgesetzt, willkür­
lich zu sein; denn ex definitione können sie nichts darüber 
aussagen, wie repräsentativ sie für das gesamte zu unter­
suchende Phänomen sind. Der Vorwurf, sie könnten eklek­
tisch sein, ist deshalb durchaus ernst zu nehmen. Wenn 
hier trotzdem auch auf dieses vergleichs weise schwächste 
analytische Instrument zurückgegriffen wird, bedarf es ei­
ner besonderen Begründung. An erster Stelle ist die 
äußerst schwierige Datenlage zu nennen. Für viele Gesetze 
und staatliche Maßnahmen sind die Verteilungseffekte weit­
gehend, mitunter sogar völlig unbekannt. Soweit auf abseh-
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bare Zeit aussagefähige und gesicherte statistische Infor­
mationen nicht verfügbar sind, kann es durchaus sinnvoll 
sein, wenigstens an Hand von Beispielen auf Probleme hin­
zuweisen. 

Damit wird zugleich deutlich, welchen Fragestellungen 
nachgegangen werden müßte, ohne daß bereits verbindliche 
Prognosen über die Ergebnisse möglich wären. Die politi­
sche Funktion von Einzelbeispielen, eventuelle Problembe­
reiche aufzudecken, sollte nicht unterschätzt werden. Wis­
senschaftlich ist eine solche Vorgehensweise sicherlich sehr 
wenig befriedigend, aber die Chance, wenigstens auf diesem 
Wege Fortschritte zu erzielen, sollte nicht vergeben wer­
den. Denn man darf nicht verkennen, daß Einzelbeispiele in 
der politischen Diskussion einen hohen Aufmerksamkeits­
wert entwickeln können. Dies gilt z.B. in bezug auf soge­
nannte 11U mkippeffekte11 im deutschen Steuer-Transfer­
System, d.h. marginale Belastungen von über 100 vH durch 
progressive Steuern und sinkende Transfers; diese waren 
mit, wenn nicht gar maßgeblich für die Berufung der TEK 
ursächlich. Sofern solche Einzelbeispiele anschließend eine 
wissenschaftliche Oberprüfung auslösen würden und somit 
ein Meinungsbildungsprozeß zwischen Politik nnd Wissen­
schaft stattfinden würde, hätten sie ihre Indikatorfunktion 
durchaus erfüllt. 

Unter diesen Einschränkungen sind die folgenden für die 
Vereinigten Staaten festgestellten Beispiele zu sehen,- die 
durchaus auch für die Bundesrepublik Relevanz haben 
dürften. 

Die effektive Steuerrate lag in den Einkorn mensklasssen 
von 5 000 $ bis 7 000 $ bei einzelnen Steuerpflichtigen 
weit gestreut zwischen 0 und 14 vH bzw. in den Einkom­
mensklassen zwischen 35 000 $ bis 50 000 $ sogar zwi­
schen 1 vH und 70 vH, wobei 50 vH der letztgenannten 
Haushalte 14 vH bis 20 vH ihres Einkorn mens an Steuern 
zahlen. Die Gründe für diese unterschiedlichen Steuersätze 
bei gleich hohen Bruttoeinkorn men liegen u.a. in der Son­
derbehandlung bzw. Steuerbefreiung einzelner Einkorn mens-
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arten und in unterschiedlichen Absetzungsmöglichkeiten43. 
Die durchschnittliche Steuerschuld nach Einkommensklassen 
(genauer: Gruppierung nach dem Gesamtbetrag der Einkünf­
te) läßt damit keinen Rückschluß auf die individu ellen 
Steuerbelastungen zu44. 

Von 1948 bis 1964 stiegen die Einkommen der Privathaus­
halte aus Kapitalvermögen in den Vereinigten Staaten auf 
682 Mrd. $ an; die ausgewiesenen und versteuerten Kapi­
taleinkorn men betrugen demgegenüber nur gut 20 vH, also 
147 Mrd. $45. In einem im Auftrag des Bundesministers für 
Wirtschaft erstellten Gutachten zum Thema Kapitalfehllei­
tung und Förderung von Risikokapital kommt das Institut 
für Weltwirtschaft an der Universität Kiel zu dem Ergeb­
nis, daß 1982 mindestens 31 Mrd. DM oder 35 vH der 
Geldvermögenseinkünfte der privaten Haushai te nicht ord­
nungsgemäß deklariert wurden46. Untersuchungen einzelner 
Steuerfälle durch den Bundesrechnungshof gelangen für 
1984 sogar zu einer Quote von 78 vH47. Es wäre interessant 
zu wissen, welche Einkorn mensgruppen in welchem Ausmaß 
durch die Nichtversteuerung profitieren. 

Hinzu kommt die "suggestive evidence11, daß die Steuerhin­
terziehungsquote durch Angabe zu niedriger Einkommen 
(11underreporting11) bei einzelnen Einkorn mensarten unter­
schiedlich hoch ist. Amerikanische Schätzungen vermuten 

43 Vgl. Commission to Revise the Tax Structure, Fund for 
Public Research (Ed.), Reforming the Federal Tax Struc­
ture. W ashington, D.C., 1973, S. 68. 

44 V gl. W. Rosinus, Einkorn men und Besteuerung der Ein­
korn mensteuerpflichtigen - Ergebnis der Einkorn mensteuer­
statistik 1974. "Wirtschaft und Statistik", Jg. 1978, 
S. 775ff.; siehe auch Transfer-Enquete-Kommission [ II], 
Obersicht 4.1.ff. 

45 Vgl. M. David and R. Miller, The Lifetime Distribution of 
Realized Capital Gains. (The Economics of Federal Subsidy 
Programs, Part 3 - Tax Subsidies.) Washington, D.C., 
July 15, 1972, S. 270. 

46 Vgl. Institut für Weltwirtschaft, Kapitalfehlleitung und 
Förderung von Risikokapital. Gutachten im Auftrag des 
Bundesministers für Wirtschaft. Kiel 1985. 

47 Vgl. K. Träger, Erblast. 11Capital11, Hamburg, Jg. 24 (1985), 
Heft 8, s. 35. 
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folgende Hinterziehungen48: 8 bis 10 vH bei Dividenden; 29 
bis 33 vH bei Unternehmenseinkorn men; 38 vH bei Renten; 
3 4  bis 46 vH bei Zinsen; 43 bis 65 vH bei landwirtschaftli­
chen Einkommen. Obertragen auf deutsche Verhältnisse wä­
re zusätzlich von Interesse, welche Vorteile einzelne sozia­
le Gruppen, z.B. Selbständige, Bauern und Rentner, im 
Vergleich zu anderen Gruppen mit gleich hohen Einkommen 
daraus erzielen (können). 

Die aus Steuervergün stigungen resultierenden staatlichen 
Einkommen wurden in den Vereinigten Staaten im Jahre 
1965 auf 64 Mrd. $ geschätzt49. Haushalte mit einem Ein­
korn men von bis zu 600 $ em pfingen im Durch schnitt 
13,0 $, Haushalte der höchsten Einkommensgruppen (über 
1 Mill. $) erhielten d emgegenüber im Durchschnitt 
955 40 5 $. Dies verdeutlicht, welche Bedeutung für die 
Verteilungssituation von einzelnen Haushalten Steuervergün­
stigungen haben können. 

Umgekehrt kann man fragen: Ober welches absolute Ein ­
korn men verfügen Haushalte, die die gleiche relative Steu­
erlast aufweisen? Bei einer Stichprobe ergab sich z.B. fol­
gende Häufigkeitsverteilung bei dem Steuersatz von 5 bis 
6 vH: 512 Personen gehörten zu der Einkommensklasse von 
5 000 bis 6 999 $, 676 zu der Einkorn mensklasse von 
10 000 bis 11 999 $, 181 zu der Einkorn men sklasse von 
15 000 bis 19 999 $50. Entsprechende aktuelle Angaben wä­
ren auch für die Bundesrepublik dringend erforderlich. Der 
in der politischen und öffentlichen Diskussion häufig domi­
nierende Steuertarif verdeckt die Probleme der tatsäch­
lichen Steuerbelastung je Haushalt in Abhängigkeit von der 
Einkommenshöhe sowie den nicht erfaßten und steuerbe­
freiten Einkorn mensteilen. 

Der Wegfall von Transferleistungen kann viel einschneiden ­
der sein als die Wirkung von Steuern. Z.B. ist eine mit 
2,40 $ pro Stunde bezahlte Arbeit für einen Wohlfahrts­
empfänger wegen entsprechender Abzüge bei Transfers nur 
80 Cents wert. Es ist damit z.B. lohnender, für 1,50 $ pro 

48 Vgl. M. David and R. Miller, S. 211. 
49 Vgl. M. Pfaff and A. Pfaff, S. 194. 
50 V gl. Com missi.on to Revise the Tax Structure, Fund for 

Public Research (Ed.), S. 220. 
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Stunde 11schwarz11 zu arbeiten, als regulär 2,40 $ zu verdie­
nen51. 

Eine Familie mit zwei Kindern konnte in Detroit bei Ar­
beitslosigkeit staatliche Einkorn men in einer Höhe von net­
to 4 894 $ p.a. erhalten. Eine vergleichbare Familie mit 
einem Bruttoarbeitseinkorn men von 5 370 $ hatte ein 
gleich hohes verfügbares Nettoeinkommen52. Auch hier gibt 
es eine ähnlich gelagerte Problematik in der Bundesrepu­
blik, soweit Empfänger niedriger Lohneinkommen über ein 
niedrigeres Einkorn men nach U mverteilung verfügen als 
vergleichbare Sozialhilfeempfänger. Die möglichen Wechsel­
wirkungen zwischen dem Transfer- und Steuersystem und 
dem Arbeitsmarkt können generell verstärkt an Bedeutung 
gewinnen, soweit aufgrund zu hoher oder als zu hoch 
empfundener Steuern und Sozialabgaben einerseits bzw. 
ausreichend hoher Transferleistungen andererseits eine Be­
einträchtigung der Arbeitsaufnahme erfolgt. Erstmalig hat 
der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten 1980/81 
auf die vielfältigen Probleme einer anwachsenden Schatten­
wirtschaft hingewiesen, die durch eine Entfremdung zwi­
schen Bürger und Staat entstehen können53: Schwarzarbeit in 
Kombination mit dem Bezug von Arbeitslosengeld bzw. 
Krankentagegeld, unversteuerte Gewinne bzw. graue Märk­
te. Es ist deshalb wichtig, auch den jeweiligen Bruttowert 
einzelner Transfers zu kennen. Im Falle des Arbeitslosen­
geldes, der Sozialhilfe und des Krankentagegeldes muß man 
z.B. berücksichtigen, welches zu versteuernde Bruttoein­
korn men verdient werden müRte, um ein gleich hohes 
Nettoeinkommen zu erzielen wie durch abgabenfreie Trans­
fers54. Weiterhin ist wichtig zu wissen, wie sich das ins­
gesamt verfügbare Einkommen bei Arbeitsaufnahme verän-

51 Vgl. Subcommittee on Fiscal Policy (Ed.), S. VIf. 
52 Vgl. J.R. Storey [I], Public Income Transfer Programs: The 

Incidence of Multiple Benefits and the Issues Raised by 
their Receipt. (Studies in Public Welfare, Paper No.l.) 
W ashington, D. C., 197 3, S. 13. 

53 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt­
schaftlichen Entwicklung, Unter Anpassungszwang - Jahres­
gutachten 1980/81. Stuttgart 1980, Ziffer 296. 

54 Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, daß die entspre­
chenden Transfers nur zeitlich begrenzt und nur bei Ein­
treten von festgelegten Bedingungen gewährt werden. 
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dert, insbesondere wie sich die Kombination von zuneh­
menden Steuern und sinkenden Transfers auswirkt. Soweit 
zwischen marktmäßigen und staatlichen Einkommen Inter­
dependenzen bestehen, sollten also die jeweiligen Transfers 
auch als Bruttogrößen ausgewiesen werden. 

Empfänger von Leistungen verschiedener W ohlfahrtspro­
gram me können über ein monatliches Gesamteinkommen 
von z.B. 371 $ verfügen, wenn ihr monatliches Arbeitsein­
kommen insgesamt nicht mehr als 300 $ beträgt. Verdienen 
sie statt dessen ein Kapitaleinkorn men von monatlich nicht 
mehr als 300 $, so beträgt ihr Gesamteinko mmen bei den­
selben Wohlfahrtsleistungen 480 $. Allein aufgrund unter­
schiedlicher Einkorn mensarten kann somit ein Unterschied 
im Einkorn men in Höhe von 1308 $ im Jahr entstehen55. 
Ähnliche Probleme gibt es auch in der Bundesrepublik. Das 
Transfer-Einkommen BAFö G hängt bei gleicher Einkom­
menshöhe entscheidend davon ab, ob Einkommen aus Land­
und Forstwirtschaft, aus Vermietung und Verpachtung bzw. 
aus nicht-selbständiger Arbeit bezogen werden. 

Die Erhöhungen der Leistungen zur 11social security11 um 
20 vH im Jahre 1972 führten dazu, 1 1(that) some of the 
neediest beneficiaries wound up with little or no gain in 
income, and some were even worse off1156. Dies scheint auf 
den ersten Blick ein vorwiegend amerikanisches Problem zu 
sein, insofern als für besonders bedürftige Personen meh­
rere, untereinander offensichtlich nicht ausreichend koordi­
nierte Programme bestehen. Die schlechten Erfahrungen 
mit den Heizkostenzuschüssen, die die eigentlichen Ziel­
gruppen nicht ausreichend erreicht haben dürften, verdeut­
lichen aber, daß solche Probleme auch in der Bundesrepu­
blik auftreten können. 

55 Vgl. Subcommittee on Fiscal Policy (Ed.), S. 75. 
56 Vgl. J.R. Storey, A.A. Townsend and I. Cox, How Public 

Welfare Benefits are Distributed in Low-Income Areas. 
(Studies in Public Welfare, Paper No. 6.) Washington, D.C., 
1973, s. 10. 
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1.6. Interdependenzen zwischen staatlichen Einkorn men 

Vielfache Interdependenzen bestehen auch zwischen einzel­
nen staatlichen Einkorn men. Die Extreme liegen zwischen 
einer Vollanrechnung bzw. Unvereinbarkeit des gleichzeiti­
gen Bezugs staatlicher Einkommensarten und der völligen 
Unabhängigkeit. Im letztgenannten Fall ist eine Kumulation 
möglich. Keine Anrechnung staatlicher Einkommen besteht 
z.B. beim Bezug von Wohngeld und der Inanspruchnahme 
des Realtransfers Sozialwohnung sowie Kindergeld und 
steuerlichen Vergünstigungen für Kinder; beide Tran sfers 
können jeweils gleichzeitig in der zustehenden Höhe in An­
spruch genommen werden. Typisch für teilweise Anrechnun­
gen sind Regelungen im Bereich der Alterseinkommen, beim 
Kumulationsverbot zwischen Wohnungsbauprämie und den 
entsprechenden steuerlichen Vergünstigungen bei den Son­
derausgaben, der Altersrente und der Erwerbsunfähigkeits­
rente bzw. den BAFöG-Leistungen und der Berufsausbil­
dungsbeihilfe. 

Die theoretisch möglichen Abhängigkeiten zwischen Trans­

fers und den sie erklärenden Variablen hat Pfähler57 zusam­
mengestellt. In Abhängigkeit von einem bestimmten Tat­
bestand, z.B. einem anderen staatlichen Einkommen, kann 
das einzelne Transfer-Einkorn men steigen, konstant sein 
oder sinken. Häufig wirkt sich dabei noch eine Norm-, 
Richt- bzw. Grenzgröße aus, z.B. werden 

- nur bis zu dieser Grenzgröße Transfers geleistet (so der 
Effekt aller Eink.ommensgrenzen), 

- bis zu dieser Grenzgröße Transfers erbracht und an­

schließend nur noch ein gleichbleibender Sockelbetrag, 

- überhaupt erst mit Erreichen der Normgröße Transfers 
bewilligt. 

Ein erster Ansatz, die Abhängigkeiten zwischen einzelnen 
staatlichen Einkorn mensarten zumindest formal zu erfassen, 
wurde seinerzeit für einen Teil staatlicher Einkorn men (ins-

57 Vgl. W. Pfähler, Begriff und Formen der Negativsteuern. 
11Finanzarchiv11, N.F. Bd. 31 (1972/1973), S. 240ff. 
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gesamt 45) in der Sozialenquete aufgezeigt58. Die dort zu­
sammengestellte Matrix zeigt, welche staatlichen Einkom­
men grundsätzlich voll kumuliert werden können bzw. teil­
weise oder voll aufeinander angerechnet werden. Die T E K  
hat diesen Ansatz auf den Stand des Jahres 1979 fortge­
schrieben59. 

H. Karrenberg u.a. (R WI) haben im Rahmen eines For­
schungsprojekts 1980 eine Interdependenz-Matrix des 
Steuer-Transfer-Syste ms der Bundesrepublik nach dem 
Rechtsstand vom 30.6.1977 vorgelegt60 (vgl. Übersicht 1). 
Erfaßt sind dabei die Wechselwirkungen zwischen den wich­
tigsten staatlichen Einkommen. Im Gegensatz zu der Ober­
sicht der Sozialenquete-Kommission hat das R WI nicht nur 
die qualitativen, sondern auch die quantitativen Abhängig­
keiten zwischen den einzelnen staatlichen Einkorn men auf­
gezeigt. Insofern ist der Informationsgehalt der R WI-Ana­
lyse wesentlich größer. Im einzelnen hat das R WI zwischen 
direkten und indirekten Interdependenzen bei staatlichen 
Einkom men und dem Fall fehlender Interdependenz unter­
schieden. Zur Berechnung des Gesamteinkommens muß be­
kannt sein, wie die einzelnen staatlichen und marktmäßigen 
Einkorn men voneinander abhängen. Die in den gesetzlichen 
Regelungen fixierten Abhängigkeiten wirken - je nach Art 
der Interdependenz - als Verteilungsmechanismus. Im Falle 
11direkter Interdependenzen11 ist das Gesamteinkorn men nur 
berechenbar, wenn vorher die Zwischen- und Endergebnisse 
anderer Maßnah men bekannt sind. Geht in das Gesa m tein­
kommen z.B. auch das staatliche Einkommen BAFöG ein, 
so muß das relevante Einkommen, aus dem die Höhe der 
BAFöG-Leistungen ermittelt wird, vorher ermittelt werden. 
Die Interdependenz bzw. funktionale Abhängigkeit besteht 

58 Vgl. W. Bogs, H. Achinger, H. Meinhold, L. Neundörfer und 
W. Schreiber (Hrsg.), Sozialenquete: Soziale Sicherung in 
der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart u.a. 1966, Anla­
genband, S. 195. 

59 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission[ I],S. 185ff. 
60 Vgl. H. Karrenberg, B. Fritzsche, W. Kitterer, H.-J. Münch 

und G. Schulz-Overthun, Die U mverteilungswirkungen der 
Staatstätigkeit bei den wichtigsten Haushaltstypen. (Schrif­
tenreihe des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt­
schaftsforschung, Essen, N .F. Heft 43.) Berlin 1980, S. 42f. 
(Im folgenden zitiert: H. Karrenberg u.a.) 
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INTERDEPENDENZ- MATRIX 
FÜR AUSGEWÄHLTE STAATLICHE TRANSFERS 

direkte Abhängigkeit e 

indirekte Abhängigkeit 0 

Ausschluß X 

keine Abhängigkeit 

1) Spaltenweise Lesart� Abhängigkeiten der jeweiligen Maßnahme.· 21 Zeilenweise Lesart : Einflüsse der jeweiligen Maßnahme. 

Quelle: H. Karrenberg u. a., S. 421. 

Obersicht 1 

insofern, als das Einkommen aus BAFöG mit steigendem 
Markteinkorn men sinkt. Als eine spezifische Form der di­
rekten Interdependenz weist das R WI staatliche Einkorn men 
aus, deren gleichzeitiger kumulierter Bezug ausgeschlossen 
ist. Indirekte Interdependenzen werden aufgeführt, sofern 
einerseits keine direkte Interdependenz zwischen den Ein­
kommen besteht, andererseits aber doch Abhängigkeiten 
zwischen den bestim menden Variablen zu berücksichtigen 
sind. So ist z.B. das Einkorn men aus staatlichen Spar­
prämien indirekt von allen staatlichen Maßnahmen abhän­
gig, die zu einer Erhöhung des verfügbaren Einkorn mens 
führen; denn das verfügbare Einkommen ist ausschlaggebend 
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für die Sparfähigkeit und damit für die Inanspruchnahme 
der Sparförderungsmaßnahmen. Schließlich gibt es auch 
Fälle, bei denen die Transfer-Einkorn men voneinander ab­
hängen können. So ist z.B. eine gleichzeitige Förderung 
durch BAFö G und Berufsausbildungsbeihilfe nicht möglich; 
aber die Berechnung der BAFöG-Leistungen für ein erstes 
Kind kann nur durchgeführt werden, wenn eventuelle Lei­
stungen der Berufsausbildungsbeihilfe für ein zweites Kind 
innerhalb desselben Haushalts bekannt sind; denn über die 
anzurechnenden Freibeträge kann ein Zusammenhang zwi­
schen BAFöG und Berufsausbildungsbeihilfe bestehen. 

Die vorgelegte Matrix verdeutlicht eindrucksvoll die Viel­
zahl der Abhängigkeiten zwischen staatlichen Einkommen. 
Die Berechnung des Gesamteinkorn mens in Abhängigkeit 
von marktmäßigen und staatlichen Einzeleinkommen ist da­
bei häufig noch viel schwieriger, als es die Inderdepen­
denz- Matrix vermuten läßt. In einer Vielzahl von Fällen 
kann die Höhe des jeweiligen staatlichen Einkommens näm­
lich nicht einfach dadurch ermittelt werden, daß auf be­
reits durchgeführte Berechnungen zurückgegriffen wird; 
hinzu kommt, daß zwischen den einzelnen staatlichen und 
marktmäßigen Einkorn men gegenseitige Abhängigkeiten be­
stehen. 

U nahhängig von der Reihenfolge, in der die einzelnen Ein­
kommen berechnet werden, tritt folgendes Phänomen auf: 
Zur Bestimmung einzelner Einkommen sind Informationen 
erforderlich, die erst bei der Berechnung der Einkom­
menseffekte von Maßnahmen anfallen, die nach der Maß­
nahme, bei der die Informationslücke besteht, durchgeführt 
wird61. Zur Verdeutlichung dieses Sachverhalts führt das RWI 
folgendes Beispiel an. Um die Einkorn mensteuerschuld be­
rechnen zu können, muß die Höhe der Sozialversicherungs­
beiträge und des Kindergeldes bekannt sein. (Die Infor­
mation über das Kindergeld wird zur Berechnung der Kir­
ehensteuerschuld als Sonderausgabe benötigt.) Über den Ge­
samtbetrag der Einkünfte, das zu versteuernde Einkommen, 
die Steuerschuld usw. wirkt die Einkorn mensteuer ihrerseits 
auf andere staatliche Einkommen und muß deshalb vorher 
bestimmt werden. Erst nachdem das zu versteuernde Ein­
kommen des Vorjahres bekannt ist, können die staatlichen 

61 Vgl. H. Karrenberg u.a., S. 4lff. 
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Einkorn men aus Spar- und Wolmungsbauprämien sowie aus 
der Arbeitnehmersparzulage bereclmet werden. Das zu ver­
steuernde Einkommen des Vorjahres kann dabei häufig nur 
aus Annahmen über das Untersuchungsjahr geschätzt wer­
den. Die aus gegenseitigen Abhängigkeiten resultierenden 
Schwierigkeiten werden deutlich, wenn man bedenkt, daß 
die Berufsausbildungsbeihilfe nur bereclmet werden kann, 
wenn die aktuellen Lohnsteuerzahlungen bekannt sind. Die 
Höhe der zu zahlenden Lohnsteuer ihrerseits hängt davon 
ab, ob etwa ein Ausbildungsfreibetrag in der Lohnsteuer­
karte eingetragen ist, in dem nun wiederum die Berufsaus­
bildungsbeihilfe als eigenes Einkorn men des Kindes ange­
reclmet wird. Die Bereclmung gleicht einem 11strange loop11, 
denn bei der Freibetragseintragung ist in der Regel die 
endgültige Berufsausbildungsbeihilfe noch nicht bekannt, 
umgekehrt ist beim Stellen des Antrages auf Berufsausbil­
dungsbeihilfe der endgültige Freibetrag noch nicht festge­
setzt. Die staatlichen Einkom men können in solchen Fällen 
nur dadurch berechnet werden, daß eine noch nicht vorhan­
dene Information durch einen geschätzten Näherungswert 
ersetzt wird. Wenn sich der Ausgangswert nennenswert än­
dert, müssen zwangsläufig alle anderen interdependenten 
Einkorn men neu bereclmet werden. Besonders weitreichend 
sind Änderungen bei der Bereclmung der Einkommensteuer­
schuld und des steuerpflichtigen Einkorn mens, da eine Viel­
zahl staatlicher Einkorn men davon betroffen wird und dann 
neu bestim mt werden muB. Die Praxis behilft sich oft mit 
einem Rückgriff auf das Einkorn men des letzten oder des 
vorletzten Jahres. Dies macht indessen Härteklauseln er­
forderlich für den Fall, daß sich das Einkorn men des lau­
fenden Jahres deutlich von de m in den zurückliegenden 
Jahren unterscheidet. 

Ein weiteres Problem ist schließlich bei mehreren staatli­
chen Einkommen, daß deren Höhe auch davon abhängen 
kann, in welcher Reihenfolge sie ermittelt werden. Das 
R WI führt als Beispiel in diesem Zusam menhang die gegen­
seitigen Abhängigkeiten zwischen Wolmgeld, BAFöG-Förde­
rung und Berufsausbildungsbeihilfe einerseits und der Sozi­
alhilfe andererseits an62. Hierbei hat der Gesetzgeber kei­
neswegs von vornherein eine eindeutige Reihenfolge festge­
legt. Insofern kann die Höhe des Gesa mteinkom mens auch 

62 Vgl. H. Karrenberg u.a., S. 44. 
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von dem Ablauf der einzelnen Verwaltungswege abhängen. 
Die funktionale Abhängigkeit des Gesamteinkommens von 
der Art des Einkommens schließt also in bestim mten Fällen 
auch die Reihenfolge der Berechnung mit ein. 

Einen ersten Eindruck vom quantitativen Ausmaß sowie von 
der Häufigkeit der möglichen Kombinationsformen der ein­
zelnen Einkorn mensarten vermitteln die Ergebnisse der Ein­
kommens- und Verbrauchsstichprobe 1978, die durch den 
Mikrozensus 1979 ergänzt wurden63. Dabei ergaben sich für 
17,7 Mill. Haushalte im Jahr 1978 folgende Kumulationsfäl­
le: 

- 65,4  vH der Haushalte (davon 34, 4 vH der Nichterwerbs­
tätigenhaushalte) erhielten nur eine Zahlung, darunter 
38, 4  vH nur Kindergeld, 

- 24, 4 vH der Haushalte (davon 74, 2 vH Nichterwerbstäti­
genhaushalte) erhielten zwei Zahlungen, 

- 8, 3  vH der Haushalte (davon 84, 2 vH Nichterwerbstäti­
genhaushalte) erhielten drei Zahlungen, 

- 2,0 vH der Haushalte (davon 88,9 vH Nichterwerbstäti­
genhaushalte) erhielten vier und mehr Zahlungen. 

Bei diesen Angaben ist folgendes zu beachten: 

- Wichtige Leistungen wie BAFöG, Sparprämien, Wohnungs­
bauprämien und Arbeitnehmersparzulage sind nicht er­
faßt. Das monetäre Tansfervolumen betrug deshalb auch 
nur rund 186 Mrd. DM, d.h. nur 60 vH aller von der 
TEK ausgewiesenen monetären Transfers (Stand 1978)64; 

63 Vgl. M. Euler [ III], Haushalte mit ausgewählten staatlichen 
Transferzahlungen 1978 - Ergebnisse der Einkorn mens- und 
Verbrauchsstichprobe. In: M. Euler und F. Klanberg (Hrsg.), 
Haushalte mit ausgewählten staatlichen Transferzahlungen. 
Schriften zum Bericht der Transfer-Enquete-Kornmission 
11Das Transfersystem in der Bundesrepublik Deutschland11• 
Stuttgart u.a. 1983, Band 2, Teilband 2, S. 30. 

64 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [II], Obersicht 1.1. 
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- erfragt wurden ausschließlich Kumulationsfälle bei mone­
tären Tansfers; hinsichtlich der Kumulationen mit realen 
und i mpliziten Transfers sind damit keine Aussagen 
möglich. 

Die vorgelegten Zahlen sind sicherlich eine Pionierleistung, 
dennoch bleibt ein erheblicher Informationsbedarf hinsicht­
lich der Kumulationsfälle des gesamten Transfersystems 
bestehen. Sowohl die in Modellrechnungen ermittelten 
Kumulationsfälle - auch innerhalb einzelner Politikbereiche 
wie z.B. der Vermögens- und Arbeitsmarktpolitik - als auch 
empirische Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig eine noch 
genauere Kenntnis der tatsächlichen Kumulationsfälle ist. 

2. Unterschiede aufgrund. der Abhängigkeit der 
Transfer-Einkommen vom Markteinkommen 

Die Abhängigkeit vom Markteinkommen ist eine spezifische 
Eigenart einzelner staatlicher Transfers. Dies kann dazu 
führen, daß mit steigendem Markteinkommen das Gesamt­
einkorn men, je nach Art des staatlichen Einkommens, stei­
gen, gleich bleiben oder fallen kann. Damit wird das 
Markteinkorn men zu einer über die staatlichen Einkommen 
wirkenden Variablen für das Gesamteinkommen. 

Der Grund für das mit steigendem Markteinkommen ver­
gleichsweise gering steigende, möglicherweise sogar sin­
kende Gesamteinkommen liegt in der bisher nicht ausrei­
chend vorhandenen Abstimmung der Einkommensgrenzen, 
der Steuer- und Transfersätze sowie der Berechnungsvor­
schriften bei Steuer- und Transfergesetzen. Mit steigendem 
Markteinkorn men bleiben nämlich einzelne staatliche Ein­
kommen (z.B. Ausbildungsförderung, Wohngeld bzw. Vergabe 
von Sozialwohnungen, Prämien nach den Vermögensbildungs­
gesetzen, Pensionen) nicht immer konstant, sondern sinken 
- im Extremfall auf Null D- Mark - wegen der Anrechnung 
der staatlichen Einkorn men auf die Markteinkorn men. 
Gleichzeitig werden die Effekte der Steuerprogression 
wirksam. Da es bisher keine ausreichende Abstimmung zwi­
schen de m Zuwachs des Brutto-Markteinkommens und dem 
Wegfall der einzelnen staatlichen Einkorn men gibt, ist im 
Extremfall sogar ein Sinken des Gesamteinkommens mög­
lich, d.h. die ursprünglichen Verteilungsrelationen der 
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Markteinkommen werden umgekippt oder, um es noch pla­
stischer auszudrücken, 11auf den Kopf gestellt1165. Im Zusam­
menhang mit den im siebten Kapitel behandelten Fragen 
der Steuer-Transfer-Tarife wird auf dieses Problem noch 
ausführlich eingegangen. An dieser Stelle genügt es, auf 
die grundsätzliche Problematik der Abhängigkeit staatlicher 
Einkorn men vom Markteinkorn men hinzuweisen. 

Um Umkippeffekte zu vermeiden, legt eine Einkommens­
maximierungsstrategie in diesen Fällen nahe, auf eine Er­
höhung des Markteinkommens (ggf. vorübergehend) zu ver­
zichten oder kürzer zu arbeiten, um nicht ein niedrigeres 
Gesamteinkam men zu erhalten. Diese Strategie war schon 
einmal praktiziert worden, als Arbeitnehmer, deren Ein­
korn men über der Versicherungspflichtgrenze lag, keine Ar­
beitgeberbeiträge zur Sozialversicherung mehr erhielten; 
11 ••• durch (eine) manipulierte Unterschreitung der Ein­
korn mensgrenze(n) 1166 konnte in solchen Fällen eine Steigerung 
des Gesamteinkommens erzielt werden. Gleich zu werten 
ist die Situation, in der es für die Ehefrau sinnvoller ist, 

65 Vgl. R. Zeppernick [ II] , S. 44 2 ff. und 460ff. Daß es sich 
hierbei um ein internationales Phänomen handelt, zeigen 
die vielen Einzelbeispiele bei R.I. Lerman, Incentice 
Effects in Public lncome Transfer Programs. (Studies in 
Public Welfare, Paper No. 4.) Washington, D.C., 1974, 
S. 2ff., 57ff., 65 und 67: 11Many families could increase 
their total incomes substantially by reducing slightly the 
income they derive privately11• Organisation for Economic 
Co-operation and Development (Ed.) [ 111], Negative Income 
Tax. Paris 1974, S. 11, mit Beispielen für Dänemark. 
J.R. Storey I , S. 10f.; ders. [ II], Welfare in the 701s. 
(Studies in Public Welfare, Paper No. 15.) Washington, 
D.C., 1974, S. 8. Siehe auch B. Bernstein and S. Shkouda, 
lncome Tested Social Benefits in New York. (Studies in 
Public Welfare, Paper No. 8.) Washington, D.C., 1973, 
S. 5: 11a small increase in gross income from $ 11, 400 to 
$ 11,500 results in a loss of potential benefits worth close 
to $ 1,00011• 

66 W. Bogs, H. Achinger, H. Meinhold, L. Neundörfer und 
W. Schreiber, S. 255. Vgl. auch L.J. Hausman, The Impact 
of Welfare on the Work Effort of AFDC Mothers. In: The 
President1s Com missi.on on lncome Maintenance Programs. 
W ashington, D.C., ohne Erscheinungsjahr, S. 83ff. 
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nicht oder nur eine begrenzte Stundenzahl mitzuarbeiten, 
um einen überproportionalen Verlust beim Wohngeld, bei 
den Sozialhilfeansprüchen oder bei der Beihilfe zu ver­
meiden67. Sofern mit steigendem Markteinkommen aufgrund 
des Wegfalls mehrerer staatlicher Einkorn mensleistungen 
das Gesamteinkommen zwar positiv, aber nur gering steigt, 
erscheint dies nicht minder problematisch. Nach der Maxi­
mierungshypothese für das Gesamteinkommen würde sich 
auch in diesem Fall Mehrarbeit und damit eine (selbst ge­
ringfügige) Steigerung des Markteinkommens noch lohnen. Es 
ist aber in diesen Fällen fraglich, ob der vermehrte Ar­
beitseinsatz wirklich noch als lohnend angesehen wird, 
wenn das Gesamteinkorn men nur noch eine vergleichsweise 
geringe Steigerungsrate aufweist. Dies wird besonders am 
Beispiel (mit-) arbeitender68 Mütter deutlich. Aufgrund der 
steuerlich unzureichenden Anerkennung ihrer effektiven 
Kosten für die Betreuung der Kinder und durch das mög­
liche Überschreiten mehrerer Einkorn mensgrenzen kann sich 
in vielen Fällen eine (ganzjährige) volle Berufstätigkeit 
finanziell nicht mehr oder kaum noch lohnen. 

3. Unterschiede aufgrund der Abhängigkeit 
der Transfer-Einkommen von der Verwendung 

des Gesamteinkommens der Haushalte 

Verteilungseffekte sind nicht nur mit der Einkorn mensent­
stehung verknüpft, sondern auch mit der Verwendung des 
Gesamteink.ommens69. Über die Art der Ausgaben kann somit 
neues Einkorn men erzielt werden. Bereits die Entscheidung, 
zu sparen oder zu konsumieren, hat Verteilungswirkungen, 
da der Konsum der Mehrwertsteuer bzw. speziellen Ver-

67 Vgl. W. Hüttche, Sollen Mehrkinderfamilien vom Sozialamt 
leben? ( Gesellschaftspolitische Korn mentare, N r. 17 I 18.) 
1./15. September 1976, S. 181. 

68 Die Formulierung der 11mW1-arbeitenden Frau ist Ausdruck 
eines heute nicht mehr vertretbaren Rollenverständnisses 
von Mann und Frau, nach der die verheiratete Frau, auch 
bei voller Berufstätigkeit, angeblich nur 11 mit11-arbeitet, der 
Mann hingegen (voll) arbeitet. Mit gleichem Recht könnte 
man - was bisher nicht üblich ist -von dem 11mit11-arbeiten­
den Mann sprechen. 

69 Vgl. R.I. Lerman, S. 19, 27, 29 und 37. 
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brauchsteuern unterliegt, die Zinsen der Ersparnisse dage­
gen der Einkommensteuer. Darüber hinaus beeinflußt die 
Verwendung des Einkorn mens (einschließlich monetärer 
Transfers) z.B. für Bildungs-, Berufs- oder Alterssiche­
rungszwecke die Ansprüche auf staatliche Einkorn mensüber­
tragungen. 

Steuerliche und transfermäßige Regelungen bestimmen da­
mit häufig die Einkorn mensverwendung. Die unterschiedliche 
Besteuerung von Geld- und Realvermögen - Versteuerung 
Inlr nominaler Zinszuwächse versus de facto steuerfreie 
reale Wertzuwächse - verzerren die Nettorenditen zu La­
sten des Geldvermögens. 11 Geldvermögen erfährt die härte­
ste Behandlung••70. Auch die steuerliche Behandlung der Le­
bensversicherungen und des 11 imputed income11 bei selbst ge­
nutzten Häusern sind eindrucksvolle Beispiele für die nicht 
unproblematische Behandlung einzelner Einkommensverwen­
dungsarten. 11Die Herausnahme dieser Einkorn mensart (Zin­
sen bei Lebensversicherungen; R.Z.) vom steuerpflichtigen 
Einkommen kann kaum gerechtfertigt werden, wenn andere 
Arten von Kapitaleinkommen (z.B. Dividenden) versteuert 
werden müssen11 ;  gleiches gilt für 11 imputed income11 bei 
Wohnungen: 11 ••• die Herausnahme (dieser Einkorn mensart; 
R. Z.) beeinträchtigt die Gleichmäßigkeit der Einkommens­
besteuerung in einem erheblichen Ausmaß1171. Die Bedeutung 
dieser Aussage für die Bundesrepublik wird durch folgende 
Angaben verdeutlicht: Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem 
Jahresbruttoeinkommen von 45 600 DM und einem Wohn­
vermögen (Einfamilienhaus mit 7b-Abschreibung) von 
200 000 DM konnte nach dem Rechtsstand vom 30.6.1977 
gegenüber einem vergleichbaren Haushalt mit gleich hohem 
Geldvermögen je nach Alter und Ausbildung der Kinder ein 
zwischen 1 350 DM bis 4 100 DM p.a. höheres Einkommen 
nach U mverteilung (Nettoeinkommen) realisieren 72. Insbeson­
dere die Verwendung des Einkommens für die Bildung von 
Wohneigentum kann eine Vielzahl staatlicher Einkommen 
(Transfers und Steuervergünstigungen) zur Folge haben. 

10 Vgl. R.I. Lerman, S. 51 (Übersetzung von R.Z.). 
11 J.A. Pechmann and B.A. Okner III), Individual Income Tax 

Erosion by Income Classes. In: The Economic of Federal 
Subsidy Programs. Washington, D.C., 1972, Part 1, S. 18f. 
(Übersetzung von R.Z.). 

12 Vgl. H. Karrenberg u.a., S. 201. 
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Dieses Beispiel verdeutlicht, daß eine Entscheidung über 
eine Kapitalanlage unterschiedlich ausfallen kann, je nach­
dem, ob die Gesamtrendite, zusammengesetzt aus markt­
mäßigen und staatlichen Verzinsungsbestandteilen, zugrunde 
gelegt wird oder nur die marktmäßige Rendite. 

4. Unterschiede aufgrund des beruflichen Standes 

Eine eindeutige Trennung zwischen der Art des empfange­
nen Einkorn mens (z.B. aus unselbständiger Arbeit) und dem 
Einkommen einzelner Berufsstände (z.B. Arbeitnehmerein­
kommen) ist nicht immer möglich, da Überschneidungen 
vorkommen. Trotzdem sind einzelne staatliche Einkorn men 
primär vom beruflichen Stand und nicht von der Art des 
empfangenen Einkommens abhängig, wenngleich das Steuer­
recht nur nach Einkorn mensarten differenziert. Insofern 
wird der Berufsstand als eine selbständige erklärende Va­
riable staatlicher Einkommen gesehen. 

Transfereinkorn men für spezifische Berufsgruppen sind z.B. 

- Arbeitnehmersparzulagen, Arbeitnehmerfreibetrag, 

- Subventionen für Unternehmen; 

- Nulltarif für Stadtverordnete im Stadtverkehr, für Eisen­
bahnfahrten von Abgeordneten im Bundesgebiet; 

- unterschiedliche Einkommensanrechnung beim Wohngeld 
bei Erwerbstätigen (Vorjahreseinkommen) und Nicht-Er­
werbstätigen (Einkorn men der letzten 12 Monate); 

- Bürokostenpauschale für Abgeordnete; 

- steuerliche Sondervergünstigungen für Abgeordnete und 
freie Berufe; 

- Durchschnittsbesteuerung und weitgehende Freistellung 
von der Buchführungspflicht bei Landwirten, mit der 
Konsequenz, daß nur ein Drittel der Landwirte einkom­
mensteuerpflichtig ist und die steuerliche Belastung der 
landwirtschaftlichen Einkünfte erheblich unter der der 
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Einkommen aus unselbständiger und selbständiger Arbeit 
liegen dürfte. 

- Transfers, wie z.B. Gasölverbilligung, Aufwertungsaus­
gleich und Bundeszuschüsse für die Unfallversicherung, 
bei Landwirten; 

- besonders günstige Altersversorgung für Abgeordnete. 

Die Bedeutung der das Gesamteinkorn men bestimmenden 
Variablen 11Berufsstand11 sei an einzelnen möglichen Strate­
gien verdeutlicht. 

Der Wechsel des Berufsstandes, um ein möglichst hohes 
Gesamteinkommen zu erzielen, dürfte grundsätzlich von 
untergeordneter Bedeutung sein; anders hingegen ist die 
Berufswahl zu sehen, die häufig gleichzeitig eine Auswahl 
aus einzelnen Berufsständen ist. Noch wichtiger - und auch 
häufig angewandt - sind Kombinationen von Berufsständen. 
Sofern z.B. durch Mehrarbeit mehr Einkorn men erzielt wer­
den soll, ist es im Hinblick auf die Einkorn mensm aximie­
rung sinnvoll, die Steuervergünstigungen anderer Berufs­
stände auszunutzen. 

Die Bedeutung des Status sei weiterhin an folgendem Bei­
spiel verdeutlicht. Bereits durch eine Einzahlung von nur 
3 468 DM bei der Rentenversicherungsanstalt (Nachentrich­
tungsbetrag der Beitragsklasse von 100 DM für 15 Jahre; 
Stand 1974) konnte damals der Status 11Rentner11 von bisher 
Selbständigen 11erworben11 werden mit entsprechenden Vor­
teilen bei der Krankenversicherung und der (weitgehend 
steuerfreien) Rente. Bedenkt man, daß die Rente bei einem 
6 5-jährigen verheirateten Steuerpflichtigen selbst bei 
44 000 DM Jahreseinkommen noch steuerfrei ist, ein ver­
heirateter Arbeitnehmer hingegen bei einem steuer­
pflichtigen Einkommen von 44 000 DM eine Steuerschuld 
von 7 642 DM zu zahlen hat, wird das Problem deutlich73. 

73 Vgl. Unterrichtung durch die Bundesregierung [III], Ver­
gleich des beamtenrechtlichen Versorgungssystems mit den 
Versorgungssystemen für Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst und in der privaten Wirtschaft. Gutachten der 
11Treuarbeit11• Deutscher Bundestag, Drucksache 7/5569. 
Bonn 1976, s. 138. 
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Insbesondere wenn sich das gesamte Einkommen aus 
mehreren Einkommensarten zusammensetzt, die normaler­
weise der Steuerprogression unterliegen würden, ist es be­
sonders interessant, eine Einkommensart zu beziehen, die 
auf Nettobasis gezahlt wird und damit nicht von der 
Progression erfaßt wird. 

An dieser Stelle taucht ein generelles Problem der vom 
Berufsstand abhängigen Einkommensleistungen auf. Fast im­
mer sind solche spezifischen Leistungen als Reaktion auf 
als ungerecht empfundene Privilegien anderer Berufsgruppen 
zu sehen. Die genannten Einkommensvorteile für Arbeit­
nehmer (Arbeitnehmerfreibetrag, Weihnachtsfreibetrag, ver­
mögenswirksame Leistungen nach dem 624- bzw. 936-DM­
Gesetz} können bzw. werden als (Teil-} Ausgleich für das 
Steuergestaltungsprivileg der Selbständigen angesehen74. Pro­
blematisch bei solchen Kompensationen zwischen einzelnen 
Gruppen ist, daß der grundsätzlich erstrebenswerte Abbau 
von Verteilungsunterschieden zwischen zwei Gruppen - im 
vorliegenden Fall zwischen Arbeitnehmern und Selbständi­
gen - zu einer noch stärkeren Diskriminierung für andere 
Gruppen führen kann 75. 

Dies wird deutlich, wenn z.B. die Gruppe der Arbeitneh­
merinnen der Gruppe der 11Nur-Hausfrauen11 gegenüberge­
stellt wird, ein erstaunlicherweise bisher kaum durchge-

7 4 Erstaunlicherweise wird im Finanzbericht 1975 der Arbeit-
nehmerfreibetrag entgegen der Diskussion in der Öffentlich­
keit nicht unter den sozialpolitisch bzw. als Ausgleich für 
BenachteiligungenmotiviertenFreibeträgenaufgeführt;vgl. 
Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.} (I], Finanzbericht 
1975. Bonn 1974, S. 5lf. Zum Gestaltungsprivileg der 
Selbständigen vgl. demgegenüber F. Neumark [I], S. 69, 
103 und 111. 

75 Der Sachverständigenrat hat seinerzeit am Beispiel der 
Rentner eindrucksvoll gezeigt, wie gefährlich die Abspra­
chen rivalisierender Gruppen zu Lastendritter schwächerer 
Gruppen wirken können. Dies führte dazu, daß der "••• Ver­
teilungskampf auf dem Rücken der schwächsten Schichten 
der Gesellschaft, der Rentner, ausgetragen ••• 11 wurde. Vgl. 
Jahresgutachten 1971 des Sachverständigenrats zur Begut­
achtungder gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Deutscher 
Bundestag, Drucksache VI/2847. Bonn 1971, Ziffer 248. 
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führter Vergleich. Mit der Erhöhung der genannten Freibe­
träge und Leistungen (Arbeitnehmerfreibetrag, Weihnachts­
freibetrag und vermögenswirksame Leistungen) wuchsen die 
Unterschiede in den verteilun_gs mäBigen Begünstigungen 
zwischen diesen beiden Gruppen76. Der Grund hierfür liegt 
unter anderem in der bisher nicht vorhandenen Abstimmung 
zwischen Sozialpolitik, Steuerpolitik und Vermögenspolitik; 
sofern erst einmal eine gruppenspezifische Vergünstigung 
eingeführt ist, wird bei deren Erhöhungen nicht mehr nach 
der eigentlichen Berechtigung für diese Leistungen bei den 
Begünstigten gefragt. Ein noch weiter reichender U mver­
teilungsmechanismus besteht in diesem Zusammenhang in 
der heute gültigen Rentenregelung: Während die kinderlose 
Arbeitnehmerin sich eine eigenständige Rente aufbauen 
kann, entfällt diese Möglichkeit mangels finanzieller Mittel 
(weitgehend) für die nicht berufstätige Mutter. Aus ver­
teilungsmäßiger Sicht wäre hiergegen, gemessen am Aquiva­
lenzprinzip, nichts einzuwenden, sofern die Rente der be­
rufstätigen Frau ein Gegenwert ihrer verzinsten Beitrags­
zahlungen zur Rentenversicherung wäre. Dies ist aber ge­
rade nicht der Fall, worauf im Zusammenhang mit den 
U mverteilungswirkungen der Alterssicherung noch ausführ­
lich eingegangen wird. 

Symptomatisch für staatliche Einkommen, die aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einem Berufsstand vergeben werden, er­
scheint, daß vergleichsweise stark organisierte Berufsstärr­
de, wie z.B. Arbeitnehmer, Bauern, Beamte, Selbständige 
oder Parlamentarier, entsprechende relative Einkorn mens­
vorteile durchsetzen und aufrechterhalten können. Ver­
gleichsweise wenig oder praktisch nicht organisierte Grup­
pen, wie z.B. Hausfrauen mit Kindern, Schüler, Arbeitslo­
se, ältere Arbeitnehmer oder nicht mehr arbeitende Selb­
ständige, sind demgegenüber bei der Vergabe staatlicher 
Einkorn men benachteiligt 77: Das schon Anfang der siebziger 

76 Diese Argumentation gilt übrigens auch für andere Nicht-
Arbeitnehmer, wie z.B. Rentner, Schüler, Studenten, Ar­
beitslose, Berufs- und Erwerbsunfähige, Personen mit lang­
wierigen Krankheiten, die ebenfalls von den genannten 
staatlichen Einkorn mensleistungen ausgeschlossen sind. 

77 11Namentlich die ganz Armen sind politisch notorisch unter­
organisiert11 , mit dem Ergebnis - so Stigler -, 11(that) public 
expenditures are made for the primary benefit of the 
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Jahre im Rahm en der dam aligen Rentenreform diskutierte 
"Babyjahr" wurde als erstes aufgegeben, ohne daß die Be­
rechtigung dieser Forderung - im Vergleich zu anderen 
Forderungen wie der Einführung der flexiblen Altersgrenze 
- näher geprüft wurde. 

An dieser Stelle soll auch auf die Behandlung der effekti­
ven Werbungskosten bei berufstätigen Müttern eingegangen 
werden. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Be­
schluß vom 11. Oktober 1977 entschieden, daß es sich bei 
den Kosten für eine Haushaltshilfe einer berufstätigen 
Mutter nicht um "Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung 
und Erhaltung der Einnahm en" - so die gesetzliche Defini­
tion der \V erbungskosten in § 9 Abs. 1 EStG - handelt 78 

• Die 
zentrale ökonom ische Frage bei der Urteilsfindung war das 
Ausm aß, in dem die Erzielung von Einkünften durch die 
Einstellung einer Haushaltshilfe gefördert werde. Grund­
sätzlich haben Finanzgerichte zwar akzeptiert, daß ein sol­
cher Kausalzusam menhang bestehen könne, überwiegend se­
hen sie aber die dadurch entstehenden Kosten als Aufwen­
dungen der Lebensführung an. Im Sinne der finanzgerichtli­
chen Rechtsprechung handelt es sich bei diesen Kosten um 
sogenannte gemischte Aufwendungen. Die Abgrenzung z wi­
schen Werbungskosten einerseits und Kosten der Lebensfüh­
rung andererseits haben der Gesetzgeber und die Finanzge­
richte zu Lasten der Werbungskosten gezogen. Ob diese 
Grenzziehung der tatsächlichen Lage entspricht, erscheint 
zum indest überprüfungsbedürftig. Insbesondere im Fall der 
Mutter m it m inderjährigen Kindern wird die Beschäftigung 
einer Haushaltshilfe als notwendige Voraussetzung für die 
Berufstätigkeit der Mutter angesehen. Eindeutig ist auch 
die Auffassung der OECD zu dieser Frage: "The clearest 
case for recognising extra expenses for a m arried wom an 

middle classes, and financed with the taxes which are born 
in considerable part by the poor and the rich"; zitiert bei 
R.L. Frey [ I], Theorie und Messung der finanzwirtschaft­
liehen U m verteilung. In: G. Bom bach, B.S. Frey und 
B. Gahlen (Hrsg.), Neue Aspekte der Verteilungstheorie. 
(Schriftenreihe des wirtschaftswissenschaftlichen Sem inars 
Ottobrunn, Band 2.) Tübingen 1974, S. 410f. 

78 V gl. zum folgenden den Beschluß des Bundesverfassungsge­
richts vom ll.Oktober 1977 (1 BvR 343/73, 83/74, 183 und 
428/75). 
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is when there are young children who have to be looked 
after ••• It is this situation (keine Abzugsm öglichkeiten der 
Kosten für ein Kindermädchen; R.Z.) which can be seen as 
inequitable if such expenses are incurred as a direct con­
sequence of earning incom e1179. 

Der Juristinnenbund und der Deutsche Akademikerinnenbund 
haben in ihren Stellungnahmen an das Bundesverfassungsge­
richt die Auffassung vertreten, daß, ähnlich wie bei ande­
ren anerkannten Werbungskosten ( z.B. Verpflegung bei 
Dienstreisen, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte), 
die Kosten für eine Haushaltshilfe primär durch die Auf­
nahme der Berufstätigkeit b�dingt seien, nicht hingegen 
durch das Vorhandensein von Kindern. Das Bundesverfas­
sungsgericht räumt zwar durchaus ein, daß die Grenz zie­
hung zu Lasten der Werbungskosten zu Härten führen kön­
ne. Bei den vielen denkbaren Gestaltungsm öglichkeiten sei 
dies aber nicht vermeidbar. Schwierigkeiten könnten sich 
insbesondere gegenüber gut verdienenden Ehepaaren erge­
ben, die ohnedies eine Hausangestellte beschäftigten. Auch 
wurde auf das Problem hingewiesen, daß keine sozialpoliti­
schen Diskriminierungen zwischen berufstätigen und nicht­
berufstätigen Frauen geschaffen werden sollten, sofern be­
rufstätige Frauen die Kosten einer Haushaltshilfe absetzen 
könnten, nicht berufstätige Frauen hingegen nicht. Interes­
sant ist in diesem Zusammenhang, daß Kanada, Schweden 
und die Vereinigten Staaten80 die Abzugsfähigkeit dieser Ko­
sten im Grundsatz zulassen. 

An dieser Stelle sollte auch auf die generelle Unterbewer­
tung der Hausfrauenarbeit hingewiesen werden. Sie ist dar­
auf zurückzuführen, daß es kein m arktmäßiges Angebot und 
keine Nachfrage für diese Tätigkeit gibt und daß eine 
marktmäßige Bewertung dieses Sektors generell fehlt. 

79 Organisation for Economic Co-operation and Development 
(Ed.) [IV], The Treatm ent of Fam ily Units in OECD 
Member Countries under Tax and Transfer Systems. Paris 
1977, s. 66. 

80 Absetzungsbetrag von 400 $ im Monat für die Kinder, so­
fern das Einkorn men unter 18 000 $ p.a. liegt; vgl. 
R. M. Cohen, The High Cost of a Second Income. ''I'he 
Washington Post11 ,  Washington, D.C., March 3, 1975, 
S. A 22. 
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Hausfrauenarbeit erscheint aus diesem Grund auch nicht in 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Zwar werden 
einzelne vergleichbare Tätigkeiten auf partiellen Arbeits­
märkten entlehnt (Köchinnen, Kindergärtnerinnen, Pfleger­
innen, Raumpflegerinnen, Näherinnen); aber ein hinreichend 
gesicherter Rückschluß auf den gesamten Wert der Haus­
frauenarbeit ist damit noch nicht möglich. Daß Hausfrauen 
trotzdem einen erheblichen Beitrag zum Bruttosozialpro­
dukt liefern, steht für Ökonomen außer Frage81 . 

Die fehlende Bewertung der Hausfrauenarbeit über den 
Markt führt zu einem Ausschluß der nicht berufstätigen 
Frauen mit Kindern von den Vergünstigungen des Vermö­
gensbildungsgesetzes, mit der Begründung, sie erbrächten 
keinen Beitrag zur Bildung des Produktivkapitals. Auch 
wenn der Beitrag dieser Gruppe statistisch nicht erfaßt 
ist, erscheint dies kein ausreichender Grund für eine solche 
Behandlung zu sein. Zumindest bleibt erklärungsbedürftig, 
warum in Dienstleistungsberufen tätige Frauen, die ähnli­
che, allerdings bezahlte Arbeiten wie Hausfrauen erbrin­
gen, angeblich einen solchen Beitrag erbringen, Hausfrauen 
hingegen nicht. 

5. Unterschiede aufgrund des Familienstandes 

Eine Vielzahl staatlicher Einkorn men knüpft unmittelbar an 
den Familienstand an, der damit eine entscheidende Varia­
ble für die Höhe des Gesamteinkorn mens ist; als Beispiel 
genannt seien das Kindergeld beim Familienlastenausgleich, 
das Wohngeld, die Leistungen der Rentenversicherung sowie 
die Transfers der Krankenversicherung, die die Familien im 
Rahmen des Solidarausgleichs begünstigen. Bei der Varia­
blen "Familienstand" besteht kein qualitativer, sondern aus-

81 Nach einer Berechnung von Siragelding betrug der Wert 
des 11unpaid output" im Jahre 1964 durchschnittlich 
4 000 $ je Familie; vgl. S. Rose, The Truth about Income 
Inequality in the U.S. "Fortune", Chicago, 111., Dec. 1972, 

S. 167. Für Deutschland sind Größenordnungen von 
400 Mrd. DM für die Leistungen der Hausfrauen geschätzt 
worden; vgl. E.-J. Borchert, Die Berücksichtigung familiä­
rer Kindererziehung im Recht der gesetzlichen Rentenver­
sicherung. Berliner Dissertation 1981 , S. 36. 
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schließlich ein - allerdings erheblicher - quantitativer Un­
terschied zwischen marktmäßigen und staatlichen Einkom­
men; auch einzelne Lohntarife sehen durchaus eine Diffe­
renzierung nach dem Familienstand vor. Höhe und Anzahl 
der vom Familienstand abhängigen staatlichen Einkommen 
übertreffen jedoch um ein Vielfaches vergleichbare Rege­
lungen bei marktmäßigen Einkommen. Der Familienstand 
wird damit für das Geamteinkom men generell zur "strate­
gischen Variablen", soweit er beeinflußbar ist und sofern im 
Hinblick auf das Gesamteinkommen ökonomische Überlegun­
gen dominieren. Die Bedeutung dieser funktionalen Abhän­
gigkeit zwischen staatlichem Einkommen und Familienstand 
wird deutlich, wenn man auf die in der wissenschaftlichen 
Literatur seit langem umstrittene Frage82 eingeht, inwieweit 
Höhe und Ausgestaltung von Kindergeldleistungen einen po­
sitiven oder negativen Einfluß auf die Zahl der gewünsch­
ten Kinder haben. Diese Frage gewinnt um so stärker an 
Gewicht, je länger der Rückgang der Geburtenzahl anhält. 

Die inzwischen wegen Verfassungswidrigkeit aufgehobene 
Bestimmung, nach der Studenten bei Eheschließung in be­
stimmten Fällen die gesamte staatliche Studienförderung 
entzogen wurde, verdeutlicht eine weitere Abhängigkeit 
staatlicher Einkommen vom Familienstand. Die heute gülti­
gen Regelungen des BAFöG sehen demgegenüber eine dif­
ferenzierte Berücksichtigung des Familienstandes vor (Be­
rücksichtigung von Geschwistern, Berücksichtigung des Ein­
kommens und Vermögens der Eltern und des Ehegatten des 
Antragstellers). Insofern kann der Familienstand nach wie 
vor strategische Variable für das staatliche Einkommen des 
Antragstellers sein. 

Ein bis heute noch nicht befriedigend geregeltes Beispiel 
für die Bedeutung des Familienstandes für staatliches Ein­
korn men ist das Problem verwitweter Rentenempfänger, die 
bei einer erneuten Heirat mitunter erhebliche finanzielle 
Verluste hinnehmen müssen. In diesen Fällen ist der Fami­
lienstand 11Ehe11 oft vermieden und dadurch eine Erhöhung 
des Gesamteinkommens des verwitweten Rentenempfängers 
und seines neuen Lebenspartners erreicht worden. Im Zu-

82 Vgl. R. Zeppernick [ III], Untersuchungen zum Familienla­
stenausgleich. Kölner Dissertation 1974, S. 75ff., und die 
dort angegebene Literatur. 
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sammenhang mit dem 11Hearing11 zum Versorgungsausgleich 
wurde im Jahre 1975 mehrfach darauf hingewiesen, daß die 
Existenz dieser Bestimmungen ehefeindlich wirke. 

6. Unterschiede aufgrund der Zeit 

Die Variable Zeit hat ebenfalls eine erhebliche Bedeutung 
für das Gesamteinkommen von Individuen und Haushalten. 
Dies zeigt sich z.B. bei der Einkorn mensbesteuerung und 
den dort im allgemeinen geltenden Veranlagungszeiträumen 
von einem Jahr. Engels83 sieht in der Besteuerung des Peri­
odeneinkommens, also zeitlich zugeordneten Einkorn mens, 
sogar die 11Quelle (für die) meisten Komplikationen unseres 
Steuersystems ••• Daraus ergeben sich nicht nur alle Pro­
bleme der Periodenabgrenzung, sondern auch eine Fülle von 
Ungerechtigkeiten und Versuche, diese Ungerechtigkeiten 
wieder zu mildern ••• Das sind alle Vorschriften der steu­
erlichen Bewertung, der Abschreibung, der Gewinnerzielung 
oder Gewinnrealisierung, der steuerlichen Reserven11• Dies 
sind zugleich die Parameter zur Beeinflussung des Gesamt­
einkorn mens. Je mehr Abschreibung&- und Bewertungsmög­
lichkeiten es gibt, um so größer ist deren Einfluß auf die 
Steuerschuld und damit das insgesamt verfügbare Einkom­
men. Grundsätzlich können mit dem Ablauf der Zeit staat­
liche Einkommen - je nach Einkommensart - steigen. gleich 
bleiben oder fallen. Beispiele für mit der Zeit steigende 
staatliche Einkorn men sind Spekulationsgewinne, die nach 
Ablauf festgelegter Fristen steuerfrei bleiben, sowie säm t­
liche an den Staat zu leistenden Steuerverpflichtungen. de­
ren Bezahlung hinausgezögert wird. Damit ist zugleich die 
strategische Handhabung der Variablen 11Zeit11 angedeutet, 
die durch Einsprüche gegen Steuerbescheide und verspätete 
Abgabe von Steuererklärungen zu Zeit- und damit Einkom­
mensgewinnen führt. 

Die Bedeutung der Variablen Zeit kann man daran erme&­
sen. daß z.B. von den am 1.1.1982 finanzamtlich erfaßten 
rund 145 000 gewerblichen Großbetrieben im Jahre 1982 
nur bei etwa 31 000 Betrieben eine steuerliche Betriebs-

83 V gl. W. Engels, J. Mitschke und B. Stal"'kloff, Staat&­
bürgersteuer. 2 .  Auflage, Bad Wörrishofen 1975, S. 37f. 

86 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45990-2 | Generated on 2025-12-17 07:22:30



prüfrmg durchgeführt wurde84. Im Durchschnitt erfolgte da­
mit noch nicht einmal alle vier Jahre eine steuerliche 
Nac hpr üf ung. Der Lohnsteuerpflichtige muß demgegenüber 
praktisch zugleich mit der Einkorn mensent stehung seine 
Steuern bezahlen. Bedenkt man, daß das im Durchschnitt je 
Bet rieb ermittelte steuerliche Mehraufkorn men bei 
236 300 DM lag, hat man eine Vorstellung vom Ausmaß 
der durch zeitliche Verzögerungen entstehenden Zinsgewin­
ne. Insgesamt wurden 1982 aus steuerlichen Betriebsprüfrm­
gen Steuernachforderunr;en in Höhe von 7,5 Mrd. DM fe st ­
gesetzt. Hieran wird deutlich, welche Bedeutrmg effiziente­
re Veranlagungstechniken im Vergleich zu Steuererhöhrmgen 
hätten. Ähnlich wie das Hinauszögern von zu leistenden 
Verpflichtungen ist die Überprüfrmgshäufigkeit und -intensi­
Hit gewährter staatlicher Einkommensleistungen zu beurtei­
len: je seltener rmd weniger intensiv die Überprüfung d er 
einzelnen Einkommen stattfindet, desto günstiger ist der 
Effekt auf das Gesdmteinkom men. Die einzelnen staatli­
chen Einkorn men werden in völlig unterschiedlichen Zeitab­
ständen rmd mit rmterschiedlicher Intensitiit geprüft85. Wäh­
rend z.B. über die Verg;:�be einer Sozialwohnung in der 
Vergangenheit nur ein einziges Mal anband der Einkom­
menslar;e ent schieden wurde, m ul� beim Empfang von 
Vvohngeld ein permanenter E inkommensnachweis erbracht 
werden. Dies ist um so erstaunlicher, als der einkom mens­
mäßige 11Wert11 einer So zialwoh nung häufig um ein Viel­
faches über demjenigen des Vvohngeldes liegt . Eine Übe r­
prüfung, inwieweit mit öffentlichen Darlehen geförderte 
Wohnungen von Mietern mit entsprechend niedrigen Ein­
k om men bewohnt wurden, f and nicht statt. Erst mit der 
Einführrmg der Fehlbelegungsabgabe in manchen Städten ist 
dieses Problem teilweise gemildert worden. 

Analog zu den oben behandelten 1-'roblemen, nach denen ein 
Abbau von Verteilungsverzerrungen zwischen zwei Gruppen 

84 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.) [ II] , Jahres­
statistik 1982 der steuerlichen Betriebsprüfrmgen. (BMF­
Finanznachrichten 23/1983.) Bonn 1983. 

85 11The administration of these (income: H..Z.) tests varies, 
however, from lax to stringent, a.nd not always in relc.tion 
to the size of the benefit involved11; B. Bernstein and 
S. Shkouda, S. 6. 
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zu Benachteiligungen für Dritte führen kann, ist die Dyna­
misierung nur einzelner staatlicher Einkorn men zu sehen. 
Bei einem gegebenen staatlichen Ausgabenvolumen führt 
eine Dynamisierung einzelner staatlicher Einkorn mensarten 
c. p. zu einer zu mindest relativen Benachteiligung der 
nicht-dynamisierten staatlichen Einkorn men. Die sozial- und 
verteilungspolitisch entscheidende Frage ist, ob eine Dyna­
misierung nach Einkommensarten oder nicht vielmehr nach 
der Einkommenshöhe gerechtfertigt wäre. Dies sei an fol­
genden Beispielen verdeutlicht: Die Dynamisierung der 
Renten ist der verteilungsmäßig am stärksten wirkende 
Faktor. Die Nichtdynamisierung der 11Kindergeldleistungen11 
führt im Vergleich dazu - trotz diskretionärer Verbesserun­

gen beim Kindergeld - zu einer Verschiebung der Vertei­
lungsrelationen zwischen diesen beiden Gruppen. Je stärker 
die Dynamisierung wirkt, um so härter sind c.p. diejenigen 
Gruppen betroffen, deren Einkorn men nicht dynamisiert 
sind. Eine Vielzahl staatlicher Einkommen verringert sich 
dadurch relativ im Zeitablauf. 

Mehrere staatliche Einkommen können nur innerhalb eines 
vorgegebenen Zeitraums in voller Höhe erworben werden, 
da sie aufgrund gesetzlicher Bestimmungen unmittelbar mit 
der Variablen 11 Zeit11 verknüpft sind; z.B. ist eine Rücker­
stattung der geleisteten Beiträge zur Rentenversicherung 
nur möglich, wenn die Beiträge nicht länger als 5 Jahre 
gezahlt wurden. Generell werden bestimmte staatliche Ein­
kommen nur bei Einhaltung festgesetzter Fristen gewährt. 

Da die Höhe des Gesamteinkommens quantitativ und quali­
tativ nicht nur von den Arten der einzelnen Einkommen. 
sondern auch von der zeitlichen Dimension der einzelnen 
Einkommen abhängt, wird die Variable 11 Zeit11 , soweit sie 
beeinflußbar ist, zu einer strategischen Variablen. Dies gilt 
insbesondere für staatliche Einkorn men. auf die ein Rechts­
anspruch besteht, die aber wegen langer Bearbeitungs­
bzw. Zuteilungsdauer erst wesentlich später den Begünstig­
ten zugute kommen (z.B. die Vergabe von Sozialwohnun­
gen). Im Jahre 1977 etwa waren von insgesamt 30 881 
Klagen bei den Finanzgerichten in Nordrhein-Westfalen 
20 418 unerledigt, in Bayern waren von 13 121 Klagen 
8 826 nicht bearbeitet. Die gerichtliche Klärung eines 
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Steuerstreites beträgt häufig mehrere Jahre86. Jede zeitliche 
Verkürzung führt im Falle einer Rückerstattung auch unter 
Berücksichtigung von Zinseffekten zu einer Erhöhung des 
Gesamteinkommens. Wie der Faktor Zeit die Einkorn mens­
verteilung beeinflußt, insbesondere wie lange es dauert, bis 
einzelne Transfers beim einzelnen Haushalt verteilungswirk­
sam werden und welche Zinseffekte (gerade auch bei be­
wußt verzögerten Steuererklärungen) dabei auftreten, ist 
weitgehend unbekannt. 

7. Unterschiede aufgrund von Risiken 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen marktmäßigen und 
staatlichen Einkorn men sind die jeweiligen Risiken ihres 
Bezugs. Zweifelsohne kann das Risiko eines völligen Verlu­
stes staatlicher Einkommen - das Hauptrisiko marktmäßiger 
Einkorn men durch Arbeitslosigkeit oder Konkurs - praktisch 
mit Null angesetzt werden, da sich der Staat normalerwei­
se jederzeit refinanzieren kann. Trotzde m bestehen auch 
wegen jederzeit möglicher Rechtsänderungen Unsicherheiten 
darüber, 

ob, und wenn ja, in welcher Höhe staatliche Einkorn men 
geleistet werden und 

- ob das vorgegebene Transfervolumen für alle Berechtig­
ten ausreicht. 

In einer Vielzahl von (Grenz-) Fällen ist der zu Begünsti­
gende über die Berechtigung seines Anspruches ( z.B. bei 
bestimmten Renten, mitunter auch bei Kindergeld, LAG, 
Sozialwohnungen, Investitionszulagen, ERP- Mitteln) und 
noch häufiger über die tatsächliche Höhe des zu erwar­
tenden staatlichen Einkorn mens ( z.B. Altersruhegeld, 
Steuerrückzahlung) im unklaren. In der Regel kann ihm zu 
diesen Fragen auch der Bearbeiter seiner Ansprüche keine 
verbindlichen Zusagen machen. 

86 Vgl. o.V., Nur noch Klim mzüge. 11Wirtschaftswoche11, Düs­
seldorf, Jg. 32 (1978), Nr. 23, S. 27. O.V., 40 000 unerle­
digte Klagen bei den deutschen Finanzgerichten. dpa-Mel­
dung Nr. 188 vom 17.8.1977. 
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Aufgrnnd nicht ausreichend nntereinander abgestimmter So­
zial- und Steuergesetze oder mangelnder Transparenz der 
Berechnungsmodi sind viele staatliche Einkommen mit er­
heblichen Risiken behaftet; als Beispiel genannt seien 

- die seinerzeit widersprüchlichen Stellnngnahmen, auch 
der Regierung, ob sich eine Nachversicherung in der 
Rentenversichernng in jedem Fall lohnt; 

- die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Steuerre­
form, welche Steuerklassen zusammenverdienende Ar­
beitnehmer wählen sollen; 

- der verfassungsrechtlich nicht nnumstrittene Eingriff87 in 
bestehende Bausparverträge durch die via Steuerreform 
gesenkten Höchstbeträge; 

die Gefahr, durch Beantragung einer Erwerbsunfähig­
keitsrente den Anspruch auf Rehabilitationsmaßnahmen 
der Krankenversicherung zu verlieren; 

- die mitunter völlig unsichere Einschätzung zukünftiger 
gesetzlicher Maßnahmen (z.B. mehrfache Änderung der 
Sparförderung, Änderung von Leistungssätzen. Umstellen 
von Fördernng auf Darlehen. vielfältige Änderungen i m  
Rentenrecht bis hin zu einer Änderung der Rentenfor­
mel, Änderung der Wohnnngsbaufördernng). 

Ein Grnnd für diese Risiken ist unter anderem in dem 11Be­
griffschaos11 zu sehen, das sich auf fast 11 ••• alle Grundda­
ten (erstreckt), die bei allen verschiedenen Arten der Lei­
stungen erbracht werden: auf den Begriff des Einkorn mens, 
der Familie oder des Haushalts, auf das gesamte Gebiet 
der Einkorn mensgrenzen. auf die Altersstufen von Kindern 
und Er wachsenen. auf die Bestimmungen über die Anrech­
nung eigenen Einkommens oder anderer Sozialleistungen1188. 

87 Vgl. das Gutachten von Prof. Dr. Vogel, zitiert bei o.V., 
Bausparfördernng verfasSWlgswidrig. "Frankfurter Allge­
meine Zeitung", Frankfurt, Ausgabe vom 2.7.1975. 

8 8 W. Bogs, H. Achinger, M. Meinhold, L. Neundörfer und 
W. Schreiber (Hrsg.), S. 344. 
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Ein weiteres spezifisches Risiko staatlicher Einkommen 
liegt darin, daß zwar ein Anspruch auf diese Einkorn men 
besteht und die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, daß 
aber diese Ansprüche nicht realisiert werden können, weil 
sachliche, finanzielle oder personelle Kapazitätsengpässe 
(z.B. bei Sozialwohnungen, Studienplätzen, Kindergarten­
plätzen) bestehen. Insofern muß auch an dieser Stelle zwi­
schen potentieller und tatsächlicher Begünstigung durch 
Transfers unterschieden werden. Es ist deshalb möglich, 
daß effektive Ansprüche auf staatliche Einkorn men nicht 
(in der Regel auch nicht auf dem Wege der Klage) durch­
gesetzt werden können. Dies ist ein weiterer qualitativer 
Unterschied im Vergleich zu marktmäßigen Einkommen. 

8. Unterschiede aufgrund der Finanzierung 
der Transfer-Einkorn men 

Mitentscheidend für die Höhe der Transfers ist auch die 
Art der Finanzierung. Während Markteinkommen nahezu 
ausschließlich aus den Erlösen der verkauften Produkte fi­
nanziert werden, bietet sich bei staatlichen Einkorn men ein 
weites Spektrum alternativer Finanzierungsmöglichkeiten 
an89. Insofern besteht auch hinsichtlich der Finanzierung ein 
grundlegender qualitativer Unterschied gegenüber marktmä­
ßigen Einkommen. 

Besondere Beachtung finden in der öffentlichen Diskussion 
die indirekten Steuern mit einer Größenordnung vön über 
2 0 0 M rd. DM ( 19 8 2 ). Bereits dieses Finanzvelum en recht­
fertigt eine inten sive Analyse, vor allem auch vor dem 
Hintergrund der jüngsten wirtschafts- und wachstumspoliti­
schen Diskussion, den Anteil der indirekten Steuern wieder 
erheblich zu erhöhen, um die als leistungsfeindlich ange­
sehenen direkten reduzieren zu können. Im m er hin ist der 
Anteil der indirekten Steuern am Gesamtsteueraufkommen 
von 1970 bis 198 2 von 55 vH auf 51 vH ge sunken, der 

89 Vgl. F.J. Crowley, Financing the Social Security Program ­
Then and Now. (Studies in Public Welfare, Paper No. 18.) 
W ashington, D.C., 1974, S. 2lff. 
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Anteil der direkten Steuern entsprechend von 45 vH auf 
49 vH gestiegen90. 

Bei der Frage, wie indirekte Steuern sozialpolitisch zu be­
urteilen sind, muß unterschieden werden, ob indirekte Steu­
ern im Hinblick auf unterschiedlich hohe verfügbare Ein­
kommen oder im Hinblick auf verschiedene Haushaltstypen 
analysiert werden. Der erstgenannte Aspekt ist auch unter 
dem Stichwort "Regressivwirkung versus Proportionalwir­
kung" indirekter Steuern bekannt. Der wissenschaftliche 
Beirat beim Bundesministerium der Finanzen hatte 1975 ein 
eindeutiges Votum hinsichtlich der Frage der Regressivwir­
kung der Mehrwertsteuer abgegeben91: "Gegen eine stärkere 
Anhebung der Mehrwertsteuer spricht ••• unter verteilungs­
politischem Aspekt das Argument der Regressivwirkung". 
Diese Auffassung wird auch durch neuere Untersuchungen 
bestätigt92, wobei allerdings Unterschiede in den Aussagen 
hinsichtlich des Ausmaßes der Regressivität bestehen. Dem 
stehen die Aussagen des DI W entgegen, das sowohl für die 
indirekten Steuern insgesamt93, interessanterweise aber auch 
für die Mehrwertsteuer von einer proportionalen Belastung 
ausgeht. Das DIW folgert aus einer auf das Jahr 1974 be­
zogenen Inzidenzrechung, die Mehr wertsteuer treffe "die 
privaten Haushalte aller Einkommensschichten relativ 

90 Zu den Gründen für diese Entwicklung vgl. B. Fritzsche, 
U. Heilemann und H.D. von Loeffelholz, Was bringt die 
Steuerreform? 11Wirtschaftsdienst11, Hamburg, Jg. 65 (1985), 
s. 472f. 

91 Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.) ( III], Gutachten 
zur Lage und Entwicklung der Staatsfinanzen in der Bun­
desrepublik Deutschland, erstattet vom Wissenschaftlichen 
Beirat beim Bundesministerium der Finanzen. (BMF-Doku­
mentation.) Bonn 1975, S. 40f. 

92 Vgl. z.B. H.D. von Loeffelholz [ II], Umverteilungswirkun­
gen staatlicher Maßnahmen bei Arbeitnehmern. "Mitteilun­
gen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschafts­
forschung", J g. 32 (1981), S. 28lff. 

93 Vgl. K.-D. Bedau und G. Gösecke (Bearb.), Wirken indirekte 
Steuern regressiv? "DI W-Wochenbericht", Berlin, J g. 39 
( 19 72), S. 187ff. Vgl. auch H. Zirn mermann und 
K.-D. Henke, Finanzwissenschaft. 2. Auflage, München 
1978, s. 183. 
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gleichmäßign94. Die Ergebnisse sind allerdings zu relativie­
ren, weil sie die indirekten Steuern unter Einschluß der 
Mineralöl-, der Tabak- und der Branntweinsteuer zum Ge­
genstand haben. Die drei genannten Steuern können in­
dessen auch aus dem Äquivalenzprinzip begründet werden, 
weil der besteuerte Verbrauch die tatsächliche oder m ög­
liche überdurchschnittliche Beanspruchung staatlicher 
Dienste im Bereich des Verkehrs und des Gesundheitswe­
sens nach sich zieht. Folgt man dieser Argumentation, so 
sind die Umverteilungswirkungen dieser Steuern nicht so 
hoch anzusetzen wie die der Mehrwertsteuer. 

In einer weiteren Studie wird anhand empirischer Berec h­
nungen für 1973 die These der Regressivität der indirekten 
Steuern gestützt95. Die relative Umsatzsteuerbelastung fällt 
mit steigendem Haushaltsnettoeinkommen von 6,9 vH auf 
4,4 vH der Bezugsbasis. Dominierende Einflußgröße ist die 
mit steigendem Einkommen sinkende Konsumquote: Da die 
Steuerbemessungsgrundlage, sprich die Konsumausgaben, mit 
steigendem Einkorn men relativ zurückgeht, sinkt der Anteil 
der Umsatzsteuer am Haushaltsnettoeinkommen. Dabei ist 
es nur von geringer Bedeutung, ob die Umsatzsteuer auf 
das Bruttoeinkorn men, das Nettoeinkommen oder das ausga­
befähige Einkorn men bezogen wird; der Regressiveffekt der 
Umsatzsteuer unterscheidet sich nur der Stärke nach. Al­
lerdings ist die Aussagefähigkeit der Ergebnisse auf der 
Basis der Einkorn mens- und Verbrauchsstichproben nicht un­
umstritten. Geht man von der Vorstellung aus, daß sich 
der Private Verbrauch an einem langfristigen (permanen­
ten) Einkorn men orientiert, verzerren die Querschnittsanga­
ben der Einkommens- und Verbrauchsstichproben den Rück­
gang der Konsumquote und damit die Regressivität der 
Einkorn mensbelastung durch indirekte Steuern. Bei Haushal­
ten, die zum Zeitpunkt der Erhebung ein niedrigeres Ein­
kommen als das permanente beziehen, ergibt sich eine ­
gemessen an der langfristigen Bezugs größe - zu hohe 
Steuerbelastung, bei Haushalten, die vorübergehend höhere 

94 V gl. K.-D. Bedau und G. Gösecke (Bearb.), Die Belastung 
der privaten Haushalte mit indirekten Steuern. 11DIW-Wo­
chenbericht 11, J g. 44 (1977), S. 377ff. 

95 Vgl. zum folgenden P.-H. Huppertz und U. Wartenberg, 
Wirkt die Umsatzsteuer verteilungsneutral? "Wirtschafts­
dienst", J g. 58 (1978), S. 335ff. 
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als die permanenten Einkünfte erhalten, wird eine - ge­
messen an den langfristigen Einkorn men - zu niedrige Be­
lastung ausgewiesen. Daß diese Überschätzungen bzw. Un­
terschätzungen aber in relevantem Umfang auftreten, kann 
zur Zeit nicht belegt werden. Entsprechende Langfristun­
tersuchungen, mit denen die genannte These überprüft wer­
den könnte, wären hierfür erforderlich. 

Auch die TEK96 hat sich ausführlich mit der These der re­
gressiven Verteilungswirkungen der indirekten Steuern und 
den in der Literatur vertretenen kontroversen Standpunkten 
auseinandergesetzt. Insbesondere hat sie geprüft, inwieweit 
die Verteilungsaussagen zu indirekten Steuern abhängig sind 
von 

- 11der Abgrenzung der indirekten Steuern, 

- der steuerlichen Belastung einzelner Ausgabearten, 

- der zugrundeliegenden Verbrauchsschichtungen, 

- den Verwendungsstrukturen des Einkorn mens11• 

Als Fazit dieser Analyse hält sie fest, daß die unterschied­
lichen Aussagen zum Ausmaß der Regressi vität fast aus­
schließlich auf unterschiedlichen statistischen Annahmen 
hinsichtlich der zugrundeliegenden Einkorn mensstichproben, 
der Verwendungsstruktur und der Verbrauchsschichtung zu­
rückzuführen sind. Auch für die TEK steht die Regressivi­
tät der indirekten Steuern außer Zweifel. 

Gleichrangig neben dem Problem der Regressivwirkung der 
indirekten Steuern bzw. der Mehrwertsteuer muß die Frage 
analysiert werden, ob und wie die indirekten Steuern in 
Abhängigkeit vom Familienstand variieren. Da Familien 
c.p. einen höheren Anteil Konsumausgaben tätigen als 
Haushalte ohne Kinder, könnte man vermuten, daß zumin­
dest die Mehrwertsteuer familienfeindlich wirkt97. Um so er-

96 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [II], Ziffer 84ff., Zitat: 
Ziffer 9 3. 

97 Vgl. H. W. Kammann, Familienlastenausgleich - Je größer 
die Familie, desto geringer die Wirkung. 11Arbeit und Sozi­
alpolitik11, Baden-Baden, J g. 31 (1977), S. 389ff. 
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staunlicher ist, daß Huppertz und Wartenberg diese Effekte 
nur schwach ausgeprägt fanden bzw. im Fall der Familien 
mit verschiedener Kinderzahl kaum noch feststellen 
konnten98 (vgl. Tabelle 1). Die aufgeführten Berechnungen 
beziehen sich ausschließlich auf Haushalte in der Einko m­
mensklasse zwischen 1 800 DM und 2 500 DM. Es ist aber 
zu bezweifeln, daß diese geringe Spanne hinreichend aussa­
gefähig ist. Zusätzlich fragt es sich, wie die Konsumquoten 
bei jeweils einem bestimmten Einkorn men in Abhängigkeit 
vom Familienstand differieren. Durch die vergleichsweise 
große Einkommensgruppen-Bildung könnten bei der Durch­
schnittsbildung wesentliche Einzelinformationen verlorenge­
gangen sein. Fragwürdig erscheint insbesondere, daß der 
Anteil der Mehrwertsteuer am verfügbaren Einkorn men mit 
Berücksichtigung eines dritten Kindes sogar zurückgehen 
soll. Der Effekt der daraufhin verschobenen Konsumgüter­
struktur mit entsprechend unterschiedlichen Steuersätzen 
für die einzelnen Konsumgüter gewinnt in dieser Berech­
nung ein solch dominierendes Gewicht, daß eine noch 
stärker differenzierte Analyse unbedingt erforderlich er­
scheint. Unabhängig von diesen kritischen Überlegungen 
verdeutlichen die vorliegenden Berechnungen, daß tenden­
ziell Familien mit Kindern - insbesondere gegenüber 
Alleinstehenden - durch die Mehrwertsteuer überpropor­
tional belastet werden. Dies wird auch durch die Berech­
nungen der B undesregierung bestätigt, die im Zusammen­
hang mit der im Jahre 1979 vorgesehenen Mehrwertsteu­
ererhöhung durchgeführt wurden. Bezogen auf die indirek­
ten Steuern insgesamt, spricht Kitterer99 von bemerkens­
werten Unterschieden: 11Während Einzelpersonen (alleinle­
bende Frauen) mit eine m Haushaltsnettoeinkommen von 
weniger als 600 DM eine Spitzenbelastung ••• von 16, 9 vH 
zu tragen haben, müssen Ehepaare mit einem Kind in der 
gleichen Einkommensklasse 23,1 vH ihres H aushaltsnetto­
einkommens an indirekten Steuern zahlen11• In der Ein­
kommensklasse von 800 bis 1 000 D M  beträgt der Anteil 
der indirekten Steuern am Haushaltsnettoeinkorn men 
15,2 vH bei der alleilliebenden Frau und bereits 17, 2 vH 

98 Vgl. P.-H. Huppertz und U. Wartenberg, S. 399. 
9 9 V gl. W. Ki t terer [ I I ] , Die Belastung der privaten Haushalte 

mit indirekten Steuern. 11 Mitteilungen des Rheinisch-West­
fälischen Instituts für Wirtschaftsforschung11, J g. 29 (1978), 
s. 274. 
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Bela stung unterschiedlicher Haushaltstypen 

durch indirekte Steuern 
in vH 

Anteil der voll 
Haushaltstyp Konsum- steuerpflichti­

quote gen Konsumgüter 

Allein­
lebende Frau 

Ehepaar mit 

einem Kind 

Ehepaar mit 

2 Kindern 

Ehepaar mit 

3 und mehr 

Kindern 

72,2 62,3 

76,1 64,0 

79,2 62,9 

81,0 56,8 

Tabelle 1 

Umsatzsteuer­
belastung, 

6,0 

6,4 

6,8 

6,9 

Nach Angaben bei P.-H. Huppertz und u. warten-

� berg, s. 399.- 1Ante il am Nettoeinkanmen. HWI 
ESSEN 

bei dem Ehepaar ohne Kinder. Dieser Prozentsatz springt 
auf 20,4 vH bei dem Ehepaar mit 1 Kind und auf 22,7 vH 
bei dem Ehepaar mit 3 Kindern. Ein ähnlicher kontinuierli­
cher Verlauf ist auch in den oberen Einkommensgruppen zu 
beobachten. Bei den Monatseinkommen zwischen 2 500 DM 
und 5 000 DM beträgt die Belastung der alleinstehenden 
Frau 10,7 vH, die Belastung der Familie mit 3 Kindern 
hingegen noch 13,5 vH. Erst mit noch stärker steigendem 
Einkorn men gleichen sich diese Belastungen an. 

Eine sozialpolitisch besonders interessierende Frage ist, wie 
sich die Umsatzsteuer bzw. die indirekten Steuern auf das 
Einkorn men nach Steuern bei Personen auswirken, die so­
wohl aufgrund ihres niedrigen Einkorn mens als auch wege n 
des Familienstandes überproportional belastet sind. Insbe­
sondere im Hinblick auf diese Gruppe bedarf es einer ver­
tieften Analyse der Verteilungswirkungen, wenn der Anteil 
der indirekten Steuern angehoben werden sollte. Eine sol­
che Verschiebung innerhalb der Steuerstruktur zugunsten 
der direkten Steuern mag aus wachstumspolitischer Sicht 
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zu begrüßen sein, es müssen allerdings negative Effekte 
einer Mehrwertsteuererhöhung {Ausweitung der Schwarzar­
beit, Preiseffekte) berücksichtigt werden. Wichtig ist, daß 
bei einer solchen Verschiebung verteilungsgmäßig nicht ge­
wünschte Belastungen entweder innerhalb des {Einkorn merr-) 
Steuersystems oder durch eine gezielte Ausgestaltung der 
Transferzahlungen kompensiert werden. Neumark warnt ge­
nerell 11vor der vielfach gepriesenen partiellen Ersetzung 
'direkter' Steuer{n) durch eine weitere Mehrwertsteuerer­
höhung11, da sie 11tendenziell preissteigernd 11 wirkt und 11 im 
Vergleich zu den persönlichen Steuern unsozial {ist)11• Ganz 
besonders ist dieser letzte Gesichtspunkt zu beobachten, 
wenn man künftig aus bekannten Gründen die Steuerpolitik 
11familienfreundlicher11 gestalten wm100. 

Zusammenfassend zu den indirekten Steuern erscheint es in 
jedem Fall notwendig, die Verteilungswirkungen in diesem 
Bereich intensiver zu erforschen. Dies gilt in besonderem 
Ausmaß für die Umsatzsteuer. Die Berücksichtigung der 
Finanzierungsseite allgemein, also auch inklusive der direk­
ten Steuern, ist wichtig, weil - worauf bereits hingewiesen 
wurde - jedes verteilungspolitische Ziel allein über die 
Ausgestaltung der Finanzierungsseite erreicht werden könrr­
te und die heute bestehenden Finanzierungsweisen erhebli­
che verteilungsmäßige Wirkungen haben. Als Beispiel sei in 
diesem Zusammenhang auch auf die für die Tarif- und 
Verteilungspolitik wichtige, von v. Loeffelholz festgestellte 
Tatsache hingewiesen, daß die Finanzierung des bundes­
deutschen Sozialhaushalts {in der Regel: Beitrags-und Steu­
erfinanzierung) bis in mittlere Einkommensgruppen hinein 
progressiv und von da ab regressiv wirkt101. Insbesondere muß 
darauf geachtet werden, daß die verteilungsmäßige Ausge­
staltung der Transfers in Einklang mit der Finanzierungs­
seite steht. Problematisch wäre eine Entwicklung, wie sie 
Metze seinerzeit für den Familienlastenausgleich befürchtet 
hatte: 11Während das Ziel des Familienlastenausgleiches und 
der vertikalen Einkorn mensumverteilung darin besteht, die 
privaten Haushalte mit steigenden Einkorn m en und sinken­
der Haushaltsgröße stärker zu belasten bzw. weniger zu 

100 F. Neumark [II] , Gedanken zur Finanzpolitik 1980. 
11Frankfurter Allgemeine Zeitung11, Ausgabe vom 21.2.1979, 
s. 12. 

101 Vgl. H.D. von Loeffelholz [I] , S. 266ff. 
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begünstigen, bewirken die betrachteten Verbrauchsteuern 
eine Verminderung der Belastung bzw. eine Erhöhung der 
Begünstigungen mit steigendem Einkommen und sinkender 
Haushaltsgröße11102. Noch allgemeiner hat Bronfenbrenner das 
zentrale Problem der Finanzierungsseite herausgestellt: 
11 When regressive expenditures are financed by regressive 
taxation, redistribution does not occur at all or occ urs 
along unanticipated lines103.11 

9. Unterschiede aufgrund von Informationen 

Grundsätzlich sind sowohl marktmäßige als auch staatliche 
Einkorn men von Informationen abhängig. Trotzdem besteht 
ein erheblicher quantitativer Unterschied im Erklärungswert 
dieser Variablen für die Höhe der beiden Einkommensarten. 
Die Anspruchsvoraussetzungen für die Erlangung der Trans­
ferzahlungen sind dermaßen kompliziert gestaltet, daß es 
außerstaatlicher Initiative vorbehalten bleibt, das Gut 11In­
formationen über staatliche Einkommen11 zu vermarkten. 
wie der Beruf des Renten- und Steuerberaters zeigt. Der 
Gesetzgeber kommt in diesem Zusammenhang zwangsläufig 
in das Dilemma, das Streben nach 11gerechten11 und damit 
komplizierten Regelungen einerseits und ein möglichst 
transparentes, leicht übersichtliches System der staatlichen 
Einkorn men andererseits gegeneinander abzuwägen. Unab­
hängig von diesem grundsätzlichen Problem ist zu berück­
sichtigen, daß ein nicht einfaches und nicht hinreichend 
transparentes System seinerseits zu Ungerechtig keiten 
führt: 11Die oft behauptete Unvereinbarkeit von Einfachheit 
und Gerechtigkeit im Steuerwesen besteht nur dann, wenn 
man die Steuergesetze durch alle möglichen Sonderregelun­
gen so stark kompliziert ••• und verteilungspolitische Ge­
rechtigkeit durch immer stärkere Expansion dieser Sonder­
regelungen (wieder-) herstellen zu können vermeint11104. Diese 
Betrachtungsweise ist aber nicht das Problem der Gegen-

102 I. Metze, Soziale Sicherung und Eink.ommensverteilung. 
Berlin 1974, S. 116ff. und 119. 

103 M. Bronfenbrenner, s. 116; vgl. die ähnliche Auffassung 
bei R.L. Frey [ II] , Finanzpolitik und Verteilungsgerechtig­
keit. 11Finanzarchiv11, N.F. Bd. 31 (1972), S. lff. 

104 F. Neumark [ III] , 11Tax Expenditures11• 11Finanzarchiv11, N.F. 
Bd. 33 (1974/1975), S. 139. 
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wart, da bisher sowohl für die Gesamtheit als auch für die 
Mehrzahl der einzelnen staatlichen Einkorn men explizite 
verteilungspolitische Zielvorstellungen fehlen. Nach Steuer­
und Rentenberatern wird damit, sofern nicht in absehbarer 
Zeit einschneidende Korrekturen durch den Gesetzgeber er­
folgen, ein neuer Beruf entstehen: Eine Art Berater für 
staatliche Einkommen, für optimale Vermögensanlage, opti­
male Höhe des Markteinkommens, optimale Struktur der 
einzelnen Einkommensarten und ähnliches mehr. Die ge­
zeigten Abhängigkeiten des Gesamteinkorn mens von einer 
Vielzahl von VariablenlOS dürften deutlich gemacht haben, daß 
die Verteilungswirkungen staatlicher Einkommen ohne fach­
kundige Beratung vom einzelnen Bürger heute bereits nicht 
mehr übersehen werden. Folgende Zitate bzw. Beispiele 
verdeutlichen die Problematik: 

- "Nachdem der Gesetzgeber zwischen 1978 und 1983 
zwei Formen der Förderung heizenergiesparender Investi­
tionen wahlweise anbietet, stellt sich für die Mill ionen 
Haus- und Eigenheimbesitzer die Frage: Welche Art der 
Förderung ist in meinem Fall günstigernl06? 

- 11Vor der Beantragung einer Vergünstigung {Wohnungsbau­
prämie bzw. Steuerermäßigung, R.Z.) sollte, gegebenen­
falls unter Einschaltung des Steuerberaters, jeweils sorg­
fältig_ geprüft werden, welche von beiden vorteilhafter 
istnl07. 

105 Formal kann man die Abhängigkeit des Gesamteinkommens 
von den bisher im Text behandelten Variablen wie folgt 
darstellen: G = G {M, S (A), S {B), S (M), S (V), M (Fa), 
S {Fa), M {Z), S (Z), M (I), S (I)), mit G: Gesamteinkom­
men, M: Markteinkommen, S: staatliches Einkommen, 
A: Art des Einkorn mens, B: Berufsstand, S (M): Abhängig­
keit der Transfer-Einkorn men von staatlichem Einkorn men, 
V: Verwendung, Fa: Familienstand, Z: Zeit, I: Informa­
tion. 

106 O.V., Faustregeln zurEnergiespar-Förderung. 11General-An­
zeiger, Bonner Stadtanzeiger11 ,  Bonn, Ausgabe vom 
27.6.1978, s. 12. 

107 O.V., Wüstenrot informiert. 11Mein Eigenheim11, Nr. 6, 
Nov.- Dez. 1975, S. 24. 
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- 11 Wie hoch das Arbeitslosengeld oder das Mutterschafts­
geld ist, hängt bei berufstätigen Ehepaaren auch davon 
ab, ob die Steuerklassenkombination IV/IV oder IIIIV ge­
wählt wird11108. 

- "Bei einer entsprechenden Aufteilung in "Geschäftsfüh­
rergehalt", "Gewinn" und 11 Darlehenszins 11 können Ge­
schäftsführer in Kapitalg esellschaften im Vergleich zu 
Geschäftsführern von Personengesellschaften 11mehr als 
10 vH" Steuerersparnisse erzielennl09. 

Es ist keineswegs so, daß nur der einzelne Bürger das In­
formations- und damit Entscheidungsproblem in weiten Be­
reichen nicht mehr bewältigen kann. Auch die sogenannten 
Experten sind häufig nicht mehr in der Lage, die gesamte 
Materie zu überschauen110. Symptomatisch sind die immer 
häufiger auftretenden Fehler bei der Berechnung der ein­
zelnen staatlichen Einkommen. Diese Fehler können nicht 
mehr nur als Ergebnis nicht exakten Arbeitens g ewertet 
werden, sondern sie sind auch Ausdruck zu komplexer, von 
einzelnen Personen nicht mehr überschaubarer Sachver­
halte. Dies gilt selbstverständlich auch für die Arbeit in 
den Ministerien, nur üblicherweise werden dort die Fehler 
intern in einem iterativen Verfahren eliminiert bzw. sind 
deren Analysen von dritter Seite nicht nachrechenbar. 

Dies hat weitreichende soziale Konsequenzen, denn die Be­
schaffung von Informationen ist abhängig von der Fähig­
keit, Informationen zu verstehen, von der Zeit und von dem 
Markteinkommen des einzelnen. Doch: "Nicht jeder verfügt 
über die Kenntnisse, wie sich die legalen Schlupfwinkel in 

108 O.V., Arbeitslosengeld auch vom Zufall abhängig. "Frank­
furter Allgemeine Zeitung ", Ausgabe vom 27.11.1975, 
s. 11. 

109 W. Engels, J. Mitschke und B. Starkloff, S. 21. 
110 Vgl. die Angaben zur "Normenflut" des Karl-Bräuer-Insti­

tuts des Bundes der Steuerzahler e.V. (Hrsg.), Belastung 
ohne Ende - Eine kritische Bestandsaufnahme. Wiesbaden 
1978, S. 30. Danach ist z.B. das Bundesgesetzblatt von 
1969 bis 1976 von 1 300 Seiten auf 3 884 Seiten ange­
wachsen. Jüngste Gesetzesvorhaben in den Vereinig ten 
Staaten zielen expressis verbis darauf ab, die 11Papierflut11 
einzudämmen. 
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Steuergesetzen ausnutzen lassen; nicht jeder kann sich ei­
nen versierten Rechtsbeistand leisten, und das finanzielle 
Risiko, sein Recht durch drei Prozeßinstanzen zu verfol­
gen, trifft keineswegs jedermann in gleicher Weisenlll. Kon­
kret wirkt sich das dahingehend aus, daß 11 ••• erhebliche 
Teile der Bevölkerung täglich ihr Recht verlieren, weil sie 
die Kosten für eine Rechtsberatung und -verfolg ung nicht 
zahlen können • • •  Sie sind 11nicht arm genug 11, um in den 
Genuß des Armenrechts usw. für Minderbemittelte zu ge­
langen, aber auch 11nicht reich genug11, um sich den Weg 
zum Rechtsanwalt oder zum Gericht leisten zu könnennll2. 
Sozialpolitisch am gravierendsten sind die Fälle, wenn po­
tentiell zu begünstigende Gruppen aufgrund mangelnder In­
formation ihre Rechte überhaupt nicht kennen und damit 
auch nicht in Anspruch nehmen können; denn in der Regel 
sind gerade die 11Ärmsten der Armen11 die Betroffenen. Die 
folgenden beiden Zitate verdeutlichen das Gesagte noch 
einmal aus internationaler Sicht: 

- 11He rejects the jungle of provisions that convey special 
advantage only to the legal wizard or to the individual 
wealthy enough to obtain the services of a legal expert 
or to the person adept at manipulation potential sources 
of income to conform to some obscure section in the 
tax law11; 

- 11The bewildering variety of eligibility criteria, definiti­
ons of income, income disreg ards, and procedures for 
verifying income fails to assure either that those who 
are eligible will understand what they are entitled to 
receive or that those not eligible will be denied bene­
fitsnll3. 

111 B. Molitor, Was ist Sozialpolitik? (Hamburger Jahrbuch für 
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, J g. 17 .) Tübingen 
1972, S. 184ff.; vgl. auch F. Neumark [I]. 

112 Vg l. die Berichterstattung über den 51. Deutschen 
Juristentag. H.And.re, Versicherungsmodelle sollen dem 
Grundgesetz Geltung verschaffen. 11Handelsblatt11, Düssel­
dorf, Ausgabe vom 9.9.1976, S. 12. 

113 M. Pfaff and A.Pfaff, S. 183; B. Bernstein and S. Shkouda, 
s. 8. 
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Die zeitlichen, technischen und finanziellen Möglichkeiten, 
sich ständig ändernde Informationen zu besorgen, sowie die 
intellektuellen Vorkenntnisse im Umgang mit und in der 
effizienten Umsetzung von Informationen (z.B. Verständnis 
von Gesetzestexten, Formularen, Formulierung von Einga­
ben) sind in den verteilungsmäßigen Konsequenzen vermut­
lich heute noch nicht hinreichend erkannt. Die Einschät­
zung der UN, daß 11the distribution of ••• information capi­
tal will soon be the most important factor controlling the 
distribution of welfarenl14 verdeutlicht die weitreichende Be­
deutung von Informationen. 

10. Zwischenergebnis 

Die Gegenüberstellung staatlicher und marktmäßiger Ein­
kommen hat gezeigt, daß staatliche Einkommen von einer 
Vielzahl spezifischer Variablen abhängen, die sich quantita­
tiv, häufig auch qualitativ grundlegend von den erklärenden 
Variablen marktmäßiger Einkommen unterscheiden. Es ist 
deshalb verständlich, daß das insgesamt verfügbare Einkom­
men nach Steuern und Transfers nur sehr schwierig zu er­
mitteln ist. Die hier gezeigte formale Abhängigkeit des 
Gesamteinkommens von insgesamt neun Variablen kann nur 
einen ersten Eindruck der vielfältigen, kaum noch über­
sehbaren Abhängigkeiten zwischen beiden Einkorn mensarten 
vermitteln. Eindrucksvoll sind die quantitativen Ergebnisse 
in den zitierten Gutachten des RWI von Karrenberg u.a.llS, in 
denen unterschiedlich hohe Haushaltseinkorn men in Abhän­
gigkeit von unterschiedlichen Variablen durchgerechnet 
worden sind. Man könnte einwenden, daß nicht alle denk­
baren Kombinationen zwischen marktmäßigen und staat­
lichen Einkommen relevant seien. In der zitierten Unter­
suchung wurden allerdings diese wenig wahrscheinlichen 
Fälle von vornherein ausgeschlossen. Selbst nach dieser Be­
schränkung blieb eine verwirrende Anzahl von Fällen übrig. 
Dies bedeutet eine erhebliche Beeinträchtigung für eine er­
folgreiche Verteilungspolitik, da die Auswirkungen auf das 
Gesamteinkorn men oft nicht überschaubar sind. 

114 United Nations (Ed.), S. 4. 
115 V gl. H. Karrenberg u.a. 
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Fünftes Kapitel 

Unterschiede innerhalb der Gruppe der 
staatlichen Transfer-Einkorn men 

Der Mangel an verteilungspolitischen Konzeptionen hat zu 
einer geradezu unvorstellbaren Vielzahl von verteilungs­
mäßigen Inkonsistenzen innerhalb der Gruppe der staat­
lichen Einkorn men geführt. Die Ausführungen über Interde­
pendenzen zwischen staatlichen Einkorn men dürften hiervon 
bereits einen ersten Eindruck vermittelt haben. Selbst in­
nerhalb gleicher Zielbereiche (z.B. Rentenpolitik, Vermö­
genspolitik, Wohnungspolitik, Familienpolitik) sind nicht 
harmonisierende, mitunter sogar einander widersprechende 
Regelungen anzutreffen. Die Gründe hierfür liegen in 

-dem bisherigen Nicht-Sichtbarmachen verteilungsmäßiger 
Wirkungen einzelner Gesetze, 

- der Aneinanderreihung neuer und alter Gesetze, ohne 
daß eine verteilungsmäßige Kompatibilitätsanalyse zwi­
schen diesen durchgeführt wird, 

- der gezielten Einflußnahme einzelner Gruppen auf die 
Ausgestaltung von Gesetzen. 

Anknüpfend an die bisherigen Ausführungen über Transfer­
salden soll an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen 
werden, daß Transfers keinesfalls nur unter verteilungspoli­
tischen Gesichtspunkten gesehen werden dürfen. Eine Viel­
zahl von Programmen, z.B. in den Bereichen Familie, �Voh­
nen und soziale Sicherung, verfolgt eigenständige Zielvor­
stellungen. Im Falle der Regelungen für Kriegsopfer dürf-
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ten verteilungsmäßige Auswirkungen sogar nebensächlich 
gewesen sein. Diese Einschränkungen bedeuten aber nicht, 
daß staatliche Transfers generell nicht auch im Hinblick 
auf ihre verteilungspolitischen Wirkungen analysiert werden 
müßten. Weiche politischen Schlußfolgerungen gerade bei 
der Analyse von Kumulationseffekten gezogen werden soll­
ten, kann allerdings a priori nicht gesagt werden. Es könn­
te durchaus möglich sein, daß kumulierte V erteilungsbegün­
stigungen wegen anderer, nicht verteilungsmäßiger Zielvor­
stellungen erhaltungswürdig erscheinen. Ebenso ist denkbar, 
daß die nicht verteilungsmäßigen Ziele zwar dominieren, 
aufgrund der Informationen über die Verteilungswirkungen 
aber Korrekturen erforderlich werden. Informationen über 
die kumulierten Verteilungswirkungen sollten deshalb in je­
dem Fall für die zu treffenden Entscheidungen mit vorlie­
gen, dies um so mehr, als viele sozialpolitische Transfers 
z.B. mit familienpolitischer oder wohnungspolitischer Ziel­
setzung häufig zugleich auch eine verteilungspolitische Di­
mension haben. 

1. Unterschiedliche Behandlung von 
Steuervergünstigungen und Transfers 

Steuern können - zumindest hinsichtlich ihrer Verteilungs­
wirkungen - als negative Transfers klassifiziert werden1. 
Stellt man demgegenüber auf die mit diesen Instrumenten 
verfolgten Ziele ab, so sind unterschiedliche Beurteilungen 
möglich. Primär können Steuern als Entzugsinstrumente an­
gesehen werden, aber es gibt daneben auch sogenannte 
Wirkungszwecksteuern. Ebenso gibt es Transfers mit Allo­
kations- und sonstigen nicht verteilungspolitischen Zielen. 
Insofern sollte bei einer möglichen Gleichsetzung von Steu­
ern und negativen Transfers differenziert werden, ob die 
verteilungsmäßigen Wirkungen alternativer Instrumente im 
Vordergrund stehen oder ob eine Klassifizierung anhand 
nicht zwangsläufig deckungsgleicher Zielvorstellungen Vor­
genommen wird. Soweit allerdings verteilungspolitische Zie­
le mit Steuern bz w. Transfers verfolgt werden, was für ei-

1 ''••• transfers are essentially negative taxes and benefit re­
duction rates are essentially tax rates11, R.J. Lerman, S. 9. 
V gl. auch H. Dalton, Principles of Public Finance. London 
1957' s. 148f. 
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ne Vielzahl von Aufgabenstellungen zutrifft, sollte die 
grundsätzliche Gleichartigkeit der beiden Instrumente stär­
ker hervorgehoben werden. Soweit in der verteilungspoliti­
schen Diskussion Steuern und Transfers heute noch als In­
strumente mit spezifischen Qualitäten gesehen werden, er­
scheinen folgende Klassifizierungen bzw. Zuordnungen revi­
sionsbedürftig: 

- Sozialtransfers werden primär der Sozialpolitik zugeord­
net, Steuern hingegen der Finanzpolitik. Das primäre 
Ziel der Steuern ist die Mittelbeschaffung für den Haus­
halt, U mverteilungswirkungen werden nur partiell ange­
strebt. Bei einer Vielzahl von Transfers stehen demge­
genüber distributive Ziele im Vordergrund. 

- Während für die Einkommensteuern die bekannte Recht­
fertigungstheorie eines gleichen absoluten Opfers, eines 
gleichen relativen Opfers usw. entwickelt wurde2, fehlt 
ein vergleichbarer 11finanzpsychologischer Unterbau11 bei 
den Transfers. Es gibt keine der allgemeinen und spezi­
ellen Steuerlehre vergleichbare allgemeine und spezielle 
Transferlehre. Insbesondere gibt es kein dem Leistungs­
fähigkeitsprinzip gleichwertiges Prinzip für die Vergabe 
der Transfers, geschweige denn ähnliche Konstruktionen 
wie die Opfertheorien. 

Allenfalls könnte man von einer 11Philosophie11 der Ein­
korn mensgrenzen für die Vergabe von Transfers spre­
chen, die aber nie nutzentheoretisch odet: durch ein 
Rechtfertigungsprin zip untermauert wurde. Buchanan 
spricht deshalb von einer 11fundamental fiscal asym me­
try11, da es nicht einzusehen ist, warum Steuern nach 
vorgegebenen Gerechtigkei.tsprinzipien erhoben werden 
sollen, die anderen Teile der staatlichen Aktivität - ins­
besondere monetäre und reale Transfers - hingegen 

2 V gl. hierzu H. Haller, Zur Diskussion über das Leistungsfä­
higkeitsprinzip. 11Finanzarchiv 11, N.F. Bd. 31 (1972/73), 
S. 461ff., K. Littmann, Ein Valet dem Leistungsfähigkeits­
prinzip. In: H. Haller und L. Kullmer (Hrsg.), Theorie tind 
Praxis des finanzpolitischen Interventionismus. Festschrift 
zum 70. Geburtstag von F. Neumark. Tübingen 1970, 
S. 113ff., und R. Musgrave, Finanztheorie. 2. Auflage, 
Tübingen 1969, S. 75ff. 
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nicht3. Frey geht demgegenüber sogar soweit zu sagen, 
daß "die vernichtende Kritik am Leistungsfähigkeitsprin­
zip zwangsläufig zur Folgerung (führe), daß eine Über­
tragung dieses Gerechtigkeitsgrundsatzes auf die Staats­
ausgaben (gemeint sind insbesondere die Transfers, R.Z.) 
nicht zur Frage stehen kann114. Ihren unmittelbaren politi­
schen Niederschlag fanden diese Rechtfertigungstheorien 
bei der Anfang der siebziger Jahre diskutierten Frage, 
ob das Kindergeld mit steigendem Einkorn men steigen, 
gleich bleiben oder sinken solle. Mit Nachdruck wandte 
sich seinerzeit der Wissenschaftliche Beirat beim Bun­
desministerium der Finanzen gegen die Vorstellung 
"einer Begünstigung im Zusammenhang mit dem Lei­
stungsfähigkeitsprinzip: ••• die Auslegung (ist) abwegig, 
daß mit steigendem Einkommen die steuerliche Begün­
stigung der Kinder progressiv zunehme. Von der zu­
grunde liegenden Idee her ist es von vornherein unzuläs­
sig, von einer "Begünstigung" zu sprechen115. Ein Wert­
urteil, sprich die steuerliche 11Gerechtigkeitsidee11, wurde 
hier zu einer absoluten Norm erhoben. Mögliche Angriffe 
gegen diese Norm sollten a priori verhindert werden. 
Interessant ist dabei, daß es in der internationalen Dis­
kussion keine vergleichbare "ideologische" Rechtfertigung 
gibt. Statt dessen wird konstatiert: 11As the value of the 
allowance to the taxpayer is a function of his marginal 
rate of tax, the higher the income of the parent the 

3 V gl. D.M. Buchanan, The Public Finances. Rev. ed., Home­
wood, Ill. , 1965, S. 18lf. 

4 R.L. Frey III], S. 1. 
5 Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.) I IV] , Gutachten 

zur Reform der direkten Steuern (Einkorn mensteuer, Kör­
perschaftsteuer, Vermögensteuer und Erbschaftsteuer), er­
stattet vom wissenschaftlichen Beirat beim Bundesmini­
sterium der Finanzen. (Schriftenreihe des Bundesministe­
riums der Finanzen, Heft 9.) Bonn 1967, S. 38. Vgl. die 
ähnliche Argumentation bei D. Pohmer, Leistungsfähig­
keitsprinzip und Einkorn mensverteilung. In: H. Haller und 
L. Kullmer (Hrsg. ), Theorie und Praxis des finanzpolitischen 
Interventionismus. Festschrift zum 70. Geburtstag von 
F. Neumark. Tübingen 1970, S. 139; "Die Angemessenheit 
der Familienbesteuerung läßt sich aber nur bei einem 
Rückgriff auf die Belastungskonzeption des Einkorn IDen­
steuerrechts beurteilen." 
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greater the value of the allowance und.er progressive 
income tax systems116. Als der Beirat die erwähnte Auf­
fassung Anfang der siebziger Jahre revidierte und die 
Mehrheit seiner Mitglieder die Auffassung vertrat, dem 
11sozialpolitischen Umverteilungsziel11 sei der Vorrang ge­
genüber dem Leistungsfähigkeitsziel einzuräumen, schien 
diese Diskussion beendet 7. 

Der Gesetzgeber trug dem in der Steuerreform von 1975 
mit Einführung eines Kindergeldes und Abschaffung der 
Kinderfreibeträge bei der Einkorn mensteuer Rechnung. 
Inzwischen sind jedoch Kinderfreibeträge wieder ge­
schaffen und Einkommensgrenzen beim Kindergeld ein­
geführt worden. 

- Ob und inwieweit Steuern und/oder Transferausgaben im 
Verhältnis zum Einkorn men progressiv, proportional oder 
degressiv ausgestaltet sind, ist ausschließlich von dem 
vorgegebenen Ziel abhängig, nicht hingegen von der Art 
der Mittel. Ausgehend von dem Postulat, daß Steuern 
und Transfers grundsätzlich als gleichwertige Mittel zur 
Erreichung vorgegebener Ziele zu beurteilen sind, ist die 
Aussage von Pechman verständlich: 11it is surely appro­
priate to consider the possibility of providing additional 
financial assistance • •• by tax reduction as well as 
through transfer payments118. Dabei wird vom Verfasser 
bezweifelt, daß Höhe und Struktur der Steuern, aber 
auch der Transfers bzw. der staatlichen Einkorn men all­
gemein nach konsistenten Prinzipien gestaltet sind. Viel­
mehr werden die staatlichen Einkommen als Ausdruck 
und Resultat der jeweils dominierenden sozialen Wert-

6 

7 

8 

Organisation for Economic Co-operation and Develop­
ment (Ed.) [IV], S. 21. 
V gl. Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen 
(Hrsg.), Alterssicherung und Familienlastenausgleich - Gut­
achten zur Neugestaltung und Finanzierung, erstattet vom 
Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirt­
schaft und Finanzen. (Schriftenreihe des Bundesministe­
riums für Wirtschaft und Finanzen, Heft 18.) Bonn 1971, 
s. 71. 
J.A. Pechman, The Rich, The Poor, and the Taxes They 
Pay. In: F .E.A. Sander and D. Westfall (Eds.), Readings in 
Federal Taxation. New York 1970, S. 218. 
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Vorstellungen sowie der jeweiligen politischen Mehrheits­
verhältnisse angesehen. Eine ähnliche Auffassung wurde 
übrigens schon im Jahre 1932 von de Viti de Marco9 ver­
treten; er sah den Progressionstarif als das Spiegelbild 
des Machtkampfes zwischen den sozialen Gruppen an. 

Damit verzichtete er bewußt auf eine ökonomische oder 
rationale Erklärung des Steuertarifs. 

- Die im Zusammenhang mit Steuern und Transfers auf­
tretenden Probleme werden durch die Tendenz zur Auf­
splitterung in Einzelbereiche und durch die Bearbeitung 
in verschiedenen Ressorts innerhalb der Bundesregierung 
verstärkt. Danach werden z.B. die Rentenfragen im 
Bundesm inisterium für Arbeit, die Fragen der Familien 
und speziell der Kinder im Bundesministerium für 
Juf;end, Familie und Gesundheit bearbeitet. 

- Die Uberwälzung wird häufig als ein Phänomen betrach­
tet, das bestenfalls auf der Steuerseite auftreten kann. 
Aber auch eine Uberwälzung von Transfers ist nicht a 
priori ausgeschlossen. Das bedeutet, daß derjenige, 11dem 
eine öffentliche Aufgabe zufließt oder der eine öffent­
liche Leistung in Anspruch nimmt, nicht identisch mit 
demjenigen zu sein braucht, dessen Nutzen dadurch 
letztlich erhöht wird1110. 

- Die Einkommensteuerberechnung geht im Grundsatz vom 
Einkorn men jeweils eines Jahres beim einzelnen Individu­
um bzw. Ehepaar aus. Einkorn menskonzepte bei Trans­
fer-Einkorn men erfassen demgegenüber häufig das Ein­
kommen von zwei Jahren und das Einkommen von meh­
reren Personen. 

- Während Transfers meistens als staatliche Nettoeinkom­
men ausgezahlt werden, sind Steuervergünstigungen in 
der Regel Bruttobegünstigungen, die das zu versteuernde 
Einkorn men mindern. 

9 Zitiert bei F'. Neumark [IV), Probleme der Steuerpro­
gression. In: F. Neumark, Wirtschafts- und Finanzprobleme 
des Interventionsstaates. Tübingen 1961, S. 373. 

10 R.L. Frey [II], S. 5. Vgl. auch die Beispiele bei 
H. D. von Loeffelholz [I], S. 199ff. 
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- Während Transfers in den staatlichen Haushaltsplänen 
ausgewiesen sind, sind Steuervergünstigungen nur aus 
den Subventionsberichten - und auch dort nicht voll­
ständig - ersichtlich. Deshalb verwundert die geringe 
Aufmerksamkeit nicht, die Steuervergünsti�gen bisher 
in der politischen Diskussion gefunden haben 1. 

- Fast alle Transfers und Steuern berücksichtigen den Fa­
milienstand, insbesondere den Ehestand, gemäß der Phi­
losophie "zweifache Belastung - zweifache Entlastung". 
Die konkrete Ausgestaltung dieses Prinzips hat aber zu 
einer Vielzahl widersprüchlicher Regelungen geführt (vgl. 
Fünftes Kapitel, Abschnitt 2). 

- Steuererklärungen müssen primär bei einem Amt, d em 
Finanzamt, abgegeben werden. Die Verwaltungskompe­
tenzen für Transfer-Einkorn men verteilen sich demgegen­
über auf eine Vielzahl einzelner Ämter, z.B. Versor­
gungsamt, Wohnungsamt, Arbeitsamt, Sozialamt oder 
Ausgleichsamt. Der potentiell Begünstigte muß deshalb 
erst einmal feststellen, welches Amt für 11 sein11 Trans­
fer-Einkorn men zuständig ist und wo dieses Amt seinen 
Sitz hat. Die räumliche Verteilung der Ämter dürfte ins­
besondere für die Landbevölkerung von Bedeutung sein, 
denn häufig bedarf es mehrerer Rückfragen, bis das zu­
ständige Amt ermittelt ist. Nachteilig für die Übersicht­
lichkeit und Transparenz der Transfer-Einkorn men hat 
sich sicherlich auch ausgewirkt, daß in den letZten Jah­
ren neue Transfers eingeführt bz w. die bestehenden 
mehrfach geändert wurden. 

- Steuern werden von Amts wegen erhoben, Transfers hin­
gegen erhalten die Begünstigten. nnr, wenn sie über ihre 
Ansprüche informiert sind und von sich aus Anträge 
stellen. 

11 Um noch eine vergleichsweise aktuelle Schätzung zu 
nennen: Nach B. Fritzsche, Steuervergünstigungen- Um­
fang, Schwerpunkte und Möglichkeiten ihrer Einschränkung. 
"Mitteilungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung", Jg. 35 (1985), S. 159, betrugen die 
Steuervergünstigungen z.B. 1982 fast 60 Mrd. DM oder ca. 
16 vH des Gesamtsteueraufkommens. 
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Nachwirkungen der in weiten Bereichen nur historisch zu 
erklärenden unterschiedlichen Behandlung von Transfers und 
Steuervergünstigungen finden sich allenfalls noch bei den 
bisher vor allem bei Transferleistungen, weniger hingegen 
im steuerlichen Bereich angewandten Einkommensgrenzen 
und in der unterschiedlich hohen Begünstigung durch Steu­
ervergünstigungen und Transfers innerhalb derselben Zielbe­
reiche. Ansonsten haben sich sowohl die Zielbereiche (Sozi­
alpolitik, Subventionspolitik und Finanzpolitik) als auch die 
Instrumente (Steuern und Transfers) zu einem überlappen­
den Systern12 entwickelt. Dies wird besonders deutlich, wenn 
die unterschiedliche Ausgestaltung der Steuern und Trans­
fers im Hinblick auf die Brutto- und Nettoregelungen und 
einzelne staatliche Einkommen (im Rahmen der Fam ilien-, 
Vermögens- und Einkommenspolitik) analysiert wird. Zu­
nächst soll auf die quantitativ besonders wichtige Frage 
des Brutto- und Nettoprinzips eingegangen werden. 

Im allgemeinen werden Steuervergünstigungen als Bruttolei­
stungen und Transfers als Nettoleistungen gewährt. Netto­
elemente sind in ihrer Höhe sofort bestimmbar und führen 
bei allen Betroffenen bzw. Begünstigten zu einer gleich 
hohen Be- bzw. Entlastung. Demgegenüber ist die endgülti­
ge Be- bzw. Entlastung bei Bruttoelementen erst bei 
Kenntnis des individuellen Grenzsteuersatzes zu ermitteln; 
dadurch erhalten verschiedene Personen in der Regel un­

terschiedlich hohe Nettoleistungen bei gleich hohen Brutto­
leistungen. Auffällig ist die Tendenz sowohl im Steuer- als 
auch im Transferbereich zu einer gegenseitigen Durchdrin­
gung mit Brutto- und Nettoelementen. Das Kindergeld ist 
derzeit grundsätzlich als Nettogröße konzipiert. Allerdings 
gibt es heute immer noch oder wieder Bruttoelemente im 
Kindergeldsystem in Gestalt der steuerlichen Regelungen 
oder im kinderbezogenen Anteil des Ortszuschlags bei der 
Besoldung im öffentlichen Dienst. Auffällig an diesen 
Mischformen ist, daß bei den Bruttoelementen verschiedene 
Anrechnungsvorschriften angewandt werden. Dies ist primär 

12 In diese Richtung geht auch die Definition der Sozialpolitik 
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von Molitor (= 11Verhalten des Staates gegenüber der sozi­
alen Ungleichheit der Bürger11) ; denn er rechnet viele Be­
reiche der Finanzpolitik, z.B. 11eine sozialinspirierte Steuer­
politik11 oder11 die staatliche Ausgabenwirtschaft11, zur So­
zialpolitik; vgl. B. Molitor, S. 191 und 197. 
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Ausdruck für den jeweiligen politischen Kompromi.ß, weni­
ger hingegen für eine wie immer geartete politische Vor­
stellung von der gesamten Verteilung. Ein eindrucksvolles 
Beispiel für die immer stärkere Vermengung des Brutto­
und Nettoprinzips ist die zum 1.1.1978 durchgeführte Steu­
errechtsänderung. Die Maßnahmen enthielten sowohl eine 
für alle gleich wirkende Erhöhung des Grundfreibetrages 
als auch einen progressiv wirkenden Abzug von der Steuer­
bemessungsgrundlage über den Tariffreibetrag. Mit solchen 
"gemischten" Strategien kann jeder politisch gewünschte 
Kompromiß austariert werden; die Folge ist aber die ver­
teilungsmäßige Unübersichtlichkeit des Gesamtsystems. Pa­
radoxerweise beklagen sich dann häufig diejenigen darüber, 
die selbst die Verantwortung für die Ausgestaltung des Ge­
samtsystems tragen. 

Bei einkommensabhängigen Transfers-Einkorn men tritt ein 
bisher noch wenig beachtetes Sonderproblem auf. Sein 
Wegfall führt nicht nur zu einem Verlust in der jeweiligen 
Höhe, sondern zu einem noch höheren: Der Gegenwert des 
nicht erhaltenen Netto-Transfer-Einkommens muß nämlich 
anhand des entsprechenden Brutta-Markteinkommens ge­
rechnet werden. Der Verlust, der sich durch den Ausschluß 
von Leistungen des BAFöG aufgrund eines zu hohen Ein­
kommens ergab, betrug in der Vergangenheit pro Jahr z.B. 
nicht nur 6 000 DM, so die Summe des Netto-Transfer­
Einkom mens, sondern machte je nach Steuerprogression 
z.B. 8 000, 9 000 oder sogar 10 000 DM aus. Gleiches gilt 
für die zum Teil erheblich höheren staatlichen Leistungen 
z.B. beim Erwerb von W ohneigentum. Ähnlich verhält es 
sich bei dem Teil der steuerlich anerkannten Sonderausga­
ben, der die festgelegten Höchstbeträge übersteigt - ein 
Problem, das insbesondere bei Selbständigen und leitenden 
Angestellten auftritt. Dieser Teil der Alterssicherung muß 
voll aus dem steuerpflichtigen Einkorn men finanziert wer­
den. 

In dem Ausmaß, in dem sich Netto- und Bruttoelemente 
bei den Steuern und Transfers überlappen, können vertei­
lungsmäßige Verzerrungen auftreten. Die heute bestehenden 
Inkonsistenzen wird man nur beseitigen können, wenn die 
Regelungen mittelfristig durch ein abgestimmtes Netto­
und/oder Bruttosystem für Steuern und Transfers ersetzt 
werden, indem zum Beispiel alle Transfer-Einkommen zum 
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steuerpflichtigen Einkommen gerechnet würdenl3. Insbesonde­
re bei Personen mit hohem Markteinkommen bzw. meh­
reren Einkorn mensquellen würden Brutta-Transferleistungen 
zu entsprechend niedrigen N etto-Transferleistungen f ü h­
ren. Nachteile eines Bruttosystems sind jedoch insbesonde-
re: 

bei weitgehender Besitzstandswahrung müßte ein großer 
Teil der bestehenden Netto-Transfer-Einkommen angeho­
ben werden, Staats- und Steuerquote würden erheblich 
steigen; 

damit verbunden wäre ein erheblicher Verwaltungsauf­
wand, da die Zahl der Veranlagungsfälle stark anstei gen 
würde; 

- die mangelnde Kenntnis über die Verteilungswirkungen 
von Bruttoleistungen, die hinsichtlich ihrer N ettoleistun­
gen (je nach individueller Progression) unterschiedlich 
hoch sind, würde steigen urxi 

- schwierige Finanzausgleichsprobleme zwischen Bund und 
Ländern dürften auftreten. 

Aufgrund der genannten Argumente tendiert der Verfasser 
zu einem Nettosystem, bei dem die Netto-Transferleistun­
gen allerdings in einer engeren Abstimmung, als dies heute 
der Fall ist, mit den anderen Einkommen festgelegt werden 
müßten. Zur Verdeutlichung der Unterschiede innerhalb der 
Gruppe der staatlichen Transfer-Einkorn men sollen im fol­
genden Transfers aus dem Bereich des Familienlastenaus­
gleichs und der Vermögenspolitik analysiert werden. 

13 Vgl. J.A. Pechmann and B.A. Okner [ II], S. 19: 11lt would 
be better to include the transfer payments fully in in­
come11 , sowie Goromission to Revise the Tax Structure, 
Fund for Public Research (Ed.), S. 22; dort wird von 
11 government transfer payments11 gesprochen, 11such as un­

employment compensation and veterans benefits (which) are 
equivalent to a form of salary and therefore should be 
taxed ••• as earned income11• 
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2. Staatliche Transfer-Einkommen im Rahmen 
des Familienlastenausgleichs 

Die seinerzeit von Mackenroth erhobene Forderung, 11an 
Stelle einer Klasse muß heute Objekt der Sozialpolitik die 
Familie werden, und zwar quer durch alle Klassen und 
Schichtennl4, ist heute aktueller denn je. Der Familienlasten­
ausgleich ist in einer zweifachen Weise in der Bundesrepu­
blik negativ tangiert worden: Zwar wurde bei einer Viel­
zahl einkam mensrelevanter staatlicher Regelungen der Fa­
milienstand sowie die Zahl der Kinder und sonstigen Ange­
hörigen berücksichtigt, die sozialpolitische Komponente 
wurde aber in den meisten Fällen nur als Korrekturgröße 
angefügt. Die völlig unterschiedlichen Relationen der Be­
günstigungen, Einkommensgrenzen und Anrechnungsbestim­
mungen zwischen Ledigen und Verheirateten, letztere un­
terschieden nach der Zahl der Kinder, bei verschiedenen 
staatlichen Regelungen verdeutlichen dies eindrucksvoll 
(vgl. z.B. Splitting, Sonderausgaben, zurnutbare Eigenbe­
lastung, Freibetrag bei Einkünften aus Kapitalvermögen, 
steuerliche und prämienmäßige Vergünstigungen im Bereich 
der Vermögenspolitik). Es fehlt bis heute eine in sich ge­
schlossene Konzeption der Familienpolitik, geschweige denn 
wird ausreichend dem Zusammenhang mit anderen Steuer­
und Transferregelungen Rechnung getragen. Symptomatisch 
sind die verschiedenen Erhöhungen des Kindergeldes, die, 
unter Berücksichtigung der steuerlichen Regelungen und der 
wieder eingeführten Einkorn mensgrenzen, mit steigendem 
Einkorn men willkürliche Verkäufe bei der gesamten Netto­
begünstigung aufweisen. Das zweite, nicht minder große 
Problem ist die mangelnde Abstimmung zwischen dem 
Kinder- und dem Alterslastenausgleich. Dadurch werden 
entscheidende Zusammenhänge des Intergenerationsaus­
gleichs mit weitreichenden finanziellen Konsequenzen für 
diese beiden Gruppen übersehen. 

14 G. Mackenroth, Die Reform der Sozialpolitik durch einen 
deutschen Sozialplano In: G. Albrecht (Hrsg.), Die Berliner 
Wirtschaft zwischen Ost und West. Die Reform der Sozial­
politik durch einen deutschen Sozialplan. (Schriften des 
Vereins für Socialpolitik, N.F. Bd. 4.) Berlin 1952, S. 60. 
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Bevor auf diesen Punkt näher eingegangen wird, sollen in 
einem kurzen Exkurs die hierbei auftretenden methodischen 
Probleme dargestellt werden. 

2.1. Exkurs: Modellrechnungen versus 
empirische Berechnungen 

Heute werden zwei unterschiedliche m ethodische Ansätze 
diskutiert, wie die Effekte der Transfers, inklusive der 
Steuern, auf die verfügbaren Einkommen ermittelt werden 
können15. Der eine Ansatz geht von sog. Modellhaushalten 
aus, für die Annahmen über ihr Gesamteinkommen, die fa­
miliäre Situation, das Alter der Familienangehörigen usw. 
getroffen werden. Diese Annahmen werden unterschiedlich 
gesetzt, so daß gezeigt werden kann, wie sich unter den 
jeweiligen Bedingungen die interessierenden Einkorn mens­
größen (z.B. Bruttoeinkorn men, Nettoeinkommen, U m vertei­
lungssaldo) darstellen. Dieser vom Verfasser vorgeschlagene 
Ansatz16 ist in einer Reihe von Arbeiten - insbesondere vom 
Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung -
aufgegriffen und verfeinert worden17. Kritisch ist gegen die-

15 Vgl. hierzu Transfer-Enquete-Kommission [II], Ziffer 
353ff. 

16 Vgl. R. Zeppernick [ II], S. 440ff. 
17 V gl. die Berechnungen der Interministeriellen Arbeitsgruppe 

zur Untersuchung der Kumulierung der abgaberechtlichen 
Regelungen und staatlichen Leistungen auf die Einkom­
menslage. Bonn 1975, unveröffentl. Manuskript, sowie H. 
Karrenberg u.a.; H. Karrenberg, W. Kitterer und 
G. Schulz-Overthun, Die U mverteilungswirkungen ausge­
wählter staatlicher Maßnahmen. Eine Untersuchungskon­
zeption. 11Mitteilungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts 
für Wirtschaftsforschung11, J g. 29 (1978) ,  S. lllff.; 
H. Karrenberg und W. Kitterer, Die Grenzbelastung von 
Arbeitnehmerhaushalten bei steigendem Einkorn men. 11Mit­
teilungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt­
schaftsforschung 11, Jg. 30  (1979), s. 125ff.; G. Schulz­
Overthun, Ausbildungsförderung und Haushaltseinko m men: 
Unterschiedliche Begünstigungen von Schülern, Studenten 
und Auszubildenden. 11Mitteilungen des Rheinisch-Westfä­
lischen Instituts für Wirtschaftsforschung11, J g. 30 (1979), 
S. 237ff.; Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirt-
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sen methodischen Ansatz vorgebracht worden, die Ergebnis­
se solcher Modellrechnungen seien zwar 11richtig 11, sie ließen 
aber keinerlei Aussagen über die empirische Relevanz der 
ausgewiesenen Beispiele zu; im Extrem fall könnten völlig 
untypische Beispiele ermittelt worden sein. Die Kombinati­
on alternativer Prämissen beinhalte zwangsläufig ein Ele­
ment der Willkür. Auch aus diesem Grund seien die Ergeb­
nisse von Modellrechnungen der Gefahr ausgesetzt, stati­
stisch nicht repräsentativ zu sein. Bei dieser Kritik wird 
jedoch meist übersehen, daß in den Arbeiten des R W I bei 
der Auswahl der zu betrachtenden Fälle auf Repräsentati­
vität geachtet worden ist. So wurde z.B. ausgeschlossen, 
daß Empfängern sehr niedriger Einkommen Transfers zur 
Sparförderung zugerechnet werden. Kritisch wird weiterhin 
vorgebracht, die in den Modellrechnungen simulierten Zah­
len seien statistische Querschnittsdaten. Um Aussagen über 
die Verhaltensweisen ableiten zu können, benötige man 
demgegenüber Längsschnittsdaten; ermittelt werden müßten 
also das Einkorn men im Zeitablauf und die dann auftreten­
den Transferkombinationen. Die in den Modellrechnungen 
häufig vorgenommene Interpretation der Durchschnittsdaten 
als Pseudolängsschnittsdaten sei zumindest hinsichtlich der 
damit getroffenen Annahmen über konstante Verhaltenswei­
sen der Empfänger staatlicher Einkorn men nicht unproble­
matisch. Die Kritik mündet mitunter in die Forderung, die 
verteilungsmäßigen Auswirkungen des Transfer- und Steuer­
systems statt dessen ausschließlich anhand empirischer 
Rechnungen - etwa auf der Basis der Einkorn mens- und 
Verbrauchsstichproben (EVS) - zu analysieren. Obwohl sich 
die TEK in sehr ausgewogener Form mit den Vor- und 
Nachteilen der beiden methodischen Ansätze auseinander 
gesetzt hat, findet sich an anderer Stelle die Fo rderung, 
11Basis jeder differenzierten Transferrechnung muß die Ein­
kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) sein1118 

• 

Schaftsforschung [ IV] , Modellrechnungen über die U mver­
teilungswirkungen von Rechtsänderungen. Gutachten im 
Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft. Essen 1981; 
B. Fritzsche, Zu den sozialpolitischen Wirkungen des 
Haushaltsbegleitgesetzes 1983. 11Mitteilungen des l<.hei­
nisc h- Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung 11, 
Jg. 33 (1982), s. 187ff. 

18 Vgl. Transfer-Enquete-Kornmission [ II], Ziffer 142. 

115 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45990-2 | Generated on 2025-12-17 07:22:30



Dieser alternative Ansatz, Verteilungswirkungen der positi­
ven und negativen Transfers zu ermitteln, geht von empiri­
schen Daten aus, von denen auf die gesamtwirtschaftliche 
Einkorn mensverteilung und dabei insbesondere auf die Um­
verteilung durch die staatlichen Einkorn men geschlossen 
wird. Eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit ist da­
bei, daß weder die Einkommens- und Verbrauchsstichproben 
noch erst recht die zugrundeliegenden Mikrozensen Trans­
ferstichproben sind; erst in der EVS 1978 wurden Transfer­
Einkorn men differenziert ermittelt. Dennoch fußt die über­
wiegende Mehrzahl der bisher vorgelegten empirischen Um­
verteilungsanalysen auf diesen Statistiken19. Auch die im 
Gutachten der TEK20 ausgewiesenen Berechnungen, welche 
Gruppen mehr positive als negative Transfers erhalten, 
greifen darauf zurück. 

Die TEK hat sich weitgehend auf die Zahlen der EVS 1973 
stützen müssen. Die mangelnde Aktualität von Einkom­
mensangaben, die im vorliegenden Fall acht Jahre zurück­
lagen, ist oft beklagt worden. Daß in Zukunft eine schnel­
lere Information möglich sein wird, bleibt zu hoffen. An­
sätze, das Fehlen aktuellerer Daten durch eine Simulation 
der EVS-Haushalte oder durch Fortschreibung der Daten 
zu gewinnen, scheitern im wesentlichen an der Daten­
schutzproblematik und an methodischen Schwierigkeiten. 

U mverteilungsergebnisse auf der Basis der EVS suggerieren 
darüber hinaus eine empirisch gesicherte Relevanz, die zu­
mindest für das sogenannte obere und untere Ende des er­
faßten Einkorn mensbereichs relativiert werden muß. Vor 
allem zu erwähnen sind hier die Unsicherheiten bei Haus­
halten mit vergleichsweise hohen Einkommen. Hier dürften 
die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen in 
einem erheblichen Ausmaß zu niedrig erfaßt sein - ganz zu 
schweigen von der Problematik der nicht erfaßten und un-

19 V gl. W. Hake, U mverteilungseffekte des Budgets. 
(Abhandlungen zu den wirtschaftlichen Staatswissen­
schaften, Bd. 4.) Göttingen 1972, K.-D. Grüske, Die per­
sonelle Budgetinzidenz. (Abhandlungen zu den wirtschaft­
lichen Staatswissenschaften, Bd. 14.) Göttingen 1978, 
H.D. von Loeffelholz [ I ] , sowie H.-J. Krupp, S. 21ff. 

20 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [ II], Obersicht 7.1. und 
7.2. 
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verteilten Gewinne. Umgekehrt gilt auch für den
· 

Bereich 
der vergleichsweise niedrigen Einkorn men, daß es weiterer 
Forschung bedarf, inwieweit sie die Wirklichkeit beschrei­
ben. Auch die TEK weist auf die 11 Schwierigkeiten hin, die 
mit einer statistischen Abbildung der Einkommenssituation 
von Bevölkerungsgruppen am unteren Ende der Einkom­
mensverteilung bisher verbunden gewesen sind1121. Plastisch 
wird dies auch durch die Erfahrungen, die im Zusammen­
han 2 mit der Werbung für die EVS 1978 gemacht worden 
sind 2: In einer Reihe von Schichten wurde das Erhebungssoll 
nicht erreicht, insbesondere bei den Haushalten von Ar­
beitern, von Nichterwerbstätigen und bei Einpersonenhaus­
halten. 

Bereits diese kurze Auflistung der Probleme dürfte ver­
deutlicht haben, daß in der EVS eine nicht unbeträchtliche 
Zahl von Schätz- und Erhebungsrisiken enthalten ist. Hinzu 
kommt noch eine weitere Schwäche: die mangelnde Aussa­
gefähigkeit der in empirischen Berechnungen gewonnenen 
Belastungsverläufe der interessierenden Haushaltsgruppen. 
Die TEK hatte auf der Basis der EVS-Daten des Jahres 
1973 Belastungssprünge und -verläufe für einzelne Haus­
haltsgruppen berechnet. Das Ergebnis dieser sehr umfang­
reichen Arbeit mündet in den Satz ein: 11 Sprünge im Bela­
stungsverlauf lassen sich zwar häufig abbilden, aber in den 
seltensten Fällen befriedigend erklären, d.h. es muß offen 
bleiben, inwieweit es sich dabei um reguläre Einflüsse han­
deltn23. Insbesondere durch die Aggregation ver.schiedener 
Haushalte dürfte die Interpretation der Belastungssprünge 
erheblich erschwert werden. 

Bereits mit der Oberschrift zu diesem Exkurs sollte darauf 
hingewiesen werden, daß diese Ansätze vielfach als konkur­
rierende Ansätze verstanden werden. Sinnvoller erschiene 
es, diese beiden methodischen Ansätze statt dessen als 
komplementäre Forschungsstrategien zu verstehen. Hierfür 
spricht zunächst einmal das pragmatische Argument, daß 
noch nicht absehbar ist, wann die erforderlichen empiri-

21 Transfer-Enquete-Kornmission [ II], Ziffer 119. 
22 Vgl. H.- U. Braun, Werbung der Haushalte für die Ein­

kommens- und Verbrauchsstichprobe 1978. 11Wirtschaft und 
Statistik11 , Jg. 1978, S. 410ff. 

23 Transfer- Enquete-Kommission [ ll], Ziffer 355. 
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sehen Berechnungen überhaupt vorliegen und ob die dafür 
erforderlichen Statistiken erhoben werden. Am gravierend­
sten aber ist, daß es bisher in der Bundesrepublik noch 
keine empirischen Längsschnittsdaten gibt. Aussagen über 
die Verhaltensweisen der Wirtschaftssubjekte im Zeitablauf 
- z.B. hinsichtlich des Arbeitsangebots in Abhängigkeit von 
der Transferhöhe - können somit nicht statistisch getestet 
werden. Die TEK schreibt hierzu: 11Die statistischen Infor­
mationen reichen für eine befriedigende Analyse des Trans­
fersystems nicht aus ••• Will man die Reaktionen der Wirt­
schaftssubjekte auf das Transfersystem studieren, müssen 
für gegebene Haushalte Einkommensbeobachtungen zu ver­
schiedenen Zeitpunkten erfolgenn24. 

2.2. Kinderlastenausgleich 

Für Fragen des Kinderlastenausgleichs sind primär Verände­
rungen der Zahl der Familienmitglieder von Interesse. An­
knüpfend an die vorstehenden Ausführungen werden im fol­
genden Einkommen in Abhängigkeit vom Familienstand, von 
der Höhe des Markteinkorn mens sowie von speziellen Akti­
vitäten der Familien (z.B. Hausbau, Studium, Vermögensbil­
dung)25 simuliert. Ein solcher Ansatz kann, wie erwähnt, 
zwangsläufig keine Aussagen über die Häufigkeit der rele­
vanten Fälle machen; hierfür wären ergänzend Stichproben 
erforderlich. Trotzdem können diese Simulationsrechnungen 
eine unmittelbare Entscheidungshilfe für die politische Mei­
nungsbildung liefern, da aus ihnen die bisher weit gehend 
nicht bekannten Wirkungszusammenhänge zwischen unter­
schiedlich hohen Leistungseinkorn men, Steuern, Transfers 
und Einkommen nach Umverteilung aufgezeigt werden. Ins­
besondere bei etwaigen Gesetzesänderungen ermöglicht eine 
solche Methode Erkenntnisse (z.B. bei der Konzeption neu­
er Einkorn mensgrenzen}, inwieweit neue Vorhaben mit dem 
bestehenden System kompatibel sind. Zugleich zeigt diese 
Methode, welche Bereiche bereits heute aus systematischer 
Sicht nicht befriedigend geregelt sind. 

Ausgehend von alternativen Haushaltstypen - Lediger, Ver­
heirateter, Familien mit einem, zwei, drei und vier Kin-

24 Transfer-Enquete-Kornmission [ II], Ziffer X. 
25 Vgl. zum folgenden R. Zeppernick [ Il]; S. 440ff. und 460f. 
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dern - wurden für den Rechtsstand vom 30.6.1977 ver­
schiedene Einkorn menssituationen simuliert26. Die einzelnen 
Haushalte wohnen zur Miete und erhalten je nach Höhe ih­
res Brutto-Markteinkorn mens (bzw. Basishaushaltseinkom­
men, BHE) z.B. Kindergeld, Einkommensvorteile aus einer 
Sozialwohnung, Bausparprämie und/oder Arbeitnehmerspar­
zulage nach dem 3. Vermögensbildungsgesetz und Zusatz­
prämie. 

Nach Tabelle 2 konnte ein kinderloses Ehepaar 1977 z.B. 
bei einem monatlichen Basishaushaltseinkorn men (BH E) von 
2 000 D M  aufgrund staatlicher Einkommen über 239 DM 

pro Monat mehr verfügen als ein Lediger mit dem gleichen 
B HE; ein Ehepaar mit einem Kind wiederum konnte nur 
75 DM mehr erhalten als das Ehepaar ohne Kinder. Zusam­
menfassend lassen sich aus den in Tabelle 2 ausgewiesenen 
Berechnungen sowie aufgrund der Ergebnisse der intermini­
steriellen Arbeitsgruppe und der Berechnungen des Verfas­
sers (vgl. Tabelle 11 und 12 im Anhang) folgende Tenden­
zen ableiten: 

- Der Kinderlastenausgleich wird keinesfalls nur über das 
Kindergeld, das 1977 für das erste Kind 50 DM, für das 
zweite 70 DM, für das dritte und jedes weitere Kind 
120 DM monatlich betrug, vorgenommen. Die in der öf­
fentlichen Diskussion noch häufig vorgenommene Gleich­
setzung des Familienlastenausgleichs mit dem Kindergeld 
ist zumindest heute nicht mehr zutreffend. Vielmehr 
gibt es neben dem Kindergeld eine Vielzahl staatlicher 
Einkorn men, die familienspezifische Leistungselemente 
enthalten. 

2 6  Zum folgenden vgl. Rheinisch-Westfälisches Institut für 
Wirtschaftsforschung [ V] , Die U mverteilungswirkungen der 
Staatstätigkeit bei den wichtigsten Haushaltstypen - Erster 
UntersuchungsteiL Gutachten im Auftrag des Bundesmini­
sterium für Wirtschaft. 2. Auflage, Essen 1981, Tabellen­
band, S. 1. Folgende dort unterschiedenen Haushaltstypen 
wurden herausgegriffen: A1-1-100, A2-1-100, A3-1-100, 
A4-1-100, AS-1-100 und A6-1-100. Zu einer ausführlichen 
Darstellung des Konzepts des Basishaushaltseinkommens 
siehe Siebtes Kapitel, Abschnitt 1, sowie Übersicht 2. 
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Einkommen nach Umverteilung in Abhängigkeit 

vom Basishaushaltseinkommen, Familienstand 

und der Zahl der Kinder 

in DM pro Monat 

Rechtsstand: 30.6.1977 Tabelle 2 

Haushaltstyp1 

Basishaushalts- 1 2 3 4 5 6 

einkommen 

(BHE) Einkommen Veränderung gegenüber 

nach Um-

verteilung 1 2 3 4 5 

1 000 869 251 259 221 445 112 

1 500 1 108 130 193 197 445 112 

2 000 1 322 239 75 105 381 124 

2 500 1 522 326 80 107 361 -47 

3 000 1 770 382 72 161 259 44 

3 500 2 027 454 70 97 151 223 

4 000 2 292 495 70 96 145 156 

5 000 2 802 527 84 112 164 166 

6 000 3 288 401 59 141 130 187 

7 000 3 757 662 44 158 126 166 

Eigene Berechnungen nach Rheinisch-Westfälisches 

Institut für Wirtschaftsforschung V , s. 7ff.-
1unterschieden werden die Haushaltstypen: 

1 : Alleinstehender; 2: Verheirateter ohne Kinder; 

3: Verheiratete mit einem Kind; 4: Verheiratete 

mit 2 Kindern; 5: Verheiratete mit 3 Kindern; 

� 6: Verheiratete mit 4 Kindern. 

- Bei niedrigen Markteinkorn men können die staatlichen 
Einkorn m en für das Einkommen nach Umverteilung sehr 
wichtig sein, wie folgendes Beispiel zeigt: Bei dem 
Haushalt mit drei (vier) jüngeren Kindern und einem 
monatlichen BHE von 1 500 DM konnte 197 7 das insge­
samt verfügbare Einkommen auf 2 073 DM (2 1 85 DM) 
steigen (vgl. Tabelle 2). Insbesondere bei niedrigen 
Markteinkorn men kann der Anteil der staatlichen Ein­
kommen am insgesamt verfügbaren Einkommen höher 
sein als der Anteil des Markteinkommens. Eine hervor-
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ra�ende Stellung nehmen dabei Sozialhilfe und Wohngeld 
ein 7. 

- Der Grund für diese erheblichen Verschiebungen der 
Verteilung des Markteinkommens sind völlig verschiede­
ne, einander ausschließende Verteilungs- bzw. Gerech­
tigkeitsprinzipien bei der Ausgestaltung der einzelnen 
staatlichen Einkorn men: 

- mit steigendem Markteinkorn men stark steigende 
staatliche Einkorn men - so der Effekt der Steuerpro­
gression, der Sonderausgaben usw., 

- mit steigendem Markteinkorn men konstant bleibende 
staatliche Einkorn men, z.B. Kindergeld, 

- mit steigendem Markteinkorn men fallende staatliche 
Einkommen, z.B. BAFö G, Wohngeld, Sparprämien, Kin­
dergeld im Rahmen des Ortszuschlages bei der Be­
am tenbesoldung. 

Das erstgenannte Verteilungsprinzip wird mitunter als 'ein 
11horizontales Gerechtigkeitsprinzip11 bezeichnet. Einko m­
m ensunterschiede, die ausschließlich auf einem unterschied­
lichen Familienstand beruhen, sollen ausgeglichen werden. 
Mit steigendem Markteinkorn men sinkende staatliche Ein­
korn men gehen demgegenüber von einem 11 vertikalen Ge­
rechtigkeitsprinzip11 aus, bei dem bewußt eine U mverteilung 
von Empfängern hoher Einkommen an Empfänger niedrige r 
Einkorn men angestrebt wird2 8. Hinter diesen beiden Gerech­
tigkeitsprinzipien stehen zwei letztlich nicht vereinbare 
Grundprinzipien der Sozialpolitik. Die eine Konzeption geht 

27 Vgl. dazu auch B. Fritzsche, Zur familienpolitischen Be-
deutung des Steuer-Transfer-Systems. 11Mitteilungen des 
Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung11, 
Jg. 31 (1980), s. 17lff. 

2 8 V gl. die ausführ liehe theoretische Diskussion über einen 
horizontalen und vertikalen Familienlastenausgleich sowie 
über Korn binationsfälle dieser beiden Verteilungskonzeptio­
nen bei P. Diehl, U mverteilungswirkungen im Familienla­
stenausgleich - Ein Vergleich des bestehenden Systems mit 
zwei Vorschlägen zu seiner Reform. Meisenheim 1971, 
S. 20ff., 35ff. und 45ff. 
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von der Familie als Zielgruppe aus: 11 it is the continued 
and financial position of the family which is ordinarily of 
prim ary concern, not the income and financial position of 
the individual members1129. Da die Familie als die sozio-öko­
nomische Basiseinheit angesehen wird, ist es nicht weiter 
verwunderlich, daß im Prinzip eine mit steigender Fami­
liengröße gleichbleibende steuerliche Belastung angestrebt 
wird30. Die andere Konzeption hingegen stellt bewußt auf 
das einzelne Individuum ab: 11 ••• the adoption of a compul­
sory family unit basis must be rejected on grounds of ge­
neral social principle1131. Die Frage, ob der Abbau finanziel­
ler Belastungen zwischen einzelnen Familien sozialpolitisch 
Priorität haben soll gegenüber dem Abbau der Belastungen 
durch unterschiedlich hohe Einkommen bei einzelnen Haus­
halten, ist bisher in der Bundesrepublik nicht ausdiskutiert 
worden. Es ist sogar fraglich, ob dieses Dilemma, in dem 
sich die Sozialpolitik befindet, je in seiner ganzen Schärfe 
gesehen wurde. Ob die Sozialpolitik primär bei den Fa m i­
lien oder bei der Einkommenslage der Individuen ansetzen 
soll, kann wissenschaftlich nicht geklärt werden. Dies ist 
eine politische Entscheidung. Die bisher praktizierte Poli­
tik, fallweise in jedem einzelnen Bereich wieder neu eine 
11 soziale11 Lösung zu finden, hat dazu geführt, daß innerhalb 
eines Bereichs der staatlichen Umverteilung, der Familien­
politik, einander ausschließende Verteilungsprinzipien ange­
wandt werden. 11Es ist klar ••• , daß aber alle drei Prinzi­
pien jeweils das andere Gerechtigkeitspostulat verletzen1132. 

- Es wurden nicht nur einander verletzende Verteilungs­
prinzipien angewandt, auch die variierende Gewichtung 
der einzelnen Prinzipien ist willkürlich. Zum Beispiel 
steigen die staatlichen Einkommen für das vierte Kind 
je nach der Höhe des Brutto-Markteinkommens von 141 
auf 170 DM, anschließend sinken sie bis auf 159 DM, um 
dann bis auf 263 DM anzusteigen; die staatlichen Ein-

29 Carter Report, Report of the Royal Com mission on Taxa­
tion, (Canada), Taxation of lncome. Ohne Erscheinungsort 
1966, vol. 3, S. 123. 

30 Com missariat General du Plan, Rapport de la Commis­
sion des Inegalites Sociales. Paris 1975, S. 78. 

31 Asprey Report, Report of the Taxation Review Communi­
tee. Canberra 1975, S. 134. 

32 W. Engels, J. Mitschke und B. Starkloff, S. 50. 
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kommen für das erste Kind sinken dagegen mit zum 
Teil erheblichen Sprüngen von über 600 DM auf unter 
100 DM (vgl. Tabelle 12). Da der Gesamteffekt der ein­
zelnen Maßnahmen in der Vergangenheit nicht berück­
sichtigt wurde, sind solche willkürlichen Verläufe nicht 
überraschend. Am auffälligsten ist aber, wie die steue r­
liche Regelung für die Ehefrau plötzlich zum dominie­
renden Faktor wird. Während die staatlichen Einkom­
mensleistungen aufgrund des Splittings permanent stei­
gen, sinken umgekehrt die Leistungen für Kinder bis auf 
den Sockel des einkommensunabhängigen Kindergeldes 
ab. 

Insbesondere im Hinblick auf alleinstehende Personen 
mit mehreren Kindern erscheint, anknüpfend an die ol-.>en 
gemachten Ausführungen zum Ehegattensplitting, diskus­
sionswürdig, warum das staatliche Einkorn men aus dem 
Splitting ein Vielfaches des Betrages ausmachen soll, den 
die alleinstehende Person für ihre Kinder erhält. Daß 
eine solche Regelung keinesfalls zwangsläufig ist, zeigt 
ein internationaler Vergleich für das Jahr 1968 33. Der An­
teil der prozentualen Verminderung der Steuerbemes­
sungsgrundlage der Einkorn mensteuer durch Steuerermä­
ßigung betrug für die Ehefrau 15,5 v H  in Frankreich, 
14 vH in der Bundesrepublik, 11,9 vH in den Vereinigten 
Staaten und 6,4 vH in Großbritannien. Der vergleichbare 
Anteil für Kinder betrug damals 9,1 vH in Frankreich, 
5,5 vH in der Bunclesrepublik, 7,3 vH in den Vereinigten 
Staaten und 7,4 vH in Großbritannien. 

- Durch die Umstellung der steuerlichen Kinderfreibeträge 
auf eine Transferzahlung und die Ausweitung des Fami­
lienlastenausgleichs dürften sich die Relationen verscho­
ben haben. Die unterschiedlich starke Begünstigung der 
Ehefrau im Vergleich zu den Kindern bleibt jedoch 
grundsätzlich bestehen. 

- Im Zusammenhang mit dem Splitting stellt sich weiter 
die Frage, ob ein Ehepaar steuerlich so viel besser ge­
stellt werden soll als zwei in einer nicht gesetzlichen 
Lebensgemeinschaft zusammenlebende Partner, die zwar 
unterschiedlich hohe Einkünfte erreichen, die aber zu-

33 Vgl. W. Albers [II], S. 85. 
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sammen über das gleiche Einkommen wie das Ehepaar 
verfügen34. Die seinerzeit bestehende Regelung, nach der 
Ehepaare schlechter gestellt waren als unverheiratet 
zusammenlebende Personen, war sicherlich nicht akzep­
tabel. Die daraufhin im Steuerrecht verankerte erheb-

34 Vgl. hierzu die umfassende Darstellung der Ehegattenbe­
steuerung bei N. Andel, S. 378ff., und die dort angegebene 
l .. iteratur (insbes. die einschlägigen Arbeiten von 
L. Kullmer, K. Littmann und D. Pohmer). Ausgehend von 
insgesamt acht möglichen Anforderungen, die an die Ehe­
gattenbesteuerung gerichtet werden könnten, zeigt er, 
inwieweit einzelne Formen der Ehegattenbesteuerung (völlig 
getrennte Veranlagung mit und ohne Splitting, Modifika­
tionen durch Freibeträge) diesen gerecht werden. Dabei 
wird deutlich, daß eine Ehegattenbesteuerung, die allen ge­
nannten Anforderungen gleichzeitig Rechnung trägt, nicht 
existieren kann. Die Entscheidung, welche Anforderungen 
erreicht sein sollen - z.B.: 
Ehepaare gegenüber einem Alleinstehenden bei jeweils glei­
chem Gesamteinkommen besser zu stellen; 
keine steuerliche Belastungserhöhung durch die Eheschlie­
ßung; 
keine Benachteiligung nicht-ehemäßiger Formen des Zusam­
menlebens; 
Besserstellung oder Neutralität hinsichtlich der Tatsache, 
ob ein oder zwei Ehepartner arbeiten -
muß damit letztlich politisch getroffen werden. Die von 
Andel gemachte Feststellung, daß es im internationalen 
Vergleich eine Tendenz zu geben scheint, vom Splitting 
mit dem Faktor 2 in mehreren Ländern abzugehen, sei es 
in Richtung eines niedrigeren Faktors oder einer Rückwen­
dung zu einer getrennten Veranlagung, stützt die Zweifel 
an der geltenden Ausgestaltung. 
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liehe Besserstellung35 der Ehefrau via Splitting erscheint 
aber keinesfalls zwingend und ist auch sozialpolitisch im 
Vergleich mit den Transferleistungen für Kinder nicht 
unproblematisch. Es ist ein Unterschied, ob die Gründung 
von Ehen z.B. durch Ehestandsdarlehen gefördert werden 
soll oder ob für die Ehefrau permanent ein erhebliches 
Transfer-Einkorn men geleistet wird. Dabei ist auch zu 
fragen, welche Gruppen dieses staatliche Einkorn men 
aufbringen, insbesondere ob es Personen mit vergleichs­
weise niedrigen Einkommen sind. Die OECD hat aufge­
zeigt, wie stark die Ehefrauen in den verschiedenen 
Ländern begünstigt werden. Dies gilt z.B. für die Rela­
tion durchschnittlicher Steuersatz eines Ehepaares zu 
durchschnittlichem Steuersatz bei Alleinstehenden, bei 
dem die Bundesrepublik eine Spitzenstellung einnimmt36. 
11The ••• income-splitting system appears particularly ge­
nerous towards marriafe, as can be seen from the posi­
tions of ••• Germany 113 

• 

- Die Betrachtung ist jedoch unvollständig, wenn nicht 
auch die gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepu­
blik einbezogen wird. Sie hält auch heute noch - ebenso 
wie das Ehegatten-Splitting - strikt an dem früheren 
Rollenverständnis der Ehe fest, nach dem der Ehemann 
berufstätig ist und die Frau sich vor allem der Kinder­
erziehung widmet. Vor diesem Hintergrund sind die Re­
gelungen zur Witwenrente zu sehen. Heute können aber 
zunehmend auch Frauen in den Genuß dieser· Form des 
Familienlastenausgleichs gelangen, die, weil sie keine 

35 Bei der Beantwortung der Frage, ob das Splitting als 
Steuervergünstigung angesehen werden kann, könnte das 
Kriterium weiterhelfen, solche Regelungen, die nicht alle 
Steuerpflichtigen geltend machen können, als Steuerver­
günstigung zu klassifizieren. Freilich müßte bei einem 
solchen Ansatz, der von dem Grundsatz der Allgemeinheit 
der Besteuerung ausgeht, jeweils die Relevanz des Be­

steuerungsprinzips nach der Leistungsfähigkeit für eine 
Ausnahmeregelung geprüft werden. 

36 V g1 Organisation for Economic Co-operation and Devel­
opment (Ed.) ( IV], S. 39. 

37 Organisation for Economic Co-operation and Development 
(Ed.) [IV], S. 4 O. 
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Kinder erzogen haben, lebenslang berufstätig sein konn­
ten. Es erscheint deshalb erforderlich, daß auch die 
Rentenversicherung den geänderten gesellschaftlichen 
Bedingungen angepaßt wird. Mit der Einführung eines 
Babyjahres wurde ein erster Schritt dazu getan. 

Im Zusammenhang mit dem Familienlastenausgleich soll 
noch auf zwei Sonderprobleme eingegangen werden: die 
Auswirkung der Zahl der berufstätigen Familienmitglieder 
(Familien mit einem oder zwei Verdienern) sowie die Aus­
wirkung einer neu oder wieder aufgenommenen Berufstätig­
keit des Ehepartners auf das insgesamt verfügbare Einkom­
men. 

Der Einfluß der Zahl der berufstätigen Familienmitglieder 
kann ermittelt werden, indem jeweils zwei gleichstruktu­
rierte Familien mit gleich hohem Bruttoeinkommen vergli­
chen werden; in der einen Familie ist nur eine Person be­
rufstätig, in der anderen Familie hingegen zwei. Aufgrund 
der Prämissen sind die Pro-Kopf-Einkommen beider Fami­
lien jeweils gleich hoch. Nach den Berechnungen des Rhei­
nisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung konn­
ten Ein-Verdiener- bzw. Zwei-Verdiener-Familien im Jahre 
1977 über unterschiedliche Einkorn men nach U mverteilung 
verfügen (vgl. Tabelle 3). 

Ein Vergleich der genannten Haushaltstypen zeigt (vgl. 
Tabelle 4), wie stark deren Einkorn men differieren, ob­
wohl sie jeweils über das gleiche Brutto-Markteinkommen 
verfügen. Nach den vorliegenden Ergebnissen steht sich in 
den unteren bis mittleren Einkorn mensbereichen der Zwei­
Verdiener-Haushalt besser als der Ein-Verdiener-Haushalt, 
unabhängig davon, ob Kinder vorhanden sind oder nicht. 
Bei höheren Brutto-Markteinkommen stehen sich Zwei-Ver­
diener-Familien nicht unbeträchtlich schlechter als die Ein­
Verdiener-Familien. In erster Linie ist dies auf die Beiträ­
ge zur Sozialversicherung zurückzuführen. Diesen Beiträgen 
steht aber auch, soweit es die Alterssicherung anbelangt, 
ein zweifacher (originärer) Rentenanspruch gegenüber. 

Bei der Entscheidung, ob der Ehepartner, in der Regel die 
Ehefrau, wieder berufstätig werden soll, spielt der Zu­
wachs des insgesamt verfügbaren Einkommen eine nicht 
unerhebliche Rolle. Unterstellt man ein zusätzliches mo-
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Einkommen nach Umverteilung in Abhängigkeit 

vom Brutto-Markteinkommen und der Zahl der 

berufstätigen Familienmitglieder 

in DM pr o Monat 

Rechtsstand: 30.6.1977 Tabelle 3 

Ein Verdiener zwei Verdiener 

Brutto-Markt-

einkommen ohne mit zwei ohne mit zwei 

Kinder Kindern1 Kinder Kindern1 

1 000 1 120 1 761 1 229 1 87 1 

2 000 1 561 2 134 1 596 2 209 

3 000 2 152 2 517 2 157 2 640 

4 000 2 787 2 963 2 707 2 901 

5 000 3 329 3 536 3 173 3 396 

Eigene Berechnungen nach Rheinisch-Westfälisches 

Institut für Wirtschaftsf orschung V ' s. 19ff., 

� 55ff., 111ff. und 227ff.- 1über 16 Jahre alt. 

natliches Brutto-Markteinkommen von 1 000 DM, kann aus 
Tabelle 3 der Zuwachs an Einkorn men nach U m verteilung 
entnommen werden. Die Relation zusätzliches Einkommen 
nach Umverteilung zu zusätzlichem Markteinkam men ist 
aus Tabelle 5 zu ersehen. 

Die Grenzbelastungswerte zeigen, daß sich, auch ohne Be­
rücksichtigung der tatsächlichen "Werbungskosten" für das 
zweite Markteinkorn men, die zusätzliche Berufstätigkeit 
nur bedingt "lohnt". Die Beiträge zur Sozialversicherung 
schlagen in der Bundesrepublik - im Gegensatz zu den Re­
gelungen in anderen Ländern38 - besonders stark durch; bei 
niedrigen Einkorn menszuwächsen können sie gewichtiger 
sein als die zusätzliche Steuerbelastung. Soweit der damit 
verbundene originäre Rentenanspruch sowie außerökonom i­
sche Aspekte der Berufstätigkeit einbezogen werden, z.B. 
interessante Arbeit, Kontakte mit Kollegen, Selbstbestäti­
gung, sind die Aussagen allerdings zu relativieren. Eine 
Vielzahl von Ehepaaren dürfte dennoch die Frage der Auf­
nahm e einer Berufstätigkeit anders lösen, wenn ihnen die 

38 V gl. Organisation for Economic Co-operation and Devel­
opment (Ed.) [IV], S. 59. 
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Einkommensunterschiede zwischen Haushalten 

mi t zwei und einem Verdiener 

in DM pro Monat 

Rechtsstand: 30.6.1977 

Brutto-Markt-

Tabelle 4 

einkommen ohne Kinder mit zwei Kin dern1 

1 000 109 110 

2 000 35 75 

3 000 5 123 

4 000 - 80 - 62 
5 000 -156 -140 

Eigene Berechnun gen auf der Grundlage 
Tabelle 3. - 1Älter als 16 Jahre. 

der 

� 
finanziellen Konsequenzen - insbesondere auch im Hinblick 
auf wegfallende Transfer-Einkommen - voll bewußt wären. 
Auch im internationalen Vergleich ist auffällig, daß die 
Bundesrepublik hinsichtlich der Belastung des zweiten Ein­
kommens eine Spitzenstellung einnimmt39. 

Mit diesem Oberblick dürfte deutlich geworden sein, wie 
stark sich die einzelnen Verteilungsprinzipien innerhalb ei­
nes Politikbereichs überlappen: Nicht nur hinsichtlich des 
M arkteinkom mens, sondern auch im Hinblick auf die zu be­
günstigenden Personen, auf die Ermittlung der Einkom­
m ensgrenzen und auf die Vergabe bei einzelnen staatlichen 
Einkorn men werden völlig unterschiedliche Verteilungsprin­
zipien angewandt, die zu erheblichen Verteilungsproblemen 
führen. 

Grundsätzlich können und sollten Begünstigungs- und Bela­
stungsrelationen in einzelnen Politikbereichen - z. B. Fami­
lienpoli tik, Ausbildungspolitik, Vermögenspolitik, Wohnungs­
politik - durchaus differenziert sein. Auch unterschiedliche 
Verteilungsprinzipien können innerhalb bestimmter Grenzen 
kombiniert werden. Eine zielorientierte Verteilungspolitik 
erfordert allerdings, daß diese Relationen und Prinzipien an 

effektiven Belastungskonzepten orientiert sind. An dieser 

39 Vgl. Organisation for Economic Co-operation and Devel­
opment (Ed.) [IV], S. 55ff., insbes. Tabelle 4, S. 56. 
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Grenzbelastung des m onatlichen Brutto-Markt­

einkommens bei einem Z uwachs um 1 000 DM 

Rechtsstand: 30 .6.1977 Tabelle 5 

Ursprüngliches 
Ein Verdiener Zwei Verdiener 

Brutto-Markt-
ohne mit zwei ohne mit zwei 

einkommen 
Kinder Kindern1 Kinder Kindern1 

in DM in vH 

1 000 56 63 63 66 

2 000 41 62 44 57 

3 000 37 55 45 74 

4 000 46 43 53 51 

Eigene Berechnungen auf der Grundlage der 

� Tabelle 3 .- 1Älter als 16 Jahre. 

Maxime gemessen, erscheinen folgende Regelungen überprü­
fungsbedürftig: 

- Die steuerliche Begünstigung für die Ehefrau durch das 
Splitting im Verhältnis zur Transferregelung des Kinder­
geldes kann in keinem Zusa.m menhang mit den effektiven 
finanziellen Belastungen durch die Ehefrau und durch 
das jeweilige Kind gesehen werden40. 

- Ausgehend von der Vorstellung 11doppelte Belastung -
doppelte Entlastung11 wurde die steuerliche Berücksichti­
gung von Aufwendungen für die Alters- und Gesundheits­
vorsorge konzipiert. Deshalb werden bei Verheirateten 
die doppelten steuerlichen Sonderausgaben im Vergleich 
zu Ledigen anerkannt. Sofern damit eine effektive dop­
pelte Belastung berücksichtigt werden soll, ist eine sol­
che Regelung zu bejahen. Jedoch sind die Beiträge zur 
Sozialversicherung grundsätzlich familienneutral, d.h. Le­
dige und Verheiratete (mit und ohne Kindern) zahlen bei 
gleichem Einkorn men jeweils denselben Beitrag. Dies 

40 11The practical effect of income splitting is ••• difficult to 
rationalize on theoretical grounds.11 O.V.: Part 1 - General 
Study Papers. In: The Economics of Federal Subsidy Pro­
gramms, Washington, D.C., 1972, S. 20. 
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kann zu einer steuerlichen Benachteiligung der Ledigen 
führen. Daß dieser Sachverhalt in dieser Form existiert, 
ist auf die bisher nicht ausreichende Abstimmung zwi­
schen Sozialpolitik und Steuerpolitik zurückzuführen. 

- Prüfenswert erscheint, inwieweit bei Haushalten mit 
gleichen Pro-Kopf-Einkommen eine unterschiedliche Be­
handlung hinsichtlich der Steuern und Transfers gerecht­
fertigt ist. 

- Bei Berufstätigkeit beider Ehepartner erscheint prüfens­
wert, inwieweit die Kosten für die Betreuung der Kinder 
als Werbungskosten anerkannt werden können. 

2.3. Alterslastenausgleich41 

Entscheidend für das Funktionieren des Systems der Alters­
sicherung ist die Einbeziehung der Kindergeneration in den 
sog. Generationenvertrag. Denn nur wenn die jeweilige 
Kindergeneration - nachdem sie zur Generation der Er­
werbstätigen herangewachsen ist - gewillt und in der Lage 
ist, die Renten der nicht mehr erwerbstätigen Generation 
zu finanzieren, kann das gewachsene Rentensystem auf­
rechterhalten werden. Dies erfordert aber, daß die entspre­
chenden Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Genau 
an dieser Nahtstelle setzt die Kritik an den in der Bundes­
republik praktizierten Teilsystem en des Kinderlastenaus­
gleichs und Alterslastenausgleichs ein. "Die Beitragszahler 
(zur Rentenversicherung R.Z.) erscheinen als der Dreh- und 
Angelpunkt des Systems; in \'Virklichkeit sind es nicht sie, 
sondern ausgerechnet die bei allen Überlegungen völlig 
übersehenen nachwachsenden Generationen, die, weil sie 
weder Beiträge zahlen noch Renten beziehen, im Zahlenbild 
der Finanzen nicht erscheinen und daher für den, der nur 
Finanzierungsprobleme kennt, uninteressant sind, nicht exi-

41 
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stieren1142. Bei den Kinderlasten herrscht die Philosophie, der 
Staat habe sich nur an einem Teil der anfallenden Kosten 
zu beteiligen, ansonsten seien die Kosten zu 11privati­
sieren11, also individuell zu tragen. Bei den 11Vorteilen 11 
hingegen, die die Kinder, sobald sie groß geworden sind, 
durch Beiträge an die Rentenversicherung erbringen, wird 
eine weitgehende 11Sozialisierung11 praktiziert. Während die 
Eltern in den Jahren, in denen sie die Kinder großziehen, 
einen erheblichen Teil der Last selber tragen m üssen, 
m üssen sie später die 11Vorteile11 durch ihre Kinder mit den 
kinderlosen Personen teilen; das 11 Kapital11 , das die Eltern 
mit dem Großziehen ihrer Kinder bilden, sozusagen ihre 
Rente aus 11hum an capital11 ,  wird nicht 11verzinst11• Dies 
wird auch durch das Wort von Jessen besch rieben, nach 
dem 11die Kinderlosen ihre Zukunft auf den Kindern der an­
deren aufbauen1143. Das Gemeinte wird deutlich, wenn man 
in einer Lebenseinkommensbetrachtung ein berufstätiges 
Ehepaar ohne Kinder m it einem sonst gleich gestellten 
Ein-Verdiener-Ehepaar mit Kindern vergleicht: In der Pha­
se, in der die Kinder groß gezogen werden, ist das Pro­
Kopf-Einkorn men des Ehepaares mit Kindern erheblich ge­
ringer als das des berufstätigen Ehepaares. In der fol­
genden Phase, in der die Kinder das Haus verlassen haben, 
könnte die Mutter berufstätig werden. Sofern sie überhaupt 
einen Arbeitsplatz findet44, wird ihr Einkorn men im Normal­
fall erheblich niedriger liegen als das Einkorn men der be­
reits seit Jahren berufstätigen Frau. Sie kann in der Regel 
den 11Karriere-Lag11 nicht m ehr aufholen; die Zuwächse 
ihres Einkorn m ens sind entsprechend niedriger. Es besteht 
deshalb nicht nur ein erheblicher Unterschied in der Höhe 
des während der Berufstätigkeit erworbenen Arbeitseinkom­
mens, sondern auch in der Höhe der Rentenanwartschaften. 
Das Pro- Kopf-Einkorn m en des kinderlosen Ehepaares ist 

42 0. von N ell-Breuning [ I ], Vertrag zwischen drei Genera­
tionen. 11Wirtschaftswoche11, Jg. 32 (1978), Nr. 23, S. 78. 

43 Zitiert bei 0. von Nell-Breuning [ I], S. 80. 
44 Hierbei muß man berücksichtigen, daß Frauen von der Ar­

beitslosigkeit besonders betroffen sind: Die Arbeitslosen­
quote der Frauen liegt seit längerem deutlich höher als die 
der Männer, im Durchschnitt des Jahres 1983 z.B. 10 vH 

gegenüber 8,4 vH. Ein nicht unbeträchtlicher Teil erwerbs­
fähiger Frauen dürfte auch in die sog. Stille Reserve abge­
wandert sein. 
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deshalb auch in der dritten Lebensphase, im Rentenalter, 
erheblich höher, als das des Ehepaares mit Kindern45. Dies 
scheint 11gerechtfertigt 11 ,  denn durch die Einzahlung der 
Beiträge hat das kinderlose Ehepaar ja Ansprüche auf zwei 
Renten erworben. Eine solche vordergründige Betrachtung 
übersieht aber, daB das Pro-Kopf-Einkorn men des Ehepaares 
mit Kindern in den geschilderten Phasen vor allem wegen 
der weitgehend fehlenden Verzinsung der Investitionen in 
11human capitel11 kleiner ist. Bei der gegenwärtigen Rege­
lung der Alterssicherung könnte hier nur ein integrierter 
Kinder- und Alterslastenausgleich Abhilfe schaffen. 

Statt Kinder- und Alterslastenausgleich im Sinne eines 
Äquivalenzprinzips als Einheit zu gestalten, ist durch ein­
seitige staatliche Regelungen im heutigen System der Al­
terssicherung eine sozialpolitisch nicht zu rechtfertigende, 
erhebliche Begünstigung der kinderlosen Ehepaare bzw. Be­
nachteiligung der Familien mit Kindern getreten - ein ge­
waltiger, in seinen Auswirkungen weitgehend unterschätzter 
Umverteilungsmechanismus. Drastisch sagt hierzu Schmidt­
Kahler: 11lst es nicht eine schreiende Ungerechtigkeit, daB 
das kinderlose Paar doppelt verdienen und schließlich dop­
pelte Rente beziehen kann, während das Ehepaar mit Kin­
dern wirklichen 11Familienlastenausgleich11 nicht erhält, die 
Kinder zur Sicherung der Altersversorgung der Kinderlosen 
aufzieht und am Ende dafür seinen Lebensabend mit der 
einfachen Rente beschließt?n46. Er geht sogar soweit, die 
bestehenden Regelungen als die krasseste soziale Fehllei­
stung unseres Staates zu bezeichnen. Mit der Einführung 
eines Babyjahres in der Rentenversicherung wird ein er­
ster, wenn auch geringer Ausgleich der Belastungen bei den 
Familien erfolgen. 

Diese Aussagen erhalten zusätzliches Gewicht, wenn man 
berücksichtigt, daß sich der Anteil der Ehepaare mit Kin­
dern gegenüber denjenigen ohne Kinder in den letzten J ah­
ren erheblich verschoben hat: Bis 1981 blieben von den 
196 1 bis 1965 geschlossenen Ehen 17 vH kinderlos, von den 

45 Vgl. hierzu quantitative Beispiele bei T. Schmidt-Kahler, 
Kinder statt Beiträge. 11Die politische Meinung11 , Sonn, 
Januar 19 80, S. 11. 

46 T. Schmidt-Kahler, S. 1 1. 
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1971 bis 1975 geschlossenen Ehen dagegen 25 vH47. Auch in­
nerhalb der Gruppe der Ehepaare mit Kindern hat es star­
ke Strukturverschiebungen gegeben: Von den 1961 bis 1965 
geschlossenen Ehen hatten 29 vH ein Kind und fast 18 vH 
drei Kinder, von den 1971 bis 1975 geschlossenen hatten 
demgegenüber 35 vH ein Kind und etwas über 7 vH drei 
Kinder. Nicht nur zwischen Familien mit und ohne Kin­
dern, sondern auch innerhalb der Familien mit Kindern 
können dam it stark unterschiedliche Belastungen durch die 
heutige Ausgestaltung des Kinder- und Alterslastenaus­
gleichs auftreten; denn die Mutter mit einem Kind kann 
Berufstätigkeit und Kindererziehung oft vereinbaren bzw. 
zeitlich überbrücken, die Mutter mit drei und mehr Kin­
dern hingegen hat wesentlich geringere Chancen, einen An­
schluß an ihre frühere Berufstätigkeit zu finden. Dies 
macht eine grundlegende Korrektur unseres Sozial- und 
Steuersystem s erforderlich: Anstelle der bisher steuerlich 
begünstigten Ehefrau würde die durch Kindererziehung be­
lastete Mutter (bzw. der alleinerziehende Vater) treten, 
wobei zusätzlich das Ausmaß der Belastung in Abhängigkeit 
von der Kinderzahl berücksichtigt werden müßte. 

Die starke Benachteiligung der Familien mit Kindern durch 
das heutige Rentensystem wird im wissenschaftlichen, aber 
auch im politischen Bereich zunehmend anerkannt48. In der 
Gesetzgebung hat dies allerdings bisher fast keinen Nie­
derschlag gefunden. Gerade die Diskussion über das soge­
nannte Babyjahr in der Rentenversicherung Ende der sieb­
ziger und Anfang der achtziger Jahre zeigte eindrucksvoll 
die Reserve der Sozialpolitiker gegenüber einem solchen 
Ansatz. Die verteilungsmäßige Rechtfertigung wurde dabei 
seinerzeit kaum diskutiert. Statt dessen werden Kinder­
lastenausgleich und Alterslastenausgleich nach wie vor ge­
trennt behandelt. 

47 Vgl. Statistisches Bundesam t (Hrsg.) [Ill], Kinderzahl 
ausgewählter Bevölkerungsgruppen, Ergebnisse des Mikro­
zensus 1981. "Wirtschaft und Statistik", Jg. 1983, S. 862. 

48 Vgl. E.-J. Borchert sowie W. Albers [ III], Probleme der 
westdeutschen Familienpolitik. In: R.v. Schweitzer (Hrsg.), 
Leitbilder für Familie und Familienpolitik. Festgabe für 
H. Schmucker zum 80. Geburtstag. Berlin 1981, S. 4lf. 

133 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45990-2 | Generated on 2025-12-17 07:22:30



Typisch ist, daß in der Rentendiskussion überwiegend mit 
Zuwachsraten, dem Vergleich gegenüber der Entwicklung 
der Nettolöhne und dem Rentenniveau diskutiert wird, im 
Bereich des Kinderlastenausgleichs dem gegenüber m it den 
absoluten D-Mark.-Leistungsbeträgen. Während zur Hervor­
hebung der sozialpolitischen Errungenschaften zum Beispiel 
darauf hingewiesen wurde, daß zwischen 1957 und 1982 die 
sog. Standardrenten jährlich um nominal 7,1 vH gestiegen 
sind und damit jeweils um 0,5 vB-Punkte schneller als die 
Nettolöhne und -gehälter der Versicherten, wird bei den 
Kindergeldleistungen fast ausschließlich mit den absoluten 
Kindergeldbeträgen bzw. dem Anteil der durch Kindergeld 
gedeckten Kosten für Kinder argumentiert; das Kindergeld 
soll z.B. 1979 

21 vH des Kinderaufwands bei der Familie mit Kind, 
28 vH bei der Familie mit 2 Kindern, 
47 vH bei der Familie mit 3 Kindern, 
56 vH bei der Fam ilie mit 4 Kindern, 
62 vH bei der Familie mit 5 Kindern gedeckt haben49. 

Die monatlichen Kosten je Kind dürften allerdings dam als 
m it 235 DM ohne Rücksicht auf das Alter viel zu niedrig 
angesetzt worden sein. Nach Berechnungen des Deutschen 
Fam ilienverbandes50 beliefen sie sich bereits im Jahr 1976 
für ein 12-jähriges Kind bei durchschnittlichem Lebensstan­
dard auf 526,40 DM. Deshalb ist es nicht unproblem atisch, 
wenn generell behauptet wurde, daß 11 Kinderreichtum in der 
Bundesrepublik keine Armut und keinen sozialen Abstieg 
bedeutet11 51. Gerade für Em pfänger niedriger Einkorn men ist 
der absolute, nicht durch Kindergeld gedeckte Teil des 
Kinderaufwands für die Einkorn mens- und Lebensverhält­
nisse von besonderer Bedeutung. 

49 Vgl. Presse- und Inform ationsamt der Bundesregierung 
(Hrsg.) [III], Neue Hilfen für die Fam ilien. Bonn 
30. August 1978, S. 2. 

50 Vgl. U. Leitner, Verfahren zur Ermittlung des Kostenauf­
wands für Waren und Dienstleistungen zur Deckung des 
Lebensunterhalts von Kindern. Frankfurt 1982, S. 120. 

51 Presse- und Informationsam t der Bundesregierung (Hrsg.) 
(III] , s. 2. 
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Wegen der inhaltlichen V erknüpfung von Kinder- und Al­
terslastenausgleich ist im folgenden auf das Verhältnis von 
Renten und Kindergeldleistungen im Zeitablauf einzugehen. 
Die Aufwendungen pro Rentenzahlung, die laut Sozialbud­
get 1968 knapp das Doppelte derjenigen pro Kind betru­
gen, haben sich in den fünfzehn Jahren bis 1983 auf das 
Fünfeinhalbfache erhöht52. Gegen den Vergleich könnte ein­
gewandt werden, Renten seien der kapitalmäßige Gegen­
wert von Beitragszahlungen, Leistungen für Kinder hinge­
gen ein Transfer ohne jede Vorleistung, und die Leistungen 
seinen insofern nicht vergleichbar. Diese in der öffentli­
chen Diskussion oft vorgebrachte Argumentation geht -
neben der Nichtberücksichtigung der Kinder als Teil des 
Generationenvertrags - von einem zweiten grundlegenden 
Mißverständnis über den Verteilungsmechanismus des Ren­
tensystems aus: Renten sind nicht der verzinste Gegen­
wert der eingezahlten Beiträge. Die Renten des einzelnen 
beliefen sich bisher auf ein Vielfaches dessen, was durch 
eine Verzinsung der eingezahlten Beiträge erreichbar ge­
wesen wäre. Insbesondere die Berechnungen von Heuheck 
zeigen, 11daß die alte Version, Pensionen (bzw. Renten; 
R.Z.) seien aufgeschobene Gehaltsteile, nicht mehr haltbar 
ist. Was wären das für "Teile11, die sich auf ein Vielfaches 
des (ursprünglichen) Ganzen belaufen?n53. Nach Angaben der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte beläuft sich die 
Eigenfinanzierungsquote im Durchschnitt aller Altersruhe­
gelder des Rentenzugangs 1981 auf 50 vH, allerdings mit 
steigender Tendenz in der Zukunft54. Bei vorgegebenen al­
ternativen Jahres-Bruttoeinkorn men in der Zeit der Er­
werbstätigkeit läßt sich der Prozentsatz des Nettoeinkom­
mens ermitteln, der zur Finanzierul!,g einer beam tenähnli­
chen Versorgung erforderlich wäre55� Wenn ab dem 30. Le­
bensjahr die Alterssicherung 35 Jahre lang durch Beiträge 
aufgebaut würde und wenn keine dynamische Alterssiehe-

52 Vgl. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
(Hrsg.) [V), Sozialbudget. Bonn, lfd. Jgg. 

53 Vgl. G. Heubeck, Was ist die Beamtenpension wert? Teil 
III. "Blick durch die Wirtschaft", Frankfurt, Ausgabe vom 
14. Juni 1972, S. 5. 

54 Vgl. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 11. 
Presseseminar der BF A am 16. und 17.2.1984 in Berlin. 

55 Vgl. zum folgenden H. Heubeck, Die unbezahlbare Pension. 
Köln 1976, S. SO. 
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rung notwendig wäre, dann müßten jeweils rd. 8 vH des 
Nettoeinkommens für diesen Zweck aufgewendet werden. 
Steigen statt dessen die Einkommen im Schnitt um 6 vH 
und sollen auch die Renten mit diesem Einkorn menswachs­
tum Schritt halten, dann müßten bereits rd. 28 vH des 
Nettoeinkommens nur für die Finanzierung der Altersver­
sorgung zurückgelegt werden; bei einem Einkorn mens­
wachstum von 8 vH würde das Nettoeinkommen sogar mit 
über 41 vH belastet56. In Extremfällen, wenn wegen sehr 
langer Ausbildung die Alterssicherung erst in späteren Le­
bensjahren aufgebaut werden kann bzw. bereits mit dem 
63. Lebensjahr in Anspruch genommen werden soll, müßten 
bei hohem Einkorn menswachstum über 100 vH des jeweils 
verdienten Einkorn mens für die Alterssicherung aufgewen­
det werden. 

Während in der politischen Diskussion immer wieder auf 
den angeblich engen Zusammenhang zwischen individuellen 
Beiträgen und späterer Rente hingewiesen wird, vertritt 
Albers auch aufgrund der genannten niedrigen Eigenfinan­
zierungsquoten die Auffassung, daß zwischen den Beiträgen 
und der absoluten Höhe der späteren Altersrente kein Zu­
sammenhang bestehe57. Die Ausführungen machen deutlich, 
daß in der Vergangenheit ein großer, mitunter sogar der 
größte Teil des Lebenseinkommens als staatliches Einkom­
men, sprich: Einkorn men aus Rentenansprüchen, gewährt 
wurde, das nicht durch individuelle Beiträge finanziert 
worden war. 

Die Begünstigung (bzw. Benachteiligung), die aus der unter­
schiedlichen Höhe der Renteneinkorn men, der erbrachten 
Finanzierungsbeiträge und der versicherungsmathematisch 
erforderlichen Finanzierungsbeiträge resultiert, ist bei 
einzelnen Berufsgruppen unterschiedlich hoch. Insofern be-

56 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die von Butz bereclr-
neten Eigenfinanzierungsquoten der Renten durch individu­
elle Beiträge, z.B. 32,5 vH bei einer jährlichen Wachs­
tumsrate von 8 vH; W. Butz, Zum Äquivalenzprinzip in der 
Rentenversicherung. (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozial­
politik, Heft 86.) Köln 1980, S. 39. 

57 Vgl. W. Albers [IV], Transferzahlungen an Haushalte. In: 
F. Neumark (Hrsg.), Handbuch der Finanzwissenschaft. 3. 
Auflage, Tübingen 1977, Bd. I, S. 909. 
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stehen zum Teil erhebliche Verteilungsprobleme zwischen 
Angestellten und Beamten im öffentlichen Dienst auf der 
einen und Angestellten und Arbeitern in der privaten Wirt­
schaft auf der anderen Seite. 

11Doch die Bezeichnung 11Versicherung11 scheint unvermeidbar 
den Irrtum zu nähren, die Versicherungs-11Beiträge11 finan­
zierten die Altersversicherung des Beitragszahlers ••• Fol­
gerichtig werden auch die Verschiebungen im Altersaufbau 
der Bevölkerung nur auf das zahlenmäßige Verhältnis der 
Beitragszahler und der Rentenbezieher bezogen1158. Es ist 
nicht weiter verwunderlich, daß gerade bei einer nur Bei­
träge und Renten umfassenden Betrachtungsweise die Ge­
neration der Kinder übersehen wird. 

Die aufgezeigten Verteilungszusammenhänge zwischen den 
Generationen der Erwerbstätigen und der Rentner einer­
seits sowie den Generationen der Kinder und der Rentner 
andererseits dürften hinreichend verdeutlicht haben, welche 
Fragestellungen in einem umfassenden Familienlastenaus­
gleich intensiver analysiert werden müßten. Eine zentrale 
Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Diskussion über 
das Äquivalenzprinzip in der Rentenversicherung. Die 
Schwierigkeit ist dabei, daß es eine Vielzahl unterschiedli­
cher Definitionen des Äquivalenzprinzip; gibt, die ihrerseits 
von den Zielen, die mit der Rentenversicherung verfolgt 
werden, abhängig sind. Darüber hinaus wird dieses Prinzip 
- implizit oder explizit - mit Gerechtigkeitsassoziationen 
verknüpft. 

Sowohl hinsichtlich der Definition als auch hinsichtlich der 
verteilungsmäßigen Auswirkungen eindeutig wäre das stenge 
versicherungstypische Äquivalenzprinzip, das die geleisteten 
Beiträge zur Rentenversicherung dem monetären Äquivalent 
der Schadenserwartung des Versicherten gegenüberstellt. Es 
dürfte heute auch zwischen Politikern verschiedener Par­
teien weitgehend unbestritten sein, daß diese enge Defini­
tion in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vorliegt 
beziehungsweise 1957 mit Einführung der dynamischen Ren­
te verlassen wurde. Allerdings ist die Regierung heute be­
strebt, dem Äquivalenzprinzip wieder mehr Gewicht zu ver­
schaffen, und die Idee, daß es Aufgabe der Solidargemein-

58 0. von Nell-Breuning [I], S. 78. 
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schaft in der Rentenversicherung sei, auch Risiken für 
sozial schwache und förderungswürdige Personen zu über­
nehmen, zurückzudrängen und statt dessen auf die Solidar­
gemeinschaft aller Steuerzahler zu verweisen. Denn eine 
Sozialversicherung sei zunächst 11Versicherung11 und damit 
vor allem Instrument einer intertemporalen U mverteilung 
und erst in zweiter Linie eine Einrichtung zur interper­
sonellen U mverteilung von Einkorn men. Allerdings kann 
11Äquivalenz im Rahmen der sozialen Alterssicherung nur 
bedeuten, daB sich die Renten, die die Altersrentner einer 
Generation beziehen, zueinander verhalten wie die Bei­
tragszahlungen, die diese Rentner erbracht haben1159. 

Die wissenschaftliche Diskussion über den Solidarausgleich 
in der Rentenversicherung sucht diesen anhand des Anteils 
der versicherungsfremden Leistungen an den gesamten Lei­
stungen der gesetzlichen Rentenversicherung zu quantifizie­
ren. Das Bestreben dabei ist, die nicht durch individuelle 
Beiträge gedeckten Leistungen vom Steuerzahler finanzie­
ren zu lassen. Wahrscheinlich eher ein Zufall ist60, daß die 
einzelnen Autoren in ihren 11 Berechnungen11 trotz unter­
schiedlicher Klassifizierungen und Bewertungen den Anteil 
der versicherungsfremden Leistungen übereinstimmend mit 
etwa 30 vH ausweisen. Werden auch die familienbezogenen 
Leistungen als versicherungsfremd klassifiziert, könnte so­
gar die Hälfte aller Leistungen der Rentenversicherung so 
bezeichnet werden. In den Maßstab bzw. in die Definition 
der versicherungsfremden Leistungen gehen zwangsläufig 
Werturteile ein. Bereits der Hinweis, daB einzelne Autoren 
das Kriterium 11versicherungsfremd11 unterschiedlich abgren­
zen, zeigt, welche Schwierigkeiten hier bestehen. Wenn 
auch Rürup die 11Versuche einer detaillierten Katalogisie­
rung11 der 11versicherungsfremden Leistungen11 sowohl für die 

59 H. Lampert, Entwicklungstendenzen und zentrale Probleme 
in der Altersrentenversicherung. (Beiträge zur Wirt­
schafts- und Sozialpolitik, Heft 80.) Köln 1980, S. 18. 

6 0 V gl. z.B. R. Kössler, Sozialversicherungsprinzip und Staats­
zuschüsse in der gesetzlichen Rentenversicherung. Frank­
furt und Bern 1982; R.Mörschel, Die Zuschüsse des Staates 
zu den gesetzlichen Rentenversicherungen der Arbeiter und 
der Angestellten. 11Deutsche Rentenversicherung11 , Frank­
furt, Jg. 1978, Heft 5, sowie Transfer-Enquete-Kommission 
[ II] , Kapitel 9, Teil 2. 
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Vergangenheit als auch für die Zukunft als 11fruchtlosn61 arr­
sieht, wird in der Literatur überwiegend die Auffassung 
vertreten, daß trotz der Abgrenzungs- und Bewertungspro­
bleme der Anteil versicherungsfremder Leistungen an den 
Gesamtausgaben zumindest der Größenordnung nach be­
stimmbar ist. Nach der Auffassung des Verfassers wäre es 
hilfreich, die Umverteilungsprozesse innerhalb der gesetz­
lichen Rentenversicherung, z.B. zwischen der jeweiligen 
Generation der Rentner und der Erwerbstätigen, zwischen 
Ehepaaren und Ledigen sowie zwischen Personen mit hohen 
und niedrigen Einkorn men, soweit wie möglich zu quantifi­
zieren. Einer politischen Entscheidung bliebe es dann vor­
behalten, die Höhe der Umverteilung und die Auswahl der 
zu begünstigenden Gruppen festzulegen. Die geführte Korr­
troverse, inwieweit das bestehende Rentenversicherungs­
system dem Prinzip der Beitragsäquivalenz bzw. einem 
noch weiter gefaßten, sozialpolitisch motivierten Prinzip 
der Äquivalenz entspricht, erscheint demgegenüber zur Klä­
rung der Probleme wenig geeignet. 

Ob die wie auch immer "legitimierten" Umverteilungspro­
zesse tatsächlich alle als sozialpolitisch gerechtfertigt an­
gesehen werden können, erscheint zumindest fraglich. Die 
TEK hat dies bezweifelt: "Gegen deren Grundsatz (der So­
zialversicherung; R.Z.), die Äquivalenz zwischen Beiträgen 
und Leistungen, wurde in den letzten Jahren immer wieder 
verstoßen, und zwar nicht nur im Sinne des sozialen Aus­
gleichs1162. Folgende U rnverteilungsmaßnahrnen in der Renten­
versicherung bedürfen näherer Diskussion: 

- Der Grundsatz der dynamischen Rente wird allgernein 
als erwünschte Umverteilung zwischen den Generationen 
anerkannt. Konkret geht es dabei um die Frage, wie die 
zukünftige Lastverteilung zwischen der Erwerbstätigen­
und der Rentnergeneration vor dem Hintergrund der er­
heblichen Verschiebungen der Alterspyramide in der 
Bundesrepublik vorgenommen werden soll. Die mit dem 
Haushaltsbegleitgesetz 1984 eingeführte aktuellere Ren­
tenanpassung ist als erste Entlastung für die aktive 
Generation zu sehen. Eine noch weitergehende Frage 

61 B. Rürup, Der BundeszuschuB an die Rentenversicherung. 
"Wirtschaftsdienst", Jg. 61 (1981), S. 278. 

62 Transfer-Enquete- Korn rnission [ II] , Ziffer 313. 
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wäre es, ob die jeweilige aktive Generation nicht auch 
die ökonomischen Voraussetzungen für ihre Alterssiche­
rung63  schaffen müßte - z.B. durch Investitionen oder 
durch Ausgaben in human capital. 

- Umstritten ist, auch in der TEK, ob die derzeitige Re­
gelung im Rentenversicherungsrecht für hinterbliebene 
Ehefrauen als sozialer Tatbestand zu werten ist oder ob 
es sich hierbei um eine einseitige Begünstigung der hin­
terbliebenen Ehefrau handelt. Die Entscheidung hierüber 
kann sicherlich nicht wis;enschaftlich abgeleitet werden. 
Da es sich um ein �Verturteil handelt, bedarf es viel­
mehr einer politischen Entscheidung. Dabei ist zu be­
rücksichtigen, daß z.B. 1983  rd. 26 ..,H oder gut 
36 Mrd. DM der Rentenleistungen in der knappschaftli­
ehen und in der Arbeiterrenten- und Angestelltenversi­
cherung für Witwenrenten aufgewendet wurden64, für die 
vorher nicht direkt Beiträge gezahlt worden waren. Aus 
Sicht des Verfassers liegt hier eine erhebliche Begünsti­
gung für diejenigen Witwen vor, die keine Kinder groß­
gezogen haben und deshalb auch einen eigenen Renten­
anspruch erwerben konnten. Die Konsequenz wäre, die 
heute bestehende, vergleichsweise starke rentenrechtliche 
Begünstigung der berufstätigen Ehefrau ohne Kinder zu­
gunsten der nicht berufstätigen Mutter zu verschieben. 

- Auch die Bewertung der Ausbildungszeit als Ausfallzeit 
ist nicht unumstritten. Die TEK gibt zu bedenken, ob 
auf beitragslose Anrechnungszeiten nicht ganz verzichtet 
werden sollte65. 

63 V gl. Bundesministerium für Wirtschaft (lirsg.), Wirt­
schaftspolitische lmplikationen eines Bevölkerungsrück­
gangs. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium für WirtschCI.ft. (Studien- Reihe 28.) 
Göttingen 198 0. 

64 Eigene Berechnungen nach Angaben des Verbandes 
Deutscher Rentenversicherungsträger (Hrsg.), Renten­
versicherung in Zahlen. 1983. Frankfurt/ M. 1984, 
S. 24f. und 32. 

65 Vgl. Transfer- Enquete- Kommission [ II], Ziffer 308. 
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- Hinsichtlich der Öffnung der Rentenversicherung für 
Selbständige und Hausfrauen spricht die TEK sogar von 
einer "Strapazierung" des Solidarprinzips66. 

Theoretisch gäbe es mehrere Möglichkeiten, Investitionen in 
"human capital" durch Großziehen von Kindern in der Re:rr­
tenversicherung zu honorieren: 

- kinderspezifische Differenzierung der Rentenformel, 

- kinderspezifische Differenzierung der Beiträge zur Ren­
tenversicherung, 

- Berücksichtigung von Erziehungszeiten in der Rentenver­
sicherung, 

- kinderspezifische Differenzierung der Rentenzahlungen. 

Alle diese Ansätze würden zwar grundsätzlich einen Kin­
derlastenausgleich in der Rentenversicherung bewirken, im 
einzelnen wären aber die Verteilungswirkungen der einzel­
nen Ansätze stark unterschiedlich6 7. Zum Beispiel würde eine 
Entlastung bei den Beiträgen, wie im französischen Ren­
tensystem68, ausschließlich in der finanziell am stärksten an­
gespannten Phase der Kindererziehung wirksam werden. 
Das Ziel einer eigenständigen Alterssicherung der Mutter 
hingegen könnte mit einem solchen Ansatz nicht erreicht 
werden. Hierfür wäre am ehesten die Anrechnung von Ki:rr­
dererziehungszeiten geeignet, die seinerzeit der Finanzwis-

66 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [ II], Ziffer 313. 
67 Vgl. hierzu die Ausführungen zu Verteilungsaspekten alter­

nativer Rentensysteme bei H.-J. Krupp, H.P. Galler, 
H. Grohmann, R. Hauser und G. Wagner (Hrsg.), Alterna­
tiven der Rentenreform 184. Frankfurt und New York 1981, 
s. 4llff. 

68 Vgl. B. Mourre, Repartitions de certains transfers sociaux 
suivant la taille et le revenu des menages salaries. "Stat. 
et etudes financieres", 1972, S. 37. Für differenzierte 
Beitragssätze treten z.B. auch Albers und früher schon 
Schreiber ein; vgl. W. Albers [III] und W. Schreiber, 
Existenzsicherheit in der industriellen Gesellschaft. 
(Schriftenreihe des Bundes katholischer Unternehmer.) 
Köln 1955. 
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senschaftliehe Beirat vorgeschlagen hatte, nämlich 11alle 
Mütter beitragsfrei zu versichern, die mindestens ein Kind 
unter sechs Jahren oder mindestens zwei Kinder unter 
fünfzehn Jahren ••• zu betreuen haben1169. 

Hier stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß die ver­
schiedenen Maßnahmen aus den Beiträgen zur Rentenversi­
cherung und aus dem allgemeinen Steueraufkorn men finan­
ziert werden sollen. Beitragsfinanzierung wäre angebracht, 
wenn man zu der Auffassung käme, daß die Vorteile für 
die Rentenversicherung durch das Großziehen der Kinder 
überwiegend der Gruppe der Versicherten zugute kommen, 
Steuerfinanzierung dann, wenn diese Aufgabe ausschließlich 
als eine gesellschaftspolitische angesehen würde. Entschei­
dend für die Frage, wie die Kinderlasten zu finanzieren 
sind, sollte die Zurechnung der Belastungen und Begünsti­
gungen durch die Kindergeneration sein. In dem Ausmaß, 
wie die Rentnergeneration durch die dann erwachsen ge­
wordene Kindergeneration Vorteile hat, sollten zur Finan­
zierung grundsätzlich die Beitragszahler und nicht die 
Steuerzahler mit herangezogen werden. In diesem Fall wür­
de auch innerhalb der Rentenversicherung ein Ausgleich 
der Familienlasten zwischen der Kinder- und Altengenera­
tion stattfinden. Für den Ausgleich der Kinderlasten hätte 
dies eine erhebliche Aufbesserung des Stellenwertes der 
Familienpolitik und entsprechende finanzielle Leistungen 
für die Familien zur Folge. Eine so konzipierte Familien­
politik würde eine neue Rolle einnehmen. Von Nell­
Breuning geht sogar soweit zu vermuten, daß 11alle ••• ge­
gen Kindergeld und ähnliche Förderungen ••• erhobenen Ein­
wände • • •  gegenstandslos (würden); denn z .B. würde bei 
einer Staffelung der Beitragssätze nach dem Familienstand 
deutlich, daß keine 11Förderung11 vorliegt, sondern daß ein 
jeder den Preis, (der) ••• für eine soziale Alterssicherung 
zu zahlen (ist)n70, entrichtet. Die Leistungen, die die Fami­
lien mit dem Großziehen der Kinder für das Rentensystem 
erbringen, würden ihnen zugutekam men. Belastungen und 
Entlastungen zwischen Familien mit und Familien ohne 

6 9 Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen (Hrsg.), 
s. 47. 

70 0. von Nell-Breuning [ II], Renten-Versicherung, vom 
Flickwerk zur Reform. 11 Wirtschaftswoche11, Jg. 32 (1978), 
Nr. 30, S. 70 und 75. 
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Kindern würden nicht nur - wie heute - in der Phase des 
Großziehens der Kinder berücksichtigt, sondern auch in der 
Phase des Rentenalters. Dies setzt voraus, daß der inhalt­
liche Zusammenhang zwischen Kinder- und Alterslastenaus­
gleich gesehen und berücksie htigt wird. Prüfenswert er­
schiene deshalb, den gesamten Familienlastenausgleich, a lso 
Alterslastenausgleich und Kinderlastenausgleich, organisa­
torisch in einem Ministerium und damit bei einer Entschei­
dungsinstanz zusammenzufassen. An die Stelle des Renten­
politikers und des Familienpolitikers 11alten11 Stils würde ein 
Familienpolitiker treten. Ähnliches trifft für den wissen­
schaftlichen Bereich zu: Auch hier wäre es hilfreich, wenn 
Kinderlastenausgleich und Alterslastenausgleich als integrale 
Bestandteile einer Familienpolitik im weiteren Sinne ange­
sehen würden; die Belastungen und Entlastungen der Kin­
dergeneration und der Generation der nicht mehr Erwerbs­
tätigen würden damit in einem Gesamtkonzept erfaßt und 
entsprechend berücksichtigt. 

3. Staatliche Transfer-Einkorn men 
im Rahmen der Vermögenspolitik 

Wenige Transferbereiche haben in den letzten Jahren so 
einschneidende Änderungen erfahren wie die Vermögenspoli­
tik: Die Sparförderung ist ersatzlos gestrichen worden, die 
Kumulation von Spar- bzw. Wohnungsbauprämie und Arbeit­
nehmersparzulage ist nicht mehr zulässig. SchlieRlieh wur­
den die Prämiensätze drastisch gesenkt und nach der Anla­
geart gestaffelt, Anfang 1984 wurde das Vierte Vermögens­
bildungsgesetz (9 36-DM-Gesetz) erlassen und gleichzeitig 
eine weitreichende steuerliche Vergünstigung bei Überlas­
sung von Vermögensbeteiligungen (§ 19a EStG) eingeführt. 
Soweit in den letzten Jahren Einsparungen im Bereich de r 
Vermögenspolitik durchgeführt worden sind, waren sie fast 
ausschließlich durch fiskalische Überlegungen geprägt. Ver­
teilungsp olitische Aspekte haben in diesem Zusammenhang 
kaum eine Rolle gespielt, wenngleich die folgenden Ausfüh­
rungen zeigen, daß gerade aus dieser Sicht eine Korrektur 
seit langem fällig ist. 

Innerhalb dieses staatlichen Bereichs waren bzw. sind 
folgende, zum Teil einander widersprechende Regelungen 
anzutreffen: 
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Erstens: Alternativ ist eine Förderung der Vermögensbil­
dung über Prämien, steuerliche Vergünstigung nach § 19 a 
EStG oder Sonderausgabenabzug nach § 10 EStG möglich. 
Verteilungspolitisch vertretbar erscheinen die bei gleichem 
Anlagebetrag unterschiedlichen maximal möglichen Prämien 
und Zulagen. Sie sollen Vermögen bildende Arbeitnehmer 
gegenüber anderen begünstigen (vgl. Tabelle 6 ). 

Zweitens: Problematisch ist jedoch, daß der Anspruch auf 
Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage seit 1975 
von festliegenden Einkommensgrenzen (24 000 DM bei Al­
leinstehenden und 48 000 bei Verheirateten plus 1 800 DM 
je Kind) abhängig gemacht wird. Dies führt in den jeweili­
gen Schwellen zu hohen Grenzbelastungen. 

Drittens: Die Kinderzahl wird bei den alternativen Rege­
lungen unterschiedlich berücksichtigt: 

- bei den staatlichen Transfers (Prämien, Zulagen) ist das 
begünstigte Volumen direkt von der Zahl der Kinder ab­
hängig; allerdings wird z.B. die Wohnungsbauprämie nur 
um etwa 2,50 DM pro Kind und Monat aufgestockt; 

- bei den steuerlichen Sonderausgaben- Regelungen steigt 
demgegenüber das Begünstigungsvolumen, wenn es nicht 
schon, wie in vielen Fällen, durch andere Sonderausgaben 
ausgeschöpft ist, nur indirekt mit Zunahme der Kinder­
zahl. 

Viertens: Die etwaigen Vergünstigungen aus Steuern können 
zeitlich viel eher in Anspruch genommen werden als die 
für mehrere Jahre festgelegten Prämien. Bei einem Ver­
gleich der jeweiligen Renditen ist dies zu berücksichtigen. 
Auch die unterschiedlich hohen Begünstigungen aus Steuern 
oder Transfers erscheinen schwer begründbar. 

Fünftens: Als vermögenspolitisch besonders problematisch 
sind generell die Begünstigungen des Realvermögens, ins­
besondere des Wohnvermögens, gegenüber dem Geldvermö­
gen anzusehen; (es gibt Indizien, daß vermögenspolitische 
Ziele durch wohnungspolitische Maßnahmen konterkariert 
worden sind). Dies betrifft nicht nur die zusätzlichen M aB­
nahmen zur Förderung der Realvermögensbildung (wie Zins­
und Annuitätenbeihilfen, zinsverbilligte Darlehen, erhebliche 
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Maximale Transfers zur Vermögensbildung 

in DM pro Jahr 

Rechtsstand: 1.1.1984 Tabelle 6 

Ehepaar 

Zahl Allein-

der stehender ein Arbeit- zwei Arbeit-

Kin- nehmer nehmer 

der 

Prämiel Spar- Prämiel Spar- Prämie1 Spar-
.., 

zulage2 zulage2 zulage <! 

0 112 215 224 215 224 430 

1 128 215 256 215 256 430 

2 144 215 288 215 288 430 

3 160 309 320 309 320 618 

4 176 309 352 309 352 618 

Eigene Berechnungen.- lwohnungsbauprämie.-

� 2Förderung nach dem 4. Vermögensbildungsgesetz. 

Vermögensvorteile durch vorzeitige Rückzahlung dieser 
Darlehen), sondern auch die Tatsache, daß die Einkünfte 
aus Geldvermögen, abgesehen von geringen Freibeträgen, 
voll der Besteuerung unterliegen. Diese Kritik ist allerdings 
vor dem Hintergrund der den Finanzbehörden nur teilweise 
zur Kenntnis gebrachten Einkünfte aus Geldvermögen zu 
relativieren. 

Die aufgezeigten lnkonsistenzen haben erhebliche vertei­
lungspolitische lmplikationen11, die am Beispiel verdeutlicht 
werden sollen. Die im Rahmen der vermögenspolitischen 
Maßnahmen erzielbaren staatlichen Einkommen können von 
folgenden Variablen abhängen: 

- Sparfähigkeit (in Abhängigkeit vom Markteinkorn men und 
Vermögen), 

insgesamt im Zeitpunkt der Entscheidung und in den 
Folgejahren zur Verfügung stehendes Kapital, 

71 V gl. hierzu Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.) [ lll] , 
s. 38f. 
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- Familienstand, 

- Einkommensgrenzen, 

- Grenzsteuersatz, 

- Volumen noch geltend zu machender Sonderausgaben, 

- Entscheidung über andere Ziele (Hausbau, Alterssiche­
rung}, die mit der Geldanlage gleichzeitig verfolgt wer­
den sollen, 

- Schulden im Zusammenhang mit Wohnungsvermögen, 

- Zeithorizont der Geldanlage, 

- Kombination möglicher Vermögensanlagen. 

Diese Auflistung verdeutlicht die Schwierigkeit einer opti­
malen Vermögensanlage für den Laien. Erschwerend kommt 
hinzu, daß es, je nach den Präferenzen des zu Begünsti­
genden, alternative Anlagestrategien gibt, z.B.: 

- Soll die maximale Gesamtrendite aus staatlichen und 
marktmäßigen Einkommen erzielt werden? 

-- Soll die absolute Summe der insgesamt erzielbaren 
staatlichen Einkorn men maximiert werden, unter der Ne­
benbedingung, daß die aus staatlichen und marktmäßigen 
Einkommen erzielte Gesamtrendite über der durch­
schnittlichen Rendite vergleichsweise sicherer und liqui­
der Kapitalmarktanlagen liegt? 

- Soll die Bindungszeit der staatlich geförderten Anlagen 
minimiert werden? 

Soll das Ziel bestmögliche Altersvorsorge oder Minimie­
rung der monatlichen Belastung für ein zu finanzieren­
des Bauprojekt realisiert werden, und sollen die beste­
henden vermögenspolitischen Regelungen als Mittel für 
diese Ziele eingesetzt werden? 
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Sechstes Kapitel 

Jahreseinkommen versus Lebenseinkommen 

Die bisher analysierten Fragestellungen weisen eine weitere 
Dimension auf, wenn sie nicht nur, wie bisher meist der 
Fall, auf Monats- bzw. Jahreseinkommen, sondern auch auf 
Lebenseinkommen bezogen werden. Während Lebenseinkom­
men in der ökonomischen Disk ussion durch aus eine be­
trächtliche Rolle spielen - z.B. bei den Konsumtheorien 
und den Fragen der Ausbildungspolitik1 -, wurden sie in der 
Verteilungspolitik vergleichsweise wenig beachtet2. Im fol­
genden können die hieraus resultierenden Probleme nur an­
geschnitten werden. 

Das Schwergewicht der Problematik liegt auf der konkreten 
Abstimmung zwischen Steuern oder Transfers, die in der 
Regel auf der Grundlage von jährlichen Einkommen berech­
net werden. Bereits die dabei zu lösenden statistischen und 
methodischen Fragen sind so vielgestaltig, daß weiterge­
hende Ansätze, die auch Auswirkungen auf das Lebensein­
korn men berücksichtigen, zur Zeit kaum Realisierungs-

1 Vgl. R. Ferber, Research on Household Behaviour. (Surveys 
of Economic Theory, vol. III.) London 1967,  S. 114ff.; 
M. Friedman, The Quantity Theory of Money - A Restate­
ment. In: M.G. Mueller (Ed.), Readings in Macroeconomics. 
New York u.a. 1967, S. 146ff. 

2 Vgl. den Grundsatzartikel von W. Schmäh!, Lebenseinkorn­
mens- und Längsschnittanalysen. In: Ph. Herder-Dorneich 
(Hrsg.), Dynamische Theorie der Sozialpolitik. (Schriften 
des Vereins für Socialpolitik, N.F. Bd. 123.) Berlin 1981, 
s. 225ff. 
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chancen haben. Inbesond.ere die institutionellen Vorausset­
zungen z.B. für eine Besteuerung von Mehrjahreseinkorn men 
oder sogar Lebenseinkorn men bzw. für mehrjährige Trans­

ferleistungen sind heute allenfalls in ersten Ansätzen vor­
handen. Eine Ausweitung der Fragestellung auf Lebensein­
korn men ist aber schon deshalb angezeigt, weil etwa Fra­
gen des Fam ilienlastenausg leichs nur bei Zugrundelegung 
eines längeren Zeitraums hi nreichend gewürdi gt werden 
können. Dar über hinaus sind Lebenseinkommensanalysen im 
Hinblick auf das Ziel einer wie auch immer verstandenen, 
gleichr:näßigeren Einkommensverteilung von besonderer Be­
deutung. 

Die insbesondere im politischen Raum erhobene Forderung 
nach einer gleichmäßigeren Einkorn mensverteilung3 ist nicht 
eindeutig definierbar, da es dafür eine Vi elzahl unter­
schiedlicher Anknüpfungspunkte gibt, wie z.B. das Brutto­
Markteink.ommen, das Netto-Markteinkommen, das Gesa mt­
einkorn men (abzüglich Steuern, zuzüglich Transfers), das In­
dividualeinkom men, das Haushaltseinkorn men, das J ahresein­
kom men oder das durchschnittliche bzw. indi viduell zu 
erwartende Lebenseinkommen. Eine 11Gleichheit11 der einen 
Einkorn mensverteilung impliziert in der Regel eine 11Un­
gleichheit11 der anderen. Eine U mverteilung von J ahresein­
kommen in Richtung auf eine größere Gleichmäßigkeit kann 
für Personen mit langer Ausbildung entsprechend geringere 
Lebenseinkorn men zur l<�olge haben. Ebenso kann eine grö­
ßere Gleichmäßigkeit der Haushaltseinkorn men dazu führen, 
daß Haushalte mit einer unterschiedlichen Zahl von Fami­
lienmitgliedern ein entsprechend anderes Pro-Kopf-Einkom­
men haben. 

Nicht nur Akademiker, sondern auch andere Berufstätige -
z.B. Künstler, Schriftsteller, Komponisten, Berufssportler, 
häufig auch Unternehmer - erzielen den größten Teil ihres 
Lebenseinkommen in einer verhältnismäßig kurzen Spanne4. 

3 V gl. aber auch Jahresgutachten 1972 des Sachverständigen­
rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent­
wicklung, Ziffer 441: 11Verteilungspolitisch kommt es ••• auf 
die personelle Verteilung an, also darauf, wie gleichmäßig 
die Einkorn men nach Personen, Haushalten oder sozialen 
Gruppen verteilt sind.11 
V gl. W. Engels, J. Mitschke und B. Starkloff, S. 40. 4 
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Die steuerlichen und transfermäßigen Regelungen orientie­
ren sich heute - auch hinsichtlich der Verteilungs-, sozial­
und gesellschaftspolitischen Berechtigung - aber fast aus­
schließlich am Jahreseinkommen. Personen mit einer langen 
A usbildungszeit bzw. vergleichsweise kurzer Erwerbsphase 
mit hohem Einkommen sind damit gegenüber Personen mit 
längerer Erwerbsphase und niedrigerem Einkorn men benach­
teiligt. Dieses Problem betrifft auch Arbeiter, die häufig -
besonders wenn sie Akkordarbeit leisten - nur in einem 
kurzen Lebensabschnitt relativ hohe Einkorn men erzielen. 

Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, daß Personen 
trotz langer Ausbildungszeiten nicht die Einkorn men reali­
sieren können, die sie sich erhofft hatten. Die schon lange 
vorausgesagte ungünstige Entwicklung des Arbeitsmarktes 
für Akademiker ist inzwischen eingetreten und wird - so 
auch der Tenor der Strukturberichterstattung 19835 - an­
halten. Künftige Hochschulabsolventen werden weiterhin 
mit erheblichen Beschäfti gungsproblemen bzw. relativen 
Status- und Einkommensverlusten zu rechnen haben. Das 
Lebenseinkorn men dieser Personen wird damit in einer l{ei­
he von Fällen unter dem von Personen mit kürzerer Aus­
bildungszeit liegen; der Einkommensverzicht in der Zeit 
der Ausbildung wird nicht durch zusätzliches Einkorn men im 
Berufsleben honoriert, d.h. die Investition in human capital 
"rentiert" sich ökonomisch nicht6. Welches Risiko hier be­
steht, ist weitgehend von der jeweiligen Angebots- und 
Nachfragesituation auf den einzelnen Teilarbeitsmärkten 
abhängig. Für die staatliche Sozialpolitik reicht es· deshalb 

5 

6 

V gl. z.B.  Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 
Auswirkungen des Strukturwandels auf den Arbeitsmarkt, 
Anforderungen des Strukturwandels an das Beschäftigungs­
system. Schwerpunktthema im Rahmen der Strukturbe­
richterstattung 1983. Berlin 1983, und Institut für Welt­
wirtschaft, Arbeitsmärkte im Wandel - Konsequenzen für 
die Bildungspolitik. Beitrag zum Zweiten Strukturbericht. 
Kiel 1983. 
V gl. hierzu den Übersichts- Artikel von G. Weißhuhn, 
Beschäftigungsgrad, Einkommensverteilung und Human­
kapitalbildung. "Mitteilungen aus der Arbeitmarkt- und Be­
rufsforschung11, Stuttgart u.a., Jg. 12 (1979), S. 57 3ff.; 
er weist insbesondere auf die Zusammenhänge zwischen 
Ausbildung und Lohndifferenzen hin. 
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nicht aus, die soziale Lage von Personen bzw. Gruppen nur 
zu einem Zeitpunkt bzw. für ein Jahr zu ermitteln. Mit 
großer W ahrscheinlichk.eit würden Lebenseinkorn mensverläu­
fe auch auf Problemgruppen hinweisen, die bisher nicht als 
solche angesehen werden. Als Beispiel genannt seien Fami­
lien mit überdurchschnittlichen Einkorn men, die mehrere 
Kinder haben. Aufgrund des vergleichsweise hohen Einkom­
mens erhalten diese F amilien häufig keine einkom mens ab­
hängigen Transfer-Einkommen. Besonders belastend wirkt 
sich dies aus, wenn mehrere Kinder gleichzeitig studieren 
und das Studium der Kinder aus dem steuerpflichtigen Ein­
kommen finanziert werden muß. Wie dringend An alysen 
sind, die die Verteilungseffekte st a atlicher Maßnahmen 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg erfassen, 
zeigen auch folgende Beispiele: 

- Durch die in der H.entenreform 1972 geschaffene Mög­
lichkeit der Nachentrichtung freiwilliger Beiträge zur 
gesetzlichen H.entenversicherung und der Versiehe rungs­
pflicht auf Antrag für Selbständige und H ausfrauen, von 
der 1,8 Mill. bzw. knapp 100 000 Personen Gebrauch ge­
m acht haben, sind beträchtliche finanzielle Vorteile für 
einzelne Bevölkerungsgruppen entstanden. Es handelt sich 
um "eine Belastung für alle Versicherten auf Grund der 
Durchbrechung des Äquivalenzprinzips"7. Verteilungspoli­
tisch erscheint es besonders bedenklich, d aß dies in 
erster Linie Personen mit hohem Einkommen oder Ver­
mögen zugute kam. 

- Vor allem die ab 1973 wirksam gewordene Flexibilisie­
rung der Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenver­
sicherung, aber auch der erleichterte Zugang zur Er­
werbsunfähigkeitsrente führten zu einer deutlichen H. e­
duzierung des durchschnittlichen Rentenzugangsalters 
(z.B. in der Angestelltenrentenversicherung bei Männern 
um 3 Jahre auf 60 Jahre zwischen 1972 und 19828), ohne 
d aß ein versicherun gsmathematischer Abschl ag ent­
sprechend der verkürzten Erwerbsphase bzw. der län-

7 W. Fuest, Grundsätze einer rationalen staatlichen Umver­
teilungspolitik. Dissertation, Münster 1978, S. 148. 

8 Vgl. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Hrsg.) 
VOR-Information, ID 3/83 vom 12. April 1983, Frankfurt, 
s. 2. 
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geren Rentenbezugsdauer erfolgte. Die verteilungspoliti­
schen Konsequenzen dieser M aßnahme werden deutlich, 
wenn zwei Rentner verglichen werden, die jeweils das 
Durchschnittseinkommen aller Versicherten verdient ha­
ben, deren individuelle Lebensarbeitszeit aber unter­
schiedlich lang währte - 40 Jahre unter Ausnutzung der 
flexiblen Altersgrenze bzw. 42 Jahre bei der Verrentung 
mit 65 Jahren. Damit ergeben sich bei einem angenom­
men zukünftigen W achsturn der Bruttoarbeitsentgelte von 
8 vH und einer unterstellten Lebenserwartung von 78 
Jahren folgende Lebensrenten9: 290 864 DM für den 
Rentner, der die flexible Altersgrenze in Anspruch ge­
nommen hat, und 279 163 DM für den H.entner, der bis 
zu seinem 65. Lebens jahr gearbeitet hat. Bereits die 
ausgezahlten Rentenbeträge differieren um über 
10 000 DM zugunsten desjenigen, der insgesamt weniger 
gearbeitet hat. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, daß 
der 11Normalrentner11 zwei J ahre länger Beiträge an die 
Rentenversicherung zahlt. Die flexible Altersgrenze hat 
also nicht nur eine sozialpolitisch sicherlich wünschens­
werte Verbesserung für einen großen Teil der Versicher­
ten gebracht, sondern auch Verluste an Lebenseinkom­
men für diejenigen Versicherten, die, weil sie sich viel­
leicht ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Berufsleben 
nicht 11leisten11 können, erst mit 65 Jahren Altersruhegeld 
beziehen. Die Tatsache, daß hierdurch eine Gruppe von 

Versicherten eine andere subventioniert, muß kritisch 
bewertet werden. 

- Geld- bzw. Wohnungsvermögen sind das Ergebnis eines 
mehrjährigen, mitunter sogar jahrzehntelangen Sparpro­
zesses. Folglich muß auch der Politiker bei seiner Ent­
scheidung über staatliche Fördermaßnahmen eine Vor­
stellung darüber haben, wie sich diese langfristig auswir­
ken. Die Verteilungswirkungen des Sozialen Wohnungs­
baus auf einer Einjahresbasis beurteilen zu wollen, er-

9 Das Beispiel stammt von W. Fuest, S. 157ff. Alternativ 
hierzu bestehen Überlegungen, die heute bestehenden 
verteilungsmäßigen Vorteile aus der flexiblen Altersgrenze 
durch versicherungsmathematische Abschläge zu neutra­
lisieren; vgl. H. Kaltenbach, Früher in Rente mit 
versicherungsmathematischen Abschlägen? 11Die Ange­
stelltenversicherung11, Berlin, Jg. 1981, S. 484ff. 
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scheint bereits vom Ansatz her verfehlt; denn mit der 
Vergabe einer solchen Wohnung werden Verteilungsent­
scheidunßen getroffen, die sich zumindest nach beste­
hendem Recht jahrzehnte-, mitunter sogar lebenslang 
auswirken. Im Fall der Sozialwohnungen des Jahrgangs 
1965 schätzte das DIW, daß durch Zinsverzicht bei öf­
fentlichen Baudarlehen und durch laufende Zuschüsse bis 
zum Jahre 1979 Subventionen in Höhe von durchschnitt­
lich 13 000 DM je Wohnung erbracht worden sind10. Dazu 
tritt ein zweiter, in der Regel noch gewichtigerer Ein­
korn mensvorteil in Gestalt der Differenz zwischen 
Markt- und Kostenmiete. Selbst wenn bei einer äußerst 
vorsichtigen Schätzun g ein Unterschied von nur 
0,50 DM/m2 angenommen wird, vermutete das DIW für 
die Restlaufzeit der öffentlichen Förderung bei W ohnun­
gen des Jahrganges 19 65 bereits einen Mietvorteil in 
einer G rößenordrrung von durchschnittlich 2 0 0 0 0 DM je 
Wohnung. Diese erheblichen Einkorn mensvorteile sind 
zwa.r inzwischen mit der Einführung der "Fehlbelegungs­
abgabe11 in einigen Städten der Bundesrepublik teilweise 
gemildert worden, das Problem, daß es viele Personen 
gibt, die zwar aufgrund ihres Einkommens zum Bezug 
einer Sozialwohnung berechtigt sind, wegen fehlbelegter 
Wohnungen aber keine (preisgünstige) erhalten, bleibt je­
doch weiterhin bestehen. Diese Personen, insbesondere 
junge Ehepaare mit Kindern, müssen dann teurere, frei 
finanzierte Wohnungen mieten. Das Institut für Städte­
bau schätzte diese benachteiligte Gruppe für das Jahr 
1979 auf 3,6 Mill. Mieterhaushaltell. 

·- Nach neueren Berechnungen von Fritzsche können die 
Einkorn mensvorteile bei Sozialwohnungen in einer Grö­
ßenordnung von 10 vH des Nettoeinkommens der begün­
stigten Haushalte liegen. Bei der Eigentumsförderung im 
Sozialen Wohnungsbau ist der Gegenwartswert der Trans­
fers mit 24 000 bis 35 000 D M  beim ersten Förderungs-

10 Vgl. B. Bartholmai und R. Ulbrich (Bearb.), Freigabe der 
Sozial wohnungen? "DIW-Wochenbericht", J g. 46. ( 1979), 
s. 2. 

11 V gl. Institut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und B au­
spar wesen (Hrsg.), Fehlbelegung im sozialen Wohnungsbau. 
Bonn 1979. 
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we g und mit 12 000 bis 17 000 D M  beim zweiten För­
derungsweg anzusetzenl2. 

- Ein anderes verteilungspolitisches Problem mit weitrei­
chenden Konsequenzen besteht in der steuerlichen Un­
terbewertung des Nutzun gswertes der eigen genutzten 
Wohnun g gegenüber anderen Anlagen, z.B. der Anlage in 
Geldvermögen. Je nach Alter, individuellem Steuersatz, 
Größe der Wohnung, Werbungskosten und Zinsaufwand 
sind erhebliche indirekte Vorteile möglich, die sich nach 
Schätzun gen maximal bis auf fast 1 500 DM pro Jahr 
bei einer Wohnung von 150m2 Größe belaufenl3. 

Die genannten Beispiele sollten nur auf die Grundsatzpro­
blematik hinweisen. Doch es dürfte hinreichend deutlich 
geworden sein, daß Fragen der staatlichen Einkorn men 
nicht nur auf eine Einjahresanalyse beschränkt werden 
können. Vielmehr gibt es eine Vielzahl von staatlichen Ein­
kommen, die ihrer Konzeption nach langfristig orientiert 
sind und deshalb eine Lebenseinkommensanalyse erfordern. 
Die in der Literatur vertretene Auffassung, 11besonders 
fragwürdig wird die Lebenseinkorn mensbetrachtung, wenn 
man sie • • •  auch auf staatliche Transferzahlungen aus­
dehntnl4, wird deshalb nicht geteilt. Auch die Mitglieder der 
Transfer-Enquete-Kornmission lehnen sie mit folgender Be­
gründun g ab: 1 1 • • •  der Einkorn mensbegriff (hat) auch eine 

12 Vgl. B. Fritzsche, Wann führt Mehrleistung zu einem Rück­
gang des Einkommens? 11Mitteilungen des �heinisch-West­
fälischen Instituts für Wirtschaftsforschung11, Jg. 32 (1981), 
s. 156. 

13 V gl. R. Hauser, R. Ulbrich und G. Zitzelsberger, Distribu­
tive und fiskalische Wirkungen eines impliziten Transfers. 
11Finanzarchiv11, N.F. Bd. 36 (1977/78), S. 406. 

14 T. Sarrazin, Kumulative Effekte der Finanz- und Sozial­
politik auf die Einkommensverteilung. 11Finanzarchiv11, N.F. 
Bd. 34 (1976), S. 433. Widersprüchlich ist die Haltung von 
Fuest zu Lebenseinkommensanalysen. Einerseits postuliert 
er: 11Mit Hilfe •• (von) Lebenseinkommensdaten ließen sich 
gesicherte Aussagen z.B. in bezug auf die Verteilurtgswir­
kungen des Rentenversicherungssystems und des Bildungs­
systems machen11, andererseits stellt er Lebenseinkorn mens­
rechnungen für staatliche Transfers in Frage; vgl. 
W. Fuest, S. 214 und 48ff. 
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zeitliche Dimension: üblicherweise erfolgt die Darstellung 
der Einkorn mensverteilung auf der Basis von Monats- oder 
J ahreseinkommen. Nicht weniger bedeutsam sind aber auch 
Höhe und Verlauf des Lebenseinkommens. Dies gilt um so 
mehr, weil viele U mverteilungsvorgänge nicht nur als in­
terpersonaler, sondern zugleich auch als interte mpor aler 
Ausgleich verstanden werden müssen, also als eine Vertei­
lung des Lebenseinkorn mens auf verschiedene Lebens­
phasen11 15. 

15 Transfer-Enquete-Kommission [ I], s. 55. 
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Siebtes Kapitel 

Überlegungen für eine stärkere Berücksichtigung 
staatlicher Transfer-Einkommen 

in der Verteilungspolitik 

Im folgenden soll aufgezeigt werden, welche Konsequenzen 
sich aus einer stärkeren Berücksichtigung staatlicher Trans­
fer-Einkorn men für die bisher üblichen Einkommensbegriffe, 
für Einkommensgrenzen und für weitere Aspekte der Um­
verteilungspolitik ergeben können. 

1. Konsequenzen für den Einkommensbegriff 

Die Tatsache, daß in der Diskussion der Einkommensvertei­
lung eine Vielzahl unterschiedlicher Einkommensbegriffe 
verwendet wird, (z.B.: family income, broad income, ad­
justed broad income, money income, disposable income, 
gross disposable income, postredistribution income, income 
after taxes and distributional allocation)l verdeutlicht die 

1 Vgl. R. I. Lerman, S. 55: 11Total net income, defined as 
income less taxes and work expenses plus transfers, is the 
concept used here. Total net income represents the flow 
per period of cash and goods-in-kind available for 
consumption. 11 Vgl. weiter die unterschiedlichen Ein­
korn mensdefinitionen bei R.J. Lampman [III] , How Much 
Does the A merican System of Transfers Benefit the Poor? 
In: L.H. Goodman (Ed.), Economic Progress and Social 
W elfare. N ew York 1966, S. 125; M. Bronfenbrenner, 
S. 25; United Nations (Ed.), S. 38; J.T. Allen, Designing 
Income Maintenance Systems: The Income Accounting 
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Not wendigkeit, ein 11Verteilungsprodukt11 zu definieren, das 
mit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kom patibel 
sein sollte. Die Unterschiede hinsichtlich des quantitativen 
Volumens der einzelnen Einkommensbegriffe und damit des 
11V erteilbaren11 verdeutlichen, wie stark Verteilungsaussagen 
vom zugrundeliegenden Einkorn mensbegriff abhängen kön­
nen. Das von Pechman und Okner vorgeschlagene Einkom­
men, die 11comprehensive income definition11 ,  lag mit 914 
Mrd. $ (1972) um fast 30 vH über dem effektiven 11total 
adjusted gross income11 (776 Mrd. $)2 • Je nach Einkommens­
konzept ergeben sich Abweichungen hinsichtlich der 11Un­
gleichheit11 der Einkommensverteilungen, die, gemessen am 
Verteilungsmaß des Gini-Konzentrationskoeffizienten, bis zu 
30 vH betragen können3 • Zugleich wird damit deutlich, 
warum 11 ••• das reale Nettosozialprodukt zu Marktpreisen je 
Einwohner in der Abgrenzung der volkswirtschaftlichen Ge-

Problem. (Studies in Public Welfare, Paper No. 5, Part 3.) 
Washington, D.C., 1973, S. 49ff.; Gernmission to Revise the 
Tax Structure, Fund for Public Research (Ed.), S. 7f. Vgl. 
auch die Ausführungen zu der Frage 11Was ist Einkommen?11 
bei A. Hansen, Die Einkommens- und Vermögensverteilung 
in der Bundesrepublik Deutschland aus statistischer Sicht. 
In: W. Albers (Hrsg.), Offentliehe Finanzwirtschaft und 
Verteilung I.  (Schriften des Vereins für Socialpolitik, 
N.F. Bd. 75/I.) Berlin 1974, S. 26ff.; Transfer-Enquete­
Kornmission [ I] , S. 44; Transfer-Enquete-Kornmission [ II] , 
Kapitel 6, insbes. Ziffer 149. W. Kitterer I , s. 334. 

2 J .A. Pechman and B.A. Okner [ U] , S. 22. 
3 Vgl. J. Benus and J.M. Morgan, Time Period, Unit of Ana­

lysis, and Income Concept in the Analysis of Income Di­
stribution. In: J .D. Smith (Ed.), The Personal Distribution 
of Income and Wealth. (Studies in Income and Wealth.) New 
York 1975, S. 214. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die 
Berechnungen von Okner, der gezeigt hat, daß in den Ver­
einigten Staaten das Budget des Staates inklusive der 
Steuervergünstigungen um 26 vH über dem üblicherweise 
ver wendeten Ausgabenbudget im Jahre 1975 lag. 
B.A. Okner, Statement. In: The 1974 Economic Report of 
the President, Hearing before the Joint Economic 
Committee, Congress of the United States, Part 1. 

Washington, D.C., 1974, S. 132. 
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samtrechnung11 kein geeigneter Indikator für Verteilungsfra­
gen sein kann4. 

Die ge ze igte n Unte rschiede zwischen den M akro-Einkom­
mensverteilungen finden ihren Niederschlag auf de r Haus­
halts- und Individualebene. In de r politischen Diskussion 
wird häufig anhand von Brutto-Einkorn mensspannen auf 
Jahre s- ode r M onatsbasis argumentie rt. Dab e i  werden 
üblicherweise Brutto-Einkorn me nsre latione n gegenüberge­
stellt, z.B. ein monatliches Bruttoeinkorn men von 7 000 DM 
einem von 1 000 DM. Diese s Ve rte ilungsmaß ändert sich 
grundle ge nd, we nn die gesamte U mverteilung durch den 
Staat, also nach Steue rn und Transfers, berücksichtigt 
wird, wie folgende Beispiele zeigen. 

Ausgegangen wird von alternativen Haushaltstypen, die sich 
hinsichtlich de s Familienstandes, der in Anspruch genom­
menen Transfers (z.B. Kindergeld, BAFöG-Zuschuß, BAFöG­
Darlehen. AFG-Berufsausbildung, Wohngeld, Sozialhilfe, Ar­
beitsnehmersparzulage, Sparprämie, Wohnungsbauprämie), 
des Wohnungstyps (M ietwohnung. Einfamilienhaus) und des 
Vermögens (geringes oder hohes) unterscheiden. Danach er­
ge b e n  sich Einkorn mensrelationen vor und nach staatlicher 
Umverteilung, die in Tabelle 7 dargestellt sind.. Die einzel­
ne n E inkorn me nsve rteilungen verdeutlichen, daß zwischen 
dene n  vor und nach staatlicher U mverteilung erhebliche 
Unterschiede be stehe n könne n; be trägt z.B. die Relation 
der Einkorn men vor U mverteilung 1 : 6,8, erreicht sie nach 
staatlicher Umverteilung nur 1 : 2,58. Nach Unterlagen der 
Interministeriellen Arbeitsgruppe lassen sich sog

.
ar folgende 

Einkommensrelationen für M odellhaushalte berechnen: Brut­
to- M arkteinkam men 1 : 10, Einkorn men nach Steuern 
1 : 8, 2 und Einkorn men nach Steuern und Transfers 
1 : 2,35. Bei den dargestellten Einkommensrelationen han­
delt es sich um vergleichsweise grobe V erteilungsm aße, die 
ke ine n Anspruch auf Repräsentativität erheben können. 

4 

5 

So der vorgeschlagene Indikator im Gutachten der Kom­
mission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel, Wirt­
scha.ftlicher und Sozialer Wandel in der Bundesrepublik 
Deutschland. Göttingen 1977, S. 358. 
Eigene Berechnungen auf der Grundlage der in Tabelle 12 
aufgeführten Einkorn menszahlen; siehe auch die dort ge­
nannten Prämissen für die Modellhaushalte. 
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Einkommensrelationen v or und nach Umverteilunq 
Rechtsstand: 30. 6. 1977 Tabelle 7 

BHE 1 : BHE 21 V or Umverteilunq 

1 000 : 6 800 
2 000 : 6 800 
3 400 : 6 800 
4 600 : 6 800 

1 000 : 6 800 
2 000 : 6 800 
3 400 : 6 800 
4 600 : 6 800 

2 000 : 6 800 
3 400 : 6 800 
4 600 : 6 800 

Haushaltstyp A2 

1 : 6,8 
1 : 3,4 
1 : 2 
1 : 1,48 

Ha�shaltstyp B3 

1 : 6,8 
1 : 3,4 
1 : 2 
1 : 1,48 

Haushaltstyp c4 

1 : 3,4 
1 : 2 
1 : 1 ,48 

Nach Umverteilunq 

1 : 2,88 
1 : 2,14 
1 : 1,71 

1 : 1,33 

1 : 2,58 
1 : 1 184 
1 : 1 ,49 
1 : 1,32 

1 : 1,92 
1 : 1,50 
1 : 1,28 

E igene Be rechnungen. - zu den Haushaltstypen A und B 
vgl. H. Karrenberg, w. Kitterer und G. Sch ulz-Ove r­
thun ,  s. 122f f . ;  z um Haushaltstyp C vgl. Rheinisch­
westf älisches Institut f ür Wirtschaf tsforsch ung V I 

s. 207f f . - 1Basishaushaltseinkammen in DM pr o M onat. -
2vier-Personen-Arbeitnehmerhaushalt, 2 Auszubildende, 
geringes Vermögen, Miet w ohnung, kleines Ve rmö ge n . -
3vier-Personen-Arbe itnehme rhaushalt, 1 Schüler, 1 
Student, Einf amilienhaus, hohes Vermögen, Sonderau s­
gaben-Abzug: Bauspa rbeiträge und Auf wendungen 

f ür Weiterbildung. - 4vier-Persanen-Arbeitneh­
merhaushalt, 1 Schüler, 1 Student, Einf amilien- !JnNU 
haus, kleines Vermögen. � 

Dennoch dürfte hinre iche nd de utlich ge worde n se in, daß 
be i Ve rte ilungsfragen primär von Einkorn mensverteilungen 
nach Steuern und Transfers ausgegangen werden sollte. 

Das ne u zu de finie rende 11Ve rte ilungsprodukt11 sollte sich 
generell 11as closely as possible11 an einem 11 e conomic con-
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cept of income116 orientieren und dadurch für Verteilungs­
analysen geeignet sein. Der nach Wissen des Verfassers er­
ste V ersuch, in der Bundesrepublik einen entsprechenden 
Einkommensbegriff zu konzipieren, stammt vom Rhe in isc h­
Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung7. In der Ab­
sicht, das Ausmaß der staatlichen U mverteilung zu messen, 
wird ein sog. Basishaushaltseinkorn men (BHE) definiert, das 
lediglich aus am Markt erzielten Leistungseinkorn men be­
steht. Das BHE ist die Sum me der Einkorn me n aus den 
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital in einer se hr wei­
ten Definition. Hinsichtlich der Periodenzurechnung wird 
von dem Zeitraum ausgegangen, in dem de r Gegenwert aus 
der Leistung des jeweiligen Produktionsfaktors zu einem 
Anspruch an das Sozialprodukt führt. Deshalb we rden auch 
Renten als Leistungseinkorn men klassifiziert, wobe i eine 
Äquivalenz zwischen individuellen Beiträgen zur Rente nve r­
sicherung und individuellem Anspruch auf das Rentenein­
kommen unterstellt wird. Im Zeitpunkt de s Bezuges der 
Rente wird diese als Faktoreinkorn men angesehen. Renten 
werden deshalb wie marktmäßige Einkorn men behandelt und 
in das BHE einbezogen. Dies hat unmittelbare Auswirkun­
gen auf die Behandlung der Beiträge zur Rentenversiche­
rung. Da die Renten den Charakter von Leistungseinkom­
men haben sollen, ist es konsequent, sowohl die A rbeitge­
be r- als auch die Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenversi­
cherung nicht zum laufenden BHE zu rechne n. Anders hin­
gegen sind die Beiträge zur Arbeitslosen- und Krankenver 
sicherung zu werten, die als Bestandteil des BHE angese ­
hen werden; der Arbeitgeberbe itrag zu diesen Leistungssy­
stemen wird deshalb noch hinzugerechnet. Bei den Wer­
bungskosten bzw. Sonderausgaben wird in der R WI-Studie 
zwischen 11normalen11 und 11nicht normalen11 Werbungskosten 
unterschieden. Kriterium der Unterscheidung ist, ob Wer­
bungskosten einen Sonderbegünstigungscharakte r e nthalte n 
und damit nicht zur Sicherung und Erhaltung des Einkom­
mens notwendig sind, oder ob e s  sich um begün stige nde 
staatliche Umverteilungsmaßnahmen handelt. Zum Beispiel 
soll nach dieser Vorstellung ein Teil der Abschreibunge n 
nach § 7 ESt G eine staa tliche U mve rte ilungsm aßnahme 
sein. Soweit die steuerliche Abschreibung die tatsäe hliche, 

6 

7 

Vgl.: J.A. Pechman and B.A. Okner [ II], S. 16, und die 
dort angegebene Einkorn mensdefinition. 
V gl. zum folgenden H. Karrenberg u.a., S. 18. 
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durch Wert verfall bedingte Abschreibung übersteigt, läge 
eine im Basishaushaltseinkorn men zu berücksichtigende Son­
derabschreibung vorS. Die Bestimmung des Basishaushaltsein­
korn mens ergibt sich aus Obersicht 2. 

Ausgehend von diesem Einkommen 11vor11 den Eingriffen des 
Staates in die Distribution kann das Ausmaß der staatli­
chen Umverteilung des marktmäßigen Einkommen ermittelt 
werden. Dabei können 

- monetäre Transfer-Einkorn men (z.B. Kindergeld, Leistun­
gen nach BAFöG, Wohngeld, Wohnungsbauprämien), 

- reale Transfer- Einkom men (Einkommensäquivalent aus 
einer Sozialwohnung, g emessen an der Differenz zwi­
schen der Marktmiete vergleichbarer Wohnungen und der 
tatsächlich gezahlten Miete9), sowie 

- indirekte staatliche Einkorn men ( einkom mensteuerlich e 
Begünstigungen, unterschiedliche Belastungen durch Steu­
ern) 

berücksichtigt werden. 

Die Überlegungen über eine Weiterentwicklung der tradi­
tionellen Einkorn mensbegriffe sollen an dieser Stelle nicht 
weiter vertieft werden. Dies ist eine Aufgabe der Statisti-

8 V gl. H. Karrenberg u.a., S. 20. 
9 Verschiedentlich ist argumentiert worden, das Überschrei­

ten der Einkommensgrenze für den Bezug von Sozialwoh­
nungen könne nicht mit einem Einkorn mensverlust gleich­
gesetzt werden. Dies ist richtig, soweit die (nicht mehr) 
berechtigten Sozialmieter in ihrer Wohnung wohnen blei­
ben. Uer Einkorn mensverlust tritt hingegen auf, wenn bei 
Wohnungswechsel wegen Wegfalls der Berechtigung (oder 
mangels Angebots einer Sozialwohnung) eine vergleichbare, 
aber entsprechend teurere Wohnung gemietet werden muß. 
Nicht zu unterschätzen ist auch die Problematik, daß ein 
Arbeitsplatzwechsel wegender vergleichsweise teuren Woh­
nung am neuen Wohnort nicht vorgenommen wird. Der Ein­
korn m ensverlust aufgrund der überschrittenen Einkorn mens­
grenze hat zwar nicht stattgefunden, die nachteiligen Wir­
kungen schlagen sich dafür evtl. in lmmobilität nieder. 
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Zur Berechnung des Basishaushalts- · 

einkommens ( BHE) Übersicht 2 

Bruttolohn- und -gehaltsumme 
- Werbungskosten, die nicht Sonderbegünstigungs­

charakter haben 
+ Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
- Rentenversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmeranteil) 

= Basishaushaltseinkommen aus unselbständiger Arbeit 

Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit u. Vermögen 
- Nicht entnommene Gewinne, einschl. der darauf ent­

fallenden direkten Steuern 
- Werbungskosten (ohne Sonderbegünstigungscharakter) 

bei Einkommen aus Vermietung und Verpachtung und 
bei Einkommen aus Kapitalvermögen 

- Aufwendungen zur privaten Altersvorsorge 

= Basishaushaltseinkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 

Altersrenteneinkommen 
+ Einkommen aus privater Altersversicherung 
+ Beamtenpensionen 
- Werbungskosten ohne Sonderbegünstigungscharakter 

= Basishaushaltseinkommen aus Alterssicherung 

BHE aus unselbständiger Arbeit 
+ BHE aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
+ BHE aus Altersicherung 

= Basishaushaltseinkommen insgesamt 

ker, anknüpfend an die Begriffsdefinitionen der Volkswirt­
schaftlichen Gesamtrechnung aussagefähige Einkorn mensver­
teilungsgrößen zu entwickeln. Hier ging es nur darum, er­
ste Ansätze für eine solche Aufgabe aufzuzeigen. 
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2. Konsequenzen für Steuer-Transfer-Tarüe 

Entzugseffekte durch staatliche Maßnahmen we rden bishe r 
fast nur mit Steuern, insbesondere mit der Einkorn mensteu­
er in Verbindung gebracht. Die s gilt sowohl für die Durch­
schnitts- als auch für die Gre nzbelastung. Doch Be­
lastungen sind ke ine sfalls nur auf steue rliche Eingriffe 
b eschränkt. Neben der steuerlichen Belastung, bei der mit 
steigendem Einkorn men die Steuerschuld absolut und re la­
tiv wächst, resultie ren weitere Entzugseffekte aus sinken­
den staatlichen Transferleistungen im Falle steigende r Ein­
korn me n. Für die steue rliche Belastung gilt, daß die Ent­
zugseffekte mit steigende m Einkorn m e n  übe rproportional 
zunehmen. Umgekehrt könne n Transfe r-Einkommen mit 
steigendem Einkommen überproportional sinke n. De r Sach­
verständige nrat hat erstmalig in seinem Sonderb'Utachten 
"Zur wirtschaftlichen Lage im Juni 197811 auf diese Pro­
bleme hinge wiesen: "Von der anstehenden Tarifreform un­
abhängig zu sehen sind die Probleme, die daraus e r wach­
sen, da.B für zahlreiche Transferzahlungen ••• Einkorn mens­
grenzen gelten. Die zusätzlichen "Belastunge n" be im We g­
f all diese r Be günstigungen sind mit den Grenzbelastungen 
im Rahmen der Einkommensteuer vergle ichbar. Sie e rre i­
chen im Einzelfall extreme HöhennlO. 

Ökonomisch besteht dabei kein Unterschied, ob der einzelne 
durch ste ige nde Steuern (und Sozialabgaben) oder sinkende 
Transfer-Einkorn men belastet wird. Dies ist die zwangsläu­
fige Konsequenz aus der oben getroffenen Feststellung, da.B 
Steuern negative Transfers sind und vice versa. Eine voll­
ständige Aussage über die Durchschn itts- und Grenzbe­
lastung des einzelnen durch den Staat ist deshalb nur mög­
lich, wenn gle ichze itig die Summe der Belastungseffekte 
aus Steuern und (sinke nden) Transfe r-Einkorn m e n  e rfaßt 
wird. Für den einzelnen Bürger dürfte es dabei hinsichtlich 
des verfügbaren Einkommens gleichgültig sein, auf we lche n 
Ursachen seine Belastung beruht; (streng genommen müßten 
steigenden Belastungen, z.B. durch erhöhte Sozialab gabe n, 
evtl. (spätere) Einkorn mensvorteile gegenübergestellt wer-

10 
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den; ob dies die Belasteten auch so sehen, erscheint aller­
dings fraglich). Damit stellt sich die Frage, ob die b is­
herige Betrachtung der Steuertarife nicht durch Steuer­

Transfer-Tarife ersetzt oder zumindest ergänzt werden 
müßte. Denn es gibt keine plausiblen Gründe, warum die 
Entzugseffekte durch Steuern erfaßt werden, die Entzugs­
effekte sinkender Transferleistungen hingegen nicht. Bisher 
sind für die Bundesrepublik solche T�rife nur vereinzelt 
errechnet wordenll. Deshalb waren bisher sowohl die Durch­
schnitts- als auch die Grenzbelastungen sowie die damit 
verbundenen Progressionssprünge weitgehend unbekannt. An­
hand der folgenden Beispiele soll verdeutlicht werden, 
welche Probleme zu berücksichtigen sind. 

Ausgegangen wird von einem Ehepaar mit zwei Kindern. 
Der Vater ist alleiniger Verdiener, das älteste Kind stu­
diert auswärts, das zweite Kind besucht die Oberschule und 
wohnt bei seinen Eltern. Die in Anspruch geno m menen 
Transferleistungen sind Kindergeld, Wohngeld, Sparförderung 
und Leistungen nach BAFöG. Rechtsstand ist der 30.6.1977 
(vgl. Tabelle 8). 

Der durchschnittliche Steuer-Transfer-Satz ist als Summe 
der Steuern (zuzüglich Sozialbeiträge) abzüglich der Trans­
ferleistungen im Verhältnis zum BHE definiert. Ein nega­
tiver Steuer-Transfer-Satz zeigt, da ß die Summe der 
Transferleistungen größer ist als die Steuersum me. Für den 
Betroffenen bedeutet dies einen Verteilungsgewinn, da die 
empfangenen Leistungen des Staates höher sind als die Ab­
gaben, die er an den Staat abführen muß. Der durch­
schnit tliche Steuersatz liegt z.B. bei einem monatlichen 
BHE von DM 5 000 bei 21,9 vH, während der durchschnitt­
liche Steuer-Transfer-Satz schon 27, 5 vH beträgt. Die Be­
lastungen durch den Staat sind damit deutlich höhe r, als 
aufgrund des Steuersatzes zu vermuten wäre12. 

11 V gl. demgegenüber in der amerikanische n Literatur 
J .A. Pechman, S. 2 18, sowie E.K. Browning and 
W .R. J ohnson, The Distrubution of the Tax Burden. 
Washington, D.C., 1979, S. 57ff. 

12 Zu den politisch-psychologischen Aspekten, insbe sondere der 
unterschiedlichen Bewertung gezahlterSteuern und empfan­
gener Transfers vgl. G. Schmölders, Finanz- und Steuer­
psychologie. Harn burg 1970; ders., Steuermoral und Steuer-

163 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45990-2 | Generated on 2025-12-17 07:22:30



Durchschnittliche Steuersätze und Steuer-Transfer­
Sätze unter Berücksichtigung ausgewählter 
Transfers bei Familien mit Kindern1 

Rechtsstand 30.6.1977 Tabelle 8 

Monatliches Einkommen- Steuer-Trans-
Basishaushalts- steuersatz fer-Satz 

einkommen 

in DM in vH 

1 000 4, 6 -100,5 
1 500 91 1 - 41,2 
2 000 11, 3 - 19, 0 
2 500 12, 9 - 2, 0 
3 000 14, 5 7, 9 
3 500 16, 4 16, 5 
4 000 18, 4 2117 
5 000 21, 9 27,5 
6 000 24, 8 30,9 
7 000 27, 3 33, 1 

Eigene Berechnungen nach Rheinisch-Westfälisches 
Institut für Wirtschaftsforschung v , s. 195ff. 
1vier-Personen-Arbeitnehmerhaushalt, 1 Schüler, 

� 1 Student, Mietwohnung, kleines Vermögen. 

Für Fragen der Abgabenbelastung und daraus möglicherwei­
se resultierende Reaktionen auf das Arbeitsangebot sind die 
Grenzabgabesätze ver m utlich wichtiger a ls die durch­
schnittlichen Abgabesätze. Ihnen kann man entnehmen, wie 
ein Zuwachs (bzw. eine Verringerung) des Einkorn mens zu­
sätzlich durch Abgaben belastet ( bzw. entlastet) wird. 
Wenn durch Mehrarbeit ein höheres Ei nkorn men erzielt 
werden soll, ist wichtig, welcher Teil dieses zusätzlich 
verdienten Einkommens durch Abgaben verringert wird. 
Unterstellt man, w ie in einem marktwirtschaftliehen System 
üblich, einen Leistungsanreiz zusätzlicher Einkorn men , so 
müssen die Mehrarbeit und das verfügbare zusätzliche Ein-
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Marginale Steuersätze und Steuer-Transfer­
Sätze unter Berücksichtigung ausgewählter 
Transfers bei einem Einkommenszuwachs 
von 100 DM Tabelle 9 

ursprüngliches Einkommen- Steuer-Trans-
Basishaushalts- steuersatz fer-Satz 

einkommen 

in DM in vH 

1 000 19 80 

1 500 18 39 
2 000 17 60 

2 500 24 60 

3 000 23 51 
3 500 32 54 

4 000 34 63 

5 000 38 42 

6 000 42 45 

7 000 44 48 

Eigene Berechnungen nach Rheinisch-Westfälisches 

� Institut für Wirtschaftsforschung V I s. 199ff. 

ko m men in einem angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen. 

Die Erhöhung des Basishaushaltseinkorn mens um sukzessive 
100 DM führt im angesprochenen M odellhaushalt zu den 
marginalen Steuer- und Steuer-Transfer-Sätzen, die in 

Tabelle 9 ausgewiesen sind. Während der Grenzsteuersatz, 
abgesehen von einem Sprung nach Auslaufen des unteren 
Proportionalbereichs, eine vergleichsweise stetige Entwick­
lung aufweist, ist der marginale Steuer-Transfer-Satz durch 
große Sprünge gekennzeichnet. Das inzwischen weitgehend 
beseitigte Problem des Belastungssprungs im Steuertarif 
(von 22 vH auf 30,8 vH bei Erreichen eines steuerpflichti­
gen Einkorn mens von 16 000 DM bei Ledigen bzw. 
32 000 DM bei Verheirateten) fand seinerzeit in der öf­
fentlichen Diskussion starke Resonanz, das viel gravieren­
dere Problem der aus Steuern und Transfers resultierenden, 
wesentlich höheren Grenzbelastungssprünge ist demgegen­
über selbst heute kaum bekannt. Für diesen w illkürliehen 
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Schaubild 1 

MARGINALER STEUERSATZ UND STEUER-TRANSFER- SATZ 
FÜR HAUSHALTE MIT KINDERN 1 

Rechtsstand: 30. 6. 1977 

in vH 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

monatliches Basishaushaltseinkommen in DM 

Nach: Rheinisch- Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung CVJ, 

S. 195 ff.- 1) Ehepaar mit einem Studenten und einem älteren 

Schüler; Mietwohnung. IHWII 
ESSEN 

Verlauf kann ke ine rationale oder wertende Begründung ge­
lie fe rt we rde n, vie lme hr ersche int er als Ergebnis e ines 
lange n Prozesses, bei dem die Abstimmung zwische n und 
innerhalb der Gruppe der Steuern und Transfers nicht bzw. 
nicht ausreichend erfolgte . Be sonde rs proble matisch e r­
sche ine n die ve rgle ichsweise sehr hohen Grenzbelastungs­
sätze in untere n Einkorn mensbereichen: Bei einer Erhöhung 
de s monatlichen BHE z.B. von 2 000 auf 2 100 DM behält 
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der Staat 60 vH des zusätzlich verdienten Einkommens 
ein. 

Schaubild 1 veranschaulicht diesen Sachverhalt. Während 
der marginale Einkorn mensteuersatz nur einen - vergleichs­
weise geringen - Belastungssprung bei 3 200 DM monatli­
chem BHE aufweist, fallen in der Gesamtbetrachtung 
gleich mehrere, zum Teil sehr spitze "Grenzbelastungs­
gipfel" auf. Je nach Konstellation der ausgewählten Prä­
missen und der in Anspruch genommenen Transfers des un­

terstellten Haushaltstyps treten die Belastungssprünge bei 
unterschiedlich hohen Einkorn men aufl3. Zusätzlich haben 
auch die permanenten Gesetzesänderungen einen starken 
Einfluß auf die Lage der Belastungssprünge, wie ein Ver­
gleich mit einem Modellhaushalt zeigt, bei dem vom 
Rechtsstand des Jahres 1975 ausgegangen wurde (Prä­
missen: Ehepaar mit 2 Kindern, Alleinverdiener, ein Kind 
verdient auswärts, das zweite Kind besucht Oberschule, 
empfangene Transfers: Kindergeld, Wohngeld, Sparför­
derung, BAFöG) (vgl. Schaubild 2). Aufgrund der vorlie­
genden Ergebnisse, die auch durch die erwähnten U nterla­
gen der Interministeriellen Arbeitsgruppe gestützt werden, 
ist folgendes festzuhalten: 

- Das volle Ausmaß staatlicher Eingriffe in die Ein­
korn mensverteilung kann nur über Steuer-Transfer-Tarife, 
die sowohl die Belastung durch steigende Steuern und 
Sozialabgaben als auch durch sinkende Transferleistungen 
wiedergeben, erfaßt werden. 

- Mit zunehmenden Einkommen hän gt das insgesamt ver­
fügbare Einkorn men keinesfalls nur vom Einkorn IDensteu­
ertarif ab, sondern auch von den gesetzlichen Bestim­
mungen für die Transfereinkommen. Im vorliegenden 
Beispiel (vgl. Schaubild 1) liegt der marginale Steuer­
Transfer-Satz bis zu einem monatlichen BHE von ca. 
5 000 DM um über 10 vH-Punkte über dem marginalen 
Steuersatz. Viele Einkorn mensempfänger wurden deshalb 
nicht nur ein "Opfer" des Progressionssprungs in der 
Einkorn mensteuer, sondern auch der mitunter wesentlich 

13 V gl. hierzu auch die Schaubilder bei H. Karrenberg u.a. , 
s. 127. 

16'7 
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Schaubild 2 

GRENZBELASTUNG1 BEl FAMILIEN 

MIT KINDERN2 

Rechtsstand 1975 

1 0 0  10 0 

90 90 

80 80 

7 0  17 0 

60 60 

50 50 

40 40 

3 0r-----.------.-----.------.------,----_, 

0 1000 2000 3000 4000 5000 

Bruttomonatslohn in DM 

Nach Berechnungen der Interministeriellen Arbeitsgruppe zur 

Untersuchung der Kumulierung der abgaberechtlichen Regelungen 

und staatlichen Leistungen auf die Einkommenslage. Bonn 1975.-

1) Bei Erhöhung des Bruttomonatslohnes um jeweils 100 DM.-

2) Annahmen: Ehepaar mit 2 Kindern (1. Kind studiert auswärts, 

2. Kind besucht eine Oberschule), ein Verdiener; empfangene 

Transfer-Einkommen: Kindergeld, Sparförderung,BAFöG. 
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stärkeren Progressionssprünge bei den Transfer-Einkom­
men. 

- Dies gilt in besonderem MaJ?.e für Empfänger niedriger 
und mittlerer Einkommen. Hier ist die Grenzbelastung 
durch den plötzlichen Verlust von Transfer-Einkommen 
sogar wesentlich größer als die durch Steuern. Dies kann 
zu einem besonderen Problem für Empfänger vergleichs­
weise niedriger Einkommen werden, da sich Mehrarbeit 
finanziell kaum lohnt und damit eine Abhängigkeit vom 
Wohlfahrtssystem (in der amerikanischen Literatur als 
11welfare dependency11 bezeichnet) auftreten könnte. 

- Progressive Tarifverläufe werden üblicherweise anhand 
von Einkorn menszuwächsen von jeweils 100 DM darge­
stellt; bei einem Jahreseinkommen von beispielsweise 
3 6 0 0 0 DM entspricht dies einer Lohnerhöhung um über 
3 vH. Doch auch bei gröReren Einkorn menszuwächsen 
von zum Beispiel 300 DM treten die gezeigten Be­
lastungssprünge, wenn auch abgemildert, auf. 

- Besondere Belastungseffekte ergeben sich schließlich beim 
Vergleich von Haushalten mit nur einem gegenüber sol­
chen mit zwei Verdienern. Die Belastung sinkender 
Transfer-Einkommen hängt - anders als die steuerliche 
Progression - von deren unterschiedlichen Anspruchsvor­
aussetzungen ab. Dies kann dazu führen, daß trotz des­
selben Haushaltseinkorn mens unterschiedlich _hohe Trans­

fer-Einkorn men gezahlt werden. 

Ein Sonderproblem im Zusammenhang mit den Progressions­
sprüngen sind marginale Steuer-Transfer-Sätze von über 
100 vH, sog. U mkippeffekte, wie sie in Schaubild 1 bei 
1 200 DM und bei 3 000 DM monatlichem Basishaushalts­
einkorn men bei Auslaufen der Sozialhilfe bzw. dem Verlust 
der Anspruchsberechtigung auf eine Sozialwohnung auftre­
ten. Sarrazin hatte seinerzeit aufgrund der von ihm ange­
führten Berechnungen der Interministeriellen Arbeitsgruppe 
die Existenz von solchen Umkippeffekten bezweifelt und 
behauptet: 11Jede Bruttoeinkommenserhöhung schlägt sich in 
einer Erhöhung des verfügbaren Einkommens nieder, sie 
11lohnt11 also immer! Die von den Anhängern des 11Leistungs­
prinzips11 in diesem Punkte gehegten Befürchtungen erwei­
sen sich als grundlos. Die materielle Honorierung zusätzli-
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eher Leistungen wird durch die staatliche Umverteilung 
nicht konterkariert1114. 

Diese These ist inzwischen anhand vieler Modellberechnun­
gen widerlegt worden15. Mangels ausreichender Statistiken 
nicht zu beantworten ist hingegen die Frage, in wie vielen 
Fällen solche Haushalte mit einem niedrigeren Bruttoein­
kommen letztlich über ein insgesamt höheres Einkommen 
nach U mverteilung verfügen als Haushalte mit einem hö­
heren Bruttoeinkorn men. 

Auch die TEK hat sich mit der Frage der Umkippeffekte 
befaßt, doch die Kontroverse, wieviele Haushalte hiervon 
betroffen sind, wegen fehlender Daten ebenfalls nicht lösen 
können16. Sie hat auf der Basis von Einkommensangaben der 
Einkommens- und Verbrauchsstichproben eine Vielzahl von 
Sprüngen im Belastungsverlauf festgestellt. Aber in den 
seltensten Fällen gelang eine befriedigende Erklärung die­
ser Sprünge, da die zu analysierenden Transfermaßnahmen 
nicht eindeutig bzw. nicht einmal näherungsweise herausge­
filtert werden konnten17. Auch die vorhandenen Einkorn mens­
statistiken sind damit nur äußerst begrenzt für die Frage­
stellung der Umkippeffekte verwertbar. HUfsweise hat die 
TEK Simulationen bei einzelnen Transfergesetzen durchge­
führt und gezeigt, wieviele Haushalte bei einer Lohnerhö­
hung um 8 vH z.B. die Arbeitnehmersparzulage und die 
Sparprämie verlieren würden, da ihr Einkommen dann die 
Einkommensgrenze überschreiten würde. Immerhin schätzt 
die TEK die Zahl der hiervon Betroffenen auf etwa 5 vH 
der Arbeitnehmer, also 850 000 Personen18. Dies ist aber 
nur ein Teilaspekt der Problematik der Umkippeffekte, da 

14 T. Sarrazin, S. 439 (Sperrung nicht übernommen). 
15 V gl. R. Z eppernick {V] , Kumulative Effekte der Finanz­

und Sozialpolitik auf die Einkorn mensverteilung. 11Finanzar­
chiv11 , N.F. Bd. 35 (1977), S. 469ff. ; H. Karrenberg u.a., 
S. 48ff. ; Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler 
e.V. (Hrsg.), Rundschreiben Nr. 10/1975 vom 28.5.1975, Arr 
lage 3. 

16 Vgl. Transfer-Enquete-Korn mission [ II ], Ziffer 352, 359ff. 
und 162. 

17 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [II] , Ziffer 355. 
18 Vgl. Transfer-Enquete-Korn mission [II], Ziffer 362 

bis 364. 
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zusätzlich das Zusammenwirken mit anderen Transfers 
sowie mit Steuern und Sozialbeiträgen berücksichtigt 
werden muB. 

Neuere Untersuchungen über Umkippeffekte haben gezeigt, 
daß diese aufgrund. der in vielen Bereichen bestehenden 
Einkorn mensgrenzen theoretisch wesentlich häufiger vor­
kommen können, als bisher - auch von der TEK - vermutet 
wurde19. Welche empirische Relevanz sie insgesamt haben, 
muB aus den genannten Gründen vorerst offen bleiben. Zu 
der generellen Problematik hat die TEK20 mit unmißver­
ständlicher Deutlichkeit gesagt, daß es sich bei dem 
Problem der Belastungssprünge offenbar nicht nur um 
quantitativ unbedeutende Extremfälle handelt. Als "dring­
lich" sieht sie " • • •  eine Angleichung der unterschiedlichen 
Anspruchsvoraussetzungen, Einkommensermittlungsmethoden 
und Einkorn mensperioden11 an. Sie empfiehlt eine einheitli­
che Bemessungsgrundlage. 11Mehr als graduelle Korrekturen" 
hält sie darüber hinaus bei der Ausbildungsförderung für 
erforderlich. 

Ein zentrales Problem hoher Belastungssprünge sind mögli­
che negative Auswirkungen auf die Leistungsbereitschaft. 
Allerdings ist zu beachten, daß es keine wissenschaftlich 
hinreichend abgesicherten quantitativen Aussagen über den 
Kausalzusammenhang zwischen Einkorn menszuwachs und 
Leistungsmotivation gibt. Insofern ist offen, bei welchen 
Steuer-Transfer-Sätzen Reaktionen auf das quantitative und 
qualitative Arbeitsangebot erfolgen und wie sich einzelne 
soziale Gruppen bei unterschiedlich hohen Sätzen verhal­
ten. Es ist sogar durchaus denkbar, daß einzelne Personen 
trotz hoher Grenzbelastungen ihr Verhalten nicht ändern, 
da andere Faktoren - Prestige, Interesse an der Ar beit, 
funktionale Stellung, Kontakte im Berufsleben oder Selbst­
verwirklichung - für die Leistungsmotivation wichtiger sind 
als der Zuwachs des insgesamt verfügbaren Einkommens. 
Allerdings ist zu bezweifeln, daß dies ein generell gültiges 
Verhaltensmuster ist. In einem marktwirtschaftliehen System 
wird vielmehr allgemein ein angemessener Zuwachs des 

19 Vgl. R. Zeppernick [VI], Steuerpolitik: Alte Lehren verges­
sen. 11 Wirtschaftswoche11, Jg. 37 (1983), Nr. 41, S. 26 ff. 

20 Vgl. Transfer-Enquete- Kornmission [ II] ,  Ziffer 370 
und 372f. 
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Einkorn rnens als erforderlich angesehen, damit erhöhte Lei­
stungen erbracht werden. Wird dieser Leistungsanreiz be­
einträchtigt oder - wie im Fall der Umkippeffekte - sogar 
pervertiert, muß mit negativen Reaktionen gerechnet 
werden. 

Knüpft man an die Diskussion der Finanzwissenschaftler 
über den "psychological breaking point 11 ,  also den Grenz­
steuersatz von 50 vH an, bei dem der Leistungswille sozu­
sagen umschlagen soll, dann könnte der kritische marginale 
Steuer-Transfer-Satz ebenfalls in dieser Größenordnung 
liegen. Da er in der Realität häufig deutlich höher als der 
Grenzsteuersatz ist, stellt sich die Frage, ob Beeinträch­
tigungen des Leistungswillens nicht schon bei unter 50 vH 
liegenden Grenzsteuersätzen auftreten könnten. Zeitliche 
Verzögerungen bis zum Erkennen eines Sachverhalts und 
dadurch ausgelöste Reaktionen könnten weiterhin dazu füh­
ren, daß auf dieselben Grenzbelastungen unterschiedlich 
reagiert wird. Fuest vermutet - was seine subjektiven 
Wertungen widerspiegeln dürfte - ,  daß bei Marginalbela­
stungen von 6 0 vH des Bruttolohnes 11 ••• aufgrund der Ver­
änderung des relativen Preises der Freizeit, zumindest bei 
den oberen Einkorn mensklassen11, ein vermindertes Arbeits­
angebot auftreten würde21. Für zwingend sieht er solche 
Effekte im Falle von marginalen Steuer-Transfer-Sätzen 
von über 100 vH. Auch die TE K hält durchschnittliche 
Steuer- und Beitragsbelastungen in einer Größenordnung 
von über 40 vH für nicht unproblematisch22. Sie sieht zwar 
bewußt davon ab, Grenzen der Belastung zu definieren, 
betont aber gleichzeitig, daß theoretische wie empirische 
Betrachtungen für solche Grenzen sprechen. 

Die Schwierigkeit, auf diese Fragen verläßliche Antworten 
zu erhalten, ist durch die mangelnde Kenntnis der Ar­
beits-, Einkorn mens- und Freizeitpräferenzen der Individuen 
bedingt. Inwieweit die tatsächlichen Präferenzen in Mei­
nungsbefrag ungen offenbart werden, ist schwer nachprüf­
bar. Mit dem 11New-Jersey-Pennsylvania Negative Income 
Tax Experience" ist einer der wenigen Modellversuche 
durchgeführt worden, die Reaktionen auf geringere Grenz­
abgabensä tz e zu testen. Nach den Ergebnissen dieses Ver-

21 Vgl. W. Fuest, S. 180. 
22 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [ II], Ziffer 414. 
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suchs ist das Arbeitsangebot durch die geringere Grenz­
steuerbelastung der negativen Einkorn mensteuer nicht signi­
fikant verändert worden: "one of the ••• important findings 
of this experiment ist that no different labor supply 
response across tax rates was detected1123. Allerdings muß 
diese Aussage insofern relativiert werden, als insbesondere 
Frauen in ihrem Arbeitsangebot - wie andere Untersuchun­
gen in den Vereinigten Staaten zeigen - auf unterschiedlich 
hohe Grenzsteuersätze zu reagieren scheinen; darüber hin­
aus sind M ärmer in ihrem Arbeitsangebot weniger flexibel24. 
Zusätzlich müßte man näher prüfen, inwieweit die Betrof­
fenen die verminderten Grenzsteuersätze als dauerhaft 
angesehen haben oder zunächst einmal die weitere Ent­
wicklung abgewartet haben. 

Soweit Grenzabgabesätze als zu hoch empfunden werden, 
dürften die Reaktionen der Betroffenen keinesfalls m1r an 
der Alternative "Mehrarbeit oder Nicht-Mehrarbeit" gemes­
sen werden. Vielmehr ist eine Vielzahl differenzierter Re­
aktionen als Antwort auf subjektiv als zu hoch angesehene 
Grenzabgabesätze möglich. Insbesondere im Hinblick auf 
Überstunden, Teilzeitarbeit, 11Mit-11Arbeit der Ehefrau bzw. 
Wiederaufnahme der Arbeit nach Arbeitslosigkeit oder Kin­
dererziehung steht den Betroffenen eine Reihe von Hand­
lungsparametern zur Verfügung. Neben diesen quantitativen 
Faktoren müssen qualitative Komponenten des Arbeitsange­
bots berücksichtigt werden, z.B. der Wille, eine zusätzliche 
Qualifikation zu erwerben (Gesellenprüfung, Mei�terprüfung, 
Erlernen von Fremdsprachen und anderen Spezialkenntnis­
sen). Sofern der generelle Anreizmechanismus durch die 
Wirkungsweise der Grenz-Steuer-Transfer-Sätze behindert 
würde, wäre ein wesentlicher Mechanismus des marktwirt­
schaftliehen Systems beeinträchtigt, im Extremfall sogar 
außer Kraft gesetzt. 

Die TEK hat einen Partialaspekt dieser Problematik, näm­
lich den Zusammenhang zwischen der Höhe des Arbeits-

23 J.A. Pechmann and P.M. Timpane, Work Incentives and 
Income Guarantees, The New Jersey Negative Income Tax 
Experiment. Washington, D.C., 1917, S. 222. 

24 Vgl. Subcom mittee on Fiscal Policy (Ed.), How Income 
Supplements can Effect W ork Behaviour. (Studies in Public 
Welfare, Paper No. 13.) Washington, D.C., 1974. 
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losengeides und dem Arbeitsangebot, auch unter Berück­
sichtigung der internationalen Literatur, ausführlich dis­
kutiert, ohne zu einem eindeutigen Urteil zu gelangen25. Sie 
spricht die Vermutung aus, daß der Spielraum des Staates 
bei Transfers möglicherweise geringer sei, als dies in den 
Ergebnissen der Forschung zum Ausdruck kommt. Hierfür 
spricht, daß der Zusammenhang nicht nur zwischen einem 
Transfer (Arbeitslosengeld), sondern auch dem Steuer­
Transfer-System insgesamt und dem Arbeitsangebot berück­
sichtigt werden muß. Die Reaktion auf eine beeinträchtigte 
Leistungsbereitschaft ist häufig Schwarzarbeit als eine sehr 
aktive, wenn auch versteckte 11Leistungsbereitschaft11 , die 
sich definitionsgemäß einer exakten Nachprüfung entzieht. 
Steuermindereinnahmen und Beitragsausfälle bei der So­
zialversicherung sind die Folge. Die erstmalig im Gut­
achten 1980 ausgesprochenen Warnungen des Sachver­
ständigenrates vor einer Ausdehnung der Schattenwirt­
schaft, auf die auch die TEK hinweist, sind in diesem Zu­
sammenhang zu sehen26. 

Nicht zu unterschätzen dürften auch die psychologischen 
Wirkungen von Umkippeffekten sein. Unabhängig von der 
Frage, wer letztlich durch Umkippeffekte betroffen ist, 
dürfte deren mögliches Vorkommen das Leistungsklima be­
einträchtigen. Bereits die Vorstellung bzw. Erwartung, man 
könnte das Opfer solcher Konstellationen werden, kann sich 
negativ auswirken. 

Diese Fragen berühren Bereiche der Finanz- und Trans­
ferpsychologie und sind damit besonders schwer empirisch 
zu überprüfen. Mit Sicherheit wird man diesem sehr kom­
plexen Zusammenhang nicht gerecht, wenn man ihn nur als 
Extremfall abtun oder anhand von Beispielen mit durch­
schnittlichen Belastungen den Gegenbeweis antreten will. 

25 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [II], Ziffer 520ff. 
und 524, sowie die dort angegebene Literatur. 

26 Vgl. Jahresgutachten des 1980/82 des Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
Ziffer 296; Transfer-Enquete-Kommission [ II], Ziffer 514, 
sowie E. Langfeldt, Ursachen der 11Schattenwirtschaft11 und 
ihre Konsequenzen für die Wirtschafts-, Finanz- und Ge­
sellschaftspolitik. Forschungsauftrag des Bundesministers 
für Wirtschaft. Kiel 1983. 
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Gerade die ausgiebige Diskussion in der Öffentlichkeit über 
diejenigen Arbeitslosen, die bis einschließlich 1981 durch 
Arbeitslosigkeit ein höheres verfügbares Einkommen erzie­
len konnten als bei ganzjähriger Arbeit, zeigt, welche 
Emotionen durch solche Systemfehler ausgelöst werden 
können27. Die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in das 
Steuer- und Transfersystem können dadurch leicht Schaden 
nehmen, zumal Negativbeispiele erfahrungsgemäß eine viel 
stärkere .Publizität erfahren, als ihnen eigentlich zusteht. 

3. Konsequenzen für Einkommensgrenzen 

Eine spezielle Ursache der gezeigten Sprünge in den mar­
ginalen Steuer-Transfer-Tarifen sind die bisher kaum auf­
einander abgestimmten Einkommensgrenzen bei der Vergabe 
einzelner Transferleistungen. Um solche Sprungstellen zu­
mindest zu verringern, müßten die heute bestehenden Ein­
korn mensgrenzen aufeinander abgestimmt und, soweit mög­
lich, in ein System integriert werden. Die in Obersicht 3 
(im Anhang) zusammengestellten Einkorn mensgrenzen im 
Steuer- und Transferrecht (Stand 1981) sind nur eine Aus­
wahl. 

Das Oberschreiten der Einkorn mensgrenzen kann unter­
schiedliche Auswirkungen haben, die letztlich alle das ver­
fügbare Einkorn men betreffen, z.B. Wegfall einer Transfer­
leistung, geringere Transferleistung, höherer Steuersatz. Die 
unterschiedliche Höhe und Ausgestaltung der Einkomens­
grenzen sowie ihre Änderungen im Zeitablauf sind weitge­
hend nur historisch zu erklären. Einkorn mensgrenzen sind im 
Hinblick auf die Umverteilungseffizienz, auf die Subsidiari­
tät staatlicher Maßnahmen unverzichtbar und könnten, z.B. 
im Bereich der Vermögenspolitik, noch herabgesetzt wer­
den, um die Effizienz der staatlichen U mverteilungsmaB­
nahmen zu erhöhen; de facto kam es jedoch nur zu einem 
Schrumpfen des Kreises der Begünstigten aufgrund gene­
rell steigender Einkommen. Sinnvoller M aBstab für eine 
Einkorn mensgrenze kann dabei nicht ein einzelner sozial 

27 Vgl. B. Fritzsche und H.D. von Loeffelholz, Unbeabsichtig­
te Einkorn mensvorteile bei Arbeitslosigkeit. "Mitteilungen 
des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsfor­
schung11 , Jg. 32 (1981), S. 13ff. 
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belastender bzw. als förderungswürdig angesehener Tatbe­
stand sein - z.B. Wohnen, Familie, Ausbildung, Vermögens­
bildung -, sondern allein die Summe der Tatbestände. Nur 
wenn eine Vorstellung besteht, wie der einzelne Haushalt 
insgesamt durch soziale Gegebenheiten belastet ist und wie 
hoch sein insgesamt verfügbares Einkommen ist, kann eine 
sozialpolitisch sinnvolle Entscheidung getroffen werden. 
Analog zu einer Art Baukastensystem könnten die einzelnen 
Einkorn mensgrenzen in jeweils summierte Einkommensgren­
zen integriert werden; d.h. für die Transferleistung A wird 
eine Einkorn mensgrenze von x D-Mark festgelegt, für die 
Transferleistungen A und B die Einkorn mensgrenze y (= x + 

A ufstockungsbetrag), für die Transferleistungen A, B und C 
die Einkorn mensgrenze z (= y + Aufstockungsbetrag). W ei­
terhin wäre es erforderlich, daß das insgesamt verfügbare 
Einkommen mit Überschreiten dieser integrierten Einkom­
mensgrenzen angemessen steigt. Die Wirkung der Grenze 
darf nicht, wie bei einem Fallbeil, schlagartig eintreten, 
vielmehr sollte ein allmähliches Auslaufen der staatlichen 
Einkorn men bei Oberschreiten der Einkorn mensgrenzen 
sichergestellt sein. 

Auch die TEK hat verschiedene Vorschläge unterbreitet, 
um die willkürlichen Belastungseffekte der unkoordinierten 
Einkommensgrenzen zu mildern bzw. abzubauen28. Um ein 
allmähliches Absinken der Transfers zu erreichen, könnte 
das Nettoeinkommen inklusive der (Netto-) Transfers als 
Bezugsgröße gewählt werden. Für die einzelnen positiven 
Transfers müßte eine Sequenz festgelegt werden, z.B. 
Wohngeld an erster Stelle, Ausbildungsförderung an zwei­
ter Stelle, Vermögensbildung an dritter Stelle usw. Wenn 
dann z.B. Ausbildungsförderung beantragt würde, wäre als 
Bemessungsgrundlage das Nettoeinkommen aus Erwer� 
tätigkeit und/oder Rente zuzüglich des Wohngeldes anzu­
setzen. Je mehr Transferleistungen bezogen würden, desto 
höher wäre die Bemessungsgrundlage. Die Leistungen für 

28 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [II], Ziffer 371. Im 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität 
Mainz wird derzeit an einem Forschungsauftrag des 
Bundesministers für Wirtschaft zu dem Thema 11Har­
monisierung von Einkommensgrenzen bei unterschiedlichen 
Transferleistungen" gearbeitet, der voraussichtlich Ende 
1985 veröffentlicht wird. 
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die zusätzlichen Transfers würden allmählich immer gerin­
ger. Ein plötzlicher Wegfall mehrerer Transfers würd e 
vermieden. In der Wirkungsweise wäre ein solches An­
rechnungssystem ähnlich wie das System integrierter Ein­
korn mensgrenzen. Bei der Vielzahl der einkommensabhängi­
gen Transfers könnten Schwierigkeiten bei der Aufstellung 
der Sequenz und damit auch verwaltungsmäßige Probleme 
auftreten. Die TEK hat deshalb auch für einzelne Tran s­
fers unterschiedlich hohe Einkorn mensgrenzen mit allmähli­
chem Absi.nk.en der Transferleistungen zur Diskussion ge­
stellt. Eine solche "Entzerrung" der Einkommensgrenzen 
wäre dem heutigen Zustand vorzuziehen. Ob sie allerdings 
politisch durchsetzbar und finanzwirtschaftlich vertretbar 
ist, erscheint der TEK zweifelhaft. 

4. Konsequenzen Eür die verschiedenen Transferarten 
und die Organisationsstruktur der Transferämter 

Für jedes einzelne Transfer-Einkorn men, z.B. Kindergeld , 
Wohngeld, BAFöG, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Arbeitneh­
mersparzulage, Wohrnmgsbauprämie, Unterhaltsgeld,  Ober­
gangsgeld oder Rente, muß derzeit ein eigenständiger 
Transferantrag gestellt werden, und zwar bei verschiedenen 
Stellen (z.B . Arbeitsamt, Sozialamt, Amt für Ausbildungs­
förderung (Studentenwerk), örtliche Wohngeldstelle bei Ge­
meinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltung, Finanzamt). 
Von daher liegt es nahe zu überprüfen. ob eine Integration 
einzelner Transfers und eine organisatorische Zusam menfas­
sung ähnlicher Leistungen bei einem Amt nicht sinnvoll 
wäre. Die TEK hat hierfür erste Vorarbeiten geleistet, die 
aber für eine Umsetzung in politische Entscheidungen noch 
nicht ausreichen. Es geht dabei primär um drei Fragen: 

- eine Oberprüfung der Anzahl der Ziele z.B. in den Be­
reichen Vermögenspolitik, Familienpolitik, Bildungspolitik 
und Wohnungspolitik, in denen heute (auch) U mvertei­
lungspolitik betrieben wird: 

- eine Überprüfung, ob für die gegebenenfalls red uzierte 
Zahl der Ziele tatsächlich soviele unterschiedliche In­
strumente (unterschiedliche Transfer-Einkorn men) e rfor­
derlich sind: 
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- eine Oberprüfung der Aufgabenverteilung zwischen Trans­
fer- und Steuerämtern. 

Die Reduzierung vom Staat gesetzter Ziele hat zur Folge, 
daß auch die Anzahl der Transfers sinkt. Als Beispiel ge­
nannt sei die völlige Streichung des Sparförderungsgesetzes 
und damit verbun den der Wegfall des Transfers- Einkom­
mens Sparprämie. Die Einschränkung der Anzahl der Ziele 
ist ein vergleichsweise starker Eingriff, der deshalb nur 
selten vorkommt. Die Aufforderung der TE K, das Verhält­
nis von staatlicher und privater Vorsorge neu zu überden­
ken, ist in diesem Zusammenhang zu sehen29. Zu recht weist 
sie darauf hin, daß der Staat nicht jegliche Verantwortung 
für die Sicherung der Existenz des einzelnen übernehmen 
könne. Sie plä diert zumindest indirekt dafür, das relative 
Ausmaß der st aatlichen Vorsorge abzusenken. Eine solche 
Korrektur hätte, je n ach Ausgestaltun g, Einfluß auf die 
Anzahl der Ziele oder das Nive au der Leistungen. 

Die z weite, politisch bedeutsamere Fragestellung betrifft 
die große Anzahl der heute vorkommenden Transfer- Ein­
kommen. Die T E K  weist z. B. allein im Wohnungsbereich 
vierzehn verschie dene Arten aus, die der Wohnungspolitik 
dienen sollen30. Um ein Vielfaches größer ist die Zahl der 
Transfers, mit denen familienpolitische Zielsetzungen ver­
folgt werden3 1. Ebenso gi bt es in den Bereichen der Arbeits­
markt- und Vermögenspolitik eine Vielzahl von Transfers, 
bei denen fraglich ist, ob sie zur Erfüllung der vorgege­
benen Ziele tatsächlich alle notwendig sind. Eine Be­
schränkung auf eine geringere Anzahl von Instrumenten 
könnte - auch im Hinblick auf die zu bewältigenden Infor­
mationsprobleme der zu Begünstigenden und der Sachbe­
arbeiter - die Effizienz der Mes.ßnahmen steigern. Denkbar 
wäre z.ß. eine auch von der T E K  erwogene Zusam menfas­
sung von Kindergeld und B AF'öG, gegebenenfalls auch noch 
mit den steuerlichen Ausbildungsfreibeträgen, oder die 
schon mehrf ach geforderte Verrechnung des Kindergeldes 

29 Vgl. Transfer- Enquete- Kommission [ I I], Ziffer 554. Vgl. in 
diesem Zusammenhang auch die Vorschläge von M. Miegel, 
Sicherheit im Alter. (Schriften des Instituts für Wirt­
schafts- und Gesellschaftspolitik, Bd. 4.) Bonn 198 1. 

30 Vgl. Transfer- Enquete-Kornmission [ I I], Obersicht 2.2. 
31 V gl. R. Zeppernick [ III] • 
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mit der Steuerschuld. Erwähnt se1 m diesem Zusammenhang 
auch der radikale Vorschlag einer Staatsbürgersteuer von 
Engels, Mitschke und Starkloff32. Die Festsetzung und Erhe­
bung der Kapitalertragsteuer, der Ver mögensteuer sowie 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer würden danach entfal­
len; ebenso brauchten die Spar- und Wohnungsbauprämien, 
die Arbeitnehmersparzulage, das Kindergeld, das Wohngeld, 
die Ausbildungsbeihilfen und die Hilfen für Sozialfürsorge 
nicht mehr festgesetzt und ausgezahlt zu werden. 

Im einem dritten Schritt der Analyse wäre zu überlegen, 
ob die neu gewonnenen, reduzierten Transferkombinationen 
in einer anderen als der heute bestehenden Struktur der 
Transfer- und Steuerämter bearbeitet wer den sollten. Die­
ser Gedanke ist bereits mehrfach in der Literatur ange­
sprochen worden, wobei besonders das Nebeneinander einer 
zu großen Zahl von Leistungsträgern kritisiert wurde, was 
zu einem komplizierten System des Mehrfachbezugs von 
Leistungen führt33. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, 
daß die Vielzahl der (kumulierten) Leistungsfälle praktisch 
keine Aussagen über die Auswirkungen von Sozialgesetzen 
auf die Leistungsempfänger zuläßt. Die T E K, die primär 
die Kumulation im Rentenbereich untersucht hat, emp­
fiehlt, Leistungsansprüche bei "vergleichbarem sozialen 
Tatbestand möglichst je weils nur gegenüber einem Lei­
stungsträger entstehen (zu lassen) 1134. 

Durch eine Verringerung der Anzahl der Transfers und eine 
integrierte Behandlung inhaltlich zusammengehörender 
Transfers könnten eine größere Transparenz und damit eine 
höhere Verteilungsgerechtigkeit für den einzelnen Bürger 
und wahrscheinlich nicht unbeträchtliche Einsparungen bei 
den Inform ationskosten des Bürgers und den Verwaltungs­
kosten des Staates erreicht werden35. 

32 W. Engels, J. Mitschke und B. Starkloff, S. 59. 
33 Vgl. Transfer-Enquete- Kommission [ I I], Ziffer 550, und 

K.-D. Schmidt, U. Schwarz und G. T hiebach, Sozialhaushalt 
und Wirtschaftskreislauf in der BRD 1950- 1960. Tübingen 
1965, s. 16. 

34 Transfer-Enquete- Kornmission [ I I], Ziffer 2 10. 
35 W. Engels, J. Mitschke und B. Starkloff, S. 92f., rechnen 

mit Einsparungen in Milliardenhöhe bei Realisierung ihrer 
Vorschläge. 
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5. Staatliche U mverteilungspolitik in der Zukunft 

Hier sollen nur z wei sehr spezielle, vergleichsweise techni­
sche Fragestellungen behandelt werden, die, ebenso wie die 
Überlegungen zu Steuer-Transfer-Tarifen, zu Einkorn mens­
grenzen und zur Anzahl der Transfers, einen unmittelbaren 
Handlungsbedarf signalisieren, nämlich 

- die Voraussetzungen einer effizienten U mverteilungspoli­
tik und 

- eine Überprüfung der Relationen zwischen Leistungsein­
korn men und Transfer-Einkorn men. 

Erstaunlicherweise sind in der politischen, aber auch weit­
gehend in der wissenschaftlichen Diskussion die Vorausset­
zungen einer wirksamen U mverteilungspolitik bisher kaum 
berücksichtigt worden. Umverteilungspolitik, insbesondere 
wenn sie über die Sozialpolitik betrieben wird, kann nur 
dann erfolgreich sein, wenn sie auf einen vergleichsweise 
kleinen Kreis von als förderungswürdig angesehenen Per­
sonen beschränkt wird36. De facto wurde - besonders in den 
siebziger Jahren - gerade der umgekehrte Weg beschritten. 
Ein immer gröBer werdender Personenkreis wurde durch 
U mverteilungsmaBnahmen erfaBt und seine Größe als M aB­
stab einer effizienten U mverteilungspolitik angesehen. Auch 
die zum Teil explosionsartig gewachsenen Sozialausgaben 
sind eine Folge der starken Ausweitung des Kreises der 
Begünstigten von 17 auf 22,1 Mil l. allein zwischen 1970 
und 1981 (ohne Kindergeldempfänger)37. Hinter dieser Global­
zahl steht z. B. eine Zunahme der laufenden Renten um 
annähernd 3,2 Mill. oder 32 v H, der durch Ausbildungsför­
derung begünstigten Personen um 180 vH, der Wohngeldem­
pfänger um 77 v H  und der durch die Förerung der Vermö­
gensbildung Begünstigten um 25 bis 30 v H. Dadurch wurde 
das Ausmaß der finanziellen Leistungen über die 11Mengen-

36 Vgl. K. H. Hansmeyer, Die umverteilenden Effekte im 
Sozialhaushalt. 11 Arbeit und Sozialpolitik11, Baden- Baden, 
Jg. 15 (1961), S. lff. Zu den Voraussetzungen einer 
effizienten Umverteilungspolitik vgl. F. Neumark [ I], 
S. 197 ff., sowie derselbe [ IV] , S. 377. 

3 7 V gl. Rheinisch Westfälisches Institut für Wirtschaftsfor­
schung [ I], Band 1, S. 70. 
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komponente11 vorprogrammiert. Häufig wurden noch verbes­
serte Leistungen gewährt. Als Beispiel erwähnt seien die 
Einführung der flexiblen Altersgrenze, die Schaffung einer 
Rente nach Min desteinkom men, die weitgehende Reform 
des Familienlastenausgleichs und des Wohngeldes so wie die 
Dynamisierung der Rentenanpassung der Kriegsopferversor­
gung. Diese Leistungsausweitungen sowohl über die Men­
gen- als auch über die Preiskomponente wurden zusätzlich 
durch demographische Faktoren und, vor allem beim Ar­
beitslosengeld, durch die Konjunkturlage beeinflußt. Insbe­
sondere soweit Personen Transfers aufgrund einer ver­
schlechterten Konjunkturlage erhalten haben, ist aller dings 
eine differenzierte Betrachtungsweise erforderlich, da in 
diesen Fällen nicht pauschal von Vergünstigungen ge­
sprochen werden kann. 

Allein die empfangenen laufenden Übertragungen der ver­
schiedenen Z weige der gesetzlichen Alterssicherung sind 
von 1970 bis 19 81 von 62,5 auf 160 Mrd. DM angestie­
gen38. Dies entspricht einer Zu wachsrate von 157 v H, die 
erheblich über der des des Volkseinkommens ( 124 vH) 
liegt. In anderen Bereichen lagen die Zuwachsraten in die­
sem Zeitraum noch erheblich höher, z. B. rund 300 vH beim 
Wohngel d und 420 v H  bei der Sozialhilfe. Problematisch 

erscheint es - wie in der politischen Diskussion selbst 
heute mitunter noch üblich -, die Höhe und das Ansteigen 
der Ausgaben für Sozialpolitik generell als Indiz für eine 
erfolgreiche Politik zu interpretieren. Als Beispiel sei fol­
gendes Zitat angeführt: 11 Das Netz der sozialen Sicherung 
••• ist eindrucksvoll und kann sich überall in der Welt se­
hen lassen. Der Anteil der Sozialleistungen am Bruttoso­
zialprodukt (die Sozialleistungsquote) ist von 24,5 v H  im 
Jahre 1965 ••• auf 32,2 v H  im Jahre 1975 angestiegen11• Ein 
solcher Ansatz ignoriert die Frage nach der Effizienz des 
Systems. In dem Ausmaß, in dem dieses auf einen größeren 
Personenkreis ausgedehnt und die Leistungen pro Kopf 
gleichzeitig angehoben werden, müssen c.p. die Begünstig-

38 V gl. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
( Hrsg.) [111], Der Bundesminister für Arbeit un d Sozi­
alordnung ( Hrsg.) [VI], Sozialbericht 1972. Bonn 1971, 
S. 170, und W. Arendt, Wird der Sozialstaat zu teuer? 
11 Rheinischer Merkur 1 1 ,  Koblenz, Ausgabe vom 

10. Dezember 1976. 
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ten einen immer größeren Finanzierungsbeitrag zu ihren 
eigenen Begünstigungen erbringen; damit sinkt die effektive 
Nettoumverteilung je begünstigten Haushalt39. In der politi­
schen Diskussion ist diese Problematik unter dem griffigen 
Stichwort der Umverteilung von der 1 1linken in die rechte 
Tasche1 1  bekannt. An mehreren Stellen ihres Gutachtens hat 
sich die T E K  gegen diese Charakterisierung gewandt40. Als 
Begründung weist sie auf die Vielzahl der U mverteilungs­
prozesse innerhalb des Transfersystems zwischen Jungen 
und Alten, Gesun den und Kranken, Armen und Reichen so­
wie Arbeitenden und Arbeitslosen hin. Dieser Hinweis auf 
die Vielzahl der intertemporalen, intergenerativen und da­
mit auch interpersonellen U mverteilungsprozessee ist 
sicherlich berechtigt. Ob er allerdings als eine befriedigen­
de Ant wort auf den eigenen Finanzierungsanteil an einzel­
nen Transfers angesehen werden kann, erscheint zweifel­
haft. Zu recht hat sich Albers in einem Minderheitsvotum 
von dieser Betrachtungsweise distanziert41. Es ist ein grund­
legender Untersc hied, ob auf die unterschiedlichen Zwecke 
abgestellt wird, die mit verschiedenen Transfers bzw. Ab­
gaben verfolgt werden, oder aber ob die empfängerspezifi­
schen, eigenen Finanzierungsanteile an bestimmten Tr ans­

fers wie z.B. Kindergeld erfaßt werden sollen und damit 
das Ausmaß der N ettoumverteilung (= Bruttotransfers ab­
züglich eigener Finanzierungsanteil). 

Der z weite hier zu behandelnde Aspekt möglicher Konse­
quenzen für die staatliche U mverteilungspolitik betrifft das 
jeweilige Verhältnis zwischen Leistungs- und Transfer-Ein­
korn men. Tabelle 10 zeigt unterschiedliche Leistungssätze, 
wobei durch die jüngsten Konsolidierungsaktionen einzelne 
Relationen nachhaltig verschlechtert werden. 

Es ist ein Unterschie d zu machen, ob staatliche Ein­
kommen ohne jede Vor- oder Gegenleistung erbracht 
werden oder ob es sich - zumindest teilweise - um die 
H.ealisierung von z. B. mit Beiträgen er worbenen An-

39 Vgl. R. Zeppernick ( III], S. 196ff. 
40 Vgl. Transfer-Enquete-Kornmission [ II], Ziffer 543 

und 130. 
41 V gl. Transfer-Enquete- Kornmission [ II], Anhang zu Kapi­

tel 7.1.2. 
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Leistungssätze bei ausgewählten Transfers 
in vH des Nettoarbeitseinkommens 
Rechtsstand: 1.1.1984 

Trans fe r Empfänger 
mit Kindern 

Lohnfortzahlung 100 
Arbeitslosengeld 68 
Kurzarbeitergeld 68 
Schlechtwettergeld 68 
Arbeitslosenhilfe 58 
"großes Unterhaltsgeld" 70 
Übergangsgeld 60 
Eckrente 60 

Tabelle 10 

Empfänger 
ohne Kinder 

100 
63 
63 
63 
56 
63 
60 
60 

Nach: Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung (Hrsg.), Soziale Sicherheit 1984. 

� Bonn 1984, s. 35ff. 

sprüchen handelt. Um die staatliche U mverteilungspolitik 
effizienter zu gestalten, erschiene es sinnvoll, eine in sieh 
beschlossene Konzeption der jeweiligen erwünschten Re­
lationen zwischen Leistungs- und staatlichen Einkorn men 
zu erarbeiten. Die Begründung für eine solche Forderung 
wird deutlich, wenn man die heute bestehenden, historisch 
gewachsenen Relationen betrachtet. Insbesondere in den 
Fällen, in denen staatliche Einkommen höher ode.r so hoch 
sind wie Leistungseinkorn men und vorwiegend Transfers 
olme vorherige Beitragsleistung darstellen, scheint eine 
Korrektur erforderlich. Die Frage, in welcher Relation 
staatliche zu Leistungseinkorn men liegen sollen, ist in 
erster Linie eine politische Entscheidung. Unabdingbar 
erscheint allerdings, daß Transfers deutlich unter den 
Leistungseinkorn men angesetzt werden, sollen nicht 

wesentliche Mechanismen eines marktwirtschaftliehen 
Systems beeinträchtigt werden42. 

42 Vgl. W. Albers [V], Grenzen des Wohlfahrsstaates. In: 
B. Külp und H.-D. Haas (Hrsg.), Soziale Probleme der 

modernen Industriegesellschaft. (Schriften des Vereins für 
Socialpolitik, N.F. Bd. 92/11.) Berlin 1977, S. 942 und 944; 
er sieht z.B. die Lohnfortzahlung im Verhältnis zum Lei­
stungseinkorn men als zu hoch an. Vgl. auch die im politi-
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Entscheidend für die Festlegung der einzelnen Relationen 
ist neben sozial-, verteilungs- und finanzpolitischen Über le­
gungen die Berücksichtigung der Mentalitäten der Wirt­
schaftssubjekte hinsichtlich Arbeitsbereitschaft und Inan­

spruchnahme von Transfers. Dabei muß man auch berück­
sichtigen, inwieweit hohe Transferleistungen ungewollte 11in­
centives11 zur Herstellung der Bedingungen für ihren Bezug 
( 11moral hazard11) auslösen könnten. Wenn staatliche Zahlun­
gen in etwa Leistungseinkommen erreichen oder sie sogar 
noch übersteigen, entfällt zumindest der finanzielle Anreiz 
zu arbeiten. Dieses Problem könnte auch in denjenigen 
Fällen auftreten, in denen Empfänger niedriger Leistungs­
einkamm en insgesamt über ein niedrigeres oder in etwa 
gleich hohes Einkommen verfügen wie vergleichbare Haus­
halte, die Sozialhilfe beziehen. 

Al bers geht sogar so weit zu behaupten: 11 Fest steht je­
doch, daß der Einkorn mensabstand in bestimmten Bereichen 
so klein oder vollständig verschwunden ist, daß die • • •  n e­
gativen Wirkungen eintreten1143 • Die T EK weist, ohne sich 
näher festzulegen, generell auf die "Gefahr der Verminde­
rung der Leistungsbereitschaft durch bestimmte Regelungen 
des Transfersystemsn44 hin. Insbesondere für die Aufnahme 
der Arbeit ist es nach ihrer Meinung von Bedeutung, wie 
groB der Unterschied zwischen Sozialeinkommen und Ar­
beitseinkom men ist: "Nähert sich das Sozialeinkorn men dem 
A rbei tseinko m m en an, so kann der finanzielle Anreiz zur 
Erwerbstätigkeit vermindert werdenn45 

• 

Eine Überprüfung der l<.elationen zwischen Leistungs- und 
Transfer-Einkommen müßte aber auch auf die Frage einge­
hen, inwieweit einzelne Transfer-Einkorn men U mvertei­
lungs- und Versicherungselemente enthalten. Soweit sich 
Transfer- Einkorn men in beide Komponenten zerlegen lassen, 
könnte eine Verschiebung zwischen diesen in Richtung auf 

sehen Bereich stark kontrovers diskutierten Vorschläge im 
sog. Lam bsdorff-Papier zum Arbeitsförderungsgesetz; 
0. Graf Lambsdorff, Konzept für eine Politik zur Überwin­

dung der Wachsturnsschwäche und zur Bekämpfung der Ar­
beitslosigkeit. 9. September 1982. 

43 W. Albers V , S. 945. 
44 Transfer-Enquete-Kornmission [ I 1, s. 16 und 29. 
4 5 Transfer- Enquete-Kornmission f I] , S. 15. 
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die Versicherungskomponente eine geringere Inanspruchnah­
me des jeweiligen Transfer- Einkorn mens und des Niveaus 
der Transferleistung zur Folge haben. Eine verstärkte Be­
rücksichtigung des Versicherungsprinzips könnte insofern ein 
Kriterium für die Entscheidung sein, die Relation zwischen 
Leistungs- und Transfer- Einkorn men zugunsten der Lei­
stungseinkorn men zu verschieben. 

Ein großer Teil der heute aufgetretenen Finanzierungspro­
bleme des Systems der Sozialen Sicherung ist zweifelsohne 
auf die Ausweitung von U mverteilungselementen in den 
einzelnen Leistungssystemen zurückzuführen. Dies gilt ins­
besondere für die Rentenversicherung. Im Zusammenhang 
mit den Ausführungen zu den Verstößen gegen das Äquiva­
lenzprinzip war hervorgehoben worden, wie im Laufe der 
Zeit immer mehr einkommensumverteilende Regelungen in 

die Rentenversicherung eingeführt worden sind. Ähnliche 
Probleme bestehen auch bei der gesetzlichen Kranken- und 
der Arbeitslosenversicherung. 

Die aufgezeigten Probleme einer Abstimmung der Relatio­
nen zwischen Leist ungs- und Transfer- Einkorn men sind vor 
dem Hintergr und eines bisher noch kaum entwickelten For­
schungszweiges, nämlich der Transferpsychologie, zu sehen. 
Anknüpfend an einschlägige Überlegungen und Erkenntnisse 
der allgemeinen Steuerlehre wären z.B. die Inanspruchnah­
me von Transfers durch die Wirtschaftssubjekte und Verän­
derungen ihres Verhaltens im Zeitablauf zu untersuchen. 
Konkret müßte der Frage nachgegangen werden, wie eine 

allgemeine Mentalität der Inanspruchnahme von Transfers 
definiert werden kann und ob es unterschiedliche An­
spruchsmentalitäten bei verschiedenen Transfers im Zeitab­
lauf und bei versc hiedenen Empfängergru ppen (z.B. Inländer 
und Ausländer, jüngere und ältere Arbeitnehmer, Teilzeit­
und Vollzeitarbeitende, städtische und ländliche Bevölke­
rung) gibt. Ein transferpsychologischer Ansatz müßte auch 
auf die sehr schwierigen Fragen des Transfermißbrauchs 
eingehen46. Allerdings zeigt die Erfahrung, daß ein Konsens 

46 Vgl. W. Albers [V], S. 942: 11 Die Politik der Sozialen 
Sicherheit muß also damit rechnen, daß ein Teil der Bevöl­
kerung die Möglichkeit besitzt, Sozialleistungen in Anspruch 
zu nehmen, obwohl objektiv die Kriterien für ihre Gewäh­
rung nicht gegeben sind ". 
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der betroffenen Gruppen hinsichtlich der Definition des 
Mißbrauchstatbestands und der quantitativen Auswirkungen 

der Mißbrauchsfälle nicht zu erreichen ist. Dies hat sich 
auch im Zusammenhang mit der von der Regierung Anfang 
der achtziger Jahre eingesetzten sog. Bodenbender- Kom­
mission gezeigt, die ihre Arbeiten ohne Vorlage eines 
Schlußberichtes und ohne Aussagen zu dem Thema Lei­
stungsmißbrauch abgeschlossen hat. Bisher gibt es zum 
Beispiel keine Möglichkeit, 11echte11 Arbeitslose von 11unech­
ten11 zu unterscheiden. Einzelne Arbeitsvermittler hatten 
1982 11die Zahl der unechten Arbeitslosen auf 20 bis 30 
Prozent geschätzt1147. Bei einer Meinungsumfrage im Jah re 
1978 gaben immerhin von den Arbeitslosen 11 • • •  1 1  % an , 

daß sie zur Zeit keine Arbeit suchen1148. Dies läßt aber kei­
nen unmittelbaren Rückschluß auf die Zahl der 11unechten 11 
Arbeitslosen zu. Das gleiche gilt auch in bezug auf Kran­
kenstände bei unterschiedlichen Personengruppen und an 
verschiedenen Wochentagen. Auch die Diskussion über den 
starken Anstieg der Zahl der Schwerbehinderten und de r 
Empfänger von Erwerbsunfähigkeitsrente in den letzten 
Jahren ist in diesem Zusammenhang zu sehen. 

6. Konsequenzen für die verteilungs­
theoretische Diskussion 

Die vorstehenden Ausführungen dürften auch Bedeutung fü r 
verteilungstheoretische Überlegungen haben. Ansätze, die 
nur einen Bruchteil des Gesamteinkorn mens als zu e rklä­
rende Größe behandeln, dürften nicht hin reichend abge­
sichert und damit nur wenig aussagefähig sein. Die Tat­
sache, daß zwischen den 11primary incomes11 und dem letzt­
lich verfügbaren Gesamteinkommen eine erhebliche Lücke 

47 O. V., Trittbrettfahrer im Sozialstaat. 11 Die Zeit11, Hamburg, 
Ausgabe vom 24. September 1982. 

48 Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ( Hrsg.); 
[ VIII], Motivation von Arbeitssuchenden, Hemmnisse fü r 
Einstellung von Arbeitslosen, Effektivität von Vermittlung 
und Beratung, Fortbildungs- und Mobilitätsbereitschaft von 
Beschäftigten. Forschungsvorhaben von Infratest. München 
1978, s. 10. 
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klafft49, wird also auch in verteilungstheoretischen Arbeiten 
ihren Niederschlag finden müssen. Die Aufgabe besteht 
darin, eine Theorie für die Gesa mteinkorn men zu ent­
wickeln. Solange dies nicht geschehen ist, wird Vertei­
lungspolitik weiterhin ohne eine konsistente theoretische 
Konzeption betrieben werden müssen. Einkorn mensverteilung 
wird heute noch weitgehend gleichgesetzt mit der Ver­
teilung der am Markt verdienten Einkommen50, so, als lebten 
wir nach wie vor in einer reinen Marktwirtschaft und hätte 
der Staat in der Bundesrepublik nicht einen Anteil von fast 
50 vH. a m  Sozia lpr odukt. Der distributive Einfluß des 
Staates dürfte dabei sogar noch höher sein, da sich eine 
Vielzahl staatlicher Gesetze und Regelungen, z.B. Arbeits­
schutzgesetze, Lohnfortzahlung, Arbeitszeitregelung oder 
Auflagen für die Einstellung von Schwerbeschädigten, nur 
indirekt und dann vorwiegend im Bereich der marktmäßigen 
Einkorn rn en niederschlägt. Allenfalls wird zugestanden, daß 
11außerhalb des Verteilungskampfes am Markt eine Vielzahl 
von Verteilungswünschen an die Gemeinschaft herangetra­
gen wird 11 ; für verteilungspolitische Fragestellungen wird 
diese Aussage jedoch beinahe irrelevant, wenn von der 
d o minierenden Vorstellung ausgegangen wird, daß 11das ver­
teilungspolitische und stabilitätspolitisch zentrale Problem 

••• die Verteilung der Einkommen zwischen Kapital und Ar­
beitn51 ist. Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, daß 
die 11herrschenden Verteilungstheorien11 die am _Markt ver-

49 V gl. hierzu die Ausführungen der Organisation for Econo­
mic Co-operation and Development (Ed.) [IV] , s: 7, sowie 
derselbe (Ed.) [ I], S. 215 und 250. 

50 Vgl. hierzu die Kritik von U. Schleehauf, Zur Theorie der 
Einkorn mensverteilung. Berlin 1970, S. 34, sowie W. Krelle 
[ II ], Macht und ökonomisches Gesetz in der Verteilung. In: 
H..K. Schneider und Chr. Watrin (Hrsg.) , Macht und ökono­
misches Gesetz. (Schriften des Vereins für Socialpolitik, 
N.F. Bd. 74/I.) Berlin 1973, S. 101, der die Frage der 
Macht im Zusammenhang mit der Verteilung primär auf 
funktionelle Verteilungstheorien bezieht. 

51 Jahresgutachtachten 1972 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Zif­
fer 439; vgl. hierzu auch die Formulierung des 11Klassen­
kampfes zwischen Arbeit und Kapital11 bei K. Marx, Das 
Kapital, Erster Band. Vierte Auflage, Berlin 1962, S. 20 
(Nachwort zur zweiten Auflage). 
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dienten Arbeits- und Kapitaleinkorn men zu erklären versu­
chen52. Dieser Ansatz erscheint überprüfungsbedürftig, denn 
auch für die staatlichen Transfer-Einkorn men wird es 
sicherlich erklärende Faktoren geben (Stimmenmacht orga­
nisierter Gruppen, Repräsentanz in gesetzgebenden Gre­
mien, Organisationsgrad einzelner Gruppen usw.)53. Dabei 
müßte man zugleich der Frage nachgehen, ob heute tat­
sächlich die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital noch 
die dominierenden Erklärungsgrößen für die Einko m mens­
verteilung sind oder ob nicht an dere Einflüsse ein viel 
stärkeres Gewicht bekom men haben. 

Den verteilungspolitischen Realitäten müßte nicht nur hin­
sichtlich der Existenz und Größenordnung staatlicher Trans­
fer-Einkorn men Rechnung getragen werden. Auch hinsicht­
lich der zeitlichen Abläufe der Einkorn mensverteilung er­
scheint es fraglich, ob Verteilungstheorie und Verteilungs­
wirklichkeit noch in Obereinstimmung stehen. Die "klassi­
schen" Ansätze der Verteilungstheorie gehen von einem 
Zwei-Phasen-Ansatz aus: Zuerst Entstehung und Verteilung 
der Pri märeinko mmen, daran anschließend "Umverteilung" 
dieser Markteinkommen durch den Staat und Bildung der 
Sekundäreinkorn mensverteilung54. Doch der Staat beschränkt 
sich heute keineswegs nur auf die Rolle, die am Ma rkt 
entstandene Verteilung nachträglich zu korrigieren. Viel­
mehr treffen Parlamentarier und Tarifpartner autonom und 
da mit ohne zeitliche und in der Regel auch ohne inhalt-

52 Vgl. G. Blümle, Theoretische Ansätze zur Erklärung der 
personellen Einkorn mensverteilung. In: G. Bo mbach, 
B.S. Frey und B. Gahlen (H rsg.), Neue Aspekte der Ver­
teilungstheorie. (Schriftenreihe des W irtschaftswissen­
schaftlichen Seminars Ottobeuren, Band 2.) Tübingen 1974, 
S. 64: "Im allgemeinen beziehen sich die Erklärungsver­
suche auf die Primärverteilung pro Einkorn mensbezieher, 
was zwar nicht problemlos, sicher aber das N aheliegendste 
(? R.Z.) ist"; so auch M. Bronfenbrenner, S. 26. 

53 Vgl. die Ergebnisse von U. Gruber, Einkommensverteilung, 
Wirtschaft und Gerechtigkei t. München 1975. Ähnlich 
E. Fürst, Die Machttheorien der Einkorn mensverteilung. In: 
H. Frisch (Hrsg.), Beiträge zur Theorie der Einkorn mens­
verteilung. Berlin 1967, S. 115 ff. 

54 So auch die Vorstellung der Kommission für wirtschaft­
lichen und sozialen Wandel, S. 319. 
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liehe Abstimmung ihre die Gesamteinkommensverteilung 
bestimmenden Entscheidungen. Eine Vielzahl staatlicher 
Entscheidungen setzt sogar Daten für die Einkommensver­
teilung für mehrere Jahre, mitunter sogar Jahrzehnte (z.B. 
F amilienlastenausgleich, flexible Altersgrenze, Festlegung 
der dynamischen Rentenformel) und ist insofern für die 
Einkorn mensverteilung wesentlich wichtiger als die in der 
Regel sich nur auf ein Jahr beziehenden Verteilungsent­
scheidungen bei Tarifverhandlungen. 

Akzeptiert man die These simultaner Verteilungsprozesse im 
marktmäßigen und staatlichen Bereich, würde die Einkom­
mensumverteilung nicht mehr als nachträgliche Korrektur 
der ursprünglichen Markteinkorn mensverteilung angesehen, 
vielmehr wäre das insgesamt verfügbare Einkommen origi­
näre Erklärungsgröße der Verteilungstheorie55. Zugleich 
würde die Vorstellung in Frage gestellt, daß sich die (ra­
tional erklärbare) "funktionelle Verteilung ••• unmittelbar 
aus dem Apparat der Marktwirtschaft" ergibt, die (ökono­
misch nicht erklärbare?) personelle Verteilung hingegen von 
den " Zufälligkeiten der Besitzverteilung, von der Steuerge­
setzgebung und dem Sozialversicherungsschema11 abhängt 56. 
Ob und inwieweit staatliche Verhandlungsprozesse wichtiger 
oder "rationaler" sind als marktmäßige Verh andlungsprozes­
se, wird nicht präjudiziert, zumal es problematisch er­
scheint, das Ergebnis von Tarifverhandlungen ökonomisch 
erklären zu wollen, Erhöhungen der Sozialversicherungsbei­
träge z.B. hingegen nicht. Welche Auswirkungen die Ana­
lyse der Transfer-Einkorn men auf die Verteilungstheorie 
haben könnte, ist noch nicht übersehbar. Die aufgezeigten 
Größenordnungen dieser Einkommen sowie die Art der Ver­
teilungsprozesse dürften verdeutlicht haben. daß eine Um­
orientierung erforderlich ist. 

55 Aufgrund der Interdependenz zwischen funktioneller und 
personeller Einkorn mensverteilung und der Beeinflussung 
der Produktionsfaktoren durch die "Sozialeinnahmen und 
Sozialausgaben ••• kann nicht, wie häufig angenommen wird, 
von sog. originären Einkorn men gesprochen werden"; 
vgl. E. Liefmann-Keil, Ökonomische Theorie der Sozialpo­
litik. Berlin. Göttingen und Heidelberg 1961, S. 120 und 
122; vgl. auch U. Schleehauf, S. 4 7. 

56 W. Krelle [ I], S. 4. 
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Achtes Kapitel 

Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit konnte nur ein Aufriß der Pro­
ble me begeben werden, die sich bei einer integrierten Be­
trachtungsweise der Transfers an private Haushalte erge­
ben. Viele Fragen mußten zwangsläufig wegen statistischer 
und methodischer Probleme unbeantw ortet bleiben. Dies 
gilt insbesondere für die (problematische) Zusammenfassung 
monetärer und realer Transfers, die Fragen hinsichtlich der 
Ef fizienz des Transfersyste ms, die Auswir kungen von 
Transfers auf die Leistungsbereitschaft und die Verteilungs­
wirkungen des Gesamtsystems beim einzelnen Haushalt. Es 
wäre deshalb sicherlich verfrüht, bereits verbindliche Vo r­
schläge für die Ausgestaltung des gesamten Transfersy­
stems machen zu wollen. Andererseits gibt es eine Reihe 
von konkreten Problemen, die vorrangig weiter analysiert 
werden sollten bzw. einen Handlungsbedarf signalisieren. 
Die folgenden, thesenartig formulierten Überlegungen soll­
ten als Versuch gewertet werden, Denkanstöße für eine 
stärkere Integration der Transfer-Einkorn men in die vertei­
lungspolitische Diskussion zu liefern. Dabei muß vor allem 
berücksic htigt werden, daß nur die Summe der Transfers 
beim einzelnen Baushalt ein geeigneter analytischer Indika­
tor ist, wenn die Einkommensverteilung der Haushalte be­
einflußt werden soll. 

Erstens: Die jüngsten Konsolidierungsaktionen Anfang der 
achtziger Jahre haben deutlich gemacht, auf welche star­
ken politischen und emotionalen Widerstände eine relative 
Reduzierung des Transferbereichs (gemessen am gesa m te n  
Sozialprodukt) stößt. Doch die Entwicklung in den siebziger 
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Jahren, Wachstum der Transfer-Einkommen von 1970 bis 
1982 um 230 vH. , des Volkseinko mmens dagegen nur u m  
130 vH, hatte eine solche Korrektur seit längerem ange­
zeigt. Die gravierenden Verschiebungen im Bevö lkerungs­
aufbau!, aber auch beschäftigungspolitische Gründe - also 
eine Stärkung der Wachstumskräfte zu Lasten der V mver­
teilung - werden wahrscheinlich auch in naher Zukunft 
weitere einschneidende Änderungen bei den Transfer- Ein­
kommen unumgänglich machen. 

Nicht minder schwierig wie die Beeinflussung des Niveaus 
der Transfer-Einkorn men sind alle jene Korrekturen, die die 
Struktur des Transfersystems betreffen. Verteilungsfragen 
dürften in erster Linie die relative Verteilungsposition be­
treffen, weitgehend unabhängig vom err eichten Einkom­
mensniveau. Jede Veränderung der relativen Verteilungspo­
sition stößt auf heftige Widerstände organisierter Gruppe n 
bzw. Verbände. Je stärker der Organisationsgrad der Grup­
pen, desto schwieriger wird es, die diese Gruppen begün­
stigenden Transfers abzubauen - unabhängig von Fragen der 
Verteilungsgerechtigkeit. Die große strukturelle Heraus­
forderung an unser heutiges Transfersystem ist, das Ver­
hältnis zwischen geleisteten Transfe rs für Zukunfts-, G e­
genwarts- und Vergangenheitssicherung wieder grundlegend 
zugunsten der Chancen für die Zukunft zu verbessern und 
damit die 11investive11 Komponente zu stärken. Vor diesem 

1 Heute finanzieren jeweils 100 Berufstätige· 45 Rentner. 
Unter Berücksichtigung der weiteren Bevölkerungsentwick­
lung wird es im Jahre 2030 fast ebenso viele Rentner wie 
Beitragszahler geben. Gleichzeitig ist die durchschnittliche 
Lebenserwartung in den letzten Jahren auf über 70 Jahre 
bei Männern und über 76 Jahre bei Frauen angestiegen. 
Umgekehrt ist die Zahl der Kinder, die im Ablauf des 
Generationszyklus für die Finanzierung der Renten mit von 
gr oßer Bedeutung ist, stark gesunken. Von den 1961 bis 
1965 geschlossenen Ehen blieben rd. 17 vH kinderlos, von 
den 1971 bis 1975 geschlossenen Ehen dagegen 25 vH. 
Gleichzeitig ist die Zahl der Kinder in den Familien deut­
lich gesunken. Von den 1961 bis 1965 geschlossenen Ehen 
hatten 29 vH ein Kind und fast 18 vH drei Kinder, von 
den 1971 bis 1975 geschlossenen Ehen hatten dagegen 
35 vH ein Kind, dafür aber nur noch etwas über 7 vH drei 
Kinder. 
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Hintergrund sind die Forderungen zu sehen, einen sowohl 
den Kinder- als auch den Alterslastenausgleich umfassenden 
Familienlastenausgleich zu konzipieren. Die relativen Ver­
teilungspositionen zwischen Familien mit und solchen ohne 
Kindern würden dadurch nachhaltig verändert. Die politisch 
Verantwortlichen scheinen sich dieser Aufgabe zunehmend 
bewußt zu werden. 

Fragen der Struktur des Transfersystems tauchen darüber 
hinaus dann auf, wenn die' unterschiedlich hohen Transfer­
Einkorn men sowohl in Relation zu den Leistungseinkommen 
als auch im Verhältnis zueinander gesehen werden. Bei 
einer mittelfristigen Konsolidierung, aber auch im Hinblick 
auf Gerechtigkeitsvorstellungen wird man ernsthaft prüfen 
müssen, ob das im Vergleich zu Leistungseinkommen hohe 
Niveau mancher Transfers nicht abgesenkt werden muß und 
ob einzelne Transfer-Einkommen, besonders bei den unter­
schiedlichen Leistungen der Alterssicherungssysteme, nicht 
stärker aneinander angeglichen werden müssen. 

Z weitens: Eng verknüpft mit Fragen der Struktur der 
Transfer-Einkommen sind Überlegungen hinsichtlich optima­
ler Ziel-Mittel-Verhältnisse. Konkret geht es um die Frage, 
ob heute nicht zu viele Instrumente, also zu viele Trans­
fer-Einkorn men, zur Erreichung der politisch vorgegebenen 
Ziele eingesetzt werden. Die Vielzahl der Transfer-Ein­
kommen z.B. im Bereich der Familienpolitik, der Vermö­
genspolitik, der Arbeitsm arktpolitik, der Wohnungspolitik 
oder der Sozialhilfe verdeutlicht dies. Eine Reduzierung 
der Instrumente und eine inhaltliche Z usammenfassung 
würde die Transparenz des Leistungsangebots deutlich 
steigern. 

Drittens: Ein erster konkreter Schritt, um die Transfer­
Einkommen hinsichtlich ihrer Höhe, ihrer Struktur und 
ihrer Anzahl zu überprüfen, könnte darin bestehen, sie 
nach ihrer absoluten Höhe zu ordnen. In einem zweiten 
Schritt wären dann die möglichen und am häufigsten vor­
kommenden Kombinationsformen staatlicher Einkorn men zu 
ermitteln. Ausgehend von dieser Analyse der (formalen) 
Umverteilungswirkungen könnten generelle Kriterien bzw. 
Maximen für das gesamtwirtschaftliche Ziel der Verteilung 
entwickelt werden, die z.B. folgende Gesichtspunkte 
berücksichtigen würden: 
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- nach gleichen Prinzipien ermittelte belastungsorientierte 
Begünstigungsrelationen bei vergleichbaren Personengrup­
pen; dies setzt vereinheitlichte Einkommensbemessungs­
grundlagen und Anrechnungsbestim rnungen bei der Er­
mittlung der Transfers voraus; 

- klare Trennung zwischen U rnverteilungs- und Versich e­
rungsprinzip und, soweit möglich, Anwendung des Äqui­
valenzprinzips bei der Vergabe staatlicher Einkorn men; 

- Schaffung einer weitgehenden Transparenz verteilungs­
mäßiger Maßnahmen, d.h. auch, möglichst keine oder nur 
geringe Finanzierungs beiträge bei Transfer-Einkorn rnen 
durch die zu Begünstigenden und damit Vermeidung gro­
ßer Spannen zwischen Brutto- und N ettoumverteilung; 

Berücksichtigung der Effizienz der Programme, auch im 
Hinblick auf die Verwaltungskosten. 

Viertens: Generell ist es erforderlich, Einkorn mensvertei­
lungsm aße, die die steuerliche und transfermäßige U mver­
teilung quantifizieren, zu entwickeln, denn für verteilungs­
politische Fragestellungen ist allein eine Einkommensver­
teilung nach der gesamten staatlichen U mverteilung aus­
sagefähig. Konkrete Hilfsgrößen für die Verteilungs- und 
tarifpo litische Diskussion könnten neu zu entwickelnde 
Standardhaushalte sein, die nach Einkommen, Berufs- und 
Familienstand sowie typischen Konste llationen von Trans­
fer-Einkorn men (z.B. Kindergeld, Wohngeld, BA Fö G, Prä­
mien für Vermögensanlagen, Rentenkumulationen) differen­
ziert wären. Analog zu den in amtlichen Wirtschaftsrech­
nungen verwendeten Modellhaushalten (Angestellten- und 
Beamtenhaushalte mit höherem Einkommen, Arbeitnehmer­
haushalte mit mittlerem Einkommen, Rentner-und So zial­
hilfeempfängerhaushalte) könnten entsprechende Transfer­
M odellhaushalte entwickelt werden, die etw a auch in die 
tarifpolitische Diskussion Eingang finden könnten. 

Ergänzend hierzu müßten durchschnittliche und marginale 
Steuer-Transfer-Tarife für ausgewählte Steuer-Transfer­
Kombinationen treten. Anstelle der bisher dominierenden 
Steuertarife, die nur die Entzugseffekte durch steigende 
Steuern berücksichtigen, würden kombinierte Steuer-Trans­
fer-Tarife auch die Belastung sinkender bzw. wegfallender 

193 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45990-2 | Generated on 2025-12-17 07:22:30



einkommensabhängiger Transfers ausweisen. Statt der bis­
herigen isolierten Behandlung der Steuern, Steuervergün­
stigungen, positiven Transfers und Einkorn mensgrenzen wür­
de ein integrierter Ansatz gewählt, der die Belastungen 
und Begünstigungen durch die staatlichen Einkommen insge­
samt beim einzelnen Haushalt bzw. bei Haushalten erfaßt. 
Bei einem solchen Ansatz würde deutlich, an welchen Stel­
len des Steuer-Transfer-Tarifs heute Belastungssprünge, i n  
Extrem fällen sogar U mkippeffekte, d.h. marginale Steuer­
Transfer-Sätze von über 100 vH, auftreten und w o  Hand­
lungsbedarf besteht. 

Fünftens: Die Einbeziehung der Transfer-Einkorn men in das 
verfügbare (Markt-) Einkorn men ist nicht nur für die J ah­
reseinkom men, sondern noch mehr für Lebenseinkommens­
analysen von Bedeutung; vi ele staatliche Entscheidungen 
z.B. im Bereich der Wohnungs-, Bildungs-, Familien- oder 
Rentenpolitik haben verteilungsmäßige Auswirkunge n über 
Jahre, mitunter sogar Jahrzehnte. Forderungen nach einer 
"gerechten" Einkommensverteilung würden bei einer solchen 
Betrachtungsweise - unabhängig davon, welche Einkom­
mensverteilung im Einzelfall als "gerecht" angesehen oder 
gewählt wird - eine notwendige Relativierung erfahren. 
Neben diesen verteilungspolitischen Überlegungen sind die 
ökonomischen Konsequenzen unterschiedlich hoher Lebens­
einkommen zu berücksichtigen. Hinreichend differenzierte 
Einkorn men haben, was in der jüngsten Zeit mitunter über­
sehen wurde, in einen1 marktwirtschaftliehen System eine 
wese ntliche Lenkungsfunktion. Sie sind ein wesentlicher 
Anreizmechanismus für die in einer dynamischen Wirtschaft 
notwendige Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit. 

Sechstens: Analog zu der Einkommensteuererklärung, die 
sieben Einkorn mensarten enthält, sollte geprüft werden, in­
wieweit die für erforderlich gehaltene geringere Anzahl 
von Transfers in einer (bzw. mehreren) stärker integrier­
ten Transfererklärung(en) zusam mengefaßt werden könnte. 
Anhand der bereits erwähnten, am häufigsten vorkommen­
den Kumulationsfälle von Transfers könnte z.B. geprüft 
werden, ob es sinnvoll wäre, die Transferskombination Kin­
dergeld, Wohngeld, Arbeitnehmersparzulage und Wohnungs­
bauprämie in einem Transferantrag zu integrieren. 
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Nicht von vornherein ausgeschlossen werden sollten Überle­
gungen, d ie die heutige Organisationsstruktur zwischen 
Finanzamt einerseits und der Vielzahl einzelner Transfer­
ämter andererseits überprüfen. Es könnte durchaus sinnvoll 
sein, den heute ohne Frage stark belasteten Finanzämtern 
zusätzliche Aufgaben zuzuweisen, die zu einer Saldierung 
einzelner positiver Transfers, vor allem des Kindergeldes, 
mit den negativen Transfers, den Steuern, führen würden. 
In einem solchen Fall müßte die organisatorische Umge­
staltung der Aufgaben mit entsprechenden personellen Än­
derungen verknüpft sein. Ein wesentliches Entscheidungskri­
terium für eine Änderung der Organisationsstruktur sollte im 
Hinblick auf eine höhere Effizienz die Häufigkeit der vor­
kommenden Kumulationsfälle von Transfer-Einkorn men (von 
positiven und negativen Transfers) sein. Die in einem för­
derativen System begründeten Schwierigkeiten einer Änd e­
rung der Organisationsstruktur werden durchaus gesehen. 
Doch neue Aufgaben erfordern neue Lösungen. Die über­
wiegend historisch zu erklärende Organisationsstruktur der 
einzelnen Transferämter sollte deshalb kein Tabu sein. 

Eine bessere und effizientere Organisationsstruktur hätte 
unmittelbare Auswirkungen auf die Verwaltungskosten, die 
erstaunlicherweise in der Diskukssion in der Bundesrepublik 
eine vergleichseise untergeordnete Rolle spielen. Amerika­
nische Berechnungen weisen z.B. für das Sozialprogramm 
für Familien (AFDC) einen Anteil der Verwaltungskosten 
von 10 vH aus. Leider gibt es bisher vergleichsweise 
wenig Berechnungen für die Bundesr epublik, d ie. die Ver­
waltungskosten einzelner Programme bzw. verteilungspoliti­
scher Instrumente ausweisen. Es wäre interessa nt zu wis­
sen, ob die politischen Entscheidungen - z.B. im Falle des 
Heizölkostenzuschusses sowie spezieller Konjunktur-, Ar­
beitsmarkt- und Beschäftigungsprogramme - anders ausge­
fallen wären, wenn die Verwaltungskosten bekannt ge­
wesen wären. Wenn dabei auch alternative Mittelverwen­
dungen berücksichtigt würden, könnte sich zeigen, daß die 
vergleichsweise hohen Verwaltungskosten spezieller Pro­
gramme (Kosten der Einführung, Informationskosten , Eva­
luierungskosten) die Nettoumverteilung beeinträchtigen. 
Durch eine l<.eduzierung der Anzahl der Transfers und eine 
andere Organisationsstruktur der Transferämter würde die 
wiederholte Oberprüfung der Personenstandsdaten vermie-
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den, die zudem häufig mit umfangreichen Einkorn mensbe­
rechnungen verbunden ist. 

Siebtens: Generell müßte für einzelne Transfers bzw. die 
genannte Transfererklärung ein System integrierter Einkom­
mensgrenzen entwickelt werden, das die Vielzahl heute be­
stehender, nicht aufeinander abgestim m ter Gren zen und 
Einko mmensberechnungsmethoden ersetzt. Eine Abstimmung 
der Einkorn mensgrenzen wäre dahingehend anzustreben, daß 
grundsätzlich die Summe der sozial als belastend oder för­
derungsswürdig angesehenen Tatbestände dem insgesamt 
verfügbaren Haushaltseinkommen (und Vermögen) desselben 
Zeitraumes gegenübergestellt würde. Soweit unterschiedli­
che Einkorn menskonzepte innerhalb dieses Systems erfor­
derlich wären, sollten sie, soweit möglich, an bereits er­
mittelten Einkommen anknüpfen. Zu prüfen wäre in diesem 
Zusammenhang, ob von den der Steuerzahlung zugrund elie­
genden Einkommen, wie häufig der Fall, Höhe und Vergabe 
sozialpolitisch motivierter Vergünstigungen abhängig sein 
sollten. Für e ine solche Oberprüfung spricht, daß es ein 
Unterschied sein könnte, ob ein relativ hohes Einkorn me n 
durch gesetzliche Absetzungs möglichkeiten (z.B. 
9 7b EStG) gesenkt wird, um die Steuerschuld zu verrin­
gern, oder aber ob von vornherein ein relativ geringes Ein­
kommen vorliegt. 

Achtens: Die erforderliche Berücksichtigung der Transfer­
Einkorn men in der Verteilungspolitik hat unmittelbare Aus­
wirkungen auf die Tarifpolitik. Die tarifpolitische Diskus­
sion wird weitgehend durch die sogenannte N ettorea lein­
kom mensrechnung bestimmt. Das Brutto-( Markt-) Einkom­
men abzüglich der direkten Steuern, der Sozialabgaben so­
wie der Preissteigerungsrate wird als Maßstab einer erfolg­
reichen Tarifpolitik angesehe n. Diese Rechnung wertet 
sämtliche Abgaben an den Staat als Einkommensverluste. 
Die erheblichen Leistungen des Staates an den einzelnen 
H aushalt werden bei einer solchen Betrachtungsweise völlig 
übersehen. Staatliche Einkorn men, die z.B. in Form einer 
Mindestrente, des Kindergeldes, einer Rentenerhöhung, des 
Wohngeldes oder einer verbilligten Sozialwohnung gewährt 
werden, fehlen da mit in dieser Rechnung. Die Nettareal­
einkom mensrechnung sagt etwas darüber aus, welche 
marktmäßigen Einkorn men real verfügbar sind; sie läßt 
aber keinen Rückschluß auf die gesamte Einkorn menslage 
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der einzelnen Haushalte zu, da die quantitativ bedeutsam en 
Transfer-Einkorn men nicht erfaßt sind. 

In dem Ausm aß, in dem kollektiv, nämlich aus Steuern und 
Sozialbeiträgen finanzierte staatliche Transfer-Einkorn m e n 
angeboten werden, stehen diese ex definitione nicht mehr 
für marktmäßige Einkommensverbesserungen zur Verfügung. 
Eine Strategie, die gleichzeitig die Nettoreallöhne und die 
Transfer-Einkommen für die Arbeitnehmerhaushalte m axi­
mieren wollte, würde die kreislaufm äßigen Zusam m enhänge 
verkennen. Für die tarifliche Einkomm enspolitik ste llt sich 
d amit die Frage, ob in Zukunft stärker Zuwächse bei den 
Lohneinkorn men oder bei den Transfer-Einkorn men ange­
strebt werden sollten. 

Neuntens: S oweit über sta atliche Einkorn m en U m vertei­
lungspolitik zugunsten von Personen mit niedrigen un d 
mittleren Einkommen (bzw. Vermögen) betrieben werden 
soll, müssen die ökonom ischen Bedingungen einer effizie n­
ten N ettoumverteilungspolitik hinsichtlich der Höhe der 
Leistungen und der Zahl der zu begünstigenden Personen 
beachtet werden. Unabhängig von den genannten finanziel­
len und haushaltsmäßigen Argumenten erschiene es auch 
aus verteilungspolitischer Sicht überle genswert, ob der 
Kreis der durch Transfer-Einkorn men begünstigten Perso­
nen, der von 1970 bis 1981 von 17 Mill. auf über 22 Mill. 
Personen (ohne K indergeldem pfänger) angewachsen ist, 
nicht beschränkt werden sollte und die Finanzierung der 
Begünstigten, soweit möglich, von anderen Gruppen als den 
zu Begünstigenden aufgebracht werden könnte. Denn je 
größer der Kreis der durch staatliche Maßnahmen Begün­
stigten ist, desto geringer ist c.p. die Nettoumverteilung. 
Sozial und einkam m ensm äßig hilfsbedürftigen Person e n  
könnte dann wirkungsvoller als bisher geholfen werden. 
Diese Überlegung wirft zugleich die Frage nach einer Be­
grenzung des Staatsanteils am Sozialprodukt unter ver­
teilungsm äßigen Effizienzgesichtspu nkten au f. In jü ngster 
Zeit ist mehrf ach gefordert worden, diesen Anteil nicht 
weiter wachsen zu lassen oder gar zu verringern. Ord­
nungspolitische Gesichtspunkte bzw. Dberlegungen einer 
höheren produktionsmäßigen_ Effizienz waren die Motiva­
tionen dieser Diskussionsbeiträge, das Argum ent der ver­
teilungsmäßigen Effizienz ist in diesem Zusam m enhang bis­
her kaum genannt worden. 
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Zehntens: Folgende Erkenntnis ist bisher im gesellschafts­
politischen Bereich o ffensichtlich kaum berücksichtigt 
worden: Die Summe verteilungspolitisch wünschenswerter 
Einzelmaßnahmen garantiert nicht automatisch ein vertei­
lungspolitisch erstrebenswertes Gesamtergebnis. Charak­
teristisch für die Entwicklung der letzten Jahre ist, daß in 

den verschiedensten Bereichen eine Politik der Einkom­
mensumverteilung angestrebt bzw. durchgesetzt wurde, z.B. 

- im Bereich der Sozialpolitik: die Einführung von nicht 
untereinander abgestimmten Einkorn mensgrenzen bei 
verschiedenen Leistungen; 

- im Bereich der Tarifpolitik: die Nivellierung tariflicher 
Bruttoeinkorn me n durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Varianten der Sockelpolitik (z.B. Kappungsbeträge, Ein­
r n  alzahlungen, Mindestbeträge); 

- im Bereich der Gesellschaftspolitik bzw. der öffentlichen 
Ausgaben: die Ausweitung der im Vergleich zu markt­
mäßig bewerteten Leistungen scheinbar billi gen staat­
licnen Leistungen, insbesondere 11billige11 Mieten, 11billige11 
oder 11kostenlose11 Nahverkehrsmittel, 11 kostenlose11 Ge­
sundhei tssic herung; 

- im Bereich der staatlichen Gebührenpolitik: die progres­
sive Staffelung von Gebühren (z.B. für Kindergärten). 

Das 11klassische11 U mverteilungselement, die Einkorn mensteu­
er, wurde so im Laufe der Zeit durch eine Vielzahl ande­
re r ,  zum Teil 11heimlicher11 U mverteilungsmechanismen er­
cänzt. Als besonderes problematisch haben sich dabei Um­
verteilungsmechanismen erwiesen, die statt direkter Ein­
korn menstransfers indirekte Vergünstigungen z.B. durch Ein­
griffe in den Preismechanismus gewähren. Die Verteilungs­
wirkungen sind damit kaum noch nachvollziehbar und häufig 
auch nie ht rn ehr hinsie htlicn ihrer Höhe steuerbar. Noch 
gravierender ist, daß die Gesamteffekte der einzelnen Um­
verteilungsmechanismen nicht als Einheit gesehen wurden 
und eine politische Vorstellung der via Steue r- und staat­
lief-lern Ausgabensystem an zustrebenden bzw. zurnutbaren 
U mverteilung fehlte. Die heute durch den Staat bewirkte 
U mverteilung ist deshalb bei einzelnen Gruppen in weiten 
Bereichen unbekannt. Als Folgeproblem ergibt sich, daß die 
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Schwierigkeiten, die Fehlentwicklungen des Gesamtsystems 
zu korrigieren, um so größer werden, je läncer gewartet 
wird. 

In Anbetracht der offenen statistischen und methodischen 
Probleme erscheint es verfrüht, eine Aussage darüber zu 
machen, inwieweit das Transfersystem seinen Zweck erfüllt 
- ganz abgesehen davon, daß 11der Zweck des Transfer sy­
stems11 bei einer solchen Aussage anhand von Beurteilungs­
kr iterien z.B. hinsichtlich des Verteilungsziels, der 
Effizienz der Maßnahmen, des Beschäftigungs-, Stabilitäts­
und W achstumsziels, spezieller Zielvorstellungen in den ein­
zelnen T ransferbereichen bis hin zu den Präferenzen der 
Begünstigten bewertet werden müßte. Eine solche Wertung 
müßte auch eine Aussage darüber enthalten, ob das Ver­
hältnis zwischen Transfer- und Sozialsystem einerseits un d 
dem Wirtschaftssystem andererseits insofern als ausgewogen 
angesehen werden kann, als sich beide Teilsysteme gegen­
seitig ergänzen und nicht etwa behindern. Es stimmt zu­
mindest bedenklich, daß die Transfer -Enquete-Kornmissio n 
zu einem Zeitpunkt dem Transfersystem bescheinigt hat, es 
erfülle seinen Zweck2, als es sich in dieser Größenordnung 
als nicht mehr finanzierbar erwies und erhebliche Kürzun­
cen nicht nur aus haushalts- und finanzpolitischen Gründen 
notwendig wurden. Die wichtige Frage, wie das Tran sfer­
system wieder voll fun ktionsfähig gestaltet werden kann 
und wie damit Transfer- und Wirtschaftssystem wieder bes­
ser aufeinander abgestimmt werden können, blieb von der 
Transfer-Enquete-Kommission weitgehend unbeantwortet. 
Der Sachverständigenrat hat demgegenüber in seinem Son­
dergutachten des Jahres 1981 konkrete Vorschläge für das 
Ni veau und die Struktur der Transfereinkommen gemacht. 

Die bisher vorliegenen Analysen legen nahe, daß sowohl 
hinsichtlich des Niveaus als auch der Struktur und damit 
hinsichtlich der unüberschaubaren Vielzahl der einzeinen 
Transfer-Einkorn men weitere Korrekturen erforderlich sind. 
Ein besonderes Problem scheint darin zu liegen, daß in der 
Vergangenheit neue Regelungen an das jeweils bestehende 
System angefügt wurden, ohne ausreichend auf die Verein­
barkeit mit den bestehenden Regelungen zu achten. Ge-

2 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission [II], Ziffer XXX der 
Zusammenfassung. 
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fährlich erschiene eine Entwicklung, die auch in der Bun­
desrepublik gesellschaftspolitische Maßnahmen wegen ihrer 
Unübersichtlichkeit in ein "administrative nightn1are" - so 
der Titel einer amerikanischen Studie - bzw. einen "Trans­
ferdschungel" verwandeln würde und in dem Bestreben, an­
geblich soziale Maßnahmen zu verwirklichen, zu erheblichen 
sozialen Ungerechtigkeiten bei den Nichtberücksichtigten 
führen würde. In diesem Zusammenhang sind folgende Ge­
fahren zu sehen: 

Beeinträchtigung der Leistungsbereitschaft durch das 
Transfersystem und damit das Abdrängen in di e 
Schwarzarbeit, 

- Ignorieren der Grenzen der Belastung durch steigende 
Steuern und sinkende Transfers, 

- willkürliche Kumulation von Einkommensdiskriminierungen 
und Einkorn mensvergünstigungen bei unterschiedlichen 
Gruppen, 

- überwiegende Abhängigkeit der Einkommensverteilung 
nach Steuern und Transfers vom Organisationsgrad und 
der Marktmacht einzelner Gruppen, die auf die Bedürf­
nisse von Minderheiten und wenig organisierten Gruppen 
kaum Rücksicht nehmen, 

- politische Fehlentscheidungen wegen mangelnder Infor­
m ationen über die Verteilungswirkungen des bestehenden 
Systems sowie 

Unzufriedenheit bei den Begünstigten, da sie das Ausmaß 
der Begünstigungen in ihrer summierten W irkung nicht 
ü bersehen bzw . Abg aben psychologisch als belastender 
empfinden als gleich hohe, aber nicht mit gleicher In­
tensität wahrgenommene Begünstigungen. 

Die Tatsache, daß heute bereits zwei Transferbereiche we­
gen ihrer Kompliziertheit und Unübersichtlichkeit zu eta­
blierten Berufen, nämlich dem Steuer- und dem l<.entenbe­
rater, geführt haben und zunehmend Subventions- und Ver 
mögensberater auftreten, sollte nachdenklich stimmen. Pro­
blematisch wäre es, wenn jetzt zusätzlich noch generell 
"Transferberater" erforderlich würden. 
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Bisher hatten neue Transferprogram me, abgesehen von den 
als nicht vermeidbar angesehenen Haushaltskonsolidierungs­
gese tzen, in den Augen der Politiker offenbar eine höhere 
Priorität als die sehr mühsame und nur in kleinen Schritten 
mögliche 11Durchforstung11 des bestehenden Systems. Sicher­
lich ist die Schaffung neuer Programme technisch leichter 
und vie lleicht au ch wahlpolitisch eindrucksvoller als die 
mit schwierigen Detailfragen belastete Strukturbereinigung 
bestehender Programme, bei denen vielfältige Interdepen­
denzen berücksichtigt werden m üsse n. Aber in dem Aus­
maß, in dem die Kumulations-, Transparenz- und Finanzie­
rungsprobleme des Transfersystems wachsen und damit die 
Effizienz des Wirtschaftssystems beeinträchtigen, wird hier 
ein Umdenken vor allem hinsichtlich der dringend notwen­
dig gewordenen stärkeren Abstimmung der einzelnen Rege­
lungen im gesamten Transferbereich zwangsläufig sta ttfin­
den. 
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N 
0 
� 

Gesamteinkommen nach Umverteilunq bei unterschiedlichem Familienstand 
in DM pro Jahr 
Rechtsstand: 1973 

Verheiratet 

Tabelle 11 

I 

Ledig 
0 Kinder I I 2 Kinder I 3 Kinder I 4 Kinder 1 Kind 

Brutto-Markteinkommen 6 000 DM 
Netto-Markteink. 4 661 I 4 981 I 5 151 I 5 151 I 5 151 I 5 151 
Gesamteinkommen 7 970 8 302 13 517 15 737 16 524 17 244 

Brutto-Markteinkommen 8 000 DM 
Netto-Markteink. 6 068 I 6 388 I 6 616 I 6 934 I 6 934 I 6 934 
Gesamteinkommen 9 377 9 709 16 921 17 539 18 326 19 046 

Brutto-Markteinkommen 10 000 DM 
Netto-Markteink. 7 310 I 7 663 I 7 891 I 8 209 I 8 551 I 8 585 
Gesamteinkommen 10 573 11 3 72 18 196 18 814 19 943 20 697 

Brutto-Markteinkommen 14 000 DM 
Netto-Markteink. 9 880 I 10 333 I 10 561 I 10 879 I 11 221 I 11 563 
Gesamteinkommen 10 623 13 654 18 711 21 465 22 613 23 775 

Br utto-Markteinkommen 17 000 DM 
Netto-Markteink. 11 611 

I 
12 305 

I 
12 533 

I 
12 851 

I 
13 193 

I 
13 535 

Gesamteinkommen 12 354 13 060 16 648 21 179 23 985 25 647 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45990-2 | Generated on 2025-12-17 07:22:30



N 
0 
U'l 

Brutto-Markteinkommen 20 000 DM 
Netto-Markteink. I 13 272 I 14 294 I 14 538 I 14 860 
Gesamteinkommen 14 015 15 049 15 293 21 345 

Brutto-Markteinkommen 26 000 DM 
Netto-Markteink. I 16 888 I 18 262 I 18 920 I 19 316 
Gesamteinkommen 17 288 19 381 19 675 20 101 

Brutto-Markteinkommen 30 000 DM 
Netto-Markteink. I 19 322 I 21 570 I 21 89 6 I 22 336 
Gesamteinkommen 19 722 22 325 22 651 23 091 

Brutto-Markteinkommen 
- Lohnsteuer 

I 15 202 I 15 544 
24 494 26 846 

I 19 718 I 20 09 6 
25 834 28 522 

I 22 790 I 23 220 
24 646 27 446 

- Rentenversicherungsbeitrag (9 vH) 
- Krankenversicherungsbeitrag (4,3 vH) 

bezogen auf Brutto-Markteinkommen 

- Arbeitslosenversicherungsbeitrag (0,85 vH) 

= Netto-Markteinkommen 
+ Kindergeld (1. Kind: Student, 2. Kind: Schüler 11. Klasse, 3. und 4. Kind unter 

15 Ja hren, schulpflicht ig) 
+ Einkommensvorteil aus einer Sozialwohnung (Äquivalent: 200 DM pro Monat) 
+ Leistungen nach BAFöG 
+ Bausparprämie (unterstellte Bausparleistung: 1 600 DM pro Jahr) 
+ 624-DM-Gesetz (Arbeitnehmersparzulage) 
+ Zusatzprämie 

= Gesamteinkommen � 
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N 
0 
0' 

Gesamteinkommen nach Umverteilung bei unterschiedlichem Familienstand 
in DM pro Monat 
Rechtsstand: 1975 

- '  

Verheiratet 

Tabelle 12 

Ledig 
0 Kinder I I 2 Kinder I 3 Kinder I 4 Kinder 1 Kind 

Brutto-Markteinkommen 500 DM 
Netto-Markteink. 414 I 424 I 424 I 424 I 424 I 424 
Gesamteinkommen 563 641 1 250 1 5 62 1 739 1 880 

Brutto-Markteinkommen 1 000 DM 
Netto-Markteink. 740 I 805 I 809 I 809 I 809 I 809 
Gesamteinkommen 800 909 1 517 1 839 2 003 2 173 

Brutto-Markteinkommen 1 500 DM 
Netto-Markteink. 1 05 2 I 1 132 I 1 136 I 1 142 I 1 143 I 1 143 
Gesamteinkommen 1 091 1 184 1 794 2 108 2 270 2 430 

Brutto-Markteinkommen 2 000 DM 
Netto-Markteink. 1 326 I 1 45 8 I 1 462 I 1 469 I 1 478 I 1 478 
Gesamteinkommen 1 366 1 510 2 028 2 346 2 5 49 2 708 

Brutto-Markteinkommen 2 500 Dl-1 
Netto-Markteink. 1 576 I 

1 786 I 1 797 

I 
1 809 I 1 821 I 1 828 

Gesamteinkommen 1 576 1 839 2 231 2 547 2 758 2 95 7 
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NetterMarkteink. 

Gesamteinkaomen 

NetterMarkteink. 

Gesamteinkarunen 

NetterMarkteink. 

Gesamteinkaomen 

NetterMarkteink. 

Gesamteinkarunen 

BrutterMarkteinkommen 3 

1 831 I 2 141 

I 
2 152 

1 831 2 194 2 460 

BrutterMarkteinkammen 3 

2 099 I 2 501 I 2 513 

2 099 2 554 2 676 

BrutterMarkteinkammen 4 

2 356 I 2 830 I 2 842 

2 356 2 883 2 949 

000 DM 

I 
2 164 

2 785 

500 DM 

I 2 526 

3 010 

000 DM 

I 2 856 

3 206 

BrutterMarkteinkammen 5 000 DM 

2 854 I 3 442 I 3 472 

2 854 3 442 3 522 

3 487 

3 667 

Zur Berechnung des NetterMarkteinkommens vgl. Tabelle 11. 

NetterMarkteinkommen 

2 181 

3 010 

2 545 

3 252 

2 873 

3 454 

3 504 

3 849 

2 198 

3 230 

2 565 

3 486 

2 891 

3 698 

3 519 

4 112 

+ Kindergeld (1. Kind: auswärts studierend, 2. Kind: zu Hause wohnender Gymnasiast, 

Oberstufe, älter als 15 Jahre, 3. und 4. Kind: Schulkind, j ünger als 15 Jahre) 

+ Wohngeld 

+ Leistungen nach BAFÖG 

+ Leistungen aus der Sparförderung (HÖchstbeträge der Sparprämie und AN-Sparzulage) 

= Gesamteinkommen 

Nach: Interministerielle Arbeitsgruppe zur Untersuchung der Kumulierung der abgabe-

N 

I 
rechtlichen Regelungen und staatlichen Leistungen auf die Einkammenslage. Bann JH�J � 1975, SOW'ie T. Sarrazin, s. 455ff.; siehe die dort angeführten Prämissen. 

EssE• 
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� Einkommensgrenzen bei ausgewählten Transfers 
oo Rechtsstand: 1981 

Bereich 

Aus­
bildung 

gesetzliche 
Regelung 

Regelung für Aue­
bildungsvergütung 
im Bundeskinder­
geldgesetz 

anzurechnendes 
Einkommen 

Ausbildungsver­
gütung 

Bundesausbildungs-

I 
steuerpflichtiges 

förderungsgesetz Einkommen und Ver-
mögen des Auszubil-
denden, seines Ehe-
gatten, der Eltern 

Unterhaltsgeld !Arbeitseinkommen 
nach Arbeitsförde-
rungsgesetz 

Steuerliche Aus- l Einkommen des 
bildungstreibeträge Kindes 
gern. § 3 3a EStG 

Einkommensgrenze1 

j ährlich 
monatlich 

9 000 DM 

750 DM (w) 

monatlich: für Eltern 
je Kind, das nach BAFÖG 
gefördert wird, 
je Kind unter 15 Jahre 
j e  Kind über 15 Jahre 
für Ehepartner 

Übersicht 3 

1 270 DM 

80 DM 

310 DM 

400 DM 

870 DM 

Vollanrechnung, soweit es nach Ab­
zug der Steuern und Sozialversiche­
rungsbeiträge 68 vH des bisherigen 
Nettoeinkommens übersteigt (w) 

Vollanrechnung ab Einkommen von 
2 400 DM j ährlich (w) 
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N 
0 
-D 

Rehabi- I Übergangsgeld nach I Arbeitsentgelt 
litation Arbeitsförderungs-

��b 

Arbeits- ' Zuverdienst bei 
losigkeit Arbeitslosigkeit 

zusätzlich ver­
dientes Einkommen 

Altersi- ! Flexibles Alters- � tatsächlicher Hin-
cherung ruhegeld vom 63. zuverdienst 

bis 65. Lebensjahr 

Übergangsgeld wird um das (um die 
gesetzlichen Abzüge verminderte) 
Arbeitsentgelt gekürzt (w) 

hälftige Anrechnung auf das Arbeits­
losengeld 

jährlich 12 000 DM 
monatlich 1 000 DM (w) 

Schwerbehinder te 
bei Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit 
bis 62. Lebensjahr 

tatsächlicher Hin-
I 

jährlich 5 100 DM 
zuverdienst monatlich 425 DM (w) 

Arbeitslose ab 60. 
I 

tatsächlicher Hin-
I 

jährlich 5 100 DM 
bis 62. Lebensjahr zuverdienst monatlich 425 DM (w) 

Beamten­
versor­
gung 

Regelungen der Be­
amtenversorgung 

Regelungen der Be­
amtenversorgung 

Summe der Versor­
gungsbezüge 

tatsächlicher Hin­
zuverdienst im öf­
fentlichen Dienst 

Gesamteinkommen bis zur Höhe des 
Ruhegehaltes, das bei Zugrundelegung 
der gesamten ruhegehaltsfähigen 
Dienstzeit gezahlt würde (w) 

Gesamteinkommen bis zur Höhe der 
Bruttobezüge des zuletzt innegehab­
ten Amtes (w) 
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N 
..... 
0 Bereich 

Steuer 

gesetzliche 
Regelung 

außergewöhnliche 
Belastung gern. 
§ 33 EStG 

Vermö- 13. Vermögensbil-
gensbil- dungagesetz 
dung 

anzurechnendes 
Einkommen 

steuerpflichtiges 
Einkommen 

I 
zu versteuerndes 
Jahreseinkommen 

noch fibersieht 3 
Einkommensgrenze 1 

gestaffelte zurnutbare Belastung 
- bis 30 000 DM 
- über 30 000 DM 
- über 100 000 DM jährlich 

I 
jährlich 48 000 I 24 000 DM (w) 

(Ledige/Verheiratete) 

Bausparprämie J zu versteuerndes 

J 
jährlich 48 000 I 24 000 DM (w) 

Jahreseinkommen (Ledige/Verheiratete) 

öffent- Beihilfevorschrif- Einkommen des nich jährlich 25 000 DM (w) 
licher ten bei zweifach- im öffentlichen 
Dienst Verdienern Dienst beschäftig-

ten Ehegatten 

Familie I Bundeskindergeld- Unterhaltsgeld bzw. l monatlich 580 DM bzw. 750 DM (w) 
gesetz Übergangsgeld nach 

dem Arbeitsförde-
rungagesetz 
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N 
..... 
..... 

Wohnen I Vergabe einer So- zu versteuerndes jährlich 2 1  600 DM 
zialwohnung Jahreseinkommen 2. Familienmitglied 10 200 DM 
<§ 25 Zweites Wob- (+ Sonderfaktoren) jedes weitere Fami-
nungsbaugesetz) lienmi tglied 6 300 DM (w) 

Wohngeldgesetz Einkommen aller monatlich 
zum Haushalt rech- 1 Person 1 060 DM 
nenden Familienmit- 2 Personen 1 480 DM 
glieder abzügl. Ab- 3 Personen 1 800 DM 
setzungen 4 Personen 2 360 DM 

1Die mit (w) (=Wegfall) gekennzeichneten Einkommengrenzen bewirken, daß das 
Transfer-Einkommen nach Überschreiten dieser Grenzen voll wegfällt bzw. voll 

� mit Steigerungen des Markteinkommens aufgerechnet wird. 
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